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Zwei Jahre Justiz im Warthegau
Von Oberlandesgerichtspräsident F r o b ö ß ,  Posen

sch^e ir  a's ^ Ja^re verstrichen, seit die deut- 
bief' wechtspflege in den eingegliederten Ostge- 
stelh au^Senoinmcn wurde. Wenn man heute fest
ige sie eine besondere Entwickelung genom-
nart, lat> so verlohnt es sich, den Gründen kurz 
einp p2eben, die diese Entwickelung bedingt haben, 
^  Entwickelung, die, wie auch Außenstehende 
Sen ist” ’ V° n ^ n^c&'nn e‘ne g r a d l i n i g e  gewe-

J 3*  deutsche Verwaltung fand im September 1939 
zu p ai'thegau ein Gebiet vor, das in dem bis 1918 
kunr/eJi n gehörenden Teile noch überall die Wir- 
w irt. 5 es deutschen Elements auf kulturellem und 
den rha.[diehem Gebiete aufwies, das aber auch in 
noej/ j-  er, kongreßpolnischen Teilen manchenorts 
cjer 1 die Spuren der preußischen Kulturarbeit aus 
üm !".echt kurzen Zeit der preußischen Herrschaft 
p0| Qle Wende des 19. Jahrhunderts aufzeigte. Das 
Schaft • Tl *n de11 rl,nd 20 Jahren seiner Herr
je  k i!m wesdichen Teil des Gaues nur vermocht, 
geni  n reHe Entwickelung zum Stagnieren zu brin- 
aufzn dem äußeren Bilde die polnische Fassade 
Erfoi ^deken; es hatte es leider mit nur zu gutem 
gu n ge, verstanden, eine erschütternde V e r d r ä n - 
Die R.des d eu t s c he n  V o l k s t u m s  zu erreichen, 
ka^/dde l hierzu waren die V e r w a l t u n g s s c h i - .  
r o r tA1 er R e c h t s b r u c h  und der b r u t a l e  T e r -  
Zchnr- 11 trat im Herbst 1939 die Ermordung vieler 
VersnnUSender von Volksdeutschen aus Anlaß der 
höher '■ EP'jngsmärsche nach dem Osten. Um so
dem/ ,ist die Aushaltekraft der verbliebenen Volks- 

AufChen zu bewerten.
schien recbtlichem Gebiete bestanden starke Unter- 
r' ae zwischen dem Westen und den Ostteilendes
P,oSenJaues- im Westen, der ehemaligen Provinz 
nach n ^ a^ e*n großer Teil des deutschen Rechts 
Wieo-p Stande von 1918, der Osten lebte über- 

Voi a nach dem alten russischen Recht.
Verw;,Anbeginn ihrer Tätigkeit hatte die deutsche 
Auf„.a/ tUng, selbstverständlich auch die Justiz, die 
HaaLDe> nRht eine Okkupationsverwaltung i. S. der 
die p- Eandkriegsordnung aufzuziehen, sondern 
die g j ‘ n g l i c d e r u n g  und R ü c k g l i e d e r u n g ,  
gen JJdeutschung und die Verschmelzung des jetzi- 

urthegaus mit dem Altreich so vorzubereiten

und durchzuführen, daß dieser Gau sich in mög
lichst kurzer Zeit nicht mehr zu seinem Nachteil 
von den anderen Gauen des Großdeutschen Reiches 
unterscheidet.

Nach dieser Aufgabestellung hatten sichdie Justiz
verwaltung und die Rechtspflege zu orientieren. Es 
ging darum nicht an, in den eingegliederten Gebie
ten polnisches Recht weiter anzuwenden. Der deut
sche Richter hatte nur festzustellen, welchen Rechts
zustand er vorfand, alle nach seinem Eintreffen 
aber sich vollziehenden Tatsachen nur und aus
schließlich nach deutschem Rechte zu beurteilen. 
Jede andere Behandlung hätte die politische Ziel
setzung gebrochen und bei den Polen die Überzeu
gung erweckt, daß der Deutsche selbst nicht an 
die Dauerhaftigkeit seiner Herrschaft im Osten 
glaube.

Das deutsche Recht durfte aber und darf auch 
jetzt noch nur sinngemäß angewandt werden. Im 
Vordergründe steht der Befehl des Führers auf 
Eingliederung und Verschmelzung der Ostgebiete, 
und zwar einheitlich des ganzen Gaues, nicht nur 
der ehemaligen preußischen Provinz, mit dem Alt
reich. Nach diesem Befehl ist die Anwendung aller 
Rechtsnormen auszurichten, wobei dem Aufbau
gedanken der Vorrang gebührt. Der Richter muß 
darum auch von positiven Vorschriften abweichen, 
wenn die Interessen des Aufbaues der Ostgebiete es 
erforderlich machen. Dieser Grundsatz hat jetzt 
seine gesetzliche Festlegung in § 4 der Ostrechts- 
pflegeVO. v. 25. Sept. 1941 gefunden. Er wird heute 
als die selbstverständliche Konsequenz einer zwei
jährigen Arbeit in den Ostgebieten gewertet. Ich 
glaube es aber als ein Ruhmesblatt für die Richter 
im neuen deutschen Osten bezeichnen zu dürfen, 
daß sie diesen Grundsatz von sich aus aus eigener 
Verantwortungsfreudigkeit und eigenem Verantwor
tungsbewußtsein von Anbeginn ihrer Tätigkeit auch 
ohne gesetzliche Festlegung verwirklicht haben.

Die Orientierung der Rechtsprechung nach den 
Aufbaugesichtspunkten des deutschen Ostens ver
langt von jedem Justizbeamten, insbesondere aber 
von dem Richter, neben starker innerer Härte nicht 
nur hohe Verantwortungsfreudigkeit, sondern auch
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eine umfassende Kenntnis der Aufbauarbeit und 
der Aufbauplanung in ihrer Gesamtheit, vor allem 
der politischen Richtung. Diese Arbeit und Planung 
liegt in der Hand des Staates und der Partei, wobei 
auf dem Gebiete des Volkstumskampfes die Partei 
die Vorhand hat. Jeder im neuen deutschen Osten 
eingesetzte Justizbeamte hat darum die Verpflich
tung, sich den Stellen der Partei zur Verfügung zu 
stellen. Für den Richter kommt es darauf an, zwar

[Deutsches Recht, Wochenausgäbe

nicht der politische Richter, wohl aber de r P° 
t i s c h  d en k e nd e  R i c h t e r  zu werden. Wir . 
ostdeutschen Beamten der Justiz haben den trug  > 
W a h r e r  des deu t sc he n  Rech ts  im Sin 
des A u f b a u g e d a n k e n s ,  M i t s t r e i t e i  
p o l i t i s c h e n  V o l k s t u m s k a m p f  und v . 
k ä m p f  er  f ü r  die V e r w i r k l i c h u n g  der  c 
h e i t  von  P a r t e i  und Staat  im Re i chsg  
War . t he l and  zu sein.

Der Richter im Reichsgau Wartheland
Von Vizepräsident des Oberlandesgerichtes Posen Dr. T a u t p h a e u s

Nach Erlaß der ORpflVO. ist nunmehr in den 
eingegliederten Ostgebieten das deutsche Recht im 
wesentlichen eingeführt. Wer die neuen Ostgaue 
kennt, weiß, daß . diese förmliche Rechtseinführung 
den Richter nicht von dem Neuland auf Altreichs
verhältnisse gestellt, sondern ihm im Gegenteil die 
gesetzliche Bestätigung für die in den eingeglieder
ten Ostgebieten eingeleitete eigene Rechtsentwicke- 
lung gegeben hat.

Der Richter, der gewöhnt war, sich im Altreich 
in einem System von Rechtsnormen zu bewegen, 
konnte sich bei der Aufnahme der Gerichtstätigkeit 
in dem zurückerworbenen Osten nicht an die lei
tende Hand des Gesetzgebers, der ihm den Weg 
auf den einzelnen Rechtsgebieten vorgezeichnet 
hätte, halten, sondern war auf sich selbst gestellt. 
Doch war seine Aufgabe klar: „Das zurückgewon
nene Ostland ist in das Deutsche Reich einzuglie
dern und einzudeutschen“ , lautete kurz gefaßt der 
dem Gauleiter des Reichsgaues Wartheland, dem 
damaligen Chef der Zivilverwaltung, im September 
1939 vom Führer erteilte Befehl. Als oberstes Ge
setz, dem sich alle Bestimmungen, Entschließungen 
und Maßnahmen unterzuordnen haben, legte dieser 
Führerbefehl auch für den als Pionier des Rechts 
in den Warthegau entsandten Richter das Ziel seiner 
richterlichen Aufbautätigkeit fest. Erst d ie  E r 
k e n n t n i s  des Sinnes und  de r  B e d e u t u n g  
s e i n e r  A u f g a b e ,  i h r es  p o l i t i s c h e n  C h a 
r a k t e r s  und  I n h a l t s  führte den Richter zu der 
i n n e r e n  U m s t e l l u n g  auf die b es o n d e r e n  
V e r h ä l t n i s s e  des Os t en s ,  die auch ihren be
sonderen Rechtsausdruck finden müssen, und ließ 
ihn seine politische Mission erfassen. Als National
sozialist und Streiter des deutschen Rechts hat der 
Richter im deutschen Volkstumskampf des Ostens 
Schulter an Schulter mit allen anderen Kämpfern der 
deutschen Volkstumsarbeit den Sieg des Deutsch
tums über das uns feindliche Polentum zu er
kämpfen.

Daß der Richter in dem neuen Ostland nicht ohne 
umfassendes und tiefgründiges Fachwissen und 
gründliche juristische Schulung bestehen kann, be
darf keiner Worte, stellen doch die Probleme des 
Ostens fachlich außerordentliche Anforderungen an 
den Richter. Nur hohes juristisches Leistungsvermö
gen, verbunden mit vorwärtsstürmender Verantwor- 
tungs- und Entschlußfreudigkeit und Tatkraft, ver
mochte die Aufgabe zu lösen, die Rechtspflegearbeit 
zu beginnen und in steiler Aufwärtsentwickelung 
fortzuführen, ohne die anzuwendenden Rechtsnor
men von dem Gesetzgeber erhalten zu haben. Die 
tiefe Befriedigung, die dem Richter im Warthegau 
seine rechtsschöpferische Tätigkeit gab, gab ihm 
den Schwung, auch die entscheidendste Frage, ob 
in den eingegliederten Ostgebieten bis zur förm

lichen Einführung deutscher Rechtsnormen 
sches Recht oder polnisches Recht anzuwencie ^  
ungehemmt durch theoretisierende Bedenken 
lösen: Selbstverständlich gilt grundsätzlich nU{L hrer 
sches Recht. Am 30. Juli 1932 sprach der ,, 
in Kempten: „Ich glaube an kein Recht in der ¡n 
das nicht von einer Macht beschirmt ist! -’ t|r 
Staat, so stirbt mit ihm auch sein Recht. M , 
Zusammenbruch und der Beseitigung des pom g 
Staates ist auch dessen Recht erloschen. Als .  ̂
Recht hat der deutsche Richter sein deutsches 
in die eingegliederten Ostgebiete mitgebrach •

Erst recht hätte es für den auf der Plattform 
grundlegenden Führerbefehls vom Septembe 
stehenden Richter der Eingliederung in das ¿es 
sehe Reich widersprochen, nach dem t .r, der 
Führers über die Eingliederung und Verwalt JLnd- 
Ostgebiete v. 8. Okt. 1939 (RGBl. I, 2042) g ^
sätzlich polnisches Recht anzuwenden, naena ^
reits vor diesem Erlaß das deutsche Recht ^  
Reichsgau Wartheland seinen Einzug gehai „pführte 
Das im Warthegau tatsächlich schon eing , das 
deutsche Recht blieb nach § 7 des Erlasses 
bisher geltende Recht bis auf weiteres in ‘ ¡n 
dieser Auffassung halten die Gerichte im 
betonter Einmütigkeit fest. Frage

In der Entscheidung dieser grundlegenden u 
hat sich das politische Bewußtsein des im K . 
Wartheland eingesetzten Richters offenbar jnp 
währt. Eine Konstruktion des Fortgehens d 1 jj. 
sehen Rechts war für ihn eine rechtliche ‘gnt' 
tische Unmöglichkeit. M it seiner eindeutig ^  
Scheidung' verhütete er, daß der Pole m . für 
bestehen des polnischen Rechts einen j^r
eine von der deutschen Führung von ,Torn‘ Tirnene 
möglich gehaltene oder gar in Aussicht ge sCfjaft 
zeitliche Beschränkung der deutschen _mjsche 
gesehen und daraus Nutzen für seine P 
Feindpropaganda gezogen hätte. * „n-plegeI1"

Auch die kleinen und unscheinbaren 
heiten des täglichen Lebens liegen in
ten n i c h t  j e n s e i t s  der  p o l i t i s c h e n  Sp ge 
Politisch harmlos erscheinende Reel . ° ngeH 

nen in ihren ungewollten Begleitschein * 
und in ihren unbeabsichtigten A u sw irku n g  ¿er 

I___ eirh Ziehen. ‘NU.‘ Jjf»
können in ihren uns

ahnte po litische  Fo lgen nach sich ziehen- ‘ ' " jn  ¿je 
genaue K enner d e r östlichen Verhä ltn isse , ist,
K le in a rb e it der V o lks tu m sa rb e it em gedrung e jrl 
verm ag die v ie lse itigen  po litischen  O stp .eUfung 
ih re r wechselnden E rsche inungsfo rm , J Zu- 
und T ra g w e ite  zu erkennen und  die po i ■_ j ^ n t -  
samm enhänge zu beurte ilen . D ie  a llgem  m sti2' 
nis der po litischen  Zielsetzung, über dii 
V erw a ltung  im  W arthegau  den R ich te r a zeigen-
rich te t, ve rm ag  ihm  n u r die R ich tu n g  g r fal>'
D ie  unen tbehrlichen  E inze lkenntn isse uno
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l'ungen kann sich der Richter nur durch aktive M it
arbeit in dem Volkstumskampf, dessen Träger die 
NSDAP, ist, erwerben. Deshalb wird von jedem im 
Warthegau zum Einsatz gelangenden Richter ver- 
lahgt, daß er sich dem zuständigen Hoheitsträger 

Übernahme der ihm angetragenen Partei- und 
yolkstumsarbeit zur Verfügung stellt. Die NSDAP, 
'p  ¡n dem Aufbaugebiet auf die Mitarbeit aller 
putschen Volksgenossen angewiesen und kann auf 
cVri politischen Einsatz der eine führende Stellung 
’^nehmenden Richter erst recht nicht verzichten, 

tme Ablehnung der Mitarbeit in der NSDAP, und 
hen Organisationen müßte mit der Ablösung und 

Cntlassung aus dem Warthegau beantwortet werden.
P*e Einheit von Partei und Staat in der zu er

gehenden Vollkommenheit auf dem Gebiet des 
Rechts durchzuführen, hat sich die Justizverwaltung 
lid ■ar^ egau zum Ziel gesetzt. So weit als mög- 
n *1 lst bereits die personelle Einheit durchgeführt, 
neh tswahrer, in erster Linie Richter, bekleiden 

* *  anderen politischen Ämtern die Parteiämter 
arh ■ m ?ektor ^ es Rechts. Die engste Zusammen- 
Sti der Parfeileitung ist dadurch in allen
A 1 etl gewährleistet. In der Parteiarbeit nimmt der 
an r r a*s P°Etischer Leiter oder Beauftragter teil 
Fort ^ u ŝfe^un8‘ und Ausarbeitung der politischen 
wen^run?en- vermaf? er die politischen Not- 
9ah 1̂ eiten, nach denen er seine richterlichen Maß- 
her men lInd Entscheidungen ausrichtet, aus sich 
selhlfS m  kennen. Auf seinen Fachgebieten ist er 
Ein 7 der berufene Kenner der politischen Belange, 
der pWie*Palt bi den Auffassungen und Handlungen 
sen partei. und des Staates ist dadurch ausgeschlos
sen; \y/aide‘ und Staat W0*Ien in der Justizverwaltung 
Re /^thegaues dasselbe. In diesem Sinne ist die 
S o i p f l e g e  des Gaues  a b s o l u t  na t i o n a l -  
richtpa 1 s b *s c b. In der Rechtsprechung seiner Ge- 
soni; i ,er|Efaltet sich die nationalsozialistische Pei

nlichkeit seiner Richter.
rUn?r y f rfo 'g der durch die höchste politische Füh- 
Ric'ln ‘es.^ge'egten großen politischen Linie hat der 
b0t ltn Warthegau staatliche und völkische üe- 
Wirk| (,)mPromißl°s in absoluter Folgerichtigkeit <ver- 
getj- lcbt und auf den von ihm betreuten Rechts- 
* * « * »  den Polen die ihnen nach diesen Geboten 
Rechfnmende Rechtsstellung zugewiesen. Seine 
Era ^sPrechimg in den das Polentum angehenden 
Warun ,wirkt bahnbrechend und wird im Reichsgau 
lieh« ^ and sowohl von den Partei- wie den staat- 

T *  Stellen anerkannt.
sclnwh -der ?ür den Außenstehenden unvorstellbaren 
deut'^'SEeiten, die sich aus der Anwendung des 
verhai+ • Rechts auf die neuartigen, von Altreichs- 
nen p;laissen und -Vorstellungen grundverschiede
n s t  ^Probleme ergaben, vermochte nur der poli- 
BodLgeschulte Richter Herr zu werden. Auf dem 
S da, Seiner Politischen Einstellung hat er den 
V o rs c Ä ^ 'e n  Rechtssatz entwickelt, daß Altreichs- 
bCsonultten nur Sinne einer Anpassung an die 
biete ; ererL Verhältnisse der eingegliederten Ostge- 
staati,- ¡’gewendet werden können, d. h. daß auf die 
Reich« e.n und völkischen Belange des Deutschen 
die si ,s> überhaupt alle politischen Notwendigkeiten, 
Gebiet aus der Eindeutschung der rückgegliederten 
Ai jV if ergeben, bei der Rechtsfindung Rücksicht 
den Klmen ist. Entspricht eine Altreichsvorschrift 
der p.esoi?deren Erfordernissen des Aufbaues und 
d«nn !-nFliederung der Ostgebiete überhaupt nicht, 
bat d-in sie Hiebt anzuwenden. Rechtsschöpferisch 

ann der Richter selbst das Recht zu finden.
u,csen • - ........in der Praxis der Gerichte des Warthe-
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gaues entwickelten und gefestigten, für alle Rechts
gebiete gültigen Rechtssatz hat nunmehr der Gesetz
geber bei der förmlichen Einführung des bürger
lichen Rechts in § 4 ORpflVO. ausdrücklich be
stätigt. M it berechtigtem Stolz sehen die Richter 
des Warthegaues in der Aufnahme des § 4 in die 
ORpflVO. die Anerkennung ihrer in der Praxis 
schon geleisteten rechtsschöpferischen Arbeit, die 
den Weg zu dieser Gesetzesbestimmung bahnte. 
Ihrer Kraft und Fähigkeit, das Rechtsleben der poli
tischen Zielsetzung entsprechend zu gestalten, ver
traut der Gesetzgeber.

Die Praxis hat gezeigt, daß die Freistellung der 
Richter in der Rechtsfindung die Einheitlichkeit der 
Rechtsprechung nicht gefährdet. Auch der auf weit 
vorgeschobenem Einzelposten stehende Richter, der 
von seiner Frontstellung aus die gesamte Front 
nicht zu übersehen vermag, ist nicht auf sich allein 
gestellt. Laufende Besprechungen der Probleme und 
Hinweise der Justizverwaltung auf die Ziele des 
Rechts- und Volkstumskampfes sichern die einheit
liche Grundhaltung und damit die einheitliche Recht
sprechung der Richter.

Die richterliche Unabhängigkeit wird durch die 
rechtspolitische Steuerung der Rechtspflege ebenso
wenig berührt wie etwa durch die amtliche Begrün
dung und Erläuterung oder die Präambel zu einem 
Gesetz. Die Unabhängigkeit des Richters ist im 
Reichsgau Wartheland ein besonders starker Trag
pfeiler der Rechtsprechung und erhält dadurch einen 
besonderen Sinn, daß der Gesetzgeber dem Richter 
für seine rechtsschöpferische Betätigung den Raum, 
den diese bereits einnimmt, beläßt und der Richter 
selbst die Rechtsentwickelung vorwärts treibt und 
in seinem zuständigen Bereich auf die Lenkung und 
Gestaltung der politischen Probleme einwirkt.

Träger der richterlichen Aufbauarbeit sind im 
wesentlichen aus dem Altreich abgeordnete Richter. 
Volksdeutsche einheimische Richterkräfte standen 
bei der Aufnahme der Arbeit nicht zur Verfügung. 
In größerer Zahl konnten zwar Volksdeutsche Rück
wanderer in den richterlichen Dienst der Gerichte 
des Ostens übernommen werden. Doch setzte ihr 
vollwertiger Einsatz zunächst eine Eingewöhnung 
in die neuen Lebensverhältnisse und eine fachliche 
Umschulung voraus, die die Richter aus dem Alt
reich neben ihrer eigentlichen Berufsarbeit in kame
radschaftlicher Verbundenheit gern übernahmen. 
Nur ein verhältnismäßig geringer Teil der abge- 
ordneten Altreichsrichter kannte bei der Abordnung 
die Ostprobleme aus eigener Erfahrung. Ein weite
rer Teil fühlte sich dem Osten durch Abstammung 
oder eine, meistens schon vor dem Weltkrieg im 
Osten verbrachte Tätigkeit verbunden. Der restliche, 
zahlenmäßig nicht unerhebliche Teil der Altreichs
richter stand den östlichen Verhältnissen zunächst 
fremd gegenüber. Doch alle, auch die Rückwande
rer, fanden sich zusammen in einer Gemeinschaft 
der Kämpfer für die rechtliche Sicherung der deut
schen Lebensinteressen und Notwendigkeiten im 
Osten. Den Kern der Gemeinschaft bilden die Rich
ter der ersten Abordnungswellen, die sich aus eige
nem Antrieb für die Ostarbeit zur Verfügung stellten. 
Sie bilden im wesentlichen die Stammannschaft, die 
von der frontnahen Tätigkeit des Ostens nicht mehr 
loskommen kann und. mag und sich die G r e n z 
l a n d a r b e i t  zu r  L e b e n s a u f g a b e  macht.

Diese Stammannschaft wird, auch nach der noch 
im Gange befindlichen Übernahme der Rückwande
rer in Planstellen, nicht ausreichen, um die richter
lichen Planstellen zu besetzen. Es ist aber der Justiz-

309*
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Verwaltung im Warthegau nicht daran gelegen, mög
lichst schnell die Planstellen unterzubringen. Sie 
w ill eine Auslese treffen und in die Stammannschaft 
nur Richter aufnehmen, die ihre Eignung für den 
dauernden Einsatz in den Ostgebieten bewiesen 
haben. Der Bewerbung von Richtern aus dem Alt
reich um Richterplanstellen im Warthegau ohne 
vorherige Erprobung als abgeordnete Richter wird 
deshalb regelmäßig nicht entsprochen werden. Be
vorzugt werden aber Kriegsteilnehmer berücksich
tigt, für die Planstellen in Eingangs- und Beförde
rungsstufen offengehalten werden.

Schon im Zuge des allgemeinen Aufbaues werden 
die vielfach noch ungünstigen, im Kriege kaum zu 
verbessernden äußeren Lebensverhältnisse eine 
gründliche Wandlung erfahren und wird das Lebens
niveau wesentlich gehoben werden. Darüber hinaus 
arbeitet die Justizverwaltung auf die Bereitstellung 
großzügig gebauter, billiger Wohnungen, die För
derung des Erwerbs von Eigenheimen, besoldungs
rechtliche Verbesserungen und nicht zuletzt eine 
Vermehrung der Beförderungsmöglichkeiten hin. So
lange aber der Osten noch wesentliche Entbehrun
gen in der Lebenshaltung auferlegt, werden viele 
abgeordnete Richter, auch manche, die die Ost
arbeit schätzen gelernt und sich bewährt haben, 
nach Kriegsende in die Altreichsheimat zurückkehren 
wollen. So werden laufend Neuabordnungen not
wendig bleiben. Der Einheitlichkeit und Beständig
keit der Rechtsprechung erwächst daraus eine Ge
fahr, die zu bannen Aufgabe der Stammannschaft 
ist. Vorteile von dem ständigen Richterwechsel 'wird 
dagegen die Altreichsrechtspflege haben, in deren 
Dienst die mit erweitertem Gesichtskreis zurück
kehrenden Richter ihre in der kämpferischen Ost
arbeit gesammelten Erfahrungen auswerten können.

So wird auch die geplante Einführung des Ost
jahres für junge Richter nicht nur den Zweck er
füllen, den Personalbedarf der Ostgebiete zu decken, 
sondern auch dem jungen Rechtswahrer besonders 
ausgeprägte Möglichkeiten der Schulung bieten. I m 
O s t e i n s a t z  l e r n t  de r  R i c h t e r  den L e b e n s 
k a m p f  des d e u t s c he n  V o l k s t u m s  i n  s e i ne r

[Deutsches Recht, Wochenausgahe

Gr ö ß e ,  se i ne r  H ä r t e  und se i nem u ne 1"^ 1 " 
l i ehen  E r n s t  kennen,  lernt er die scharfe 1ir 
nung zwischen deutschem und feindlichem Volkst: _ ̂  
sehen und beachten und schär  f t  s i ch sein P? . 
t i s c h es  B e w u ß t s e i n ,  das ihn seine richtenu
Aufgabe erfassen läßt: Als nationalsoziahstisc
Richter ist er berufen, an der Gestaltung und 
wirklichung der Lebensordnung und der Siche  ̂ & 
des Daseins des deutschen Volkes mit gefestig 
politischem Willen und unter Einsatz seiner gan 
Persönlichkeit mitzuwirken.

Staatssekretär Dr. F r e is le r  erwartet aus 
Osteinsatz des jungen Rechtswahrers eine tseir 
tung der Rechtserneuerung des Altreiches, ln

E n t w i c k e l u n g  des j u n g e n  Rech t swahre r  
anerkannt:

„Die Entwicklung — oft wird es eine¿Wan 
sein! — , die der deutsche Rechtswahrer ue. 
seinen Osteinsatz erfahren wird, soll die c ^en 
rung der deutschen Rechtspflege auch ^e-
anderen Gauen des Großdeutschen Rel<: jl0he 
fruchten. Es gibt keine bessere praktisch j er 
Schule für die Betätigung der Erkenntnis ^  
Rechtspflegetagearbeit, daß Recht Leo ¡m
Leben Recht ist, als die Rechtswahrera ^eUp 
deutschen Osten. Wer als Rechtswahrer ianCjen 
sehen Osten erfolgreich seinen Mann g ¿es 
hat, der wird in  den Gauen im »nn jm 
Reiches befruchtend wirken können; we a|s
Osten zur Führerpersönlichkeit entwicke jnner.
solche in der Arbeit sowohl 'außerhalb nj ercfl 
halb der Justiz bewährt hat, der wird i Arbeit
Gauen an besonders verantwortungsvo n sjCh
gestellt werden können. Alle, die im Rechts- 
bewährt haben, werden dem Antlitz “  jeder, 
pflege im Gesamtreich ihre Züge aufpra» ^  ¿a- 
der das Zeug zu Höherem in sich spu > Auf' 
her diese hohe Schule verantwortungsv
bauarbeit durchmachen!“

Nationalsozialistische Volkstumspolitik
Von Oberregierungsrat Dr. C o u I o n ,  Volkstumsreferent beim Reichsstatthalter, 

Leiter des Gauamtes für Volkstumspolitik im Gau Wartheland der NSDAP.

Wohl zum erstenmal in einer jahrtausendealten 
Geschichte des deutschen Volkes, ja in der Ge
schichte der germanischen Völker, hat der Führer 
die Erhaltung, Sicherung und Erstarkung des deut
schen Volkes zum ersten Grundsatz deutscher Poli
tik erhoben. Aus ihm leiten w ir den obersten Rechts
satz ab: „Recht ist, was dem Leben des deutschen 
Volkes dient!“  Die umwälzende Bedeutung dieses 
Satzes für das gesamte deutsche Rechtsleben ist seit 
Jahren in der Zeitschrift „Deutsches Recht“  erörtert 
und nach den verschiedensten Seiten ausgeführt 
worden. Klare Erkenntnis weltanschaulich politischer 
Gegebenheiten ist daher für den Rechtswahrer 
unentbehrlich. Unentbehrlich ist für ihn ferner die 
Erkenntnis, daß seine Tätigkeit niemals wieder die 
Bedeutung eines dem Staats-‘ und Volksleben über

geordneten Armes eines blindwaltenden Schicksals 
erlangen kann, sonden daß sie p u r e i n g e o r d n e t  
in  e ine g es c h l os se ne  n a t i o n a l s o z i a l i s t i 
sche V o l k s o r g a n i s a t i o n  i h r e n  P l a t z  haben 
kann. M it anderen Worten: Niemals wieder darf die

Justiz aus einer angeblich höheren Sch' r-jj,rUng in 
nationalsozialistischen Volks- und Sta - 
den Arm fallen.

der

Nationalsozialistische Volkstumspohti , nS ¿er 
Teilgebiet des gesamten politischen cnaates *si’ 
NSDAP, und des nationalsozialistisch. „ßdeutsche11
muß für jeden Volksgenossen, der im u  umfis',
Reich Recht setzt und Recht findet, e für de11 
sener Begriff sein. Dies gilt besonaei bedeut' 
Rechtswahrer dort, wo volkstumspo seiner tag'
same Lebenserscheinungen Gegensta einge'
liehen Arbeit sind, also besonders aber,*18
gliederten Ostgebieten. In gleicher 
die Klarstellung dessen, was
gliederten Ostgebieten. In gleicher . . o7j ahst 
die Klarstellung dessen, was unter i ■ cj,0n he' 
scher Volkstumspolitik zu verstehen ». 0 ß d e u
auch j e d e n  R e c h t s w a h r e r  des 
sehen Re i ches  zu bewegen.  aIlcin e

Heute ist Volkstumspohtik nicht 01 nzCn, sC’ 
Angelegenheit der kämpfenden jgetzuugf
dein eine der wesentlichen V o r  au ^  dat 
des g es a mt e n  deu t sc he n  Leben»
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def deutschen Rechtsordnung, ein entscheidender 
l ejl des Kampfes um die Gestaltung des deutschen 
Lebens raumes.

Der Begriff Volkstumspolitik enthält ein Für und 
ein Wider. Er bedeutet Schu t z  und F ö r d e r u n g  
«es e i g e n e n  und A b w e h r  des  f r e m d e n  
Vol ks tums.  Damit ist über die notwendige Art 
{ es Schutzes des deutschen oder der Abwehr des 
remden Volkstums im einzelnen noch nichts gesagt. 
le hat sich danach zu richten, wie die national- 
ozialistische Weltanschauung einerseits und die po- 

te n en Gegebenheiten, insbesondere das Verhal- 
n des fremden Volkstums andererseits, es erfordern. 

” f'e Abwehr“  kann in der Aufrechterhaltung einer 
j gegenseitiger Achtung beruhenden, im Interesse 
. s deutschen u nd  des fremden Volkstums Iiegen- 
s ,n Abstandes bestehen! Sie kann aber ebenso eine 
f lar‘.e Trennung sein, die einem vorausgegangenen 

»tfhchen Verhalten des fremden Volkstums Reih- 
j, *ragt. Immer aber ist die Voraussetzung für die 

‘onalsozialistische Volkstumspolitik das Bewußt- 
Nur V° n ^ ert unc* Würde des eigenen Volkstums, 
sehe 3UiS d'eser Einstellung ist auch eine den deut- 
do ea Eebensinteressen entsprechende Behandlung 

jeweiligen fremden Volkstums möglich. 
T -u j^/^richen  werden diese Grundsätze durch die 
d e i n u e’ da^ die Volkstumspolitik des Groß- 
zü hSf C n ^ e'ches >n Zukunft nicht nur mit Fragen 
niertl n SSen haben wird, die sich aus dem Zusam- 
Gr„ eben mit fremden Volkstümern innerhalb der 
dem ẑ n des Großdeutschen Reiches ergeben, son- 
haben • er hinaus neuartige Aufgaben zu lösen 
ordnf! Wljd’ die dem deutschen Volk durch die Neu- 
Werdn'1®' v gesarr>ten europäischen Raumes gestellt 
raten nj p ema's darf dabei in Vergessenheit ge
mein Ri * j.der deutsche Soldat es war, der mit sei- 
Eumnn d!e Entscheidung über die künftige Gestalt 

ul°Pas erkämpft hat.

O' h s t u m s p o l i t i k  — E r h a l t u n g  des d eu t -  
j sehen V o l k s t u m s

imReir? Cin^ liederten Ostgebieten, insbesondere 
erste ?s?au Wartheland, war notwendigerweise der 
Best jd t  zu einer deutschen Volkstumspolitik die 
k e r n f ndsa_ufnähme des deu t sc he n  B e v ö l -  
War Sst ei15. Gerade im Reichsgau Wartheland 
als hier ,7dsun£ .dieser Aufgabe um so dringlicher, 
handen dlE vdlkische Ausgangsbasis des noch vor
allen r w  deutschen Volkstums am schmälsten von 
der Reef uen war. Die deutsche Führung fand bei 
^estancl ’znaame d^r Ostgebiete den völkischen Tat- 
Kern dpVOr> daß die deutsche Volksgruppe zwar im 
Opfern ™  gegnerischen Druck unter schwersten 
Fällen ri tar,dgehalten hatte, daß aber in unzähligen 
Zu einer v  zwanzigjährige Volkstumskampf bereits 
hatte r Verwischung der Volkstumsgrenzen geführt 
v°lkstumera"o. deshalb aber, weil die kommende 
ten E in+ma“ '£e Auseinandersetzung den ungeteil
t s t e  vS3tZ ader deutschen Kräfte erfordern wird, 
tischen Vp - iVorri'lere‘n das ganze Bestreben der poli- 
BindUnrr lrun2 darauf gerichtet sein, bestehende 
Unterkrf e,n zwischen Deutschtum und Polentum zu 
daß d j p p H  Ufid eine Grundlage dafür zu schaffen, 
Volu,... Entstehung neuer Übergänge zwischen den 
Würde pern Eir alle Zukunft unmöglich gemacht 
grundsä f f -  WUfde im Reichsgau Wartheland dabei 
Sein v o n T *1 darauf verzichtet, aus dem Vorhanden- 
anders n. 1 ausenden vonGrenzfällen, von denen jeder 
schensci a8'’ das Bestehen einer einheitlichen Zwi» 
Eehst r .llc , herzuleiten. Im Interesse einer mög- 
Wurdo aschen Schaffung klarer Volkstumsgrenzen 

«le Feststellung einer im Einzelfall unent

schiedenen Haltung zwischen den Volkstümern im 
Reichsgau Wartheland niemals als Zeichen der Zu
gehörigkeit zu einem irgendwie gearteten Gesamt
begriff angesehen. Als Mittel zur Herbeiführung der 
Trennung der Volkstümer wurde im Reichsgau 
Wartheland schon im Jahre 1939 begonnen, eine 
Deu t s c h e  V o l k s l i s t e  aufzustellen. M it Zweig
stellen bei den unteren Verwaltungsbehörden, Be
zirksstellen bei den Regierungen und einer Zentral
stelle beim Reichsstatthalter wurde in enger Zusam
menarbeit mit der deutschen Volksgruppe der Apparat 
für die verfahrensmäßige Durchführung der Erfas
sung geschaffen, die schon Ende des Jahres 1940 so 
gut wie abgeschlossen war. Nach Einführung der 
reichsrechtlichen Regelung, die nur verhältnismäßig 
geringe Abweichungen brachte, wurde in einem An
gleichungsverfahren die Deutsche Volksliste den vom 
Reichskommissar für die Festigung deutschen Volks
tums und Reichsministerium des Innern gemeinsam 
aufgestellten Richtlinien angepaßt. Auch dieses Ver
fahren geht in allen Kreisen des Reichgaues Warthe
land seinem Abschluß entgegen. Aus den Arbeits
erfahrungen der Deutschen Volksliste ergab sich die 
Notwendigkeit einer verschiedenen Einstufung der 
erfaßten deutschen Volksgenossen. Sie hatte sich 
danach zu richten, ob sich der Antragsteller in den 
Jahren der völkischen Fremdherrschaft sein Deutsch
tum bewahrt hatte oder ob er ganz oder teilweise 
dem gegnerischen Druck nachgegeben oder gar im 
polnischen Volkstum untergegangen war. Sowenig 
bei dem Teil der deutschen Volksgruppe, der sich im 
Volkstumskampf bewährt oder sich sein Deutschtum 
nachweislich bewahrt hatte, die Entscheidung zweifel
haft sein konnte, so schwierig war sie in den zahl
reichen Fällen, in denen bereits ein Abgleiten in das 
fremde Volkstum festzustellen war. Ein hohes Maß 
an Verantwortungsbewußtsein erforderte insbeson
dere die Beurteilung der Antragsteller aus völkischen 
Mischehen. Die Entscheidung mußte sich dabei da
nach richten, ob sich in der Ehe, insbesondere der 
Kindererziehung, der deutsche oder der polnische 
Teil durchgesetzt hatte. Die Deutsche Volksliste um
faßt in ihrer vierten Abteilung auch solche Personen, 
die zwar abstammungsmäßig Deutsche, in der Hal
tung in ihrer Vergangenheit aber bereits dem pol
nischen Volkstum zuzurechnen waren. Die Volksliste 
bietet durch ihre Aufgliederung in Abteilungen damit 
die Möglichkeit, die Einstufung der Antragsteller 
entsprechend ihrer völkischen Haltung während der 
Fremdherrschaft vorzunehmen. Die Aufnahme in die 
Abteilungen 1 und 2 der Deutschen Volksliste ist 
gleichzeitig mit dem Erwerb der deutschen Staats
angehörigkeit rückwirkend vom Zeitpunkt der Ver
ordnung des Führers über die Eingliederung der 
wiedergewonnenen Ostgebiete v. 26. Okt. 1939 ver
bunden. Bei den übrigen Abteilungen ist hingegen 
der endgültige Erwerb der deutschen Staatsangehörig
keit an eine Bewährung des einzelnen als Glied der 
deutschen Volksgemeinschaft gebunden.

Die Ausdehnung der Volksliste über die ursprüng
lichen Angehörigen der deutschen Volksgruppe hin
aus auf alle Menschen deutscher Abstammung ohne 
Rücksicht auf ihre ehemalige volkstumspolitische 
Haltung ist eine Folgerung aus der Notwendigkeit, 
aus dem gegnerischen Volkstum auch die letzte 
Familie überwiegend deutscher Abstammung für die 
Zukunft dem deutschen Volke zurückzugewinnen. 
Diese Rückgewinnung deutschen Blutes hat da ihre 
Grenze, wo nur noch dem Namen, aber nicht mehr 
der Abstammung nach auf die einstige Zugehörig
keit zum deutschen Volkstum geschlossen werden 
kann.
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V o r m a r s c h  dés deu t sc he n  V o l k s t u m s  im 
Os ten

Der Volkstumskampf im Osten ist ein Kampf um 
den deutschen Lebensraum. Er wird erst dann ent
schieden sein, wenn d e r  d e u t s c h e  K u l t u r 
boden ,  der jetzt durch den Sieg der deutschen 
Waffen dem Reich wiedergewonnen wurde, auch 
d eu t sc he r  V o l k s b o d e n  g e w o r d e n  ist .  Die 
Trennung zwischen den Volkstümern auf Grund des 
Verfahrens der Deutschen Volksliste war daher nur 
ein Anfang, wenn auch grundlegende Ausgangs
basis für weitere großzügige volkstumspolitische 
Maßnahmen. E n t s c h e i d e n d  dagegen  f ü r  die 
E i n d e u t s c h u n g  der  d eu t schen  O s t g a u e  i s t  
d ie B e s i e d l u n g  m i t  deu t schen  Menschen .  
Schon während des Krieges ist sie in großzügiger 
Weise damit begonnen worden, daß Hunderttausende 
von deutschen Volksgenossen aus verstreut siedeln
den Volksgruppen des Ostraums in den neuen Ost
gauen zum Einsatz gelangt sind. Ihnen werden nach 
Ende des Krieges Hunderttausende weiterer deutscher 
Volksgenossen folgen, die gegenwärtig mit der Waffe 
in der Hand oder in der Heimatfront ihre Pflicht tun. 
Von den Dienststellen des R e i c h s k o m m i s s a r s  
f ü r  d ie F e s t i g u n g  d eu t schen  V o l k s t u m s  in 
Zusammenarbeit mit Parteidienststellen und Verwal
tungsbehörden ist schon jetzt eine Siedlungsbe- 
wegung in Vorbereitung, die hinsichtlich der Aus
lese wie an Großzügigkeit der Planung, Zusammen
fassung der schöpferischen Kräfte und der Arbeits
leistung der Volksgenossen aller Berufe ihresgleichen 
in der deutschen Geschichte nicht kennt.

A b w e h r  des p o l n i s c h e n  V o l k s t u m s
Das Verhältnis zum Polentum in den eingeglieder

ten Ostgebieten, insbesondere im Reichsgau Warthe
land, mußte in Zielsetzung und Methode von vorn
herein auf eine richtige Erkenntnis des Verhältnisses 
zwischen Deutschtum und Polentum aufgebaut wer
den. Diese Erkenntnis lehrt uns die Geschichte viel- 
hundertjähriger Berührung der beiden Völker und 
mehr als tausendjähriger Berührung zwischen Ger
manen und Slawen, ln all dieser Zeit ist es das 
polnische Volk gewesen, das für die Gestaltung sei
nes Lebens aus dem Zustrom germanisch-deutschen 
Blutes in seinen Raum Nutzen gezogen hat. Einer 
der wenigen ehrlichen polnischen Schriftsteller Wla- 
dislaus Studnicki gab vor einigen Jahren zu, daß 
Polen im Zuge seines tausendjährigen Bestehens sich 
dauernd mit deutschem Blut gestärkt habe. Aus die
sem deutschen Blut und seiner schöpferischen Ver
anlagung ist alles hervorgegangen, was der ehemals 
polnische Raum an kultureller Leistung, überhaupt 
an schöpferischen Werten aller Art, hervorgebracht 
hat. Der Dank, den das Polentum dafür dem deut
schen Volk entgegengebracht hat, bestand in Hohn, 
Haß und Vernichtungswillen, die nichts anderes dar
stellen als den Ausdruck eines rassischen Unter
legenheitsbewußtseins.

Bis in unsere Tage leben aber andererseits 
innerhalb des polnischen Volkes noch zahlreiche 
Nachkommen ehemals deutscher Siedler. Sie stellen 
heute den wertvollsten Blutsanteil des Polentums 
dar. Ohne Rücksicht auf die Haltung der augenblick
lich lebenden Generation dieser Menschen deutscher 
Abstammung wird sich ihrer eine nationalsozialisti
sche Volkstumspolitik zu gegebener Zeit besonders 
anzunehmen haben, wenn nicht das deutsche Volk 
immer wieder erleben will, daß das polnische Volks
tum durch Menschen unseres eigenen Blutes gegen 
uns zum Kampf geführt wird.

Das Vorhandensein einer unüberbrückbaren Kluft

[Deutsches Recht, Wochenausgabe

zwischen deutschem und polnischem Volkstum w 
uns aber auch durch Ereignisse in den Jahren 
und nach dem polnischen Feldzuge immer w 'e 
vor Augen geführt. Der abgrundtiefe Haß des 0 
tums äußert sich in den Haßgebeten polnisch-ka 
lischer Priester, wie in jenem Gebet eines Pb*nisc 
Pfarrers aus dem Jahre 1927, in dem es heißt:

„Unsere Seele ist dieselbe wie vor tausend Jah 
ren, sie haßt den Feind und verzeiht ihm men , 
verzeihe auch du den Gottlosen nicht, sondern 
strafe sie, daß sie aufhören uns zu schaden, 
hindere uns gnädig nicht daran, wenn w ir sie 
schädlich machen für jetzt, für immer und rui 
Ewigkeit. Amen!“

Niemals wird das deutsche Volk es vergessen 
nen, daß immer wieder polnische Volksbewegt s 
sich aus Rache für ihre Niederlagen auf dem bc*1 
fehl durch Morde an wehrlosen Deutschen, a n , , „ 
sehen Frauen und Kindern in einer Weise aust 
die nur in einer grundsätzlich anderen rassische ^  
anlagung ihre Ursache haben kann. S o  war es 
Jahren 1919—1921, so war es 1939. Wie sehr m nuen 
davor hüten muß, etwa in dem deutschsprec 
Posener Polen, der durch deutsche Schul- un ^ en) 
erziehung gegangen war, einen Menschen z ejn
der dem deutschen Volk nähersteht als e ge.
Pole, der niemals mit dem deutschen Vom . n
rührung kam, hat die Erfahrung einer vor “er.
Wochen in Posen durchgeführten Sonderger 
handlung ergeben. Die Angeklagten waren an 
facher Morde und gemeinster Mißhandiu g r êjjt 
Volksdeutschen überführt und zum Jode ^e(n 
worden. Bezeichnend war vor allem ein ra■ > y er. 
ein deutscher Zeuge und Teilnehmer e‘ niung- 
schleppungsmarsches gerade gegen den n )nUßtc: 
losesten der polnischen Verbrecher aus,sj^ 5 (front am 
„Im  Weltkrieg stand ich mit B. an der Wes früher 
gleichen Geschütz. B. kannte mich also v unsere 
sehr gut, und deshalb machte ich mich, a r;jglicher 
Leiden während des Marsches immer une ‘ ^  ¡n. 
wurden, zum Sprecher aller meiner Käme g ’und 
dem ich B. um Einschaltung einer RuneP , unsere 
Wasser bat, um unseren Durst zu löschen en. g
wundgelaufenen Füße auswaschen zu K^ r rllCine 
hatte aber nur ein verächtliches Qr,IJls.9I!>r, ¡nS Glied 
Bitte übrig und stieß mich mit dem Kolb 
zurück.“  . hxe des

So hat im Laufe einer langen Oesc * y 0ik 
deutsch-polnischen Verhältnisses das de gereit-
immer wieder auf alle Großzügigkeit ur Haß 
schaft zur Achtung des fremden Volksti .¡orl ist 
und Mißachtung erfahren. Unserer Ge jjg frei 
es vom Schicksal übertragen worden, dem

weltfremder Gefühlsduselei und, ”  deutsche'0V O I1 W U IU U U U U  U L lU H lO U U U v x v . (1 ß ~ '
Grundsatz „Recht ist, was dem Leben ... rzUtreten, 
Volkes dient“  dem Polentum so SeSen forderthat-
wie es das selbst in Jahrhunderten herauSj, Nie'

Der erste Schritt auf diesem Wege üitärischerl 
derwerfung des polnischen Staates im eines
Machtmitteln. Es folgte die Besitzergreifung g
Raumes, den das polnische Volk wohl Arbeit
niemals aus eigener Kraft hat gestalten ' ,erten vf / ' 
und Blut deutscher Menschen aus Jahi dgü^'f
pflichten uns, diesem Gau nunm ehr . dem'
deutsches Gesicht, das Gesicht einer Ziel e ' ___L. n.kn„ Fhp aber dieses ,,sehen Volkstums zu geben. Ehe aber1 jfün ft ig f

all ehreicht werden kann, ist es notwendig,, ¡UITl
Veriiältnis zwischen Deutschtum unc ¡ne kim
äußerlich in Maßnahmen festzulegen, v ..jj{ern ?11 
tige Gemeinschaft zwischen beiden ,|erna[ aL1 
Nachteil des deutschen Volkes ein lm
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schließen. Die erste und grundlegende Maßnahme 
rur die Trennung von Deutschtum und Polentum ist 
me bereits dargestellte Errichtung der Deutschen 

olksliste. M it ihrer Errichtung sind die Polen, die 
noch in den eingegliederten Ostgebieten wohnen, 
PrCk ^ zarigehörige des Deutschen Reiches geworden; 
erhaben also weder heute noch in Zukunft die deut
l e  Staatsangehörigkeit.
pr^ rst d ie Trennung von Deutschtum und Polentum 

^ogl'chte die Einleitung einer folgerichtigen Polen- 
A? • ’ die seither in immer stärkerer gemeinsamer 
Ausrichtung von Partei, Staat und Wirtschaft im 
?n ^usgau Wartheland durchgeführt wird. Von Monat 
fieni 0na  ̂ erg'ibt sich aus der Erfahrung der prak- 
im len Volkstumsarbeit in allen Teilen des Gaues 

klarer, welcher Lebensstand notwendigerweise 
und P0j nischen Schutzangehörigen einzuräumen ist 

o auf welche Berechtigungen, die dem Deutschen 
miioMerr^n des Landes allein Vorbehalten bleiben 

Sscn, der Pole verzichten muß.

E r z i e h u n g  des deu t schen  V o l k e s  zum 
A b s t a n d  vom P o l e n t u m

schirm deuische Volk ist vom Beginn seiner Ge
schäft2 an keine politisch geschlossene Gemein
stamm gewesen> deren Einzelglieder jederzeit im- 
ücher - ge)V€S€n wären, auf Grund selbstverständ- 
denV«uSi.lnktiv€r Ablehnung gegenüber dem frem- 
ist olkstum jederzeit den Abstand zu wahren. Noch 
E rz ie h 6 Volksgemeinschaft zu jung, als daß die 
Eleisrhng ZU ihr i edem einzelnen Volksgenossen in 
Arthirr o .  Blut übergegangen ist. Der Gauleiter 
samten VJreiser hat daher zur Ausrichtung der ge- 
■and Auschen Bevölkerung im Reichsgau Warthe- 
tüm in« u 's,iand und Abwehr gegenüber dem Polen- 
fiir der Aufgaben der Partei das Gauamt
ist, o-pm •UmsPolit.ik geschaffen, das dazu bestimmt 
Be Wern ein*am mh Schulung und Propaganda der 
sehe ,d*e Grundlage für eine nationalsozialisti- 
ginn fe . Ls tu m s po 1 iti k im Wartheland, die von Be
lic h t i i  zu erweitern und zum selbstverständ- 
schaft « 'a lt aller Arbeit von Partei, Staat undWirt- 

att zu machen.

Hs
Zeit ¡f* .noch nicht ein Jahrzehnt vergangen seit der 
stim’ der Volkstumspolitik eine Angelegenheit be
sehen u r ,^geschlossener Kreise innerhalb des deut- 

v°lkes war. M it Volkstumspolitik befaßte man

0 i k s t u m s p o I i t  i k a ls  A u f g a b e  des  
g e s a m t e n  d e u t s c h e n  V o l k e s

sich entweder aus „Zuständigkeitsgründen“  oder in 
vereinsmäßiger Form. Heute ist die Bedeutung der 
Volkstumspolitik im Rahmen der politischen Ge
samtaufgaben Großdeutschlands weder örtlich noch 
in anderer Weise begrenzt. Es wird keine vorüber
gehende Erscheinung sein, daß in allen Gauen des 
Deutschen Reiches infolge der Beschäftigung frem
der Arbeitskräfte das Problem der Einstellung zum 
fremden Volkstum eine wichtige Rolle spielt. Dar
über hinaus beginnt das deutsche Volk heute trotz 
der Sammlung aller Kräfte für den Endsieg der deut
schen Waffen auch auf den Kampf um den Lebens
raum im Osten aufmerksam zu werden. Freilich be
steht dieses noch o ft in einer mehr als zweifelnden 
Kritik an diesen „unbekannten und abgelegenen“  
Ostgauen, in die man eben nur geht, wenn man da
hin abkommandiert wird. Immer stärker aber werden 
die Kräfte, die sich aus mindestens gefühlsmäßiger 
Erkenntnis der wahren Bedeutung des Volkstums
kampfes für den deutschen Osten regen. Ein Mittel 
dazu ist die großzügige Betreuungsaktion der „Pa
tenschaftsgaue“  des Reiches für die einzelnen Stadt- 
und Landkreise der Volkstumskampfgebiete. Die ver
schiedensten Organisationen der NSDAP, und die 
Volkstumsverbände (VDA. und Bund Deutscher 
Osten) ergänzen sich in kameradschaftlicher Hilfe
leistung und Werbung für die neuen Ostaufgaben. 
Dies aber hat schon jetzt tausendfache Bindungen 
zwischen den Volksgenossen auf beiden Seiten der 
ehemaligen Reichsgrenzen geschaffen und Kenntnis 
der Verhältnisse des Ostens und der Anforderungen 
des Volkstumskampfes in den Gauen des Altreichs 
verbreitet. Aufgabe der NSDAP, wird es sein, dann, 
wenn einmal alle Kräfte wieder für Friedensaüfgaben 
frei geworden sind, alle Energien des deutschen Vol
kes für das große Werk im Osten einzusetzen. Es 
bedarf einer gewaltigen Zusammenfassung aller zur 
Verfügung stehenden Reserven an Arbeit und Ein
satzvermögen für eine längere Zeitspanne, um das 
in unseren Tagen auf Befehl des Führers begonnene 
Werk dem vom Führer selbst gewiesenen Ziele 
zuzuführen: Im Osten soll die H e i m a t  e i n e s  
j u n g e n ,  z u k u n f t s f r e u d i g e n  und  k i n d e r 
r e i c h en  G es c h l ec h t s  von M i l l i o n e n  d e u t 
scher  V o l k s g e n o s s e n ,  frei von aller Enge, in 
einer neuen H e i m a t  ents tehen.  Viele weitere 
Millionen deutscher Menschen sollen aus diesen 
Gauen hervorgehen, um dem fremden Volkstum im 
Osten einen lebendigen Ostwall der deutschen Volks
gemeinschaft entgegenzusetzen.

Aus der Praxis der Strafverfolgung im Warthegau
Von Generalstaatsanwalt D r e n d e l ,  Posen

.muB heute bei uns mehr denn je Leben 
Lehgn wer dies Recht wahren will, muß das 
Leben keijnen. Er muß deshalb mitten in diesem 
es aber ” en’ mub es wirklich mit erleben, muß 
seinen auch verstehen und es voll bejahen in allen 
seiner (\u" eruiigen, seiner Kultur, seiner Wirtschaft, 
Wird er h nun&  seiner Verwaltung. Denn nur so 
ses wii-Lrras ^ echt als das notwendige Abbild die- 
htid auf " lebendigen Lebens unseres vorwärts 
%  s c h i s s  stürmenden deutschen Volkes rich
tende* klar erkennen, bestimmen, schöpfen, an- 
Lönnen ’ ,€1}twickeln, pflegen, also richtig wahren 

Für h Ö deulscher Rechtswahrer sein. 
d'(‘ F'rL,en deutschen Rechtswahrer ist somit auch 

nutnis selbstverständlich, daß sich das für

die deutsche Volksgemeinschaft bestimmte geltende 
Recht nicht ohne Schaden für seinen Bestand und 
seine Wirkungen ohne weiteres auf Lebensverhält
nisse übertragen läßt, die nicht das bereits wohl- 
geordnete Zusammenleben deutscher Volksgenossen 
ohne nennenswerte Einwirkungen fremden Volks
tums darstellen.

Es ist nicht nur nicht notwendig, sondern es ist 
auch untunlich, ja gefährlich und daher falsch in
nerhalb unseres Reiches das für den deutschen 
Volksgenossen als Glied der zu erhaltenden zu 
fördernden und zu festigenden Gemeinschaft’ be
stimmte Strafrecht insbesondere auch auf die art
fremden Menschen anwenden zu wollen, mit denen 
w ir gerade in dem zurückgewonnenen deutschen



Aufsätze2472 [Deutsches Recht, Wochenausgabe

Osten etwa vorerst wenigstens zusammen zu leben 
genötigt sind. Solche Erkenntnis ist dort vor allem 
wichtig, wo die Volksgrenzen undeutlich werden 
und Siedlungsgebiete blutsmäßig verschiedener 
Völker von unterschiedlicher Kulturstufe ineinander- 
greifen.

Für die eingegliederten Ostgebiete, die bei ihrer 
Besetzung^ durch die deutschen Truppen im Sep
tember 1939 überwiegend polnisch besiedelt waren 
und in denen auch noch auf geraume Zeit mit 
einem Überwiegen der polnischen Bevölkerung ge
rechnet werden muß, kam deshalb die allgemeine 
und gleichmäßige Anwendung des deutschen Rechts 
weder sofort noch später in Betracht. Das gilt vom 
Zivilrecht wie vom Strafrecht, vom materiellen Recht 
sowohl wie von den Verfahrensnormen.

Der besonderen Volkstumslage in den eingeglie
derten Ostgebieten entsprechend, erfolgt die Straf
verfolgung nach anderen Gesichtspunkten als im 
Altreich. Hier wie dort g ilt es zwar gleichmäßig, 
die Schlagkraft des deutschen Volkes im Kriege 
gegen die europafeindlichen Mächte zu erhalten 
und deshalb gegen alle Handlungen einzuschreiten, 
die unmittelbar oder mittelbar eine Schwächung des 
deutschen Volkes und seiner Wehrmacht bedeuten. 
Darüber hinaus ist die S t r a f v e r f o l g u n g  aber 
auch d u r c h  den V o l k s t u m s k a m p f  gegen  
das Po len t um  b es t i m m t .  Die Kriminalität der 
Polen ist, wie bekannt, außerordentlich groß. H in
zu kommt, daß bei Ausbruch des Polenkrieges aus 
den polnischen Zuchthäusern und Gefängnissen 
eine große Zahl gefährlichster Verbrecher entlassen 
wurden, die ini Anschluß daran nicht nur durch 
ihre Beteiligung an den Deutschenverfolgungen An
fang September 1939, sondern auch durch Begehung 
zahlreicher anderer schwerer Verbrechen hervorge
treten sind. Die Bildung von Verbrecherbanden ist 
weit verbreitet und ist keineswegs auf Erwachsene 
beschränkt, sondern erstreckt sich, der großen pol
nischen Jugendkriminalität entsprechend, auf Ju
gendliche und sogar Kinder.

Dem scharfen Zupacken der deutschen Strafver
folgungsbehörden und der Polizei ist es gelungen, 
in zwei Jahren in diese Verbrecherfront eine erheb
liche Bresche zu schlagen. Die Anwendung der 
VolksschädlVO., der GewaltverbrVO. und der VO. 
zum Schutze gegen jugendliche Schwerverbrecher 
haben es ermöglicht, in vielen Fällen mit der To
desstrafe vorzugehen und dadurch auch die un
erwünschte und gefährliche Anfüllung der östlichen 
Strafanstalten mit der Masse vielfach und schwer
ster^ vorbestrafter polnischer Verbrecher zu ver
meiden. Es besteht wohl kein Zweifel, daß die deut
sche Justiz der polnischen Verbrecherwelt nicht 
Herr geworden wäre, wenn sie sich auf die Anwen
dung des vorhandenen deutschen Friedensstraf
rechts beschränkt hätte.

Dem verschärften Kampf gegen die schwere Kri
minalität muß eine Entlastung von allen minder 
wichtigen Sachen entsprechen, wenn die Strafver
folgungsbehörden, zumal bei der notwendigen Be
schränkung der zur Verfügung stehenden Kräfte im 
Kriege, schlagkräftig bleiben sollen. Dieser Frei
machung von minder wichtigen Sachen dient die 
Vorschrift, daß der Staatsanwalt nur Taten ver
folgt, deren Ahndung er im öffentlichen Interesse 
für geboten hält ( §111 Abs. 1 der VO. über die 
Einführung des deutschen Strafrechts in den ein
gegliederten Ostgebieten v. 6. Juni 1940 (RGBl. I, 
844). M it dieser Vorschrift ist für die eingeglieder
ten Ostgebiete ein Schritt zum reinen Öpportuni-

tätsprinzip gemacht worden, die allerdings eine Vor
gängerin in der Verordnung des Oberbefehlshabers 
des Heeres v. 1. Okt. 1939 über die Verfolgung der 
vor dem l.Sept. 1939 in den von deutschen Trup
pen besetzten polnischen Gebieten begangenen straf
baren Handlungen hat. Denn in ihr war bereits be
stimmt, daß Verfolgungszwang nicht besteht (s 1 
Abs. 2). Fiierdurch wurde, was Besonders wegen 
der rückwirkenden Anwendung des deutschen Strar- 
rechts auf die vor der Besetzung begangenen Straf
taten von Bedeutung war, vermieden, daß sich die 
Strafverfolgungsbehörden mit allen noch nicht ver
jährten Straftaten aus polnischer Zeit befassen muß
ten. Dies wäre wegen der Fülle der Sachen auc 
praktisch unmöglich gewesen.

Die A b s c h a f f u n g  des V e r f o l g u n g s z w a n 
ges hat darüber hinaus große Bedeutung. Sie gj 
die gesetzliche Grundlage auch dafür, daß d 
Staatsanwalt von der Anwendung von sJraiv? " 
Schriften absehen kann, die nur dem Schutze 
polnischen Volkes dienen würden. Es kann ni 
Aufgabe des deutschen Staatsanwalts und ” ici l  t 
sein, durch die Anwendung des deutscheil 
rechts den Schutz des polnischen Volkstums 
übernehmen. Für die Polen können deshalb a 
nicht jene Rechtseinrichtungen zugelassen wer J 
die das Strafverfahrensrecht dem Deutschen 
ihm Gleichstehenden zur Verfügung stellt. 4ur 
hebung von Privatklage und Nebenklage is 
Pole gemäß § 1 IT Abs. 2 der VO. v. 6. J ^ V ^  
daher ebensowenig zugelassen wie alle 
Angehörigen eines gegen das Reich krieg™• _ 
den Staates. Es würde in der gleichen Linie h ’ 
auch die Rechtsbehelfe und den Gang ^eS.Ü”c|,nei- 
verfahrens für die Polen entsprechend zu t>es ^ef 
den, denn es erscheint nicht angängig, da‘
Pole mit den in der Regel doch unbegru ' £
Rechtsmitteln und Gesuchen die ohnehin sen *^ 
belasteten Strafverfolgungsbehörden und die . ung 
te überschwemmt. Wie weit hier eine BescW' . j er 
eintreten soll, wird in Berücksichtigung dei v£r. 
Öffentlichkeit immer wieder laut werdend ßegC- 
nünftigen Anregungen doch der gesetzhchen ng[ 
lung Vorbehalten bleiben müssen. Die oeu v0n 
der Gnadengesuche wird allerdings schonJ.m  Her
der Praxis vereinfacht werden k ö n n e n ,  s o w ^  
über nicht bereits Anordnungen des RJM- rnInen- 

Bemerkenswert ist auch in diesem zu 
hange, daß der Führer dem Gauleiter un? jes
Statthalter im Wartheland u. a. für die L“  ¿es
Krieges Sondervollmachten in der Ausud Bj 0de 
G n a d e n r e c h t s  bei den rechtskräftig z 
verurteilten Polen übertragen hat. Hadurc ĝ ap 
auch der Wille zum Ausdruck, die g.esar  Durch' 
liehe Gewalt in ihrer Schlagkraft und in a , n mit 
fiihrung aller ihrer Aufgaben im hiesigen ^  a]lefl 
seinen besonders gelagerten Verhältnisse e0.
Gebieten in der Hand einer Führung 
gefaßt zu wissen. y erfol-

Die Befreiung des Staatsanwalts v0F?n pällel1 
gungszwang ermöglicht es in geeigne , e ab' 
auch, von einem Einschreiten gegen u  G das 
Zusehen. Für sie gilt zwar uneingesc .,
deutsche Strafrecht. Audi die Notwen fl^ande* 
eine Übergangszeit bei einem Teil der £ echtS" 
rer im Hinblick auf die andersgearte ^  sie
und Wirtschaftsverhältnisse des Landes, ¿ffaf- 
bisher gelebt haben, die geltenden deu \jm-
bestimmungen nicht anzuwenden °,cler.. •[.qiChtigf.11’ 
stände im Strafmaß zunächst zu beru richtig 
darf als überholt angesehen werden. ¡¿¡ßt e- 
verstandene Gesamtwohl des Deutscht
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aber nicht immer zweckmäßig erscheinen, in Fäl- 
enj in denen nur polnische Interessen durch die 
Jraftat eines Deutschen berührt sind, in denen 

] Der die Bestrafung des Deutschen unter den Po- 
n Aufsehen erregen, Befriedigung auslösen oder 

s_ar ihren Widerstandsgeist wecken oder stärken 
ui de, gegen diesen Anklage zu erheben. Dieser 
esichtspunkt ist für die Ausrichtung der Strafver- 

auf den Volkstumskampf besonders be- 
t ich, imd ihm gilt deshalb auch vielfach das be- 

°uaere Interesse politischer Stellen. Allerdings lie

gen hier auch Gefahren für die unverrückbare 
Sachlichkeit der Strafverfolgungsbehörden. Diese 
rechtzeitig zu erkennen und zu überwinden, erfor
dern ausgesprochenes Gefühl für Recht und Ge
rechtigkeit bei gefestigter Weltanschauung, Cha
rakterstärke und politisches Einfühlungsvermögen. 
Daß sich die in solchen Fällen zu treffenden Ent
scheidungen mit den nationalsozialistischen Grund
anschauungen des deutschen Volkes decken müssen, 
ist selbstverständlich, aber nicht immer ohne Schwie
rigkeiten durchzusetzen.

Anwendung und Fortbildung des deutschen Strafrechts 
in den eingegliederten Ostgebieten

Von Staatsanwalt Dr. T h i e m a n n ,  Posen

,tyAjs bn September 1939 in den 
p.,’ Kniacbt besetzten polnischen Gebieten als erste 
b uspflegeorgane der Justiz die Sondergerichte1)

ben Militärbefehlshabcrn der rückwärtigen ^rrrr * —

von der deutschen

n,nme^ ebiete errichtet wurden2), war die Einfüh- 
berp' n S ^eui scbeu Strafrechts für ihren Tätigkeits- 
befpiu . scb°n förmlich ausgesprochen. Der Ober7 
v - n*sbaber des Heeres hatte bereits durch VOl 
recht ^ 9 3) bestimmt, daß das deutsche Straf- 
ZlIr ^uzuwenden sei, soweit strafbare Handlungen 
S Aburteilung durch Wehrmachtgerichte oder 
Recbf r^ er*cbte gebracht würden. Zweifel über die 
ger;r {;s,anwendung konnten deshalb bei den Sonder-

von Anfancr an n irh f  hpQ+pfion F iir°rden w u  VOn Anfang an nicflt bestehen. Für die 
Vorsoi '̂ benperichte wurde zwar eine entsprechende 
Staate^1'ft nicht erlassen, doch gab es auch für die 
M o n ^ W?lte und Richter, die in den folgenden 
angesi'U ln mebreren Wellen zum Einsatz kamen, 
Won,,? ts ^ er. Aufgabe, die wieder- oder neuge- 
Ordn,,nen Gebiete sobald wie möglich mit deutscher 
keine .n® ,zu erfüllen, auf strafrechtlichem Gebiete 
sie mith Cre '^Ghi ais das Recht anzuwenden, das 
der [/-. achten. Denn die bisherigen Formen hatte 
ebei1 ‘ leg> der über das Land 'hinweggebraust war,
t  ^ ZCTSpfllu fron mia onmn 'llliolil/nlf' DIooo

193g iii s/ ratbare Handlungen, die vor dem 1. Sept. 
Worden dem besetzten polnischen Gebiet begangen 
Werde‘l ^ aren> durch deutsche Gerichte abgeurteilt 
gesetvp . 0nnten und hierbei die deutschen Straf- 

Da„". anzuwendcn waren.
Und Qpdcutete natürlich nicht, daß Staatsanwaltschaft 
e*aschrriRi-te nunmchr das ganze deutsche Strafrecht 
Heue,, v  lcb aber Nebengesetze wahllos auf die 
sehiedr 1 rhältnisse übertragen hätten. Die unter- 
das de, * Bewertung strafbarer Handlungen durch 
schon u . he l*nd das polnische Strafrecht machten 
WisSe riK1 lnanchcn Vorschriften des StGB, eine ge- 
^erfn,.,ier^angszcit — sei es auch nur im Strafmaß 
beiSßip,üerIich. Das polnische Strafgesetzbuch stellte 

..lsWeise die einfache Unzucht unter Männern

behörd'i l'e einem Staatsanwalt als Leiter der Anklage-
2) l 'Soritiguut Vo. des Oberbefehlshabers des Heeres über 

‘939 (Vriij, te lm besetzten polnischen Gebiet v. 5. Sept. 
...8) Vo Gr die besetzten Gebiete in Polen 1939, 2). 
flir die k U , Einführung deutschen Strafrechts (VOB1.
• 4) Vo fetzten Gebiete in Polen 1939, 3).
1? ^en voUt>̂ r Verfolgung der vor dem 1. Sept. 1939 
?'eten u ”  deutschen Truppen besetzten polnischen Ge- 
MOßl f(p ngencn strafbaren Handlungen v. l.Okt. 1939 

1 die besetzten Gebiete in Polen 1939, 21).

(§ 175 StGB.) nicht unter Strafe, sondern nur die 
gewerbsmäßige (Art. 207), es ließ die unter ärztlicher 
Mitwirkung vorgenommene Abtreibung bei einer 
durch ein Unzuchtsverbrechen geschwängerten Frau 
allgemein zu (Art. 233) und kannte einen Schutz 
vor Verführung (§ 182 StGB.) nur bis zum voll
endeten 15. Lebensjahr des Mädchens (Art. 203).

Die sofortige Anwendung zahlreicher strafrecht
licher Bestimmungen verbot sich deshalb, weil eine 
dem Altreich entsprechende Ordnung auf vielen Ge
bieten verwaltungsmäßig erst geschaffen werden 
mußte. Die Strafvorschriften des Arbeits-, Ge
werbe- und Gesundheitsrechts, des Lebensmittel-, 
Preis- und Kriegswirtschaftsrechts sowie des Ver
kehrsrechts, um nur einige Beispiele zu nennen, 
konnten nicht von Anfang an angewandt werden. 
Hier mußte entweder die förmliche Rechtsein
führung abgewartet werden oder wenigstens ein 
Aufbaustadium erreicht sein, das die Anlegung von 
Altreichsmaßstäben zuließ. Daß manche Vorschrift 
schon deshalb nicht angewandt werden konnte, weil 
sie nur eine Wahrung polnischer Belange bedeutet 
hätte, sei hier nur am Rande erwähnt.

Die wesentlichen deutschen Strafgesetze allge
meiner und politischer Natur6 *), wurden aber durch
weg angewandt, und zwar, wenn sich aus. den Um
ständen und der Art der betreffenden Vorschrift 
nichts anderes ergab — wie z. B. beim Heimtücke
gesetz —, entsprechend der oben angeführten VO. 
des Oberbefehlshabers des Heeres v. l.O kt. 1930 
auch auf Taten, die vor der Besetzung durch die 
deutschen Truppen begangen waren. Diese rück
wirkende Anwendung des deutschen Strafrechts war 
die Grundlage für die Aburteilung der polnischen 
Septemberverbrecher und die Auswertung des um
fangreichen von den polnischen Justizbehörden un
abgeschlossen zurückgelassenen Materials. Sie ist 
später durch § 7 der VO. über die Einführung des 
deutschen Strafrechts in den eingegliederten0Ost
gebieten v. 6. Juni 1940 (RGBl. I, 844) ohne zeit
liche Beschränkung gesetzlich gebilligt worden 3).

Als der Führer durch Erlaß v. 8. Okt. 1939 ri 
(veröffentlicht am 18. Okt. 1939) für die Ostgebiete 
verordnete, daß das bisher geltende Recht bis auf 
weiteres in Kraft bleibe, soweit es nicht der Ein
gliederung in das Reich widerspreche (§ 7), da war 
das deutsche Strafrecht, wenn auch vielleicht noch

6) Vgl. etwa die Aufzählung in § 1 I der VO. v 6 luni 1940 (RGBl. I, 844). * -v. u.jum
e) Vgl. auch RG.: DR. 1941,1405.
’ ) Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Glie

derung und Verwaltung der Ostgebiete (RGBl. I, 2042).
310
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rycht als bisher geltendes Recht zu bezeichnen, so 
doch nicht mehr wegzudenken und die Anwendung 
eines anderen Strafrechts hätte der Eingliederung 
auf jeden Fall widersprochen.

Die formelle Einführung des Strafgesetzbuchs, der 
Reichsstrafprozeßordnung sowie zahlreicher anderer 
strafrechtlicher Gesetze und Verordnungen durch 
die VO. v. 6. Juni 1940 hatte deshalb für die 
Praxis mehr deklaratorische Bedeutung. Immer
hin wurden durch § 7 der VO. die bis dahin ge
troffenen, den Vorschriften der VO. unmittelbar 
oder sinngemäß entsprechenden Entscheidungen 
und Anordnungen der Gerichte und Strafverfol
gungsbehörden ausdrücklich sanktioniert, und die 
rückwirkende Anwendung der eingeführten Straf
gesetze auch für die Zukunft zugelassen. Daß die 
VO. keine restlose Aufzählung aller in den Ost
gebieten bereits angewandten Strafvorschriften ent
hielt — nicht z. B. der VO. zum Schutze von Volk 
und Staat v. 28. Febr. 1933 und des BlutschutzG. 
— hat die bereits gefestigte Praxis in der Weiter
anwendung dieser Vorschriften fast durchweg eben
sowenig beirren können wie der Umstand, daß die 
Einführung der VO. über außerordentliche Rund
funkmaßnahmen8) zunächst ohne rückwirkende 
Kraft geschah.

Eine Neuerung von größter Wichtigkeit stellten 
die in der VO. enthaltenen besonderen Strafvor
schriften für die eingegliederten Ostgebiete dar(§§ 8 
bis 16). Diese Vorschriften, die gemäß § 16 derVO. 
nicht gelten für deutsche Staats- und Volksange
hörige, für Angehörige des Protektorats und der 
nicht gegen das Reich kriegführenden Mächte, sowie 
der durch die Reichsstatthalter und Oberpräsidenten 
besonders bezeichneten Volksgruppen9), haben sich 
im Kampf um die Sicherung des deutschen Ost
raums gegen die Gefahren des Krieges und gegen 
ein aufbegehrendes und unzuverlässiges fremdes 
Volkstum als ein sehr wirksames Mittel erwiesen. 
Die Androhung der Todesstrafe für eine Gewalttat 
gegen Angehörige der deutschen Wehrmacht oder 
Polizei oder des Reichsarbeitsdienstes, sowie gegen 
Angehörige von Dienststellen und Gliederungen der 
Partei (§ 8) oder gegen einen Deutschen schlecht
hin wegen seines Deutschtums (§ 11) hat Tätlich
keiten von Polen gegen Deutsche zu einer Selten
heit werden lassen. Die Flöhe der Strafdrohung hat 
einzelne Sondergerichte zunächst veranlaßt, an den 
Begriff der „Gewalttat“  besondere, über den Rah
men einer gewöhnlichen Körperverletzung oder W i
derstandshandlung i. S. des § 113 StGB, hinaus
gehende Anforderungen zu stellen. Dieser Auffas
sung ist das RG. jedoch entgegengetreten10). M it 
ihm ist als Gewalttat jede strafbare Handlung anzu
sehen, die unter Anwendung von Gewalt begangen 
wird.

Wenn vorsätzliche Brandstiftungen und Beschädi
gungen von Einrichtungen deutscher Behörden oder 
Sachen, die ihrer Arbeit oder dem öffentlichen Nut
zen dienen, keinen größeren Umfang angenommen 
haben, so dürfte auch hier eine wesentliche Ursache

8) VO. über die Einführung der VO. über außerordent
liche Rundfunkmaßnahmen v. 29. April 1940 (RGBl. 1,694).

9) Z. B. Ukrainer, Russen, außer Sowjetrussen, Weiß- 
rutnenen, Flüchtlinge aus den Kaukasusgebieten, nicht
deutsche Rückwanderer aus den deutschen Volksgruppen
gebieten (Verordnungen des Reichsstatthalters im Warthe
gau v. 9. Aug. 1940 und 15. Aug. 1941 [VOBI. 1940, 630; 
1941, 468J und des Reichsstatthalters in Danzig-West- 
preußen v. 22. Aug. 1941 [VOBI. 1941, 6521).

10) RG.: DR. 1941,1888.

[Deutsches Recht, Wochenausgabe

in der schweren Strafdrohung (Todesstrafe) zu f> ' 
den sein (§§ 12, 9). Im Gegensatz zu der anfang 
zurückhaltenden Rechtsprechung einiger Sonde " 
gerichte geht hier ebenso wie bei der Gewalttat 
Ansicht des RG.u) dahin, daß die Tat nicht leujg 
lieh um ihrer selbst willen begangen zu sein brauen > 
wie z. B. bei Zerstörungen zu SabotagezwecK > 
Gewalttaten aus Mordlust, sondern auch e!r ej 
Beweggründen entsprungen sein kann, z. d . 
Beschädigung einer Gefängniszelle zum Zwecke 
Ausbruchs, ohne daß deshalb durch ^ e .Anna ge. 
eines „minder schweren Falles“  eine mildere 
urfeilung Platz zu greifen hätte. Es ist nur naturi > 
wenn im Rahmen dieser Vorschriften auch die 
forderung oder Anreizung zum Ungehorsam geg 
Verordnungen oder Anordnungen deutscher tsc 
den (§ 10), die Verabredung aller vorgenannten 
brechen (§ 13) und die Unterlassung der Anz s 
trotz glaubhafter Kenntnis von ihrem y or.1?.
(§ 14), sowie schließlich der Waffen- und Muni 
besitz (§ 15) grundsätzlich unter Todesstrafe g 
stellt sind, wobei die Zulassung geringerer bt e. 
für minder schwere Fälle in den meisten der 
führten Bestimmungen das notwendige Reg 
ergibt. t . ^

D er U m stand, daß S ondervorschriften  d ie^ ' „
erst zu einem vo rge rück ten  Z e itp u n k t zur Verx1 g. 
standen und daß auf anderen G ebieten des 
rechts ähnliche, den besonderen V erhä ltn is  _ 
den O stgeb ie ten  angepaßte Bestim m ungen nie ^
handen waren, hat die Praxis von Anfang , 
den Weg großzügiger Auslegung und ^wec ^  
sprechender Fortbildung des Strafrechts ge _an. 
Die Anwendung von Altreichsgrundsätzen ui ne 
schauungen hätte in vielen Fällen keine ocl  ̂^ sich 
angemessene Bestrafung ermöglicht. So sangemessene oesiraiung eiinugueuu —, Rrom*
schon im  Septem ber 1939 das Sondergericn ^ er„
be rg  bei der A b u rte ilu n g  der poln ischen Sep 
m örde r zu r A ne rkennung  eines erw eiterten jni-
b e g riffs  g e n ö tig t, um  eine gerechte Sühne Q V f e
eolion Pirniiolt-nt'OM tu ormÄcrfi/'llPtl ES _ 1 . .  nsehen Greucltaten zu ermöglichen. Es ve ^ £jire 
nämlich — insoweit in Übereinstimmung m vsjsChe 
und Rechtsprechung — nicht nur auf die P J  £}ner 
Mitwirkung des Täters bei der Ausfuhru ß ^ n_ 
bestimmten Tat und begnügte sich m it..?■ ¡n gei-
wesenheit am Tatort, durch die der Mitta dern 
nem Tatwillen bewußt gestärkt wurde, aUf 
übertrug diese psychische Tatbeteiligung nfe
andere dem Täter in ihrem Ablauf völlig u ^  ¿es 
Vorgänge, wenn sie sich nur in dem K j egten. 
blutigen Gesamtgeschehens, das er billigte, e.

Seit Beginn ihrer Tätigkeit haben die °Vweren 
richte unzählige Verurteilungen we£e**rnruen. In 
Landfriedenbruchs mit Waffen ausgesp erkannt- 
vielen Fällen haben sie auf Todesstra (25
Sie konnten zu dieser Strafschärfung Not-
Abs. 2 StGB, nur über § 5 Abs. 2 Zit ■ g pebr. 
VO. zum Schutze von Volk und Staa ■ ' a Q.
1933 (RGBl. I, 83) gelangen. Wenn sie {q , 
anwandten, so beweist das, dao sie„-stoßen, daß 
dachten. Sie haben sich weder daran g Vorspruch 
die VO. v. 28. Febr. 1933 -  wie tsgefähr-
besagt — zur Abwehr kommunistisch gje den
dender Gewaltakte erlassen war, n?c tpchnischen 
Begriff der Waffe im herkömmlich ng an
Sinne ausgelegt. In sinngemäßer A g Waffe
§ 223 a StGB, haben sie alle f ^ J ^ S t a n g e f c  
gefährlichen Werkzeuge, wie Knuppe,• konnte
Beile, Steine usw., darunter begriffen- 0 reuel-
die gerichtliche Verfolgung vieler po

~ ¿)~Urt. v. 21. Aug. 1941, C 505/41 (5 StS 18/41)-
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taten dem Sinn und der Aufgabe des Gesetzes ent
sprechend Erfolg haben.

Auch mit der Leichenfledderei polnischer Mord- 
°uben an erschlagenen Deutschen hatten sich die 
^erichte auseinanderzusetzen. M it einer Bestrafung 
aus § 245 StGB, konnte man dem Unrechtsgehalt 
'ner solchen Tat nicht gerecht werden. Eine ent- 

n’ u f , de Anwendung des § 168 StGB, konnte 
dp t.helfen, da dessen Höchststrafe noch hinter der 
Hn Gnterschlagung zurückbleibt. § 4 Volksschäd- 

gsVO. war aus zeitlichen Gründen meist nicht 
uwendbar. Einige Sondergerichte haben der in der 

enthaltenen groben Pietätsverletzung deshalb — 
du1V. auch unter Hinweis auf §134 MilStGB. — 
Strn a‘lal°ge Anwendung des § 243 Abs. 1 Ziff. 1 

: Rechnung getragen. War das Ergebnis, die 
. nähme eines durch Tatobjekt und Begehungsart 

rausgehobenen Eigentumsvergehens auch billi- 
j  so fehlte es doch mangels eines Gewahr-
an h mchs und e>ner Verletzung des Hausfriedens 
£red r*" Übereinstimmung der gesetzlichen Grund- 
doi ai ^ en- Vielleicht hätte es nahe gelegen, hier aus 
ne,, Ko»nbination von § 246 und § 168 StGB, ein 
r;„ ?s qualifiziertes Zueignungsdelikt rechtsschöpfe- 
lsch zu gestalten.

brp l̂ KamPf gegen das polnische Gewohnheitsver- 
nertum stellte sich den Gerichten bald die Frage, 

lanu Rnekfall vorliegt. Daß der Begriff des „In- 
aufd H (*VgL §§ 244> 261 < 264 RGB-) hier nicht 
Vomu .ARreich zu beschränken war, stand von 
flieh " erGn fest. Polnische Strafurteile aus den nun- 
ais r .ungegliederten Ostgebieten wurden ebenso 
Schl„RandsurteiIe angesehen, wie die vor dem An
der f  dcr 0stmark und im Sudetengau und vor 
M ährp IC*ldlng des Protektorats in Böhmen und 
denn t ausgesprochenen Verurteilungen, es sei 
Bedp’nU gegen ein Urteil im Einzelfall besondere 
VerhrpK bestanden. Die Wanderbewegung des 
sehen C f^n m s , innerhalb des ehemaligen polni- 
(Jrteii Staatsgebiets zwang darüber hinaus aber auch 
ge|e ans dem jetzigen Generalgouvernement und 
schê  i ch sogar aus dem ehemals sowjetrussi- 
kenilC|1 nteressengebiet als Inlandsurteile anzuer-

in j); Anwendung der Kriegsverordnungen wird 
sondp \  e‘ngegliederten Ostgebieten durch die be
stärk >r° vo‘kspoIitische Lage beeinflußt. Der recht 
dur'.011 Panischen Jugendkriminalität war schon 
v. |Q die VO. des Oberbefehlshabers des Heeres 
best;. ^ePt- 1939 in) Rechnung getragen worden, die 
Rcher ^ te, daß bei Aburteilung von Taten Jugend- 
Falip dllrch die Sondergerichte die Strafe in jedem 
sei V nab,1ängig vom Alter des Täters festzusetzen 
l8 la lfnn dieser nach seiner Entwicklung einer über 
Repel aIteu Person gleichzusetzen sei. Dieser 
s° allÜng entsPncht heute eine, wenn auch nicht 
der v r ;meine. doch immerhin häufige Anwendung 
Verhr i' zum Schutze gegen jugendliche Schwer-

Vieif h,e.r v’ 4‘ ° k t  1939-
Polni'^higer als im Altreich sind in den stark 
Zustand besiedelten Gebieten die „durch den Kriegs- 
flisseu verursachten außergewöhnlichen Verhalt
e n  mVu+S § 4 VoIksschädlingsVO. Als solche wer- 
Sehen • nur bestimmte Einzelerscheinungen ange- 
die die Evakuierung polnischer Wohnungen,
diseßp/“ begehende Schließung polnischer oder jü- 
der Geschäfte oder die Verkehrsruhe während

(Ausgehverbot für Polen während der

aber die Aburteilung von Taten Jugendlicher 
^39,7 )1 1939 (VOBl. für die besetzten Gebiete in Polen

Nachtstunden). Die Gerichte haben zur Anwendung 
des § 4 VoIksschädlingsVO. auch die Ausnutzung 
der eigenartigen Gesamtlage genügen lassen: den 
Mangel an deutschen Polizeikräften, die außer
ordentlich starke, infolge des Krieges noch nicht 
hinreichend eingedämmte polnische Kriminalität.

Um die reinliche Scheidung von deutschem und 
polnischem Volkstum sicherzustellen, hat die poli
tische Führung im Warthegau ein strenges Verbot 
des gesellschaftlichen Umgangs, insbesondere des 
geschlechtlichen Verkehrs zwischen Deutschen und 
Polen erlassen. Seiner Durchsetzung dienen staats
polizeiliche und disziplinäre Maßnahmen gegen Zu
widerhandelnde. Die Frage, in welcher Weise an 
diesem Teil des Volkstumskampfes die Justiz be
teiligt werden kann, wird in nächster Zeit einer 
Lösung zugeführt werden müssen.

Ein weites Feld ist das Gebiet der politischen 
Äußerungen der Polen. Soweit öffentliche Beschimp
fungen des Reiches vorliegen, wozu auch böswillige 
Verächtlichmachung der Volksdeutschen13) und 
ihres Blutopfers, sowie das Absingen der früheren 
polnischen Nationalhymne (Jeszcze Polska nie zginela 
=  Noch ist Polen nicht verloren) und des berüch
tigten Rota-Liedes zu rechnen sind, besteht eine 
ausreichende Verfolgungsmöglichkeit (§ 134a StGB.). 
Dasselbe gilt von öffentlichen Beschimpfungen der 
deutschen Wehrmacht (§ 134 a StGB.), der NSDAP, 
und ihrer Gliederungen (§ 134b StGB.). Natürlich 
verfolgen aber viele Polen den Lauf der kriegeri
schen Ereignisse draußen und drinnen sowie die 
fortschreitende Entwicklung in den ehemals polni
schen Gebieten ständig mit ihrer gehässigen Kritik. 
Der Kampf gegen diese findet im HeimtückeG., das 
aus einer ganz anderen politischen Situation er
wachsen ist, eine etwas schmale Basis. Um hier nicht 
zu versagen, haben sich die Gerichte häufig zu einer 
recht weitgehenden Lösung von den gesetzlichen 
Tatbeständen entschließen müssen. Erwähnung ver
dient die Rechtsprechung eines Sondergerichtsu), 
das im Falle einer besonders gefährlichen Flüster
propaganda die nichtöffentliche Verbreitung un
wahrer Tatsachenbehauptungen i. S. von § 1 Heim
tückeG. in entsprechender Anwendung des § 2 Abs. 2 
HeimtückeG. der öffentlichen gleichgestellt hat, um 
zu einer ausreichenden Strafe zu gelangen.

Besondere Bedeutung hat in diesem Zusammen
hang der Kampf gegen den Mißbrauch deutscher 
Abzeichen durch Polen. Um eine klare Trennung 
von Deutschen und Polen zu ermöglichen, hat die 
politische Führung allen Deutschen das Tragen 
deutscher Abzeichen zur Pflicht gemacht: Ange
hörigen der Partei, ihrer Gliederungen und ange
schlossenen Verbände das Tragen der parteiamtlichen 
Abzeichen, anerkannten Volksdeutschen und anderen 
Deutschen, die zum Tragen dieser Abzeichen nicht 
befugt sind, das Tragen ihres Volksdeutschenabzei
chens bzw. eines anderen, sie als Deutsche kenn
zeichnenden Abzeichens, z. B. eines einfachen 
Hakenkreuzes. Es liegt auf der Hand, daß zahl
reiche Polen sich durch das Anlegen gleicher Ab
zeichen zu tarnen versuchen, um dadurch Vorteile 
zu erlangen. Für die Abzeichen der Partei und ihrer 
Gliederungen bieten die §§ 3 u. 5 HeimtückeG. eine 
ausreichende strafrechtliche Sicherung. Aber schon 
für die Abzeichen der angeschlossenen Verbände hat 
sich eine Erweiterung des gesetzlichen Schutzes (8 5 
Abs. 2 HeimtückeG.) als notwendig erwiesen. Aus

1S) Vgl. SondGer. Danzig: DJ. 1941, 945 
10/41 S°ndGer- 1 LesIau> U rt v' 25' Juli 1941. Sd 4 KMs

310*
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der Erwägung, daß die Polen die Unterschiede zwi
schen der NSDAP,, ihren Gliederungen und ihren 
angeschlossenen Verbänden nicht näher kennen und 
die Abzeichen gleichmäßig bewerten, ist die An
wendung des § 3 HeimtückeG. auf die Abzeichen 
der angeschlossenen Verbände ausgedehnt wor
den15 *). Darüber hinaus erschien es geboten, auch 
andere nationalsozialistische Abzeichen und 'Symbole 
durch eine entsprechende Anwendung der §§ 3 u. 5 
Abs. 2 HeimtückeG. vor einem Mißbrauch durch 
Polen in Schutz zu nehmen. Denn wenn auch in den 
einzelnen Regierungsbezirken durch PolVO. das 
Tragen von Abzeichen für Polen schlechthin ver
boten is t1C), so reichen doch die angedrohten Stra
fen17) zu einer nachhaltigen Bekämpfung des Ab
zeichenmißbrauchs nicht aus. Die Sondergerichte 
des .Warthegaus wenden deshalb in ständiger Recht
sprechung die §§ 3 u. 5 Abs. 2 HeimtückeG. nicht 
nur auf bestimmte Uniformteile, wie z. B. Haken
kreuzarmbinden18), an, sondern auf alle Abzeichen, 
die durch die Wiedergabe nationalsozialistischer 
Symbole die Zugehörigkeit ihres Trägers zum 
Deutschtum zum Ausdruck bringen19 20). Im Gegen
satz zum Sondergericht Danzig90), das auf das 
Volksdeutschenabzeichen die Vorschriften des Ge
setzes über Titel, Orden und Ehrenzeichen ent
sprechend anwendet, haben die Sondergerichte des 
Warthegaus das Abzeichen mehr als Erkennungs
zeichen gewertet und deshalb §§ 3 u. 5 Abs. 2 
HeimtückeG. analog angewandt21). Da es sich hier

15) SondGer. I Leslau, Urt. v. 27. Juni 1941, Sd4 KLs 
71/41 und v. lO.Okt. 1941, Sd 4 KMs 17/41.

10) Im Reg.-Bez. Posen durch PolVO. v. 4. Sept. 1940 
(RegAmtsbl. 1940, 47).

17) Geldstrafe bis zu 150 3Ut, ersatzweise Haft bis zu 
3 Wochen.

ls) SondGer. II Posen, Urt. v. 11. April 1941, Sd 4 KMs 
12/41.

19) SondGer. I Posen, Urt. v. 27. Juni 1941, Sd 4 KLs 
65/41; SondGer. II Posen, Urt. v. 19. Äug. u. 26. Aug. 1941, 
Sd4 KMs 38/41 u. 46/41; SondGer. Hohensalza, Urt. vom 
29. April 1941, 5 Sond KMs 9/41; SondGer. Kalisch, Urt. 
v. 27. Mai 1941, Sd 7 KMs 29/41 u. a. m.

20) Urt. v. 20. Juni 1941: DJ. 1941, 945.
21) SondGer. I Posen, Urt. v. 20. Juni 1941, Sd 4 KLs 

89/41. Die Frage, ob § 5 Abs. 2 HeimtückeG. auch auf 
Abzeichen des WHW. entsprechend anzuwenden ist, was 
bezweifelt wird, ist in der Öffentlichkeit bereits erörtert, 
aber bisher noch nicht gerichtlich entschieden worden.

um die Verletzung allgemein deutscher Abzeichen 
handelt, bedarf die Strafverfolgung nicht d^ f n "  
Stimmung des Reichsschatzmeisters der NSDA ■ 
gemäß § 5 Abs. 6 HeimtückeG. in Verbindung 1111 
§ 3 der 3. DurchfVO. v. 16. März 1935.

Es ist kaum ein Fall denkbar, in dem der A * 
zeichenmißbrauch eines Polen von der Strafverfol
gung auszunehmen wäre. Deshalb liegt die Frag 
nahe, ob nicht auch der Mißbrauch parteiamthcn 
Abzeichen und Uniformen durch Polen unabhang g 
von der Zustimmung des Reichsschatzmeisters ve - 
folgt werden sollte. Denn notfalls ist der Staat- 
anwalt von sich aus in der Lage, auch wenn eil ■ 
strafbare Handlung vorliegt, gemäß § 1 H 
der VO. über die Einführung des deutschen S t r -  
rechts in den eingegliederten Ostgebieten v. ö. J 
1940 mangels öffentlichen Interesses von der 
folgung abzusehen. „

Es bedarf keiner weiteren Ausführung, a j 
gleiche oder ähnliche Erwägungen auch *9r 
Abs. 3, 2 u. 4 HeimtückeG. und § 134 b St • 
zutreffen und daß sich deshalb auch hier die P L 
nach einer Erleichterung der Verfolgungsvor 
Setzungen stellt. Eine solche Erleichterung w , 
das weite Gebiet der politischen Äußerungen
Polen einschließlich des Abzeichenmißbrauchs
Schnellverfahren erschließen, sicher eine 
wünschte Folge, wenn man sich vor Augen 
daß die heute unvermeidliche Verzögerung de I 
tischen Strafverfahren ihre Wirkung gegenu ef_ 
fortigen staatspolizeilichen Maßnahmen hau g 
heblich zurücktreten läßt. . , ,en

Die Rechtsentwicklung in den eingegbc c 
Ostgebieten ist auch im Strafrecht noch n 
geschlossen. Sie kann durch die Praxis alle ^ on 
getragen werden. Es ist deshalb — v - h e n  Maß
in Kürze — mit weiteren gesetzgeberischn(Jung 
nahmen zu rechnen. Die praktische An ^  j(jr 
steht auch in Zukunft unter dem Leitsatz, Qu
alle Rechtsarbeit in den wiedergewonne ¿je. 
gebieten g ilt: an der restlosen Eindeutscn 
ser Gebiete mitzuwirken. Wenn die 5 
wahrer der eingeglicderten Ostgebiete dajT ^ ¡ r. 
aus für das Altreich noch eine unmittei lßefruch- 
kung ihrer Arbeit erhoffen, so ist es de ^ e;ne 
tung von Rechtsetzung und Rechtspflege 
lebendige, aus den Erfordernissen des 
kampfes geborene Rechtsanwendung.

Zur Ostrechtspflegeverordnung
Von Oberlandesgerichtsrat Dr. Buch h o l z ,  Lehrbeauftragter an der Reichsuniversität Posen

I.
Polen hat es in den zwanzig Jahren seines Be

stehens als Staat nicht verstanden, sich auf dem 
Gebiet des Privatrechts eine einheitliche Rechts
ordnung zu geben1). Nach wie vor zerfiel das Ge
samtgebiet des polnischen Staates in fünf (seit 1938 
sechs) Verschiedene Rechtsgebiete, entsprechend der 
früheren staatlichen Zugehörigkeit der einzelnen 
Gebiete zum Deutschen Reich, Österreich, Ungarn, 
Rußland (hier die Unterteilung in Kongreßpolen 
und Ostpolen) und die Tschechoslowakei. Ledig
lich auf einzelnen Gebieten, wie dem Schuldrecht, 
dem Handelsrecht und dem Verfahrensrecht, war es

*) Vgl. zum Folgenden: Kork i sc l i ,  „Das Privatreclit 
im ehemals polnischen Staatsgebiet“ : ZAuslIntPrR. 1940, 
850.

im Laufe der Zeit durch neue, für daS f ‘, mffen, die 
gebiet einheitlich geltende Gesetze g . man 
Rechtseinheit herbeizuführen. Im übrig ¿je
versucht, durch zwei Gesetze „über unc[ „über 
inneren Verhältnisse geltende Rech geltende
das für internationale Privatverhaxmheneinandef 
Recht“ , beide v. 2. Aug. 19262), da* rein in sich 
der gebietlich verschiedenen Rechtsr g 
abzustimmen. ^

Als im Verfolg der kriegerischen ^ S ' s i e  
ersten deutschen Richter zum Feil, rjchte be' 
der Rechtspflege im Bereich der Sonaens dcS Sep- 
faßt waren, bereits in den ersten l ag 0 erichts- 
tember 1939, im Bereich der sonstig

2) Vgl. Sammlung Lex Jahrg. 1926 S. 338 u-
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barkeit gegen Ende September und Anfang Oktober 
jn den damalig besetzten, nachmalig eingeglieder- 
teß Ostgebieten angesetzt wurden, fanden sie be- 
Te.‘ts in diesem Augenblick k e i n e r l e i  Spu r en  
einer  von Po l en  a us g e he n de n  S t a a t s o r d 
nung mehr vor. Bereits in diesem Augenblick war 
Jedem in den eingegliederten Ostgebieten Tätigen 
nne weiteres klar, daß der polnische Staat sich 

VoJ>*g aufgelöst hatte.
Damit war aber auch das im bisherigen polnischen 
aat geltende Recht zusammengebrochen und da- 
a beseitigt. Denn wenn kein Recht bestehen kann 
nne eine dahinterstehende und seine Durchsetzung 

garantierende Macht, so muß mit dem Zusammen- 
iuch dieser Macht auch die Rechtsordnung danin- 

särn-nclei?' S? kamen die deutschen Richter tat- 
w cnhch in einen r e c h t s l e e r e n  Raum und es 
si r daher nicht mehr als selbstverständlich, daß 
tnä " as deutsche Recht anwandten und nicht ein, 
das i rw?ise ffüher gültiges polnisches Recht, 
Wt  af ler ^Wirklichkeit bereits untergegangen 
iedp . deutsche Recht konnte zwar nicht in 
Wern seine.r Vorschriften unabgewandelt angewendet 

j' Vielmehr mußte der Richter seine Rechts
endung der Lage des Einzelfalles anpassen. 

öffp?r'n jedenfalls der tiefere Sinn der des
hahf>Cn • ^uig^tellten These, der deutsche Richter 
Rechr S1C1 -sein ,Recht mitgebracht: ein anderes 
mehr ce*istierte in diesem Augenblick gar nicht 
\ven V- 60 de’ was i a von Anfang an unbedingt not- 
nuiiw g -War’ eine irgendwie geartete rechtliche Ord- 
«Ur H;e‘agehalten werden> so konnte naturgemäß 

Fü eUtSClie k ecilts°rdnung in Frage kommen. 
FÜIIer lare Anwendung sprach andererseits eine 
ffefnna ° n nnderweitigen Überlegungen: dem vor- 
schaft  c,nen Volksdeutschen, der unter der Herr- 
erlittPn ü^s. Polnischen Rechts oft schweres Unrecht 
Unter Ho L?e’ dem “ .vö llig  rechtswidrig — zuletzt 
schwerer . urrschaft dieses selben polnischen Rechts 
nicht , te “ *utopfer auferlegt worden waren, konnte 
lderrsrvUUliemittet werden, noch länger unter der 
heut u * dieses polnischen Rechtes zu bleiben. 
Rufe a len Umsiedlern, die in der Folgezeit, dem 
dertenn Führers folgend, in die wieder eingeglie- 
rricht - '“^gebiete hineinströmten, konnte ebenfalls 
atldereÛ Cmide*: werden, unter die Herrschaft einer 
Kurz als der deutschen Rechtsordnung zu treten, 
der ä| i e, von vornherein erstrebte Eindeutschung 
Osto-eh ' ' l ^ 3) öem Deutschen Reich eingegliederten 
aUcK äle *e verlangte gebieterisch die Anwendung 

Schi CS deutscheu Rechts.
sehen Iepßlich war at)er die Anwendung des deut- 
prakti- 7 echts von Anfang an auch eine absolute 
an Vj | e Notwendigkeit: polnische Richter waren 
handen w ^ ellen zunächst überhaupt nicht vor- 
Wiecif,!1 , °  s*e vorhanden waren oder sich später
vorher uaicluen, war es i__
dem rfCgangenen Verhalten der Polen gegenüber 
UumÖD-rUi.Scßi urn’ Insbesondere den Volksdeutschen, 
?U Vpguch, sie etwa von deutscher Seite als Richter

Wiecjer 0 sie vorhanden waren oder sich spater 
Vorher eins^eHten, war es nach dem unmittelbar 
der apnr 
Um
ZU Yp“  etwa von aeutsener ochc ais i\icmer
leihenrXVenden> Ihnen etwa Richterfähigkeit zu ver- 
Verliei’ nachdem die ihnen möglicherweise früher 
Samme K Sewesene Richterfähigkeit durch den Zu- 
schvvu nbruch des sie begründenden Staates ver- 
ten n llclcn war. Die deutschen Richter aber kann- 
sieh in l bisherige polnische Recht nicht, konnten 
Mithin °-gedesseu uueh nicht danach richten. Sollte 

nicht überhaupt ein völlig rechtloser Zu-

Qlieden^h Erlaß des Führers und Reichskanzlers über 
ii^QRl Verwaltung der Ostgebiete v. 8. Okt. 1939

* *» ¿042).

stand eintreten, was völkerrechtlich bei Staatensuk- 
zessiön als unerwünscht angesehen werden muß4), 
so mußte von vornherein das deutsche Recht an
gewendet werden.

Nach alledem verdient die Überlegung, bei In
krafttreten von §7 des Führererlasses v. 8. Okt. 1939 
(RQB1.1,2042), wonach „das bisher geltende Recht 
bis auf weiteres in Kraft bleibt, soweit es nicht der 
Eingliederung in das Deutsche Reich widerspricht“ , 
habe mindestens im Rahmen der gerichtlichen Tä
tigkeit bereits das deutsche Recht gegolten, dieses 
sei infolgedessen erst recht nach der förmlichen 
Eingliederung in das Qroßdeutsche Reich anzu
wenden, stärkste Beachtung. Auf alle Fälle wider
sprach aber nach allem oben Gesagten die Anwen
dung polnischen Rechts aufs schärfste der Ein
gliederung und mußte daher schon aus diesem1 
Grunde als unzulässig angesehen werden6). Fest 
steht jedenfalls: mindestens auf dem Gebiet der 
bürgerlichen Rechtspflege hat das deutsche Recht 
in den eingeghederten Ostgebieten alsbald nach der 
Besetzung, auf alle Fälle nach der förmlichen Ein
gliederung, zum Teil aber sogar schon von Beginn 
des Krieges als des Beginns des Zusammenbraches 
des polnischen Staates an, gegolten.

III.
§ 40 der Ersten Durchführungsverordnung zur 

Ostrechtspflegeverordnung (1. ORPflDVO.) vom 
25. Sept. 1941 (RGBl. I, 599) erkennt nunmehr auch 
formell an, daß „Urteile, Beschlüsse und Verfügun
gen sowie sonstige Anordnungen deutscher Justiz
behörden oder Maßnahmen zu ihrem Vollzug, die 
auf dem Gebiet der bürgerlichen Rechtspflege nach 
dem 31. Aug. 1939, jedoch vor dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung erlassen oder getroffen worden 
sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt wird, 
nicht unwirksam oder anfechtbar sind, wenn sie 
dem gemäß der Ostrechtspflegeverordnung (ORPfl- 
VO.) geltenden Recht wenigstens sinngemäß ent
sprechen“ .

Trotzdem hat auch angesichts dieser ausdrück
lichen gesetzlichen Regelung die aufgezeigte Ent
wicklungsgeschichte durchaus ihre, nicht nur theo
retische, sondern auch praktische Bedeutung. Aus 
dieser Entwicklungsgeschichte ergeben sich wich
tige Erkenntnisse für die Auslegung der ORPflVO 
selbst:

Hat nämlich das deutsche Recht schon von An
fang an gegolten, so hat die ORPflVO. nicht die 
Bedeutung einer konstitutiven Neueinführung des 
deutschen Rechtes, sondern ist im wesentlichen 
deklaratorischer, bekanntgebender, abgrenzender :und 
Klarheit schaffender Natur. Es handelt sich auch 
nicht um eine die selbständige Weiterentwicklung 
ausschließende Kodifikation. Schließlich braucht 
nicht etwa, wo eine Entwicklung in der sinn
gemäßen Anwendung des deutschen Rechts schon 
weiter vorgeschritten ist, als die ORPflVO. und die 
DVO. dazu vorsehen, wie es z. B. teilweise auf dem 
Gebiet des Grundstücksrechts der Fall ist diese 
Entwicklung zurückgedreht zu werden. Vielmehr 
kann es bei den erzielten Ergebnissen bleiben Ia 
die Entwicklung kann neben der ORPflVO und 
neben der Möglichkeit, sie durch ministerielle An
ordnungen auch im Verwaltungswege (vgl. § 8

‘) Vgl. dazu u.a. Verdroß,  „Völkerrecht“  Berlin 
1937, §34 und §§69-73; Ho l d - Fe r nec k ,  Lehrbuch des Völkerrechts“ , Bd.2 S. 100 „cenroucn

«) Vgl. DR. 1941, 827.
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ORPflVO.) zu regeln, weiter vorgetrieben werden 
mit dem Ziel einer alsbaldigen völligen Vereinheit
lichung des Rechtes in den eingegliederten Ost
gebieten mit dem des übrigen Großdeutschen Reichs.

Diese Auslegung findet ihre Stütze in der ORPfl
VO. selbst6). Wenn in der wichtigsten, unten noch 
im einzelnen darzustellenden Bestimmung des § 4 
ORPflVO. angeordnet ist, daß bei der Auslegung 
und Anwendung des in den eingegliederten Ost
gebieten geltenden Rechts von den besonderen Er
fordernissen auszugehen ist, die sich aus der Ein
gliederung in das Deutsche Reich ergeben, und 
daß, wenn die Anwendung einer Vorschrift (im Ein
zelfall) zu einem Ergebnis führen würde, das mit 
dem Sinn der Eingliederung unvereinbar ist, die 
Vorschrift nicht anzuwenden und so zu entscheiden 
ist, w ie  es dem Sinn der  E i n g l i e d e r u n g  
e n t s p r i c h t ,  so ergibt sich daraus deutlich, daß 
die alsbaldige Erzielung einer gänzlichen Einglie
derung, also insbesondere auch die alsbaldige rest
lose Rechtsangleichung das oberste Ziel aller Rechts
wahrerarbeit in den eingegliederten Ostgebieten ist, 
der sich ¿¡e ORPflVO. selbst bewußt unterordnet.

IV.
Der im folgenden in großen Zügen aufzuzeigende 

Inhalt der ORPflVO. und der l.ORPfIDVO. ord
net die Anwendung des deutschen Rechts auf fast 
allen im einzelnen aufgeführten Gebieten richter
licher Tätigkeit an, insbesondere auf dem Gebiet 
des bürgerlichen und Handelsrechts und dem Ge
biet des Verfahrensrechts.

Dem Ziel der Rechtsvereinheitlichung dient natur
gemäß lediglich eine Anwendung des gesamt en  
auf diesen Gebieten geltenden Rechts. Es ist also 
nicht etwa nur das BGB., das HGB., die ZPO. 
und das FGG. eingeführt, sondern das gesamte im 
Augenblick des Inkrafttretens der ORPflVO. gel
tende Recht dieser Materien, also auch, soweit es 
in neueren Gesetzen, insbesondere in den seit Be
ginn des Krieges in Kraft getretenen, enthalten 
is t7), dazu auch alle sich auf das Rechtsgebiet er
streckenden allgemeinen Verfügungen usw.8 * 2).

Im übrigen beseitigt die durch die ORPflVO. ge
schaffene Klarstellung über die Anwendung des 
deutschen Rechts auch ein weiteres Hindernis für 
die alsbaldige völlige Angleichung des Rechtszu
stands in den eingegliederten Ostgebieten an den 
des Altreichs.

Nach § 1 der 1. DVO. zum Führererlaß über Glie
derung und Verwaltung der Ostgebiete v. 26. Okt. 
1939 (RGBl. I, 2108) gelten in den eigentlichen ein
gegliederten Ostgebieten (also mit Ausnahme des 
Gebietes der früheren freien Stadt Danzig) deutsche 
Gesetze und Verordnungen nach dem 26. Okt. 1939 
nur, wenn sie dies ausdrücklich bestimmen.

6) Nur nebenbei soll darauf verwiesen werden, daß 
nach §1 Abs. 1 Ziff. 6 ORPflVO. das Gerichtsverfassungs
recht eingeführt wird, obwohl seine Anwendbarkeit zum 
größten Teil bereits durch die VO. über die Gerichts
verfassung in den eingegliederten Ostgebieten v. 13. Juni 
1940 (RGBL I, 907) klargestellt war.

7) § 23 ORPflDVO., der das Inkrafttreten des PersStG. 
und der „zu seiner Durchführung ergangenen Vorschrif
ten“  ausdrücklich hervorhebt, ist dadurch zu erklären, 
daß hier ein früherer Zeitpunkt des Inkrafttretens, näm
lich der 1. Okt. 1941, angeordnet wird.

«) Obwohl in der ORPflVO. und ORPflDVO. nicht aus
drücklich erwähnt, dürfte auch die VO. über das Kriegs
ausgleichsverfahren v. 30. Nov. 1939 (RGBL I, 2338) nun
mehr anwendbar sein, freilich nur mit den sich aus § 8 
ORPflDVO. ergebenden, für die VertragshilfeVO. fest
gesetzten Einschränkungen.

Daß die in der Zwischenzeit verkündeten Ge
setze und Verordnungen über solche Rechtsgebiete, 
deren Geltung nach der ORPflVO. nunmehr klar
steht, auch in den eingegliederten Ostgebieten ge ' 
ten, ist bereits oben ausgeführt worden. Zugldc 
ist aber nunmehr im Bereich der ORPflVO. das m 
der oben angeführten DVO. zum Führererlaß an- 
geordnete Geltungshemmnis beseitigt worden, t  
gelten also in Zukunft ergehende Gesetze und Ver
ordnungen, die sich mit den Rechtsgebieten ne* 
fassen, deren Geltung für die eingegliederten Os • 
gebiete durch die ORPflVO. nunmehr klargestei 
ist, auch dann in den Ostgebieten, wenn sie nie 
ausdrücklich ihre Geltung anordnen, sofern s 
ihre Geltung nur nicht ausdrücklich ausschließen •)• 

Nach § 2 ORPflVO. ist nicht nur die Anwend
barkeit von Reichsrecht klargestellt, sondern au 
die von preußischem Landesrecht, soweit es in de > 
den eingegliederten Ostgebieten benachbarten y  
bieten noch gilt. So gilt, soweit das in den emg 
gliederten Ostgebieten gemäß § 1 ORPflVO. g 
tende Recht nicht in allen Teilen gleichlautend ’ 
im allgemeinen für den Reichsgau Danzig-W 
preußen das im Landgerichtsbezirk Elbing, u 'r . . 
Reichsgau Wartheland das im Landgerichtsbe 
Meseritz, für den früher polnischen Teil des y  
landesgerichtsbezirks Kattowitz das im Landgerjc 
bezirk Beuthen, für die dem Regierungsbezirk 
chenau und die dem Regierungsbezirk Aliens, 
neu zugeteilten Gebiete das im L a n d ge rich ts^^
Allenstein, für die dem Regierungsbezirk G 
binnen neu zugeteilten Gebiete das im Landgen 
bezirk Lyck geltende Recht. Damit ist insbeson ^  
die Geltung der verschiedenen preußischen 
führungsgesetze, vor allem des zum BGB., dan' 
aber auch die Geltung des Preußischen Allge01 aUf_ 
Landrechts in demselben Umfang wie in den
geführten Gebieten des Altreichs sichergestellt.

§1 ORPflVO. erklärt ausdrücklich für anwendb
1. das b ü r g e r l i c h e  Recht ,  und zwar m 

gender Maßgabe: halten
a) Den a l l g e m e i n e n  T e i l  betreffend ent“ 3' 

die § § 1 - 6  der l.ORPfIDVO. einige A” P***u und 
Vorschriften mit dem Ziel, Rechtsgeschai . 
Rechtshandlungen, die nach dem 31. Aug. ’ naCh 
vor dem 1. Jan. 1942, vorgenommen werdet, 
Möglichkeit aufrechtzuerhalten, wenn nur fl ^ 
desterfordernisse gewahrt sind (§ 1 DVO.) _erl 
fristete und bisher verabsäumte Rechtshan n^c\\- 
nach Möglichkeit vor dem 1. Jan. 1942, noc ^aS 
holen zu lassen (§ 2 DVO.). Weiter ordnet 8^ s0. 
Erlöschen polnischer rechtsfähiger Vereine 
fern sie sich nicht bis 1. Okt. 1942 neu c g< 
lassen. Schließlich geben die § § 4 Vnd n-,qtändi£ 
sungen der Geschäftsfähigkeit bei für se , wen- 
erklärten Minderjährigen und bei wegen v j,rif' 
düng Entmündigten und § 6 Anpassung ehe- 
ten für diese beiden letzten Fälle im Gerne 
malig österreichischen Rechts.

9) So offensichtlich auch der Standpunkt de- ^54), 
Vgl. dazu 4. DVO. z. EheG. v. 25. Okt 194' ja g t e n  Gel'
die offensichtlich in den eingegliederten Ustg g da»
tung beansprucht (vgl. etwa §§3 u- 4 a'Ostgebiete aU?' 
die Gültigkeit für die eingegliederten USg ¿¡e
drücklich ausgesprochen wäre. Die 4atsa 5es Fide1'
2. VO. über die Verlängerung von Fristen “  dnUng 
komtniß- und Stiftungsrechts in ihrem §4 nie n aUS- 
der Geltung in den eingegliederten UsXf ^ ‘kt[0ne^n 
drücklich anordnet, dürfte lediglich einem r 
Zufall zuzuschreiben sein.
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_b) Das S chu l d -  u n d  H y p o t h e k e n r e c h t  gilt 
■mt folgenden ausdrücklichen Änderungen:
. Das Gesetz über die Bereinigung alter Schulden 
lj?t anwendbar; jedoch werden die darin enthaltenen 
1 ermine und gewisse andere Voraussetzungen an- 
fJrPaßt (§ 7 DVO.). Die VertragshilfeVO. v. 30. Nov. 
939 (RGBl. I, 2329) ist nicht anwendbar, wenn 
ine Verpflichtung aus beschlagnahmten oder die- 

IR1» gleichgestellten Vermögen zu erfüllen wäre 
18 ö DVO.). Weiter ist die Neubegründung von 
Ji'Undstücksrechten in ausländischer Währung nach 

^ ez- 1941 auf alle Fälle ausgeschlossen 
va P VO-)- Schließlich enthält § 10 Anpassungs- 
Urschriften hinsichtlich des Hypothekenbank- und 

1 randbriefrechts.
q C) Auf dem Gebiet des S a c h e n r e c h t s u n d  der  
g ’'.“ n d b u c h o r d n u n g  bleiben die bestehenden 
be * i Un®’e? d(irn bisherigen Inhalt und Rang 

stehen; jedoch sind, wo die frühere Rcchtsord- 
naP Grundstücksrechte anderen Inhalts, als sie 
rin, + Reichsrecht bekannt sind, zuließ, gewisse Um- 
f eutungen erforderlich (vgl. § 14 DVO.). In den 

Preußischen Teilen der eingegliederten Ost- 
derOD das Grundbuch mit dem Inkrafttreten 
biiriT .flVO- als angelegt. Die vorhandenen Grund- 
2uf(.,er sind als Grundbücher des Reichsrechts fort- 
bishhren' In den übrigen Teilen des Gebietes ist 
na ,Cr das Grundbuch teilweise im einzelnen Fall 
¿1 n bedarf angelegt worden. Nichts hindert nach 
wedPPen unter III Gesagten, dies auch in Zukunft 
lieh C-rT n 211 l un- Wo es ausnahmsweise nicht mög- 
sab • ’ sehen die §§ 16 bis 18 der DVO. als Er- 
Hinf ein Verfahren eigener Art, die Anordnung der
brk,,/) gUng der für die Eintragung erforderlichen ftl|nüen, vor.

d Per -d) Auf dem Gebiet des F a m i l i e n -  un
stino-c S t ands r ech t s  enthält § 19 DVO- Anpas- 
und o °TSĈ r '^ e.n für die Anwendung des EheG. 
crpn„er 2X1 seiner Durchführung und Ergänzung 
?eitn, C,ncn Vorschriften; §20 solche über den 
Bep-in des Inkrafttretens des Eherechts und den 
abwe' r,VOn Fristen, während §§21 und 22 gewisse 
8ch übende Zuständigkeiten bei Verwaltungsent- 
Schiipf^Sen im Verfolg des EheG, regeln. § 23 
hp_ .. hell schrpiht das Inkrafttreten des PprsiitGbe
gau *n.aiT1. 1' Gkt. 1941, oder soweit es im Reichs- 
VorilpUanzig-Westpreußen oder Wartheland schon 
War r Von.den Reichsstatthaltern in Kraft gesetzt 

ei' AV° n dlesem Zeitpunkt an 
1 Ausdrücklich vo n  d e r A n v

L ^ m e u  sind im Bereich des Bürgerlichen 
§r Vt gemäß §1 Abs. III und IV ORPflVO. und 
M ie ts .u ^  12 ORPfIDVO. das RMietG. und das 
Verorrt nebst den verschiedenen Ausführungs- 
kuny. nuilgen, ferner die verschiedenen Zinssen- 
Erbfinf Llnd Hypothekenfälligkeitsvorschriften, das 
gesetjiirecht’ die landwirtschaftlichen Entschuldungs- 
gebun das Bergrecht und die Siedlungsgesetz-
iintl schließlich das deutsche Aufwertungsrecht

Wn as GBBereinG. v. 18. Juli 1930 (RGBl. I, 305). 
binsiVuidlese beiden letzten Gesetze betrifft, so ist 
ORpfiv^b der Aufwertung die (gemäß §8 der 
194] XSi' verbindliche) AV. des RJM. v. 20. Okt. 
'Vertu, 1°07) ergangen. Danach ist die Auf-
hcbrriP 'n den eingegliederten Ostgebieten vorzu-
V. ] 4 ?. nach dieser AV. in Verbindung mit der VO.

¿4; Mai 1924.
ist d„ .ausdrückliche Herausnahme des GBBereinG. 
einend m  erklären, daß das GBBereinG. zu 
'Vertun l ed Vorschriften enthielt, die mit der Auf- 
der a g. In Verbindung standen und daher infolge 

uerweitigen Aufwertung in den eingeglie

vor.
w e n d b a r k e  i t au  s-

derten Ostgebieten hinfällig geworden sind. Die 
übrigen Vorschriften des BereinG. sind praktisch 
durch die Neufassung der GBO. v. 5. Au?. 1935 
(RGBl. I, 1073) überholt.

2. Das H a n d e l s r e c h t  einschließlich des Rech
tes der Handelsgesellschaften, des Genossenschafts
rechts, des Rechts der Verwahrung und Anschaffung 
von Wertpapieren und Reichsschuldbuchforderungen 
sowie des_ Hypothekenbank- und Pfandbriefrechts 
einschließlich des Schiffspfandbriefrechts.

Insoweit fehlen noch Einzelheiten sowie Anpas
sungsvorschriften. Sie dürften einer zweiten DVO. 
Vorbehalten sein10).

3. Das S c h i f f a h r t s -  und  F l ö ß e r e i r e c h t .
4. Das U r h e b e r -  u nd  V e r l a g s r e c h t ,  das 

Pa t en t - ,  G e b r a u c h s m u s t e r - ,  W a r e n z e i 
chen-  u nd  G e s c h m a c k s m u s t e r r e c h t ,  das 
W e t t b e w e r b s -  und  Z u g a b e r e c h t ,  und zwar 
mit der Maßgabe, daß Patente, Gebrauchs- und 
Geschmacksmuster sowie Warenzeichen, die am 
31. Aug. 1939 in den eingegliederten Ostgebieten 
Schutz genossen haben, mit demselben Inhalt wei
terbestehen bleiben, andererseits aber auch deutsche 
Patente usw. drei Monate nach dem Inkrafttreten 
der ORPflVO. in den eingegliederten Ostgebieten 
insoweit Wirkung erhalten, als ihnen dort nicht in
haltsgleiche Rechte entgegenstehen (Näheres vgl. 
§§ 25 bis 31 ORPfIDVO.).

5. Das H i n t e r l e g u n g s r e c h t .
6. bis 9. Das V e r f a h r e n s r e c h t  in s t r e i 

t i g e r  und  f r e i w i l l i g e r  G e r i c h t s b a r k e i t  
samt  a l l en  N e b e n g e b i e t e n ,  wie Gerichtsver
fassung, Rech t  de r  R e c h t s a n w ä l t e  u nd  N o 
t a r e  usw., und zwar mit folgender Maßgabe: Re
visionsentscheidungen über Fragen des Rechts der 
eingegliederten Ostgebiete gibt es nicht (vgl. § 33 
DVO.). An die Stelle des Oberreichsanwalts im 
Bereich des Gesetzes über die Mitwirkung des 
Staatsanwalts in bürgerlichen Rechtssachen tritt der 
Generalstaatsanwalt, an die Stelle des Gr. ZivSen. 
des RG. ein besonderer Senat des OLG. (vgl. § 34 
DVO.). Bis zum Inkrafttreten des ArbGG., das vom 
Reichsarbeits-und Reichsjustizminister zusammen in 
Kraft gesetzt werden kann (vgl. § 1 Abs. V ORPfl
VO.), sind die AG. für alle arbeitsgerichtlichen An
gelegenheiten ausschließlich zuständig, und es ist 
eine gewisse Anpassung des Verfahrens an das vor 
den ArbG. vorgesehen (vgl. § 35 DVO.). — Auf 
dem Gebiet der Freiwilligen Gerichtsbarkeit ist die 
ZustVO. v. 23. März 1936 (RGBl. I, 251) ausdrück
lich ausgenommen (§ 36 DVO.)l l ).

R e c h t s a n w ä l t e  und  N o t a r e  können bis auf 
weiteres auch zur v o r l ä u f i g e n  B e r u f s a u s 
ü b u n g  in den eingegliederten Ostgebieten ermäch
tig t werden, und es gibt eine gewisse Lockerung 
des Anwaltszwanges (Näheres vgl. § 37 DVO.).

Schließlich finden sich Bestimmungen über die 
Unterbrechung und Aufnahme von ehemaligen pol
nischen Verfahren (vgl. §§42 ff. DVO.), die An
erkennung polnischer Urteile und die Vollstreckung»- 
aus polnischen Vollstreckungstiteln (vgl. §§ 46 f£

Damit ist der wesentliche Inhalt der ORPflVO 
und der 1. ORPfIDVO. in großen Umrissen dar
gestellt.

Einige Besonderheiten müssen aber wegen ihrer 
Bedeutung, sei es lediglich für die eingegliederten

* ; wdiiiciiu ues urucaes ersemenen. v6>. n.uu l i uy3 
n) Ihre Anwendung ist von vornherein abgelehnt wor

den. Vgl. z. B. Beschl. des OLG. Posen v. 29. Nov 1940
2 AR 1111/40 unten S. 2526, Nr. 12. ’
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Ostgebiete, sei es auch für das ganze Reichsgebiet, 
ausführlicher besprochen werden.

VI.
Nach § 33 der 1. ORPflDVO. sind in bürger

lichen Rechtssachen aus den eingegliederten Ost
gebieten R e c h t s m i t t e l  gegen Entscheidungen der 
OLG. und die Revision gegen Urteile der LG. 
(§ 566 a ZPO.) bis auf weiteres nicht zulässig. Wo, 
wie es in den Bezirken der OLG. Danzig, Katto* 
witz und Königsberg der Fall ist, LG. oder OLG. 
für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten sowohl aus den 
eingegliederten Ostgebieten, wie auch aus anderen 
Gebieten, insbesondere dem Altreich, zuständig ist, 
hat das Gericht, wenn die Revision nach dem vor
hergehenden Satze nicht zulässig ist, dies im Urteil 
auszusprechen. Dieser Ausspruch ist für das Ver
fahren der Revision bindend.

Damit ist anerkannt worden, daß die außerordent
lich schwierigen tatsächlichen und rechtlichen Ver
hältnisse, wie sie in den eingegliederten Ostgebieten 
herrschen, nur von Gerichten beurteilt und ent
schieden werden dürfen, die im  G eb i e t e  se l bs t  
diese Schwierigkeiten einerseits, die gesamten völ
kischen und Aufbaunotwendigkeiten andererseits 
mit erleben.

VII.
Einem Schutzangehörigen polnischen Volkstums 

oder einem staatenlosen Polen steht nicht ohne 
weiteres Anspruch auf rechtliches Gehör zu. Die 
Frage, wie weit Personen solcher Art rechtliches 
Gehör zusteht, muß vielmehr nach dem Gedanken 
beurteilt werden, wie weit die Gewährung recht
lichen Gehörs durch den Aufbaugedanken erfordert 
wird, wie weit also insbesondere die Gewährung 
rechtlichen Gehörs dazu dient, die Arbeitskraft des 
polnischen Schutzangehörigen oder staatenlosen 
Polen im Interesse des Deutschen Reichs zu er
halten.

Wo in einem Verfahren, gleichgültig welcher Art, 
d. h. sowohl in einem zivilprozessualen Verfahren 
einschließlich der Zwangsvollstreckung wie in einem 
Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit, entspre
chend wohl auch in einem Anhangsverfahren zum 
Strafprozeß, etwa auf Zuerkennung einer Buße, von 
einem Schutzangehörigen polnischen Volkstums oder 
einem staatenlosen Polen ein Anspruch gegen eine 
Person der gleichen Art oder gegen einen Deut
schen anhängig gemacht wird, ist dieser Gesichts
punkt zu allererst zu berücksichtigen. W ird ein 
deutsches Interesse an der Gewährung rechtlichen 
Gehörs verneint, so ist dem Antragsteller ein form
loser ablehnender Bescheid zu erteilen.

Richtet sich ein derartiges Verfahren gegen die 
Rechtsstellung eines deutschen Staatsangehörigen 
oder deutschen Volkszugehörigen und kommt das 
Gericht nicht schon wegen des Mangels eines deut
schen Interesses zur Ablehnung, neigt es vielmehr 
dazu, den geltend gemachten Anspruch zuzulassen, 
so hat es weiterhin zu prüfen, ob die Durchführung 
des Verfahrens staatlichen oder völkischen Belangen 
widerspricht. Hat es in diesem Sinne Bedenken, so 
hat es die Entscheidung des Oberlandesgerichts
präsidenten darüber herbeizuführen. Dessen Ent
scheidung bindet das Gericht und ist nicht anfecht
bar. Erklärt der Oberlandesgerichtspräsident, daß die 
Durchführung des Verfahrens staatlichen oder völ
kischen Belangen widerspricht, so wird das Ver
fahren, soweit es von der Erklärung betroffen wird, 
unterbrochen. Auf Verlangen des Oberlandesgerichts^ 
Präsidenten hat das Gericht einstweilige Anord
nungen über den Vollzug einer bereits ergangenen

Entscheidung zu erlassen. Bis zum Eingang der 
Entscheidung soll das Gericht nur solche Maß
nahmen treffen, die keinen Aufschub gestatten. Es 
kann die Anordnungen treffen, die zur einstweilige*1 
Regelung erforderlich sind. Der Oberlandesgerichts
präsident kann, statt selbst zu entscheiden, von dem 
Gauleiter und Reichsstatthalter oder dem Gauleiter 
und Oberpräsidenten eine Erklärung darüber ein- 
holen, ob die Durchführung des Verfahrens staat
lichen oder völkischen Belangen widerspricht (vgl- 
§5 ORPflVO.). M it dieser Regelung ist erst  - 
m a l i g  g es e t z l i c h  auf  dem G e b i e t e  der  b ü r 
g e r l i c h e n  R e c h t s p f l e g e  a n e r k a n n t ,  da 
der  Pole n i c h t  dem g l e i c h e n  Rech t  u n t e r 
s t eh t  w i e  der  Deutsche.  Zu dem sich langsam 
anbahnenden F r e m d e n r e c h t ,  das bisher m1 
wesentlichen auf strafrechtlichem Gebiet in Erschei
nung getreten ist, ist hier ein w i c h t i g e r  Be 
t r a g  geleistet worden. _ .

Andererseits zeigt § 5 ORPflVO., wie in noc 
verstärktem Maße der unten zu besprechende g > 
daß alle Arbeit in den eingegliederten Ostgebiete j 
auch die Arbeit am Recht, sich dem obersten Zi > 
der alsbaldigen Eindeutschung, unterzuordnen ha- 

Die Klarstellung, ob und inwieweit die Gelten ' 
machung eines Anspruchs eines polnischen VolK - 
tumszugehörigen gegen einen Deutschen P.° .fjLr 
tragbar erscheint oder nicht, geht regelmäßig u 
die Erkenntnismöglichkeit des einzelnen Rieht 
hinaus. Es besteht daher die Möglichkeit einer v 
fahrensmäßig gesicherten Ausrichtung durch e 
außerhalb des Entscheidungsverfahrens stehende\ 
stanz. Diese ist regelmäßig der O b e r I a n de s g
r i c h t s p r ä s i d e n t .  Er wird als Zentralinstanz 
den meisten Fällen in der Lage sein,’die pohtisc 
Erfordernisse zu überschauen. ¿¡e

Andererseits ist so eine Instanz vorgesehen, 
dem gerichtlichen Verfahren nicht wesensfremd ’ 
So wird, wenn auch auf die besonderen Verhalti ^  
der Ostgebiete zugeschnitten und deshalb m e 
Einwirkungsmöglichkeit erheblich verstärkt, der  ̂
Weg beschritten, wie er ganz allgemein mit
Gesetz über die Mitwirkung des Staatsanwai 
bürgerlichen Rechtssachen v. 15. Juli 1941 (K ..
I, 383) begonnen ist: der Staatsführung die u;che 
lichkeit zu einer Einwirkung auf das genen e
Erkenntnis zu verschaffen, ohne die nc^ c ( zu 
Unabhängigkeit im Einzelfall zu beseitigen, u ^  
diesem Zweck eine Stelle zu schaffen, die i 
Rahmen der Justiz selbst eingebaut ist.

v i i i . > ,beit
Der mehrfach erwähnte Grundsatz, daß alle J^git 

in den eingegliederten Ostgebieten, auch uie 
an und mit dem Recht, dem Gedanken der a ^  
gen Eindeutschung untergeordnet werden ^  
hat seinen unmißverständlichen Niederschlag  ̂
Abs. I ORPflVO. gefunden. Danach ist b e i d e r ^  
Iegung und Anwendung des in den emgeg . rerl 
Ostgebieten geltenden Rechts von den t>e gjn- 
Erfordernissen auszugehen, die sich aus o ejch 
gliederung der Ostgebiete in das Deutsc
ergeben. . nr.mdsatz»

Andererseits enthält § 4 Abs. II einen G ^er 
wie er in dieser weiten Ausdehnung dem ¡st; 
seit langem nicht zur Verfügung gestellt \w . ^ p  
Wiirde die Anwendung einer Vorschrift j sirme
fall zu einem Ergebnis führen, das mit <-> vor
der Eingliederung unvereinbar ist, so ist wje 
schrift nicht anzuwenden und so zu entsent - ’ jese 
cs dem Sinne der Eingliederung entspnc • gativ 
Vorschrift hat einen doppelten Gehalt: reu o
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tat der Richter eine Vorschrift dann nicht anzu- 
^enden, wenn ihre Anwendung zu einem unter dem 
Gesichtspunkt der alsbaldigen gänzlichen Einglie
derung der Ostgebiete untragbaren Ergebnisse füh- 
ren würde. Insoweit bewegt sich die Vorschrift 
n°ch in Bahnen, die nicht ungewohnt sind. Viel
mehr stellt sie insofern schließlich nur eine be
sondere Anwendung allgemeiner und in manchen 
Gnzelvorschriften verankerter Grundsätze dar, wo- 
nach eine mit dem wohlverstandenen Staatswohl 
Unvereinbare Rechtswirkung untragbar erscheint, 
darüber hinaus wird aber der Richter angewiesen, 
j ’ervortretende Lücken auszufüllen. Wo eine posi- 
tive Vorschrift nicht vorhanden ist oder als untrag- 
?a'r nicht angewendet werden kann, ha t de r R i ch -  

se lbs t  das Rech t  zu s c h ö p f e n ,  aller- 
j'ngs nicht einem Phantasiegebilde gemäß, son- 
nern unter dem Gesichtspunkt der alsbaldigen An
ziehung der eingeglicderten Ostgebiete an das 
°dge Großdeutsche Reich.

p§4  Abs. II gesteht allerdings dem Richter diese 
Eechtsschöpfungsbefugnis nur insoweit zu, wie „im 
^.'nzelfall“  die Anwendung einer Vorschrift zu 
'nem untragbaren Ergebnis und damit zu einer 

j^setzeslücke führen würde. Es liegt aber auf der 
p.^d, daß ein derartiges Bedürfnis in zahlreichen 
r i h f 11 auftreten und sich so eine einheitliche Ge- 
^chtspraxis entwickeln kann, die nun nicht etwa
, der p in fip tilirh p n  R prhfcim w pn-
tan,
Rah

der tatsächlichen einheitlichen Rechtsanwen- 
§ sich auswirkt, sondern darüber hinaus im 

R eZ en des § ^ Abs. II ORPflVO. zu einer echten 
,ji ctasetzung werden kann, sofern sie nur anstrebt, 
Voii ^gegliederten Ostgebiete möglichst bald in 
Ur]f, J1 Gm fange dem übrigen Großdeutschen Reich 

S dem dort geltenden Recht anzugleichen. 
fc amit ¡st der Richter mehr denn je davon ent- 

nt worden, eine bloße Gesetzanwendungsmaschime 
fjChSein- Vielmehr wird er an den Urgrund richter- 

er Betätigung, die mit der Rechtsanwendung

Hand in Hand gehende Rechtsschöpfung, heran
geführt, •, freilich nur soweit, wie dies mit den An
forderungen eines zentral regierten Staatswesens 
noch vereinbar ist, in dem die Rechtssetzung grund
sätzlich einer einheitlichen zentralen Stelle Vor
behalten ist.

Die Rechtsentwicklung seit 1933 zeigt mehrfach 
Ansätze dazu, den Richter über die bloße Gesetzes
anwendung hinauszuführen. Es braucht bloß an die 
Bestimmungen des § 2 StGB., die weitgehende Voll
macht im REG und neuerdings die gemeinschaft
lichen Richtlinien zur Durchführung der Schulden
regelung in den sudetendeutschen Gebieten vom 
2. Juli 1941 (DJ. S. 744) erinnert zu werden. Trotz
dem dürfte die vorliegende Bestimmung mindestens 
hinsichtlich des Umfanges der Geltung, nämlich des 
gesamten der gerichtlichen Tätigkeit unterliegenden 
bürgerlichen Rechts, am weitesten gehen.

Freilich birgt diese Bestimmung eine außerordent
lich s t a r ke  V e r a n t w o r t u n g  für den Richter in 
sich. Er kann nunmehr in Zweifelsfällen nicht mehr 
darauf hinweisen, das geschriebene Recht habe ihn 
in einem unerwünschten Sinne gebunden. Er selbst 
hat abzuwägen, wie weit die Anwendung des ge
schriebenen Rechtes unter dem höheren Ziel einer 
Eindeutschung d£r eingegliederten Ostgebiete noch 
berechtigt ist und was gegebenenfalls in dieser Be
ziehung an die Stelle gesetzt werden soll.

Daß man diese schwierige Aufgabe uns ostdeut
schen Richtern überhaupt übertragen hat, sehen wir 
als Beweis dafür an, daß unsere Arbeit in den ver
gangenen zwei Jahren trotz mancher Schwierig
keiten und mancher gelegentlichen Entfernung vom 
Idealbild doch im allgemeinen erfolgreich war, und 
w ir hoffen, daß diese Arbeit nicht nur weiterhin zu 
einer Eindeutschung der eingegliederten Ostgebiete 
führen, sondern zu einem kleinen Teil dazu bei
tragen möge, allgemein die dem Richter gebührende 
Stellung in der Führung des Volkes klarzustellen.

Das bürgerliche Recht in den eingegliederten Ostgebieten
Zu den Verordnungen vom 25. Sept. 1941 (RGBl. I, 597, 599)

Von Oberlandesgerichtsrat
\

}nP„ie von den Reichsministern der Justiz und des 
193o ?pi auf Grund des Führererlasses v. 8. Okt. 
lieh« (5 QBI- R 2042) erlassene VO. über die bürger- 
bjpi: Rechtspflege in den eingegliederten Ostge- 

v. 25. Sept. 1941 (RGBl. I, 597) und die zu 
1. DurchfVO. vom gleichen Tage 

jV h • R 5Q9) ziehen den Schlußstrich unter einen 
art.aer deutschen Rechtsgeschichte vielleicht einzig- 
den w Entwicklungsabschnitt und eröffnen damit 
stell zu wichtigen weiteren Maßnahmen. Sie 
tenri nnfür die eingegliederten Ostgebiete die gel- 
sie Erivatrechtsordnung allgemeinverbindlich fest; 
Sich L*eri damit dem Rechtsleben die Ruhe und 
ist „ eit> ohne die es auf die Dauer nicht denkbar 
sie l n fühlbare Schäden vermieden werden; und 
fiir Scllaffen vor allem die unerläßliche Grundlage 
Resiou?tere gesetzgeberische Anordnungen, die an- 
ge&i-TT der eigenartigen Verhältnisse in den ein- 
War 1Cderten Ostgebieten zu gegebener Zeit zu er- 

dürften.

bc? Ple 2. DurchfVO. v 6. Nov. 1941 (RGBl. 1,695) konnte 
sichti5 Abfassung dieses Aufsatzes nicht mehr berück- 

‘t>t Werden.

F r i t z  F ec hne r ,  Berlin1)

Durch § 7 des Erlasses des Führers und Reichs
kanzlers über Gliederung und Verwaltung der Ost
gebiete v. 8. Okt. 1939 (RGBl. I, 2042) war be
stimmt worden, daß in den eingegliederten Ost
gebieten das früher dort geltende Recht bis auf 
weiteres in Kraft bleiben solle, soweit es nicht der 
Eingliederung in das Deutsche Reich widerspreche. 
Diese Anordnung deckte sich dem Wortlaut nach 
mit den entsprechenden Vorschriften, die seinerzeit 
für das Sudetenland und das Protektorat getroffen 
worden waren (vgl. § 5 des Erlasses v. 1. Okt. 1938 
[RGBl. I, 1331]; Art. 12 des Erlasses v. 16. März 
11939 [RGBl. 1,485]), und bei richtiger Auslegung auch 
mit der etwas anders gefaßten Vorschrift des Art. II 
des Gesetzes über die Wiedervereinigung Öster
reichs mit dem Deutschen Reich v. 13. März 1938 
(RGBl. I, 237). Die Entwicklung, die durch § 7 des 
Erlasses v. 8. Okt. 1939 eingeleitet worden ist, ist 
mit der in den genannten anderen Gebieten aber 
kaum zu vergleichen. Während für diese angenom
men werden konnte, daß das bis zur Wiedervereini
gung mit dem Reich geltende Privatrecht durch die 
Heimkehr ins Reich im allgemeinen nicht berührt 
werde, erwies sich alsbald, daß das frühere polnische

311



2482 Aufsätze [Deutsches Recht, Wochenausgabc_

Zivilrecht durchweg nicht als Grundlage für ein 
nach deutschen Auffassungen und Vorstellungen 
auszurichtendes Rechtsleben dienen konnte. Zu 
dieser Auslegung zwangen nicht nur technische 
Schwierigkeiten wie vor allem oft die rein tatsäch
liche Unmöglichkeit, das maßgebende polnische 
Recht zu ermitteln, sondern namentlich die Erwä
gung, daß das p o l n i s c h e  Rec h t  vielfach als 
M i t t e l  zu r  B e k ä m p f u n g  des D e u t s c h t u m s  
i n  den w i e d e r g e w o n n e n e n  G e b i e t e n  ge
dacht gewesen war oder wenigstens als solches ge
dient hatte. M it dieser Unanwendbarkeit des polni
schen Rechts entstand aber eine eigenartige Lage. 
Der Führererlaß v. 8. Okt. 1939 beschränkte sich 
darauf, Vorschriften über die F o r t g e l t u n g  des 
früheren Rechts zu treffen. Darüber, was gegebenen
falls an dessen Stelle treten solle, besagte er zu
nächst nichts. So wurde die Rechtspflege unver
mittelt vor ein schwieriges Problem gestellt: Das 
frühere Recht war im allgemeinen nicht mehr an
wendbar, neues Recht war vorerst noch nicht in 
Kraft gesetzt und konnte auch durch den Gesetz
geber, wie sich bald herausstellte, für wesentliche 
Rechtsgebiete in absehbarer Zeit noch nicht erlassen 
werden. Wenn auch für gewisse Materien mehr oder 
weniger schnell ausdrückliche Anordnungen getrof
fen wurden (so für das Strafrecht und das Gerichts
verfassungsrecht durch die Verordnungen v. 6. und 
13. Juni 1940 (RGBl. I, 844, 907; siehe auch RG
Bl. 1940 I, 1538 und 1941 I, 26), so kam doch eine 
ähnliche Regelung für die bedeutsamsten Teile des 
Zivilrechts aus mancherlei Gründen vorerst nicht 
zustande. Nur einige Teilfragen fanden ihre Rege
lung im Gesetzgebungswege. Zum Beispiel wurde 
das Wechsel- und Scheckrecht durch die VO. vom 
9. Dez. 1940 (RGBl. I, 1585) geordnet (vgl. hierzu 
weiter die Verordnungen RGBl. 1939 I, 2324, 
2476; 1940 I, 266, 609, 1321 und 1941 1, 130); 
die reichsrechtlichen Vorschriften auf dem Ge
biet des Fideikommißrechts wurden durch die 
VO. über die Einführung fideikommißrechtlicher 
Vorschriften in den eingegliederten Ostgebieten 
v. 18. März 1941 (RGBl. 1, 154) in Kraft ge
setzt; die VO. zur Einführung handelsrechtlicher 
Vorschriften in den eingegliederten Ostgebie
ten v. 14. Juni 1941 fRGBI. I, 319) und die zur 
Einführung kostenrechtlicher Vorschriften v. 27. Juni 
1941 (RGBl. I, 359) regelten Materien, hinsichtlich 
deren ein besonderes Interesse an möglichst bal
diger Rechtssicherheit bestand. Auch auf die das 
Recht der Kraftfahrzeug- Kasko- und Haftpflicht
versicherung betreffende VO. v. 2. März 1940 (RG
Bl. I, 495) ist hier hinzuweisen. Wichtige Teilfragen 
des Grundstücks- und Vollstreckungsrechts entschied 
schließlich die VO. über die Behandlung des Ver
mögens der Angehörigen des ehemaligen polni
schen Staates v. 17. Sept. 1940 (RGBl. I, 1270), vor 
allem in den §§ 15 ff. Auch an anderer Stelle wur
den einzelne einschlägige Vorschriften getroffen 
(siehe z. B. die Verordnungen v. 15. Febr. 1940 
[RGBl. I, 174]; 31. Jan. 1940 [RGBl. I, 255, 1653]; 
12. Febr. 1940 [RGBl. I, 355]; 11. Okt. 1941 [RG
Bl. I, 636, 638]). Im ganzen aber blieb doch 
vorerst der Führererlaß v. 8. Okt. 1941 mit seiner 
insoweit negativen Auswirkung in den einge
gliederten Ostgebieten die einzige gesetzliche 
Grundlage für die bürgerliche Rechtspflege. Ohne 
Privatrechtsordnung ist aber das geordnete Leben 
eines von deutschen Menschen bewohnten größeren 
Gebietes gar nicht denkbar. Das Recht ist begriffs
notwendig mit diesem Leben verbunden, ja, es ist 
die geordnete Lebensform schlechthin. Wo das

Leben eines Volkskörpers in geregelten Bahne 
verläuft und getragen ist von der Überzeugung, «a 
seine Formen und Äußerungen verbindlich seien, 
ist auch Recht. So hat sich auch in den eingegh 
derten Ostgebieten das Leben durch die Fm™, 
der es sich abspielte, selbst sein Recht geschalt > 
das ihm der Gesetzgeber zunächst noch nicht:ge|? 
konnte. D ieses  Rech t  k o n n t e  nu r  das in a 
a l t r e i c h  s d eu t sc he n  H e i m a t g e l t e n d e  s e ’ 
Das Ziel der deutschen Arbeit in den eingeg 
derten Ostgebieten ist die Verschmelzung dieser 
biete mit dem Reich, die Beseitigung der wunu > 
die seinerzeit durch die Wegnahme des jetzt wiea 
gewonnenen Raumes gerissen worden sind. D 
soziale und wirtschaftliche Aufbau in den eing<- 
gliederten Ostgebieten vollzog und vollzieht s 
demgemäß nach deutschen Grundsätzen. Siê  
herrschten das gesamte Leben vom ersten Tage 
Wiedervereinigung an. So suchte und fand ai 
das Rechtsleben nahezu zwangsläufig seine 
nung in jenen Regeln, die sich das deutsche 
für das alte Reichsgebiet gegeben hatte. Unter 
entschlossenen Führung der Rechtswahrer se 
sich die Überzeugung durch, daß in den eingeßJ 
derten Ostgebieten auch ohne ausdrücklichen: 
setzgebungsakt das im alten Reichsgebiet gelte 
Privatrecht als die maßgebende deutsche ^ eC;ell. 
Ordnung wenigstens in den Grundzügen anzUj en 
den sei. D e r d eu t sc he  Me n s c h ,  der   ̂
d eu t s ch e n  Os t en  w i e d e r  in Bes i t z  gen 
men ha t t e ,  b ra c h t e  g l e i c h s a m  se*n, ^ e ge
rn i t  sich.  Man mag über die wissenschaftliche ^
deutung dieses Vorganges verschiedener An 
sein. Sicher ist, daß es sich bei der ganzen trs  . ^  
nung nicht nur um eine bloße Übung der Ger 
und Behörden handelte, sondern daß die eigen 
Triebkraft die allgemeine Überzeugung von f 
Geltung des deutschen Rechts war, und dah 
auf diese Weise R e c h t  geschaffen ist. ,

So ist das deutsche Privatrecht in seinen Gr ^  
zügen und wesentlichen Teilen in den eingeghe 
ten Ostgebieten in Kraft gesetzt worden, 0 , „b en 
der Gesetzgeber zu sprechen brauchte. Das eg 
hatte sich selbst die Ordnung geschaffen, der 
bedurfte und die den Menschen entsprach, w ^ 
die Entwicklung trugen und gestalteten. Dei f 
verlangten die Verhältnisse gebieterisch n a c h ^  
ausdrücklichen gesetzlichen Regelung. Es heg 
der Hand, daß die geschilderte Entwicklung nl ¡riu# 
allen Teilen der eingegliederten Ostgebiete 
gleichmäßig verlaufen konnte. Immer Wien 
gaben sich örtliche Unterschiede von ^„¡neti
tragender Bedeutung sowohl in der allgem 
Rechtsüberzeugung wie auch in der Rcentspro . ^ 
der Gerichte. Es bestand auch keineswegs ni 
lieh aller privatrechtlichen Vorschriften in n g 
samten Ostgebieten eine einheitliche Aut 
über ihre Anwendbarkeit. Dadurch entsta ^ ^  
Gefahr der Rechtsunsicherheit, die nament1 <e(l 
den Rechtsgebieten nicht gut hingenommen . r, 
konnte, die, wie etwa das Grundbuch- und K■ 
recht oder das Gesellschaftsrecht, unbedingt 
heit aller Verhältnisse erfordern. Auch die m, ¿en 
Eindringen des deutschen Rechts auftauc gjt 
Übergangsfragen verlangten nach einer einhei g 
Lösung, die ohne die Mitwirkung des Gese g eS 
kaum gefunden werden konnte. Schließlich . ef) 
geboten, auch jene Rechtsuchenden in verbin ^  
allen Zweifeln entzogener Form über die K ¿er. 
läge in den eingegliederten Ostgebieten zU -ue{. 
richten, die diese Rechtslage nicht wie die m , on 
bar in der Entwicklung stehenden Kreise s
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ohnedies übersehen konnten. Diese Verhältnisse 
führten zu dem Erlaß der jetzt vorliegenden Ver
ordnungen.

Das Rechtsetzungswerk zerfällt in zwei Teile: 
oie V e r o r d n u n g  ü b e r  die b ü r g e r l i c h e  
Rech t sp f l ege  und die 1. D u r c h f ü h r u n g  s- 
Ver o r d n u n g .  Während die erste die großen und 
Wesentlichen Fragen regelt, bringt die zweite vor 
a;lem Überleitungs- und Einführungsvorschriften für 
e'nzelne Rechtsgebiete. M it weiteren Durchführungs
vorschriften wird zu rechnen sein, so namentlich für 
üas Handelsrecht2).
. Durch § 1 VO. wird bestimmt, daß in Zukunft 
¡j1 den eingegliederten Ostgebieten das gesamt e  
deutsche Zivilrecht zu gelten habe. Durch diese 
j)egelung, die der schon vollzogenen Entwicklung 
Rechnung trägt, werden alle Übergangsschwierig- 
Koiten vermieden, die bei der Teileinführung ein- 
2emer Gesetze zwangsläufig immer wieder von 
neuem hätten auftreten müssen.

Durch seine Fassung läßt der maßgebende § 1 VO. 
^kennen, daß die VO. auf dem Boden der oben an
deutungsweise geschilderten Rechtsentwicklung steht.

VO. „setzt“  das dort näher bezeichnete Recht 
{ ;cIlt etwa „in  Kraft“ , sondern er stellt lediglich 
Csf, daß dieses Recht in den eingegliederten Ost
gebieten auch insoweit gelte, als es bis dahin noch 
'fj, . ausdrücklich in Kraft gesetzt sei. Die VO. 

s ul insoweit also grundsätzlich ke i n  neues Recht 
chaf fen,  sondern verkünden, was bereits rech- 

2 ns ist, und damit gegenüber jedem etwa möglichen 
pVVeifei d i e G e s e t z m ä ß i g k e i t d e r b i s h e r i g e n  
,rax is k l a r s t e l l e n .  Dieser Auslegung entspre- 

Wjeu auch die Vorschriften der §§ 1, 40 VO. Dort 
; lK . uusdrücklich gesagt, daß Rechtsvorgänge, die 
sini nacb dem ^39 fallen, gültig
fiil •’ Wenn s‘e dem nach der VO. und ihren Durch- 
s;n1rilngsverordnungen geltenden Recht wenigstens 
bclngemäß entsprechen. Diesem Recht wird also 
]a reds von einem Tage ab Wirkung zuerkannt, der 

ge vor dem Inkrafttreten der Verordnungen liegt. 
VQer, Kreis der Rechtsvorschriften, die nach der 
So,,' ür den eingegliederten Ostgebieten gelten 
de e?> >st im § 1 VO. bestimmt. Die VO. hat nicht 
Vor , r.such gemacht, alle in Betracht kommenden 
aufSc .giften, Gesetze oder Verordnungen einzeln 
lejji^aWen, sondern sie hat sich damit begnügt, 
. r f c h  die Rechtsmater ien zu bezeichnen, hin- 
gesn! i deren die Rechtseinführung nunmehr ab- 
üie v|?sse.n sein soll. Dies war möglich, weil sich 

D. nicht auf einzelne Gesetze oder Verordnungenne•,|)Pz>eht, sondern weil sie den ganzen ein 
¿ ¡ Z i e h e n  Rechtsstoff des Zivilrechts und der 
sten r^c^ sPfIege umfaßt. Es entspricht auch am ehe- 
i n der Tatsache, daß sich die Rcchtseinführung 
^ / '  'gemeinen bereits außerhalb der VO. vollzogen 
¿i c u°d von dieser insoweit nur kundgetan wird. 
häH tlnzeIaufzählung der betroffenen Vorschriften 
Unri ZUdem zu einem ungeheueren Katalog geführt 
st;in ,YerrnutIich später, da sich die wirkliche Voll- 
reion gkeit dieses Katalogs doch nicht hätte er- 
frarx Cri !assen, eine Fülle von Zweifeln und Streit- 
$c£ en ausgelöst. Freilich lassen sich auch die 
nicht1'^'gkeiten der von der VO. gewählten Lösung 
sein Verkennen. Im allgemeinen wird es zwar leicht 
üntn festzustellen, ob eine bestimmte Vorschrift 

§ 1 VO‘ bezeichneten Rechtsmate-

1,6(j-\nz'v>schen ist die 2. DurchfVO. v. 6. Nov. 1941 (RGBl. 
üe|Sr,Lfdassen, die Überleitungsvorschriften für das Hän
fen Snht> die Handelsgesellschaften und Genossenschaf- 

°Wie das Versicherungsrecht bringt.

r i e n  fällt. Die VO. grenzt das von ihr betroffene 
Recht aber weiterhin noch dahin ab, daß es zum 
Geschäftsbereich des Reichsministers der Justiz ge
hören muß. Damit wird ein Begriffsmerkmal auf
gestellt, das der Praxis nicht immer ohne weiteres 
erkennbar sein dürfte. Die Zuständigkeiten der ein
zelnen Reichsministerien sind nicht in einer der 
Öffentlichkeit zugänglichen Form festgelegt. Sie 
lassen sich auch nicht in einer einfachen Formel 
umreißen, da sie sich in mancher Hinsicht nur aus 
der geschichtlichen Entwicklung erklären lassen. Die 
Bedeutung der Schwierigkeiten, die sich hieraus 
ergeben könnten, ist aber im Grunde nur gering. 
Zunächst sagt die VO. ja im § 1 Abs. 1 nicht, 
daß das Recht, das dort nicht genannt ist, in den 
eingegliederten Ostgebieten noch nicht gelte. Es 
ist vielmehr sehr wohl möglich, daß auch dieses 
Recht infolge der eingangs geschilderten Entwick
lung in den eingegliederten Ostgebieten bereits an
zuwenden ist. Mindestens entspricht es der Gesamt
entwicklung auf privatrechtlichem Gebiet — das 
Gesagte gilt nicht in gleicher Weise auch für das 
eigentliche öffentliche Recht —, wenn die Aus
legung in dieser Hinsicht nicht allzu ängstlich ist. 
Im allgemeinen wird man ferner davon ausgehen 
können, daß eine Vorschrift, welche die im § 1 
Abs. 1 VO. bezeichneten Rechtsmaterien betrifft, 
auch zur Zuständigkeit des Reichsministers der Ju
stiz gehört. Zweifel sind gerechtfertigt und bedürfen 
dann sorgfältiger Prüfung, wenn der Reichsminister 
der Justiz oder bei älteren Normen die damaligen 
Landesjustizminister das betreffende Gesetz oder 
die VO. nicht oder nicht als erste von den beteilig
ten Fachministern gezeichnet haben. In Zweifels
fällen von wirklich weittragender Bedeutung werden 
die Behörden der Justizverwaltung zu prüfen haben, 
ob sie auf dem Dienstwege eine authentische Klar
stellung des Reichsministers der Justiz erbitten 
sollen, die dieser auf Grund des § 8 VO. mit 
bindender Wirkung abzugeben ermächtigt ist. Mög
licherweise werden auch die späteren Durchfüh
rungsverordnungen in dieser Richtung weitere 
Klarheit schaffen. Bereits jetzt sind im § 12 der 
1 DurchfVO. einige Vorschriften genannt, auf die 
sich die VO. nicht erstreckt, weil die Vorschriften 
nicht zum Geschäftsbereich des Reichsministers der 
Justiz gehören, so z. B. das Bergrecht und das 
RMietG. (siehe zu dem letzten die OstmietVO. vom 
15. Aug. 1941 [RGBl. I, 527]). Auch die im § 1 
Abs. 3 VO. aufgezählten, in den eingegliederten 
Ostgebieten einstweilen noch nicht anzuwendenden 
Vorschriften gehören z. T. wie das Erbhofrecht 
nicht zum Geschäftsbereich des Reichsministers der 
Justiz. Hinsichtlich der anderen dort genannten Ma
terien fehlt es im allgemeinen noch an den tat
sächlichen Voraussetzungen, von denen ihre An
wendbarkeit abhängt. Das gilt vor allem von dem 
Mieterschutzrecht. Das deutsche Aufwertungsrecht 
ist nach § 1 Abs. 4 VO. in den eingegliederten 
Ostgebieten nicht anzuwenden, ohne daß seine Ein
führung in Aussicht gestellt würde. Insoweit bleibt 
das bisherige Recht nach Maßgabe des Führer
erlasses v. 8. Okt. 1939 in Kraft (§ 3 VO.; siehe 
auch die Allgemeine Verfügung des Reichsministers 
der Justiz v. 20. Okt. 1941: DJ. 1007). Im § 11 
DurchfVO. sind die unter § 1 Abs. 3, 4 VO. fallen
den Vorschriften zum Teil einzeln aufgezählt.

Nach § 1 Abs. 5 VO. soll das ArbGG., das zur 
federführenden Zuständigkeit des Reichsarbeits
ministers gehört, durch diesen und den Reichs
minister der Justiz zu gegebener Zeit in den ein
gegliederten Ostgebieten in Kraft gesetzt werden,
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ohne daß es dazu der erneuten Mitwirkung des 
Reichsministers des Innern bedarf. Wegen der in 
der Zwischenzeit geltenden Regelung siehe 8 35 
DurchfVO.

Die VO. gilt nur für Rechtsvorschriften, nicht 
für bloße Verwaltungsanweisungen. Diese Begriffe 
sind hier in materiellem Sinne zu verstehen, sie 
beziehen sich also auf den Inhalt einer Vorschrift, 
nicht auf die Form, * in der sie erlassen ist. Ob 
es sich um Reichsrecht, um Landesrecht oder 
um Statutarrecht handelt, ist belanglos. Entschei
dend ist lediglich, daß es die im § 1 Abs. 1 
VO. bezeichneten Materien betrifft und heute 
zum Geschäftsbereich des Reichsministers der 
Justiz gehört. In den eingegliederten Ostgebieten 
gelten daher z. B. auch die landesrechtlichen Aus
führungsvorschriften zu den Reichsgesetzen. Natür
lich ist das hiernach in Betracht kommende Recht 
nicht in allen Teilen des Reiches einheitlich. Ver
wiesen sei nur auf die Unterschiede, die zwischen 
dem alten Reichsgebiet und den Gebieten mit ost
märkischem Recht bestehen. Der § 2 VO. klärt 
diese Unstimmigkeit, indem er für bestimmte Teile 
der Ostgebiete jeweils einen Verwaltungsbezirk des 
Reiches als maßgebend bezeichnet. Ist auch inner
halb dieser Bezirke das Recht nicht einheitlich, so 
wird nur das a l l g e m e i n  in ihm geltende Recht 
anwendbar sein. Weitere territoriale Begrenzungen 
einzelner Vorschriften finden sich z. B. in den §§ 6, 
10 Abs. 4, 17 DurchfVO. für die Gebiete, in denen 
früher österreichisches Recht gegolten hat.

Grundsätzlich bezieht sich die VO., wie schon 
die Überschrift erkennen läßt, nur auf das Privat
recht im weitesten Sinne und die ihm entsprechen
den Verfahrens- und Organisationsvorschriften. 
Nach § 1 Abs. 6 VO. sollen aber auch alle Straf- 
vorschriften in den eingegliederten Ostgebieten An
wendung finden, die sich auf das übrige nach der 
VO. geltende Recht beziehen und die, wie hinzu
zufügen ist, nicht bereits durch die VO. v. 6. Juni 
1940 (RGBl. I, 844) in Kraft gesetzt sind. Auch 
diese Vorschrift dürfte im übrigen mehr der Klar
stellung als der Rechtsetzung dienen.

Nach § 6 Abs. 1 VO. sind in den eingegliederten 
Ostgebieten Einführungs- und Übergangsvorschrif
ten des nach § 1 geltenden Rechts sinngemäß an
zuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt 
wird, wie es zum Teil in der 1. DurchfVO. bereits 
geschehen ist. Soweit nicht dort, wie etwa in den 
§§ 7, 9, 19, 20 und 25, eine ausdrückliche Regelung 
getroffen ist, gelten daher in den Ostgebieten auch 
jene Vorschriften der Einführungs- und Übergangs
vorschriften sinngemäß, die den Eintritt irgendwel
cher Rechtsfolgen an den Ablauf einer Frist oder an 
einen bestimmten Kalendertag knüpfen, insbeson
dere vielleicht auch eine Regelung erst eine ge
wisse Zeit nach der Verkündung in Kraft treten las
sen. Die Berechnung dieser Fristen kann unter Um
ständen zweifelhaft sein; denn angesichts der ein
gangs geschilderten Rechtsentwicklung steht nicht 
immer eindeutig fest, von welchem Zeitpunkt ab 
ein Gesetz in den eingegliederten Ostgebieten 
anzuwenden war und von wann ab demgemäß die 
in ihm festgesetzten Fristen laufen. Die Entscheidung 
wird vielfach vom Einzelfall abhängen. So kann 
eine Vorschrift in den eingegliederten Ostgebieten 
schon so allgemein und seit so langer Zeit ange
wendet werden, daß eine Fristberechnung der hier 
in Rede stehenden A rt für sie überhaupt nicht mehr 
in Betracht kommt. Ist das nicht der Fall, ist eine 
derartige Frist vielmehr noch irgendwie von Be
deutung, so dürfte es im allgemeinen richtig sein,

sie vom Inkrafttreten der VO. ab zu berechnen 
(§10 Abs. 1 VO.). Das muß namentlich für d‘e 
Fälle gelten, in denen ein fester Stichtag im öffent
lichen Interesse unerläßlich ist. Im übrigen können 
Härten, die sich gerade in dieser Richtung aus der 
Rechtseinführung ergeben könnten, vermieden wer
den, wenn von den Übergangsvorschriften dei 
§§ 1, 2, 38, 40 DurchfVO. sinnvoller und zweck
entsprechender Gebrauch gemacht wird.

Spätestens mit der Geltung des deutschen Rechts 
in den Ostgebieten ist das ihm entsprechende P° 
nische Recht dort gegenstandslos geworden un 
außer Kraft getreten. Der § 2 VO. stellt das klar 
und bringt darüber hinaus zum Ausdruck, daß da 
nicht betroffene polnische Recht im Rahmen des 
Führererlasses v. 8. Okt. 1939 weiterhin in Kran 
bleibt. Die VO. hat im § 7 allgemeine Regeln . 
über aufgestellt, wie die Schwierigkeiten zu lose 
sind, die sich bei dieser Rechtslage daraus ergebe 
können, daß ein bereits geltendes deutsches Gese 
auf ein anderes noch nicht anwendbares, oder ein 
fortgeltende polnische Vorschrift auf eine aub 
Kraft getretene verweist. 0

Von ganz besonderer Bedeutung ist der § 4 V(d-’ 
der eine g r u n d l e g e n d e  V o r s c h r i f t  über 
A u s l e g u n g  des in  den e i n g e g l i e d e r t  
O s t g e b i e t e n  g e l t e n d e n  Rechts  g ib ;- , 
Rechtspflege in den eingegliederten Ostgebieten 
ganz neue Probleme aufgeworfen. Sie ergeben src 
vor allem daraus, daß die Bevölkerung dieses Ka^  
mes — abgesehen von rassischen Unterschieden 
in ihrer völkischen Zusammensetzung niem 
heitlich ist. Neben den führenden Deutschen leo 
die Polen, wobei eine ganze Reihe von Abstufung 
zwischen den deutschen Staatsangehörigen e*” 
seits und den Schutzangehörigen polnischen »o 
tums andererseits besteht (vgl. VO. über die ac
sehe Volksliste und die deutsche Staatsangeno o 
keit in den eingegliederten Ostgebieten v. 4. Jv 
1941 [RGBl. I, 118]). Auch das Privatrecht kann an 
dieser völkischen Zweiteilung nicht vorübergen 
Namentlich auf den Gebieten des Personen-, T . 
milien- und Erbrechts, aber auch auf allen an. ‘
Rechtsgebieten muß sich die völkische Zugehörig 
des einzelnen nicht nur in der praktischen Ke r 
anwendung ihm gegenüber, sondern auch in se» 
unmittelbaren Rechtsstellung auswirken. Denn a 
das P r i v a t r e c h t  i s t  n i c h t  n u r  t e r r .l t 01. ien 
s o n d e r n  n a m e n t l i c h  p e r s o n e l l  etz-
und  b e s t i m m t .  Letzten Endes wird der ue __ 
geber die Fragen regeln müssen, die sich mena ,
geben. Er muß dem einzelnen je nach seiner Vp..|je 
Zugehörigkeit sein Recht zuweisen und d‘e , enii 
bestimmen, in denen das Personalstatut* mal>g<- 
sein soll, und er muß schließlich auch vors _.e}t 
ben, wie die Fälle der Statutenkollision gc h £{ 
werden sollen. A ll dies ist im Augenblick * , 
kaum möglich, mindestens nicht für alle i< j3. 
gebiete. Die Entscheidung des Einzelfalles m cfi
her einstweilen noch der Rechtsprechung uöer pner« 
werden. Die Gerichte haben in der vergang ,£S 
Übergangszeit in dieser Richtung Hervorrag ^¡e 
geleistet und mit viel Geschick und latkra ^  
Konfliktsfälle gelöst. Das wurde ihnen dadur ^
leichtert, daß sie nicht an ein geschriebenes 
gebunden waren. Wenn sie sich auch a g0 
G r u n d s ä t z e  des deutschen Rechts hielt > 
galt dies doch nur insoweit, als das allgc jell 
Rechtsleben in den eingegliederten Ostg ^c- 
selbst diese Bindung dadurch anerkannte ui afl. 
stätigte, daß es sich ihr anpaßte. Dort, wo e ‘ 
dere Wege ging und andere Formen entwich
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hatten auch die Gerichte dem Rechnung zu tragen. 
Grundlage ihrer Entscheidungen war die sich im- 
{tter deutlicher abzeichnende organisch wachsende 
f-cbensordnung, die sich die deutschen Menschen 

dem wiedergewonnenen deutschen Raum gaben. 
550 konnten die Gerichte, ohne an enge Vorschriften 
jpbunden zu sein, unter Wahrung der Grundgedan
ken des deutschen Rechts all den vielfältigen neuen 
Erscheinungen gerecht werden, die sich aus der 
J^ssischen und völkischen Gebundenheit dieses 
Rechts ergaben. Als der Gesetzgeber vor der Frage 
stand, ob er die Geltung des deutschen Rechts in 
aen Ostgebieten ausdrücklich feststellen sollte, sah 
^  sich auch der weiteren Frage gegenüber, wie 
ö|cs geschehen könne, ohne zugleich die Rechts
wege ihrer bisherigen Beweglichkeit und Anpas
sungsfähigkeit zu berauben, deren sie auch in der 
'yUkunft angesichts der Tatsache bedürfen würde, 

die mit den völkischen Unterschieden zusam
menhängenden Fragen in ihrer Mehrzahl von ihm 
nnvermeidlicherweise zunächst noch offengelassen 
^erden mußten. Hierzu kam noch Folgendes: Es 
v'ar einfach nicht möglich, im Zusammenhang mit 
/jer geplanten Regelung alle Vorschriften des Pri- 
atrechts darauf zu prüfen, ob gerade ihre An- 

j. etldung in den eingegliederten Ostgebieten w irk
en zweckentsprechend sein würde oder ob sich 
,lne Sonderregelung empfähle. Anderseits sollten in 

Ostgebieten das Privatrecht und die mit ihm 
.«sammenhängeriden Rechtsmaterien möglichst Iük- 
y  nl°.s gelten. Auch hier hatte bis zum Erlaß der 
JTordnungen die Rechtsprechung ähnlich, wie 

dj en angedeutet, helfen können. Darin durfte durch 
^gesetzliche Regelung keine Änderung eintreten. 

der Verordnungen mußte es daher sein, das 
snerige ungeschriebene Recht durch geschriebe- 

b.s. Recht zu ersetzen und doch die Vorteile des 
s Eerigen Zustandes festzuhalten. Diesem Ziel dient 
dg VÖ. Er bestimmt zunächst im Abs. 1, daß bei 

r Auslegung und Anwendung des in den Ost- 
0lt‘ten geltenden Rechts von den besonderen Er-

.Firnissen auszugehen ist, die sich aus der Ein- 
 ̂lederung ergeben. Damit werden das Leben in 

alsn 9 stgebieten und seine Bedürfnisse weiterhin 
W f wi,cht'gste und erste Auslegungsquelle festge- 
Cj,p Jede V o r s c h r i f t ,  e i n e r l e i ,  aus w e l -  
*  m P r i v a t r e c h t s g e b i e t  und aus w e l c h e r  

sie s t a m m t ,  i s t  u n t e r  der  E r w ä g u n g  
p b e t ra ch t e n ,  daß i h r e  A n w e n d u n g  im 

nrnen der  von der  p o l i t i s c h e n  F ü h r u n g  
^ W i e s e n e n  Z i e l e  der  E i n g l i e d e r u n g  d ie-  
oh Dabei kommt es also nicht darauf pn,
anuhva in den ü b r i g e n  R e i c h s g e b i e t e n  eine 
D,,;?Fe A u s l e g u n g  Platz gegriffen hat. Bis zur 
t iPh. hrung der aus der Eingliederung erwachse- 
&eK;^ufgaben steht die Rechtsfindung in den Ost- 
Wi„ ê en unter der besonderen durch § 4 VO. ge- 
E‘esenen Richtlinie, die auch zu b es o n d e r e n  

Hissen f ü h r e n  kann ,  ja,  muß.  Wurde 
rüpu Anwendung einer Vorschrift auch unter Be- 
t>ek Slĉ dguug dieser Auslegungsregel zu einem Ei- 
n £ ’S führen, das mit dem Sinn der Eingliederung 
völt- v,ereinbar wäre, etwa, weil es staatlichen oder 
SchSffhen Belangen widerspräche, so ist die Vor- 
So‘ntt nach 8 4 Abs 2 VO. nicht anzuwenden und 
runl U entscheiden, wie cs dem Sinn der Eingliede- 
akn entspricht. Der Richter wird in diesen Fallen 
enthnV° j üer Anwendung des geschriebenen Rechts 

Runden. Dafür wird ihm die Aufgabe ubertra- 
schii 9 cllt nur das Recht zu finden, sondern es zu 
s c h , - en- Es bedarf kaum eines Hinweises, wie 

Wlcng und verantwortungsvoll, auf der andern

Seite aber auch lohnend und dankbar diese Auf
gabe ist. Nur d e r Richter wird sie lösen können, 
der mitten im Leben steht, der sich, soweit möglich, 
mit den Zielen und dem Wollen der politischen 
Führung vertraut gemacht hat, der sich in das We
sen und die Entwicklung der eingegliederten Ost
gebiete und ihrer Menschen eingelebt hat und da
mit verbunden fühlt. Nur das vollste Verständnis für 
ihre ganz besonderen Bedürfnisse kann ihn vor Miß
griffen bewahren. Vor allem wird er eines stets be
achten müssen: §4  Abs. 2 VO. darf niemals zu 
dem bequemen Mittel werden, ohne genaue Prü
fung des geschriebenen Rechts zu einer schnellen 
Entscheidung zu gelangen. Erst wenn alle anderen 
Möglichkeiten ausgeschöpft sind, darf diese Vor
schrift angewandt werden. In allen wichtigeren 
nicht bereits entschiedenen Fällen, in denen die 
Anwendung des § 4 Abs. 2 VO. praktisch wird, 
werden die Gerichte regelmäßig gut daran tun, vor 
ihrer Entscheidung geeignete andere Stellen zu hö
ren, u. U. auch von ihrem Vorhaben im Dienst
aufsichtswege Mitteilung zu machen. Auch für das 
Gesetz über die Mitwirkung des Staatsanwalts in 
bürgerlichen Rechtssachen v. 15. Juli 1941 (RGBl.
I, 383) wird sich hier voraussichtlich ein besonders 
wichtiges Anwendungsgebiet ergeben.

Die „Generalklauseln“  des § 4 sind ohne Rück
sicht auf die völkische Zugehörigkeit der Beteilig
ten anzuwenden. Sie gelten ferner für alle im § 1 
VO. genannten Rechtsmaterien, also namentlich 
auch im Verfahrensrecht. So kann das Gericht zum 
Beispiel auf Grund des § 4 VO. mißbräuchlich in An
spruch genommenen Rechtsschutz versagen und die 
Befassung mit einer Klage ablehnen, wenn ihre Zu
lassung staatlichen oder völkischen Belangen w i
derspräche. Einen Sonderfall dieser Art behandelt 
§ 5 VO. Er greift ohne Rücksicht auf die Art des 
Verfahrens ein, wenn von einem Schutzangehöri
gen polnischen Volkstums oder einem staatenlosen 
Polen ein Anspruch gegen einen deutschen Staats
angehörigen oder deutschen Volkszugehörigen gel
tend gemacht wird (z. B. eingeklagt wird), oder 
wenn von einem Polen ein sonstiger Antrag ge
stellt wird, der sich gegen die Rechtsstellung eines 
Deutschen richtet (z. B. Anträge in einem Verfah
ren der freiwilligen Gerichtsbarkeit). Ist in einem 
solchen Fall das Gericht davon überzeugt, daß die 
D u r c h f ü h r u n g  des Verfahrens als solche staat
lichen oder völkischen Belangen widerspricht, so 
wird es, wie gesagt, in Anwendung des § 4 VO. 
die Befassung mit dem Anträge mindestens zur Zeit 
ablehnen. Hat es aber Bedenken, ob ein solcher 
Sachverhalt gegeben ist, so hat es nach § 5 VO. 
die Entscheidung des übergeordneten Oberlandes
gerichtspräsidenten einzuholen, der seinerseits, statt 
selbst zu entscheiden, die Angelegenheit dem zu
ständigen Reichsstatthalter oder Oberpräsidenten 
unterbreiten kann. Werden die Bedenken des Ge
richts verneint, so hat es dem Verfahren Fortgang 
zu geben. Werden sie dagegen bestätigt, so wird 
das Verfahren unterbrochen. Auf die Unterbrechung 
sind die Vorschriften der ZPO. über die- Unter
brechung (§§ 239 ff. ZPO.), gegebenenfalls sinn
gemäß, anzuwenden. Die Unterbrechung dauert so 
lange, wie die Entscheidung des Oberlandesgerichts
präsidenten, des Reichsstatthalters oder des Ober
präsidenten aufrechterhalten wird. W ird sie zu- 
rückgenommen oder geändert, was zulässig ist, so 
kann ein Parteiverfahren aufgenommen werden, ein 
von Amts wegen betriebenes Verfahren ist fortzu
führen. War bereits vor der Unterbrechung eine 
Entscheidung ergangen, etwa, weil die Akten dem

t
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Oberlandesgerichtspräsidenten erst im Berufungs
verfahren vorgelegt worden sind, so hat das Ge
richt auf Verlangen des Oberlandesgerichtspräsi
denten einstweilige Anordnungen über den Voll
zug dieser Entscheidung zu treffen, namentlich also 
z. B. die Vollstreckung einzustellen oder auch um
gekehrt die Vollstreckung gegen oder ohne Sicher
heitsleistung zuzulassen. Hat das Gericht die Ent
scheidung des Oberlandesgerichtspräsidenten erbe
ten, so soll es sich bis zu ihrem Eingang auf die 
erforderlichen einstweiligen Maßnahmen beschrän
ken. Säumnisfolgen, die einem Beteiligten infolge
dessen erwachsen könnten, sollen gemäß § 41 
DurchfVO. behoben werden.

Ob das Gericht die Entscheidung nach § 5 VO. 
einholen will, hängt davon ab, ob es nach seiner 
pflichtmäßigen Überzeugung die Voraussetzungen 
des § 5 VO. für gegeben hält. Das sollte es in aller 
Regel tun, wenn es in schlüssiger Form und nicht 
offensichtlich irriger Auffassung von maßgebender 
Seite darauf hingewiesen worden ist, daß nach An
sicht dieser Stelle der Durchführung des Verfah
rens Bedenken entgegenständen und es diese Be
denken nicht für durchschlagend hält. Auch bei der 
Anwendung des § 5 VO. wird voraussichtlich dem 
Gesetz über die Mitwirkung des Staatsanwalts in 
bürgerlichen Rechtssachen v. 15. Juli 1941 beson
dere Bedeutung zukommen.

Trotz der Generalklausel des § 4 VO. und der in 
der 1. DurchfVO. getroffenen Einführungsvorschrif
ten wird die Rechtsanwendung in den eingeglieder- 
ten Ostgebieten sicherlich in der ersten Zeit nach 
der Inkraftsetzung der Verordnungen vielfachen 
Schwierigkeiten gegenüberstehen. Um diese Schwie
rigkeiten möglichst schnell beheben zu können, hat 
§ 8 VO. dem Reichsminister der Justiz weitgehende 
Ermächtigungen verliehen. Insbesondere soll er be
rechtigt sein, Ausführungs- und Ergänzungsvor
schriften zu erlassen und Zweifel, die sich bei der 
Anwendung der Verordnung und ihrer Durchfüh
rungsverordnungen ergeben sollten, im Verwal
tungswege mit allgemeinverbindlicher Kraft zu 
klären.

Auf Grund dieser Ermächtigung zum Erlaß von 
Durchführungsvorschriften ist "bisher die 1. Durchf
VO. ergangen3). Sie bringt im wesentlichen Überlei
tungsvorschriften allgemeiner Art sowie solche für 
das Schuld- und Hypothekenrecht, das Sachenrecht 
und die Grundbuchordnung, das Familien- und Per- 
sonenstandsrecht, den gewerblichen Rechtsschutz 
sowie die Gerichtsverfassung und das Verfahren in 
bürgerlichen Rechtssachen. Ihre wichtigsten Be
stimmungen können hier nur kurz gestreift werden.

§ 1 DurchfVO. soll Schwierigkeiten ausräumen, 
die sich bei formbedürftigen Rechtsgeschäften aus 
den Unklarheiten der Übergangszeit ergeben könn
ten. Entsprechend dem Grundsatz, daß das deutsche 
Privatrecht im wesentlichen schon vor dem In
krafttreten der VO. in den eingegliederten Ost
gebieten galt, erkennt § 1 DurchfVO. zunächst an, 
daß alle Rechtsgeschäfte gültig sind, die in der 
Übergangszeit vorgenommen sind und die dem nach 
den Verordnungen geltenden Recht wenigstens sinn
gemäß entsprechen. Aus Gründen der Rechtssicher
heit schließt er aber auch die Gültigkeit solcher 
Rechtsgeschäfte nicht aus, die noch nach dem frühe
ren Recht vollzogen sind. Die Entscheidung über 
sie ist der Rechtsprechung überlassen worden, die

s) Vgl.jetzt auch die 2. DurchfVO. v. 6. Nov. 1941 (ROB1.
I, 703) für das Handelsrecht, die Handelsgesellschaften
und die Genossenschaften sowie das Versicherungsrecht.

dabei den Führererlaß v. 8. Okt. 1939 zu beachten 
hat. Nach § 1 Abs. 2 DurchfVO. sollen sogar Rechts
geschäfte, die bis zum 1. Jan. 1942 in den Formen 
des bisherigen Rechts vorgenommen werden, noch 
als gültig behandelt werden, wenn das billig ist 
und die Interessen der Allgemeinheit nicht ent
gegenstehen. Dies gilt nicht für solche Rechtsge
schäfte, auf Grund deren eine Eintragung in ein 
öffentliches Buch oder Register vorgenommen wer
den soll. Diese Einschränkung ist auch da zu be
achten, wo mangels Anlegung des Grundbuch 
eine Grundbucheintragung noch nicht möglich j ŝ
und durch die Anordnung der UrkundenhintcrlC'
gung (§ 16 DurchfVO.) ersetzt werden muß. Den 
auch hier soll nach der Grundbuchanlegung 0 
Eintragung stattfinden.

§ 1 DurchfVO. stellt den Rechtsgeschäf ten die 
Rechtshandlungen gleich. Auch sie sollen ^ent
sprechend den dargelegten Grundsätzen »fff* 1 
sein oder als gültig behandelt werden. Offenb 
versteht die DurchfVO. unter Rechtshandlunge 
nur die geschäftsähnlichen Handlungen, nicht ab 
die reinen Tathandlungen von rechtlicher Beclj: , 
tung oder die unerlaubten Handlungen. Denn 
diesen letztgenannten Handlungen kann man wo 
davon sprechen, daß sie nach bestimmten recn 
liehen Gesichtspunkten zu beurteilen seien ° ü 
daß sie irgendwelche Wirkungen auslösten, ”1 
kann aber nicht gut von ihrer Gültigkeit oder u 
gültigkeit reden. Für die hiernach von der Durcn 
VO. nicht behandelten Tathandlungen (z. B. v . 
bindung, Vermischung, Verarbeitung, Fund us ,.‘e 
und die unerlaubten Handlungen gilt demnach 
allgemeine Regel, daß sich ihre Rechtswirkung t 
nach dem zur Zeit ihrer Vornahme geltenden Ke 
beurteilen, das ist seit dem l.Sept. 1939 im 
fei das deutsche, im § 1 VO. näher bezeichn 
Recht. .,

Dem § 1 DVO. entspricht auf verfahrensrec
lichem Gebiet der § 40 DVO. Er bestimmt für• 
teile, Beschlüsse und Verfügungen der Gen 
sowie für gerichtliche und notarische Beur^ d0n von 
gen, die in der Zeit nach dem 31. Aug. 1^39 
deutschen Behörden oder Amtsträgern in ,,nn2-eti 
gegliederten Ostgebieten erlassen oder .v°, ,venn 
sind, daß sie als rechtsgültig anzusehen sind, ^c\. 
sie wenigstens sinngemäß dem nach der VU. S a, 
tenden Recht entsprechen. Amtliche Bekam ^
chungen der Gerichte, die in der Zeit nach u 
31. Aug. 1939 bis zum 1. Jan. 1942 in einem m ^  
eingegliederten Ostgebieten erscheinenden t ^
blatt veröffentlicht sind, sind nicht deshalb n . rn 
sam, weil die Veröffentlichung in einem a 
Blatt hätte stattfinden müssen. Die Gültigke 
Rechtsakten, die noch nach dem früheren 
durchgeführt worden sind, wird durch § 4o 
nicht ausgeschlossen. . u aus

Der Behebung von Rechtsnachteilen, die s ejt 
den besonderen Schwierigkeiten der Überg jyjO- 
ergeben können, dienen ferner die §§ 2\ ' f r;ctetef 
Der §2 DVO. läßt die Nachholung be 
Rechtshandlungen des sachlichen Rechts zu. <ert 
die rechtzeitige Vornahme durch Umstände g ge
worden ist, die mit der Eingliederung der ¿er 
biete in das Deutsche Reich und den in Voi „ 
Eingliederung getroffenen Maßnahmen zu‘ 
hängen. Voraussetzung ist, daß die ^ ecil)s ' nach' 
unverzüglich nach Wegfall des Hindernis 
geholt wird oder nachgeholt worden ist. a!1, 
fester Zeitpunkt für die Nachholung w &agt,
wenn die DVO. das auch nicht ausdrucK y0r-
den 1. Jan. 1942 anzusehen haben. Denn am

«
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chrift des § 2 gilt nur für Handlungen, die vor 
j lesem Datum vorzunehmen gewesen wären. Vom 
de d ’ *94^ ad w’rd a'so d‘e fristgemäße Vornahme 

r Rechtshandlungen erwartet. Für die Nachholung 
an i er unterlassener Handlungen kann kaum etwas 

deres gelten. Die Voraussetzungen des § 2 DVO. 
, tinen sowohl dann vorliegen, wenn äußere Hin- 
ha[niSSe Einhaltung der Frist unmöglich gemacht 
Eri+n> a*s aucd dann> wenn die Versäumung der 
tivn aui. Rechtsunkenntnis oder anderen subjek- 

" Gründen beruht. Die Vorschrift gilt nicht für 
n ßUreusrechtliche Fristen. Für sie ist § 38 DVO.

! f ê nd> der — ohne zeitliche Begrenzung — die 
^^dereinsetzung in den vorigen Stand zuläßt, wenn 
gen ^ utn‘£e eine Handlung nicht rechtzeitig vor- 
ba ornmen hat, weil er sich in einem entschuld
ig ?11.^ 1411171 über die Rechtslage befand, die sich 
dernp. eni. Aug. 4939 aus den zur Durchführung
hat j^PS'iederung getroffenen Maßnahmen ergeben 
sach> 6 ^ orsc'ir ift gdf für alle bürgerlichen Rechts- 
auf jj»- Im Zivilprozeß ist ihre Anwendung nicht 
über ii ŝ en beschränkt; sie kann vielmehr gegen- 
dje ahen Fristversäumnissen Platz greifen, durch 
DaJ'-nst ein Rechtsverlust herbeigeführt würde. 
rensvberi gelten natürlich die allgemeinen Verfah

re °rschriften über die Wiedereinsetzung.„ Uas ....__ • r. • •
:|iu ldGesetz über eine B e r e i n i g u n g  a l t e r

v. V 5 en in der Fassung der Bekanntmachung 
glipäT^Pf-JQ40 (RGBl. I, 1209) soll in den einge- 
ano-p., e”  Ostgebieten nach Maßgabe des § 7 DVO. 
Schmden“ et werden. Es soll vor allem auch den
rvl: , 711 r r i l+ A  I z n m m p f i  ' A \ c *  'irr'kt* H ö r  T-Jt-»-£liedp*aertl ^S u te  kommen, die sich vor der Ein- 
g|iederuilg für das deutsche Volkstum und die Ein
f e l d s  der Ostgebiete eingesetzt haben und in 

D - eSsen wirtschaftlich zusammencrphrochen sind. wirtschaftlich zusammengebrochen sind, 
der v ^ c h t e r l i c h e  V e r t r a g s h i l f e  auf Grund 
2329) ¡7 ragshiIfeVO. v. 30. Nov. 1939 (RGBl. 1, 

gewa, auch in den eingegliederten Ostgebieten 
aus" aüre». Sie ist aber bis auf weiteres insoweit 
eines k 0ssen, als eine Verpflichtung mit Mitteln 
teten 0?Scl1jagnahmten oder kommissarisch verwal- 
°der sQer öffentlich bewirtschafteten Unternehmens 
Qriifp] p^tigen, Vermögens zu erfüllen ist. Der 
in Bet •Uli Cllese Regelung liegt darin, daß die hier 
Hach <j'aCat  kommenden Vermögensmassen allein 
ge\vid,pu für sie erlassenen Sondervorschriften ab- 
%er f werden sollen (siehe namentlich die VO. 
des Q!i r j r e,1.landlung von Vermögen der Angehörigen 
ROß] ,niaßgen polnischen Staats v. 17. Sept. 1940, 
der p *> 1270, m "-m ’ U—
Hiöppn^ ef9ngen
der 1270, und die VO. über die Abwicklung

und3gen —-JHfgen una Schulden polnischer Ver-
b § 9 D \;r \5' AuS- 1941 fR ° BI- 516D- 
x'Htrami ' Überleitungsvorschriften über die
Währubn nS von Grundstücksrechten in ausländischer 
aUf derrf V-§ 19 D V 0 - ordnet den Rechtsübergang 
dfiefrechtg ^es Hypothekenbank- und Pfand-

Scllnfw , Jäheren Hinweis rechtfertigen die Vor
recht  'eJ §§.13 bis 18 DVO. über das Sachen-
°edurfte J.d d ie  G r u n d b u c h o r d n u n g .  Hier 
s°nderem m Rechtsprechung der Gerichte in be- 
r tlerIäßlicuiVian e ^er Hilfe des Gesetzgebers, um die 
• herleitnn e Rechtssicherheit zu gewährleisten. Die 
111 den <aes früheren auf das deutsche Recht ist 
Sorten r w m?*.s preußischen Teilen der eingeglie- 
Feich en|S-^eb>ete, die nach dem Jahre 1918 dem 
Geh. HipUSSen worden waren, verhältnismäßig ein- 
deiitsChe d gaR im wesentlichen noch das derzeitige 
gebi|det .wecht, das im Reich zwar inzwischen fort- 
füng anli •• a^ er doch noch an d‘e einstmalige Fas- 
öeSondei!:riVPff- Das bedeutet vor allem, was hier 

" lnteressiert, daß in diesen Gebietsteilen

Grundbücher vorhanden sind, die sich auch weiter
hin benutzen lassen. Der § 15 DVO. bestimmt da
her, daß in diesen Gegenden das Grundbuch mit 
dem Inkrafttreten der VO. als angelegt anzusehen 
ist und daß die vorhandenen Grundbücher als solche 
des Reichsrechts fortzuführen sind, ln den übrigen 
Gebieten, in denen derart günstige Voraussetzungen 
nicht gegeben sind, bestimmt der "Reithsminister 
der Justiz den Zeitpunkt, zu dem die Grundbücher 
als angelegt anzusehen sind. Bis dahin muß eine 
behelfsmäßige Lösung der Ordnung des Grund
stücksverkehrs dienen. Nach § 16 DVO., der sich 
an frühere, aus ähnlichem Anlaß geschaffene Vor
bilder anlehnt, soll bis zur Anlegung der Grund
bücher für die wichtigsten Rechtsakte mit Aus
nahme der Aufhebung beschränkter Grundstücks
rechte an die Stelle der Eintragung im Grundbuch 
die Anordnung der Hinterlegung der für die Ein
tragung erforderlichen Urkunden treten. Soweit die
ses Verfahren zulässig ist, g ilt auch das deutsche 
Sachenrecht schon vor der Grundbuchanlegung. 
Unanwendbar bleiben aber einstweilen noch die 
Vorschriften, nach denen eine Eintragung im Grund
buch als richtig vermutet oder unterstellt wird. Auf 
das bei der Hinterlegung anzuwendende Verfahren 
finden im wesentlichen die Vorschriften der deut
schen GBO. Anwendung, soweit das nicht dem Sinn 
des § 16 DVO. widerspricht (§ 18 DVO.). Bis zur 
Anlegung des Grundbuches sind Briefrechte unzu
lässig (§16 Abs. 3 DVO.). Auch nach diesem Zeit
punkt kann der Reichsminister der Justiz im Ver
waltungswege ihre Eintragung untersagen (§15 
Abs. 1 DVO.).

Die Vorschriften der DVO. zum Familien- und 
Personenstandsrecht (§§19 ff. DVO.) beschränken 
sich im wesentlichen auf die Regelung von Fristen 
und Zuständigkeiten. Für das Personenstandsrecht 
sind im § 23 DVO. weitere Überleitungsvorschriften 
angekündigt.

In den §§25 bis 32 DVO. finden sich eingehende 
Vorschriften über den g e w e r b l i c h e n  R e c h t s 
schu t z  in den eingegliederten Ostgebieten. Sie 
können hier nicht näher erörtert werden. Wesentlich 
sind folgende Grundgedanken: Die Patente, Ge
brauchsmuster und Geschmacksmuster sowie Wa
renzeichen, die am 31. Aug. 1939 in den eingeglie
derten Ostgebieten Schutz genossen, behalten diesen 
Schutz dort nach Maßgabe des bisher für sie gel
tenden Rechts (§ 25 DVO.). Anderseits erstreckt 
sich die Wirkung der deutschen Schutzrechte von 
einem Zeitpunkt drei Monate nach dem Inkrafttreten 
der VO. ab auch auf die eingegliederten Ostgebiete, 
soweit ihnen dort nicht die nach § 25 DVO. fort- 
geltenden Rechte oder sonstige Vorbenutzungsrechte 
entgeg/enstehen (§§ 26, 27 DVO.). Zuständiges Ge
richt für Patentstreitsachen aus den eingeghederten 
Ostgebieten ist das LG. Berlin (§ 30 DVO.).

Die §§33ff. DVO. bringen einige Sondervor
schriften für das Verfahren in bürgerlichen Rechts
sachen.

Angesichts der zahlreichen Abweichungen, denen 
das Rechtswesen in den eingegliederten Ostgebieten 
gegenüber dem im übrigen Reichsgebiet vorerst 
noch unterworfen sein wird, empfahl es sich, die 
Rechtspflege ausschließlich den örtlichen Behörden 
anzuvertrauen und die Zuständigkeit des RG. für 
die Übergangszeit auszuschließen (§ 33 DVO.). Das 
gilt jedoch nicht in solchen Verfahren, in denen 
die OLG. in erster Instanz zuständig sind, also 
z. B. das Verfahren in Fideikommissachen oder das 
Beschwerdeverfahren im Falle des § 159 GVG. 
Unberührt bleibt auch die Zuständigkeit des
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RG., wenn es nicht als Rechtsmittelgericht tätig 
wird, also z. B. in den Fällen des § 36 ZPO. 
Auch das Gesetz über die Mitwirkung des Staats
anwalts in bürgerlichen Rechtssachen v. 15. Juli 
1941 gilt aus ähnlichen Gründen in den eingeglie
derten Ostgebieten mit der Maßgabe, daß an die 
Stelle des Oberreichsanwalts der Generalstaatsan
walt beim OLG. und an die des Gr. ZivSen. des 
RG. ein besonderer Senat des OLG. tr itt (§ 34 
DVO.). ln  diesem Zusammenhang ist auch darauf 
hinzuweisen, daß die VO. über die Zuständigkeit 
der OLG. in Angelegenheiten der freiwilligen Ge
richtsbarkeit und der KostO, v. 23. März 1936 
(RGBl. I, 251) in den eingegliederten Ostgebieten 
bis auf weiteres nicht anzuwenden ist (§ 36 DVO.).

Wie bereits oben erwähnt, ist das ArbGG. in den 
eingegliederten Ostgebieten noch nicht in Kraft 
getreten (§1 Abs. 5 VO.). Um den Rechtsuchenden 
die wesentlichen Vorteile des Verfahrens vor den 
ArbG. bereits jetzt zugute kommen zu lassen, sollen 
nach § 35 DVO. in Arbeitssachen (§ 2 ArbGG.) 
die AG. ausschließlich zuständig sein, und es sollen 
weiter die §§11, 12, 61 Abs. 1 ArbGG. in diesen 
amtsgerichtlichen Verfahren alsbald angewendet 
werden.

§ 37 DVO. tr ifft Sondervorscjhriften für das A n 
w a l t s -  u nd  N o t a r s r e c h t .  In den eingeglieder
ten Ostgebieten können Anwälte und Notare bis auf 
weiteres auch zur nur vorläufigen Berufsausübüng 
zugelassen werden. Da damit zu rechnen ist, daß' 
die Vertretung durch Anwälte noch nicht überall 
ausreichend sichergestellt ist, ist vorgesehen, daß 
der Vorsitzende des Gerichts auf Antrag oder von 
Amts wegen Befreiung vom Anwaltszwang gewäh
ren kann.

Die bedeutsame Frage, wie die vor den ehe
maligen p o l n i s c h e n  J u s t i z b e h ö r d e n  a n 
h ä n g i g g e w e s e n e n  V e r f a h r e n  und die in 
ihnen entstandenen Vollstreckungstitel zu behandeln 
sind, ist in den §§42 ff. DVO. entschieden. Diese 
Vorschriften gehen davon aus, daß die durch ein 
abgeschlossenes Verfahren geschaffene Rechtslage 
grundsätzlich anzuerkennen ist und daß es ledig
lich geboten ist, die deutschen Volkszugehörigen 
vor der Inanspruchnahme durch ungerechte pol
nische Urteile zu schützen. War ein Verfahren vor 
den polnischen Behörden aber vor dem 26. Aug. 
1939 noch nicht rechtskräftig beendet, so ist es zu
nächst gegenstandslos geworden und an sich picht 
weiter zu beachten. Die deutschen Gerichte sind 
nicht etwa wesensgleich mit den entsprechenden 
polnischen Behörden, sondern sie haben mit diesen 
auch in ihrer Errichtung und ihrem Aufbau nichts 
mehr gemein als vielleicht zufällige äußere An
knüpfungspunkte. Ebenso wie die polnischen Be
hörden ohne Nachfolge untergegangen sind, sind 
auch die bei ihnen anhängig gewesenen Verfahren 
ergebnislos beendet und mit ihnen erloschen. Von 
diesem Grundsatz macht die DVO. aber im Inter
esse der Arbeitsökonomie eine wichtige Ausnahme: 
Unter Umständen kann das Verfahren vor den 
deutschen Gerichten aufgenommen und nach deut
schem Recht fortgeführt werden. Im einzelnen ist 
folgendes hervorzuheben: Alle Verfahren vor den 
polnischen Gerichten gelten als mit dem 26. Aug. 
1939 unterbrochen. Ist später noch eine Entschei
dung in ihnen ergangen, so gilt sie ohne Einschrän
kung als nicht vorhanden (§ 42 DVO.). Urteile, die

vor diesem Stichtag rechtskräftig geworden sind, 
werden dagegen anerkannt, es sei denn, daß einer 
der im § 47 Abs. 4 DVO. genannten Gegengrunfl 
vorliegt (§ 46 DVO.). Wird das Urteil anerkannt, so 
findet die Zwangsvollstreckung aus ihm unter sinn
gemäßer Anwendung des deutschen Rechts stat.
Voraussetzung ist, daß die Vollstreckung durch ein
besonderen Gerichtsbeschluß ausdrücklich zugelass 
ist (§47 DVO.). Auf Akte der freiwilligen Ge
richtsbarkeit u. dgl. sind die genannten Grundsai 
sinngemäß anzuwenden (siehe §46 Abs.3 Dvc-p 
Lag noch kein rechtskräftiger Titel vor, so st 
das frühere Verfahren der Neuaufrollung der 
gelegenheit vor den deutschen Gerichten nicht c 
gegen. Daß es früher einmal vor den polniscn 
Behörden anhängig war, ist zunächst bedeutung 
los (vgl. §43 Abs. 1 Satz 2 DVO.). Ist aber die 
Rechtssache noch nicht wieder anhängig gew°x ’ 
so kann sic vor den deutschen Gerichten all “ e!1„ren 
men werden, wenn die Aufnahme durch besoim nur 
Bcschluß zugelassen ist, der im Parteiverfahren 
auf Antrag, im übrigen von Amts wegen erfa 
(§ 44 DVO.). Der Beschluß darf nur erlassen j 
den, wenn die Aufnahme „sachdienlich“  ist 1,1
DVO.). Ob das der Fall ist, bestimmt sich s° . 
nach den Interessen der Beteiligten als a1£cn .en 
der aus dem gesamten Sachstand zu entnehmL’ ., e- 
Zweckmäßigkeit. So wird die Aufnahme un 
meinen nicht sachdienlich sein, wenn die alten4 r f 
akten verlorengegangen sind usw. Der Beschiu  ̂
die Zulässigkeit der Aufnahme muß im a‘y fL h n ie  
in einem besonderen Verfahren v o r  der Au< . . e;_ 
erlassen werden. In bürgerlichen Rechtsstre^rück
ten kann er aber unter Umständen zunächst z 
gestellt und das Verfahren über ihn mit dem n 
verfahren zusammengefaßt werden, was si ^  
mentlich dann empfiehlt, wenn der Qe£äe!i,issung 
dies gehört werden muß oder wenn die Zu1 
der Aufnahme von seinem Verhalten SeS hren

\  l lfn  ii lim  -frone nt-irl rl zvm VC* _ . _dem Aufnahmeantrag und dem weiteren ve 
abhängt, z. B. davon, ob er sich auf daS Ve 
einläßt oder ob er säumig ist usw. (§ ;y  ;jkCr 
VO.). Welches Gericht für die Entscheidung ^  
die Aufnahme zuständig ist, bestimmt § 43 y er. 
VO. Ist die Aufnahme zugelassen, so kann a 
fahren unter sinngemäßer Anwendung oe _ , en
sehen Rechts aufgenommen und fortgeführt jj
Dabei ist grundsätzlich der frühere Sachstai ,
gebend; bereits ergangene Entscheidungen 
nischen Behörden, gegen die noch kein vor
mittel eingelegt war, gelten aber als ta ^
handen, so daß das Verfahren in der Inst vvar.
zu führen ist, in der die Entscheidung ergarig . jling 
Ähnliches gilt, wenn nach Erlaß einer Ents • ge 
das Oberste Gericht in Warschau für clie vorden 
Fortsetzung des Verfahrens zuständig g , auf 
war (§ 45 DurchfVO.). Die Vorschriften sm 
alle Verfahren in bürgerlichen Rechtssac allCfi 
wenden, also sowohl auf Zivilprozesse arfc«it, 
auf Verfahren der freiwilligen Gencü , ¡ede, 
selbstverständlich unter Beachtung der um  y^r- 
die sich aus dem verschiedenen Charaktei gatz 2 
fahren ergeben (siehe z. B. § 44 Abs. -gjn- 
DurchfVO.). Die Erledigung von AnträgenL MjC},en 
tragung im Grundbuch oder in einem or une,-ie- 
Register, die aus der polnischen Zeit n° ,, gg.
digt vorgefunden sind, soll aber im Vei ^ s .  \
wege besonders geregelt werden (s 4 
DurchfVO.). ,
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Die Rechtspflege im Volkstumskampf
Von Oberregierungsrat Dr. Pau l  Enke ,  München

Bei der Wiedervereinigung der von der deutschen 
enrmacht befreiten deutschen Ostgebiete mit dem 
putschen Reich mußte auch die "Frage geregelt 

opu en> we ĉhes Recht nunmehr in diesen Gebieten 
ui i ?  so*b ^ er Erlaß des Führers über Gliederung 
Jj Verwaltung der Ostgebiete v. 8. Okt. 1939 be- 
Re'-u^6’ dad a*s ôrme^e Grundlage des gesamten 
^¡.c“ ŝsystems zunächst weiterhin das bisherige pol- 
Ein r Recht gelten solle, soweit dieses nicht der 

ghederung in das Deutsche Reich widerspreche. 
die 1Cse RegeIung war notwendig wegen der durch 
Bei fB^Hische Ausrottungspolitik gegenüber dem 
San tsc™im herbeigeführten volkstumsmäßigen Zu- 
s tnensetzung der Ostgaue. Das Reichsrecht ist 
sehe m W'es,en nach auf ein Zusammenleben deut- 
sozi V Volksgenossen im Rahmen einer national
kann Volksgemeinschaft zugeschnitten. Es
sehr , anch nur auf solche Gebiete ohne Ein- 
licheankVng hhprti’agen werden, in denen im wesent- 
Altre^ i '*e Sachen Verhältnisse bestehen wie im 
lose f - Jrs wäre fälsch, würde man die vorbehalt- 
hicte .Führung des Rechts des Altreiches in Ge- 
den y ’ In. denen erst die dem Altreich entsprechen- 
für ê hältnisse geschaffen werden müssen, deshalb 
siche" 0 n ndig halten> um für den Aufbau eine 
und !r Rechtsgrundlage zu besitzen. Der Aufbau 
uicht 16 i esdose Eindeutschung neuer Gebiete darf 
beo-in,01“  der Einführung des deutschen Rechts 
Erst ,len’ deT Aufbau muß vielmehr vorangehen. 
seiti wenn die polnischen Willkürmaßnahmen be- 
denen lUld die Verhältnisse in diesen Gebieten 
Rcrbe'f'n AItrei9b angeglichen sind, kann an die 
Altroir-i UdrunS einer völligen Übereinstimmung des 
bietor, lsr9chts mit dem Recht in den neuen Ge- 

gedacht werden.
derten dflesen Erwägungen wurde für die eingeglie- 
8. q , . Ostgebiete in § 7 des Führererlasses vom 
Rieht"- ^  c‘ne Regelung getroffen, die es dem 
trej .^ ' ermöglichte, seine Rechtsprechung möglichst 
der* ungebunden allein unter Berücksichtigung 
diesen° \r C'len Notwendigkeiten vorzunehmen. Aus 
pf[e„  Notwendigkeiten ergaben sich für die Rechts- 
Proi)[(,111 (,eu eingegliederten Ostgebieten ganz neue 
besonri?5j  Es mußte sichergestellt werden, daß die 

—' 1 ..........  auchsonde
von 
?chtet

uers gelagerten Volkstumsverhältnisse 
'■net611 Berichten bei ihren Entscheidungen be- 

¡n denWn,rden’ zumaI jede gerichtliche Entscheidung 
Rechts Ostgebieten — auch in ganz unpolitischen 
'—  Sachen — von erheblicher politischer Trag-Weit
kan^ » În u°ü politische Folgen nach sich ziehen 
amven i oberstes Gesetz mußte über jeder Rechts- 
gliecl„0 Ung vom ersten Tage an das in den einge- 
Reehtsa611 Ostgebieten verfolgte Ziel stehen, jede 
den p“ nwendung mußte hiernach ausgerichtet wer
den'n -1 u? Ware nicht möglich gewesen, hätte man 
a«derT lter an Normen gebunden, die auf die ganz 
stellt s- g,elagerten Verhältnisse im Altreich abge- 
WeSen“ j. Der Richter wäre dann verpflichtet ge- 
emgeo-i-aij Se Qesetze unterschiedslos auf alle in den 
°hne Rrfde^ n Ostgebieten wohnenden Menschen 
*Uty 
auf

p . 11 wüimuiutn
e funksicht auf ihre Volkstuniszugehörigkeit an- 

ucn, er hätte den p0ien auch die Berufung
die Vorschriften nicht verwehren können,
^ecke den Schutz des deutschen Volkstums be- 
e‘nräum’ er 0R öen Polen eine Rechtsstellung 
P°litiScf u  müssen, die sie nach dem Willen der 

nen Führung nicht einnehmen sollen und die

volkspolitisch untragbar wäre. Dem Richter wurde 
aus diesen Gründen durch den § 7 des Führer
erlasses v. 8. Okt. 1939 die denkbar freieste Stel
lung gegeben. Er wurde weder an das bisher gel
tende polnische Recht noch an das Recht des Alt
reichs gebunden, sondern es wurde ihm lediglich 
zur Pflicht gemacht, aus seinem nationalsozialisti
schen Rechtsempfinden heraus Recht zu sprechen 
und so zu entscheiden, wie es der Eingliederung 
der Ostgebiete in das Deutsche Reich entspricht. 
Dabei ging er selbstverständlich von den Grund
sätzen des deutschen Rechts aus, wobei er jedoch 
in jedem Falle prüfen mußte, inwieweit das hiernach 
gefundene Ergebnis mit den Zielen der politischen 
Führung im Einklang steht. Er konnte seiner Ent
scheidung also das deutsche Recht zugrunde legen, 
er konnte es sinngemäß anwenden oder aber auch 
in anderem Sinne entscheiden.

Diese dem Richter verliehene freie Stellung trägt 
auch dem bei der Eingliederung bestehenden Rechts
zustande Rechnung. Das Recht des ehemaligen pol
nischen Staates war ein ausgesprochen polnisches, 
also deutschfeindliches. Dieser Staat behandelte 
seine Staatsangehörigen völlig unterschiedlich, je 
nachdem es sich um einen Angehörigen der polni
schen oder einer anderen — insbesondere der deut
schen — Volksgruppe handelte. Der deutsche Volks
zugehörige wurde nicht nur durch gesetzliche Maß
nahmen selbst (z. B. das Grenzzonengesetz), son
dern auch bei der Auslegung der Gesetze einseitig 
benachteiligt. Standen sich in einem Prozesse Deut
scher und Pole gegenüber, so fiel die Entscheidung 
grundsätzlich zugunsten des Polen aus, wenn auch 
das Recht auf seiten des Deutschen lag. Das Er
gebnis war eine völlige 'Entrechtung des deutschen 
Volkstums, dem Deutschen wurde der Boden ge
raubt, das Vermögen genommen und die Existenz 
zerstört. Diese Entrechtung des Deutschtums wäh
rend der Zeit der polnischen Staatsführung mußte 
nach der Eingliederung auch auf dem Gebiete der 
bürgerlichen Rechtspflege ausschlaggebend berück
sichtigt werden. Eine vorbehaltlose gleiche Anwen
dung des deutschen Rechts auf Deutsche und Polen 
hätte die Gefahr einer Sanktionierung der polnischen 
Rechtsbrüche mit sich gebracht.

An dem seit der Eingliederung bestehenden 
Rechtszustande — vor allem der Freistellung des 
Richters von allen seine Entschließungsfreiheit ein
engenden starren Normen — ist durch die am 
25. Sept. 1941 verkündete VO. über die bürgerliche 
Rechtspflege in den eingegliederten Ostgebieten 
(OstrechtspflegeVO.) nichts grundsätzlich geändert 
worden. Irrig  ist vor allem die Meinung, erst vom 
Inkrafttreten dieser VO. an komme in den einge
gliederten Ostgebieten deutsches Recht zur An
wendung und von diesem Zeitpunkt an gelte für 
alle in diesen Gebieten wohnenden Menschen ohne 
Rücksicht auf ihre Volkstumszugehörigkeit gleiches 
Recht. Der bisher bestehende Zustand ist vielmehr 
-  abgesehen von der Inkraftsetzung verschiedener 

formeller Bestimmungen — durch die Ostrechts
pflegeVO. im Interesse der Wirtschaft und der in 
den Ostgebieten lebenden Deutschen nur in die 
Form eines ausdrücklichen Gesetzes gekleidet und 
nachträglich legalisiert worden. Auch die formelle 
Einführung des bürgerlichen Rechts des Altreichs 
hält an den Grundsätzen der bisherigen Regelung
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fest. Die in § 1 ausgesprochene Inkraftsetzung des 
bürgerlichen Rechts erfährt durch die §§ 4 u. 5 die 
nach obigen Ausführungen erforderliche Einschrän
kung.

Die Generalklausel des § 4 — neben § 5 die 
vvichtigste Bestimmung — sieht vor, daß bei der 
Auslegung und Anwendung des in den eingeglieder
ten Ostgebieten geltenden Rechts von den beson
deren Erfordernissen auszugehen ist, die sich aus 
der Eingliederung der Ostgebiete in das Deutsche 
Reich ergeben. Würde die Anwendung einer Vor
schrift im Einzelfall zu einem Ergebnis führen, das 
mit dem Sinne der Eingliederung unvereinbar ist, 
so ist die Vorschrift nicht anzuwenden und so zu 
entscheiden, wie es dem Sinn der Eingliederung 
entspricht. Durch diese Bestimmung wird dem Rich
ter nochmals ausdrücklich zur Pflicht gemacht, bei 
jeder Rechtsanwendung zunächst zu prüfen, ob die 
Vorschrift des deutschen Rechts mit den in den 
Ostgebieten verfolgten Zielen im Einzelfall ver- 
einbar ist oder ob nur eine sinngemäße Anwendung 
möglich ist. Darüber hinaus ist der Richter in der 
Lage, von der Vorschrift abzuweichen, wenn nur 
dadurch den gegebenen Notwendigkeiten entspro
chen werden kann. Zu entscheiden ist immer so 
wie es im Interesse der Eingliederung und des Auf
baues geboten ist. Die Generalklausel befreit den 
Richter immer dann von der Bindung an das ein- 
getührte Gesetz, wenn die Anwendung mit dem 
Sinne der Eingliederung unvereinbar ist. Diese Re
gelung bedeutet für die Deutschen der Ostgebiete 
keinen Nachteil. Die zwar in gewissem Sinne hinaus
geschobene Rechtsbestimmtheit kann sich nie zum 
Nachteil der deutschen Volkszugehörigen auswir
ken, da sie unter allen Umständen mindestens die 
Vorteile der im deutschen Recht begründeten 
Rechtstellung genießen.

Die Generalklausel besagt nur, in welchem Geiste 
die Vorschriften anzuwenden sind, sie schafft ferner 
die rechtliche Grundlage für vom Gesetz abwei
chende Entscheidungen. Die Frage, was im Einzel
tall dem Sinn der Eingliederung entspricht, muß 
grundsätzlich vom Richter selbst nach pflichtgemä
ßer Prüfung aller Umstände entschieden werden. 
Es versteht sich von selbst, daß es dem Richter 
mangels ausreichender Kenntnis der von der poli
tischen Führung auf einem einzelnen Rechtsgebiet 
verfolgten Ziele o ft nicht möglich ist, von sich aus 
die richtige Entscheidung zu finden. Andererseits 
muß sichergestellt werden, daß die gleiche Frage 
bei den gleichen Umständen nicht von den ein
zelnen Gerichten verschieden beantwortet wird. Aus 
diesen Gründen muß die Rahmenbestimmung der 
Generalklausel noch eine Ergänzung finden durch 
besondere Richtlinien. Schon bisher wurde in der 
i raxis die Einheitlichkeit der Rechtsprechung so- 
wie die Berücksichtigung des Willens der politi
schen Führung gewahrt durch verwaltungsmäßige 
Einwirkung auf die Gerichte. Hierauf kann auch 
künftig nicht verzichtet werden. Dieser Lenkung 
der Rechtsprechung muß sich der Richter trotz 
seiner „Unabhängigkeit“  unterwerfen. Der Rich
ter ist nicht in dem Sinne unabhängig, daß er in 
jeder Hinsicht so entscheiden kann, wie er es für 
richtig hält. Weil der Richter die Grundsätze der 
nationalsozialistischen Weltanschauung beachten 
muß ist er auch an den besonderen Willen der po
litischen Führung gebunden. Ein Richter, der etwa
nn r*aS denken würc!e und glauben sollte, eigene 

ohtik machen zu können, wäre, besonders in den 
ungegliederten Ostgebieten, fehl am Platze.

Der Wille der politischen Führung wird dem

Richter durch die auf Grund der Generalklausel 
von den Oberlandesgerichtspräsidenten — s(r‘ . es 
schriftlich oder in Richterbesprechungen mündlich 
erlassenen Richtlinien bekanntgegeben werden. Die 
Berücksichtigung der Auffassung der verantwort
lichen politischen Instanz, also des Gauleiters, be 
Erlaß der Richtlinien ist gewährleistet durch die 
enge Zusammenarbeit der Oberlandesgerichtsprasi- 
denten mit den Gauleitern, letztlich durch das den 
Gauleitern in ihrer Eigenschaft als Reichsstattha - 
ter bzw. Oberpräsidenten auch gegenüber den ju 
stizbehörden nach § 3 Abs. 2 des Führererlasses 
v. 8. Okt. 1939 bzw. § 9 der Zweiten DurchfV ■
zu diesem Erlaß zustehende Weisungsrecht. Wenn
dieses Weisungsrecht natürlich auch nicht in sic 
schließt, daß etwa ein Gericht ersucht weiu 
könnte, einen einzelnen Rechtsstreit in bestimmte1 
Sinne zu entscheiden,- so gibt es doch dein Ga 
leiter die Befugnis, von den einzelnen Sonderve' 
waltungen die Beachtung des von ihm in einV 
politischen Frage für richtig befundenen Stana-- 
Punktes zu fordern. Die Gauleiter sind dem buh re 
für die Erfüllung der ihnen gestellten Aufgab 
allein verantwortlich, sie müssen also die notig 
Bewegungsfreiheit haben und dürfen nicht m mrc 
Arbeit durch andere Stellen beeinträchtigt wera 
etwa dadurch, daß eine Justizbehörde auf , 
Rechtsgebiet eine andere politische Linie €i'b?cdl f  „  
als sie der Gauleiter für notwendig erachtet' 
die politischen Entscheidungen des Gauleiters si 
also auch die Justizbehörden gebunden.

Allein eine grundsätzliche und politisch sehr 
deutungsvolle Frage konnte nicht einer Kegem*» 
auf Grund der Generalklausel überlassen wer“  , 
sondern mußte in der Verordnung selbst ent 
den werden: Die Geltendmachung von Anspiu 
durch Polen. W ird von einem Polen gegen „¡n 
Deutschen ein Anspruch geltend gemacht out 
sonstiger Antrag gestellt, der sich gegen die W^cht 
Stellung eines Deutschen richtet, so hat das u «1 ,
zwar auch zunächst an Hand der GeneralKUu 
zu prüfen, ob nicht die Klage ohne weiteres , 
gewiesen werden muß. Formalrechtlich begru:ti j > 
sachlich aber ungerechtfertigte Ansprüche 
Polen können schon auf diesem Wege in de _  
gel zurückgewiesen werden. Es können aber  ̂
eintreten, in denen die Durchführung des vu  
rens allein auf Grund der Generalklausel nie . f 
terbunden werden kann, obwohl sie staatlichen £ 
völkischen Belangen widerspricht. Für diese 
greift die Bestimmung des § 5 der Ost 
pflegeVO. Platz. ...ihrU„g

Hat das Gericht Bedenken, ob die Durch ge. 
eines Verfahrens staatlichen oder vö‘klf c [,.,,viung 
langen widerspricht, so hat es die Entscn „¡IlZu- 
des Oberlandesgerichtspräsidenten darüber 
holen. Dessen Entscheidung bindet das Gen . js- 
ist nicht anfechtbar. Erklärt der Oberlandesg ¿er 
Präsident, daß die Durchführung staatlichen ^  
völkischen Belangen widerspricht, so W1 * ,‘:,1I1(rdes 
fahren unterbrochen, d. h. die Weiterverfolgung ^  
Anspruchs im Rechtswege ist ausgeschlossen ^  
es sich hier in erster Linie um eine Entscn be. 
der politischen Instanz handelt, ist ausdruck statt
stimmt, daß d e r Oberlandesgerichtspräside ,
selbst zu entscheiden, von dem G a u le ite r ei 
Scheidung e inholen kann. D ie  E rk lä ru n g  d ¡^ ts -  
le iters e rse tz t die E rk lä ru n g  des O berlandesg j er 
Präsidenten und  is t also fü r  das G e rich t . 
g le ichen W eise  b indend . W ie  de r O berlan 
rich tsp räs iden t b e fu g t ist, d ie Sache dem Ga ^  
zu r E n tsche idung vorzu legen, kann umgeken
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Gauleiter die Sache an sich ziehen, also den Ober- 
cs§fer.IChtspräsidenten um Vorlage ersuchen. 

Wpu. erS,bt ,s'cb aus dem schon oben erörterten 
isungsrecht des Gauleiters.

lifisiChleraiy ^ use*’ Richtlinien, Weisungsrecht der po- 
Q e l tp i  Fu,hrung, Beschränkung der gerichtlicheneitendm chu und _  n k h t zulet2t _  dje Aug_

itl J  nur ,der besten Richter für eine Beschäftigung 
men ü' ei2.gegliederten Ostgebieten bilden zusam- 
setzi.n 6 Q/ Undlage für eine der politischen Ziel

e s  entsprechende Rechtspflege. Die Gerichte

sind weiterhin in der Lage, ihre Entscheidungen 
mit den politischen Notwendigkeiten in Einklang 
zu bringen und den Angehörigen des polnischen 
Volkstums bis zu einer ausdrücklichen Regelung 
die Rechtsstellung zuzuweisen, die dem Ziele der 
Eingliederung entspricht. Kommt es gleichwohl ein- 
rnal zu einem Fehlurteil, so bietet das gleichfalls 
in Kraft gesetzte Gesetz über die Mitwirkung des 
Staranwalts in bürgerlichen Rechtssachen eine 
Handhabe für eine Wiederaufnahme des Verfah
rens.

Die bürgerliche Rechtspflege im Warthegau
Rückblick und Ausblick

Von Senatspräsident Dr. W i l h e l m  Rungs ,  Posen

b ü m L ^ hwieri&keiten’ die sich dem Aufbau der 
stelltenIC ien Rechtspflege im Warthegau entgegen- 

g, n> waren keineswegs nur theoretischer Natur. 
>m r f  der R/cbter des kleinen Amtsgerichts draußen 
mußte'1' . auf den .Richterstuhl setzen konnte, 
dafür q61" In wochen-, ja monatelanger Arbeit erst 
dem * R ° rFe. t*jaSen» daß sein Gericht ein Dach über 
kuno- , bekam und die oft durch Kriegseinwir- 
aber u n u  mitgenommenen, in fast allen Fällen 
teten r  • Polen maßI°s heruntergewirtschaf- 
daß er.lchtsräume so wiederhergestellt wurden, 
T ä t ig k e it611 halbwegs würdigen Rahmen für die 
nimmerln-di r deutschen Justiz abgaben. Was da an 
den j„ !muder und selbstloser Arbeit geleistet wor- 
können t u v  ,erst später vo11 gewürdigt werden 
stigere \/  u-jehe, wenn auch zum Teil etwas gün- 
riehte v, .erhaltnisse fanden die Vorstände der Ge- 
der Oeoni1̂ 1? 1' ° rdnung vor, als sie die Leitung 

Ich hafte übernahmen.
trach+.^be diesen Hinweis an die Spitze meiner Be
reich u ^en Sestellt, um den Leser aus dem Alt- 
“UsseV/» daran gewöhnt ist, die äußerlichen Vor
teiles jl -n®en seiner Arbeit als etwas Selbstverständ- 
Verfranf nzunebmen) Sanz kurz mit der Atmosphäre 
Warth ei- zJi machen, in der die Organisation der 
Weite, p ^ d ’schen Justizbehörden aufgebaut und 

^ re n tw lckeit werden mußte.
^Ppar n *n ^ anci mit dem Aufbau des tatsächlichen 
es/die ’ ° hne den es nun einmal nicht geht, galt 
legen ®.rsten Fundamente der Rechtsprechung zu 
Warthp| le, b ü r g e r l i c h e  G e r i c h t s b a r k e i t  des 
atl£e u . des war bis in die jüngste Zeit d a r a u f  
A r b g j . ’ csen,  s i ch d ie  R i c h t l i n i e n  i h r e r  
H i ns: 1, 1 n p r o z e s s u a l e r  und m a t e r i e l l e r  
aus, daß , r Se* k sJ zu schaf f en .  Sie ging davon 
die deut u Zuwendung polnischer Gesetze durch 
fallen p b e n  Gerichte des Gaus, nur in Ausnahme- 
Unter n e,re.cbdertigt sei, nämlich nur dann, wenn 
Sestaltu H’l^ber Herrschaft im Wege der Rechts- 
riickWi | & Rechtserfolge eingetreten waren, deren 
Unrnöp-r^d6 Außerkraftsetzung entweder praktisch 
den Fr fC j° d u r deshalb untunlich war, weil sie mit 
stan d e n T !rnissen des Lebens im Widerspruch ge- 
lätürijpi .te. Um Beispiele zu nennen: es ging 
p0'nisch ni<i * .  an> einen nach polnischem Recht zu 
erWerb ■ ^ e‘t wirksam vollzogenen Eigentums- 
nischem r  FraSe ZL1 stellen oder eine nach pol- 
kräftj . Jesetz durch ein polnisches Gericht rechts- 
b'achten^escb'edene Ehe als weiterbestehend zu be-

richtun^nSj Cb*’ daß in den Ostgebieten seit der Ein- 
L deutscher Gerichtsbehörden grundsätzlich

deutsches Recht anzuwenden sei, war völkerrecht
lich gerechtfertigt, da die deutsche Zivilverwaltung 
dieser Gebiete, deren spätere Eingliederung in das 
Reich von vornherein feststand, nicht als Okku
pationsverwaltung angesehen werden konnte1). Da
mit war zwar eine vorläufige Grundlage für die 
Rechtsprechung in bürgerlichen Rechtssachen ge
wonnen — aber auch nicht mehr. Es blieb die 
schwierige Aufgabe, das aus ganz abweichenden 
Lebensverhältnissen erwachsene und fortentwickelte 
deutsche Recht in seiner Anwendung den Lebens
bedingungen des Warthegaus anzupassen und dabei 
nie das große Ziel aus den Augen zu verlieren, dem 
alle Verwaltungsarbeit in den Ostgebieten, auch die 
Rechtsprechung, zu dienen hat: den Aufbau dieses 
zukunftsreichen Landes im deutschen Sinne.

Bei der Anwendung des deutschen Rechts durfte 
der deutsche Richter nie vergessen, daß er — in 
gleicher Front mit den anderen hier tätigen deut
schen Volksgenossen — m i t t e n  im V o l k s t u m s 
k a mp f  steht. Es wäre unklug und gefährlich zu 
glauben, daß dieser Kampf bereits ausgefochten sei 
im  G e g e n t e i l :  er  heb t  j e t z t  e r s t  r i c h t i g  an! 
Diese Meinung dürfte auch der Ansicht der p o l i 
tischen Führung des Warthegaus entsprechen. Aus 
ihr ergibt sich mit z w i n g e n d e r  N o t w e n d i g 
ke i t ,  daß v o r  dem R i c h t e r  des W a r t h e g a u s
n i c h t  a l l e  Re c h t ss u ch en d e n  g l e i c h  s i nd  
daß er vielmehr Untersch iedezumachen h a t z w i 
schen A n g e h ö r i g e n  des p o l n i s c h e n  V o l k s 
t ums und deu t sc he n  V o l k s g e n o s s e n .  Das 
wird manchem Rechtswahrer des Altreichs fremd in 
die Ohren klingen, ist auch keineswegs so aufzu
fassen, daß der Pole rechtlos gestellt werden sollte 
Aber man kann nicht übersehen, daß der polnische 
Bevölkerungsteil des Gaus, teils nach eigenem W il
len, teils nach dem Willen der deutschen politischen 
Führung, im Volkstumsgefüge des Gaus ein Fremd
körper ist und bleiben wird. Der Pole soll, soweit 
er dem deutschen Aufbau zu dienen bestimmt und 
an ihm mitzuarbeiten bereit ist, als Schutzangehöri
ger des Deutschen Reiches vor dem Forum der [u 
stiz sein Recht finden. Darüber hinaus mag er aber 
auch auf dem Gebiete des Rechts, sein Eigenleben 
führen und seine Angelegenheiten selbst besorgen 

Daß die Rechtsstellung der Polen in den einue 
gliederten Ostgebieten derjenigen der deutschen 
Volksgenossen nicht gleichwertig sein kann, erkennt 
auch die Ost-Rechtspflege VO. v. 25. Seot 1941 
(ORPflVO. [RGBl. I, 597]) an, indem sie in ihrem

’ ) Vgl. hierzu die vorstehenden Beiträge und DR. 1941O ¿1. 1

312*



24 02

§ 5 in gewissen Fällen die Durchführung polnischer 
Rechtsansprüche gegen Deutsche von einer Ent
scheidung des Oberlandesgerichtspfäsidenten bzw. 
des Reichsstatthalters (Oberpräsidenten) abhängig 
macht.

Natürlich leidet der oben aufgestellte Grundsatz, 
wie jeder Grundsatz, eine Reihe von Ausnahmen. 
So werden Rechtsangelegenheiten der Polen von 
dem deutschen Richter oft schon deshalb beachtet 
werden müssen, weil sie unmittelbar öder in ihren 
Auswirkungen den öffentlichen oder privaten deut
schen Rechtskreis berühren. Das wird immer dann 
der Fall sein, wenn die Aufrechterhaltung der Ruhe 
und Ordnung sowie einer geregelten Verwaltung 
in den eingegliederten Ostgebieten es notwendig 
erscheinen läßt, polnischen Volksangehörigen den 
Rechtsweg zu eröffnen. Praktisch hat sich dieser 
Grundsatz in der Rechtsprechung der Gerichte des 
Warthegaus dahin ausgewirkt, daß den Polen das 
Armenrecht nur insoweit gewährt wird, als die 
Durchführung einer Rechtsangelegenheit im deut
schen Interesse liegt oder die Rechtsverteidigung 
durch einen Angriff im Rechtswege erzwungen ist. 
So gewähren die Gerichte des Warthelandes pol
nischen unehelichen Kindern das Armenrecht zur 
Unterhaltsklage gegen ihre Erzeuger, da sonst zu be
furchten wäre, daß die Kinder der deutschen öffent
lichen Fürsorge zur Last fallen würden. Dem Ehe
gatten einer polnischen Ehe dagegen, der gegen sei
nen Ehepartner die Scheidungs- oder Aufhebungs
klage erheben will, wird das Armenrecht versagt, 
da die deutsche Verwaltung an der Gestaltung pol
nischer Eheverhältnisse kein unmittelbares Interesse 
hat. M it welcher rechtlichen Begründung die Ge
richte des Warthegaus einem Angehörigen des pol
nischen Volkstums in den hierfür in Frage kommen
den Fällen das Armenrecht zu versagen pflegen, er
gibt sich aus dem in der Anmerkung teilweise wie
dergegebenen Beschluß des OLG. Posen v. 25. März 
1941 (2 W  17/41) 2).

Der Zivilsenat des OLG. Rosen konnte davon aus
gehen, daß seine Entscheidungen in bürgerlichen 
Rechtssachen unanfechtbar sein würden. Eine In
anspruchnahme des Reichsgerichts kam bei wieder- 
aufgenornmenen polnischen Rechtssachen schon des
halb nicht in Frage, weil es sich um Entscheidungen 
auf Rechtsmittel gegen Urteile oder Beschlüsse p o l 
n i sch  er Gerichte handelte. Bei Rechtssachen, die 
von den deutschen Gerichten erstmalig entschieden 
wurden, stand der Annahme einer Zuständigkeit des 
Reichsgerichts die Tatsache entgegen, daß die Ge
richte des Warthegaus innerhalb der deutschen Ge
richtsorganisation wegen ihrer Angliederung an die 
Behörden der allgemeinen Verwaltung eine Sonder
stellung einnehmen (vgl. §5 Abs. 1,2 der 2.Durchf- 
VO. v. 2. Nov. 1939 zum Führererlaß v. 8. Okt. 1939 
[RGBl. I, 2133]).

Dieser Standpunkt des Zivilsenats ist neuerdings 
durch §3  Abs. 1 der l.DurchfVO. zur ORPflVO 
v. 25. Sept. 1941 (1. ORPflDurchfVO. [RGBl. 1,599]) 
bestätigt worden, der praktisch jedes Rechtsmittel 
gegen Entscheidungen des OLG. Posen in bürger-

") Die Antragsteller^ ist Polin. Nach der Auflösung des 
polnischen Staates ist sie staatenlos geworden. Gemäß 
§ 114 Abs. 2 ZPO. kann einem Staatenlosen das Armen
recht nach freiem Ermessen des Gerichts gewährt werden.
In Anbetracht der früheren Einstellung des polnischen 
Staates und des polnischen Volkes zum deutschen Volks
tum ist es aber einstweilen nicht angebracht, von diesem 
Ermessen zugunsten der Antragstellern Gebrauch zu 
machen und sie auf Kosten des Deutschen Reiches von 
den Prozeßkosten zu befreien.

liehen Rechtssachen für eine unbegrenzte Über
gangszeit ausschließt.

Ähnlich verhielt es sich mit der Zuständigkeit für 
Entscheidungen auf die weitere Beschwerde in An
gelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Der 
Zivilsenat war von vornherein der Ansicht, daß die 
Verordnung über die Zuständigkeit der Oberlandes- 
rrpi-lpUfn in A n^aln----_____j „_ i 111Mn Ge-

Aufsätze [Deutsches Recht, Wochenausgabe

i dbsung aer AnaerungsvO. v. 11. Juli ivoo Ti 
I, 903) auf den Reichsgau Wartheland schon deshalb 
keine Anwendung finden könne, weil das OLG. 
Posen in den Listen der dort dem KG. bzw. dem 
OLG. München zugewiesenen OLG. nicht erwähnt 
ist und nicht erwähnt sein konnte. Entscheidend 
war aber, daß diese Ansicht auch dem Sinne der ge
nannten Verordnung entsprach, die, wie aus ihrem 
§ 2 hervorgeht, es grundsätzlich darauf abstellt, das
jenige OLG. über die weitere Beschwerde entschei- 
den zu lassen, in dessen Bezirk das Gesetz gilt ode. 
gegolten hat, von dessen Auslegung die Entsche- 
clung' im wesentlichen abhängt, m. a. W. dasjenig 
OLG., das mit den der Entscheidung zugrunde 
legenden lokalen gesetzlichen Bestimmungen am 
sten vertraut ist. Das war aber nach Lage der Siacn
bei Entscheidungen über Rechtsangelegenheiten u
Warthegaus, die in  besonderem Maße eine eingehet 
Kenntnis örtlicher Verhältnisse und Gepflogen/1 
ten, zum Teil auch polnischer gesetzlicher
Qrhriffpn irGruitccofoon fiir pitl6 UOtSchriften voraussetzen, zum mindesten für eine Ub 
gangszeit das für den Warthegau zuständige U^V 

Auch diese Ansicht des Zivilsenats ist im t i j ,  
nis durch die l.DurchfVO. zur ORPflVO. (9
sanktioniert worden. . ,

Die Tatsache, daß die polnische Justiz ohne je 
Übergang und ohne Überleitung durch die dewsc 
ersetzt worden war, zwang die Justizverwaltung 
die Gerichte des Warthegaus vielfach, in rcCp er 
schöpferischer Tätigkeit neue Wege zu suchen, v  
Zivilsenat des OLG. Posen hat es sich von allem.zU. -  
fang an angelegen sein lassen, Richtlinien at
arbeiten, die ihm und den Instanzgerichten
Grundlage ihrer Entscheidungen dienen ko 
Diese Richtlinien, die zumTcil auf Empfehlungen 
Justizverwaltung aufbauten, wurden durch dcm  ts 
gäbe der ergangenen Entscheidungen des ge_ 
oder im Wege persönlicher kameradschaftlich 
ratung der Instanzgerichte diesen zur Kenntn 
bracht und von ihnen meist gern befolgt. . ¡er 

Es würde zu weit führen, diese „Richtlinien 
in ihrer Gesamtheit zu erörtern. Einige s'tlcnP ¡n 
mögen genügen, um ein Bild davon zu get”r ¿en, 
welcher Weise der Senat versucht hat, lu 
deren Fortbestehen auf die Dauer untragtm & 
wesen wäre, auszufüllen. , « Kür-

Grundsätzlich ging der Senat davon aus, cm Qe. 
gerliche Rechtsstreitigkeiten, die vor polnisch 1 ^  
richten anhängig gewesen waren und die na ' , 
Empfehlungen der Justizverwaltung wi ê er.q+änw" 
nommen werden konnten, bei dem örtlich zU reli, 
gen deutschen Gericht wieder aufzunehmen . efl 
das dem mit dem Rechtsstreit befaßten p°< ur](j 
Gericht rangmäßig entsprach, wobei die Krei - ge, 
Burggerichte den deutschen Amtsgerichten, ^  
zirksgerichte den deutschen Landgerichten, ¡n 
pcllationsgerichte sowie das Oberste Gei 
Warschau dem OLG. Posen gleichzusetzen „p jj. 
Diese Zuständigkeitsregelung ist von der 1- p aS 
DurchfVO. in § 43 Abs. 3 beibehalten w o r d e n . ,  
gleiche g ilt von der Befugnis des angegang 
Gerichts, den Rechtsstreit zur weiteren AurK  ̂ j 
an ein Untergericht zurückzuverweisen (§ 4b "
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a' a- Praktisch ist der Fall m. W. bisher nie 
geworden.
^.Auch in der grundsätzlichen Einstellung zu der 
(ji ^ W e i t e  p o l n i s c h e r  E n t s c h e i d u n g e n  hat 
Sen V^PilVO. gegenüber der Rechtsprechung des 
§ a;s keine wesentliche Änderung gebracht. Der 
sch-a rtrat von vornherein die Ansicht, daß Ent- 
snrn uUngen Polnischer Gerichtsbehörden, ausge- 
non C" en recktsgestaltende Entscheidungen ausge- 
be-iniu60’ v0? ^en deutschen Gerichten nur dann zu 
Gen se‘en>.. ,w e n n  sie von einem deutschen
führt „bestätigt'* waren. Dementsprechend
latin6 er. z- Prozesse, die vor den Appel- 
jn J^gerichten oder vor dem Obersten Gericht 
Wese arsc*iau (Kassationsinstanz) anhängig ge- 
n0n n Waren und vor dem Senat wiederaufge- 
Revi?en wu.rden, nicht etwa als Berufungs- oder 
lern „ 0nf gericht weiter, sondern unter Zugrunde- 
Vorseig •Aeutscfier e r s t i n s t a n z l i c h e r  Verfahrens- 
streit lr , n„ a!s das Gericht, das über den Rechts
batte pnĉ ^dltig und unanfechtbar zu entscheiden 
sunn- i Äesc«ah dies in bewußter Außerachtlas- 
einp3 m-1" i- 1°k trin in dein Bestreben, den Parteien 
samto«0 olc T̂.sb umfassende NeuaufroIIung des ge- 
rechtliri ^ rei(stoffes nach der tatsächlichen und 
Pelarhn i611 ^ e'*e b‘n unter Ausschaltung von Dop- 
a'ierdin zu.ermöglichen. Soweit geht die ORPflVO. 
nicht r ^ + n*Ĉ ‘ .^*e s'ebt die Wiederaufnahme noch 
fahren • tskräftig abgeschlossener polnischer Ver
sieh vr.ln Prozessualen Stande vor, in dem sie
1. ORDfir?er Aufnahme befanden (§ 45 Abs. 1 der 
EntschJi urcüfVO.), ordnet aber an, _ daß in der 
gan^n ÜUng des deutschen Gerichts die früher er- 
?üheben ° .po,lnischen Entscheidungen auch dann auf- 
¡hnen ; ? , >. wenn die deutsche Entscheidung mit 
E ORpfir?3uL'S?1 übereinstimmt (§45 Abs. 3 der 

uDurchfVO.).
p0lniscKpr^knüpft mit der Frage der Wiederaufnahme 
gn n ir‘ ‘ r , c!rtssachen ist die Frage d e r „ Bes t ä t i -  
^enat SnP , . n *scüor  V o l l s t r e c k u n g s t i t e l .  Der 
^olIstre -L- t ie ’’Bestätigung“  nicht als Erteilung der 
Sündig iIn2sklausel an> sondern als Verfahren be- 
dessen y  , außerhalb der Zwangsvollstreckung, in 
genüe r Y e/ auf zu prüfen war, ob das zu bestäti- 
sprach \v/ ' der deutschen Rechtsauffassung ent- 
strej^ ' War das der Fall, so wurde die Zwangsvoll
führte ri? aus dem Urteil zugelassen, ln der Praxis 
^ achnrrfas Bestätigungsverfahren häufig zu einer 
Wurcte UtUR ^ des Urteils in sachlicher Hinsicht. So 
die pj f r  “ ■ bei Unterhaltsurteilen nachgeprüft, ob 
baltsverrun ^altsberechtigung einerseits, die Unter
allen F;/ii C"*un£ andererseits noch bestand. In 
rilng bas*”  War bei Urteilen, die auf der Zlotywäh- 
ZünehmPSlerten’ die Umrechnung in Reichsmark vor- 
• age k ’ U°d bei allen Urteilen, die hierfür in 

Uschen waren die unzeitgemäß hohen pol-
!lerabzi,r. j nssatze auf ein vernünftiges Maß (4o/0) 
beim Vn r  en' Bn Gegensatz zur ORPflVO. wurden 
y°rläiif;°r le&en der sonstigen Voraussetzungen auch 

""treckbare Urteile bestätigt, wobei zu 
daß die Urteile der polnischen Ap-

däufin. ® aer sonstigen Voraussetzungen aucn 
Achten v°üstreckbare Urteile bestätigt, wobei zu 

Pellati0|V„ Wa.r> daß die Urteile der polnischen Ap- 
All (j lsgerichte ohne weiteres vollstreckbar waren. 
and ein^ eSd'al1 im Interesse der Prozeßökonomie 
Aechtskr:if+- schnelIen Entscheidung. Bei noch nicht 
A n tra g 1 ^geschlossenen Verfahren war es?nh W ,Y «  auffesciilossenen verranren war es dem 
d>e W L ^ 1- unbenommen, statt der „Bestätigung“  
Ga a5eaeraufnahme des Rechtsstreits zu betreiben. 
War, Vv;T das Bestätigungsverfahren gebührenfrei 
sicht , „ , rend bei der Wiederaufnahme ohne Rück-
Sebührpi ?u Polnischer Zeit erhobene Gerichts- 
en tinrnPeI r e Brozeßgebühr erfordert wurde, mach- 

ontheh polnische Volkszugehönge, denen

die Bewilligung des Armenrechts grundsätzlich ver
schlossen war, von der Möglichkeit der „Bestäti
gung“  gern Gebrauch.

Gegen den Bestätigungsbeschluß oder seine Ver- 
sagung war die befristete Beschwerde binnen zwei 
Wochen seit Zustellung zugelassen. Von der Be
zeichnung der Beschwerde als „sofortige“  hatte der 
Senat abgesehen, da er, wie oben ausgeführt, die 
Ansicht vertrat, daß die Bestätigung nicht als Teil 
der Zwangsvollstreckung anzusehen sei, und daher 
den Anschein vermeiden wollte, daß es sich um die 
Beschwerde des § 793 ZPO. handle.

Demgegenüber unterscheidet die 1. ORPflDurchf
VO. zwischen der Anerkennung rechtskräftiger pol
nischer Urteile und der Zulassung der Zwangsvoll
streckung aus nicht nur vorläufig vollstreckbaren 
polnischen Titeln (§§ 46, 47 a. a. O.). Dabei ist die 
Anerkennung eines rechtskräftigen polnischen Ur
teils nur dann zu versagen, wenn die Voraussetzun
gen des § 47 Abs. 4 das. vorliegen, die den Be
stimmungen der deutschen ZPO. über die Anerken
nung ausländischer Urteile (§ 328 ZPO.) nachge
bildet sind. Auf ein anzuerkennendes polnisches Ur
teil sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, 
die Vorschriften der deutschen ZPO. sinngemäß 
anzuwenden (§46 Abs. 2. der 1. ORPflDurchfVO. 
i. Verb. m. §1 Ziff. 7 und § 3 ORPflVO.). Daraus 
folgt, daß die sachliche Nachprüfung rechtskräftiger 
polnischer Urteile durch das deutsche Gericht sich 
hinfort auf das Nichtvorhandensein der Versagungs
gründe des §47 Abs. 4 der 1. ORPflDurchfVO. zu 
beschränken und daß im übrigen die Erteilung des 
Rechtskraftzeugnisses nach den Grundsätzen un
serer ZPO. zu erfolgen hat. Dieses Verfahren wurde 
von dem OLG. Posen bisher nur bei rechtskräfti
gen polnischen Rechtsgestaltungsurteilen angewandt 
da eine sachliche Nachprüfung d i e s e r  Entschei
dungen wegen der Endgültigkeit des durch sie ge
schaffenen Rechtszustandes zwangsläufig ausge
schlossen war.

Eine Nachprüfung in sachlicher Hinsicht über den 
Rahmen des § 47 Abs. 4 hinaus dürfte hinfort nur 
stattfinden, wenn die Zulassung der Zwangsvoll
streckung aus einem nicht nur vorläufig vollstreck
baren polnischen Titel beantragt wird. Unter sinn
gemäßer Anwendung der Vorschriften unserer ZPO. 
ist die Vollstreckungsklausel zu erteilen, wenn sie 
durch Beschluß des für die Erteilung der Klausel 
zuständigen Gerichts für zulässig erklärt worden ist 
(§47 Abs. 1 der 1. ORPflDurchfVO.). Die Aufzäh
lung der Versagungsgründe in Abs. 4 das. hat m. E. 
keine ausschließliche Natur, so daß das zuständige 
Gericht die Zulassung der Zwangsvollstreckung 
nach pflichtmäßigem Ermessen auch aus anderen 
Gründen versagen kann (zweifelhaft).

Der Unterschied zwischen der bisherigen Übung 
des Senats und dem neuen Rechtszustand erschöpft 
sich also in folgendem: der Senat erkannte rechts
kräftige Entscheidungen polnischer. Gerichte nur an, 
wenn sie von einem deutschen Gericht — nach sach
licher Nachprüfung — „bestätigt“  worden waren, 
wobei die Bestätigung gleichzeitig die Zulassung 
der Zwangsvollstreckung bedeutete, während die 
ORPflVO. die Anerkennung rechtskräftiger pol
nischer Urteile lediglich von dem Nichtvorliegen 
der Hinderungsgründe des §47 Abs. 4 DurchfVO. 
abhängig macht. Auf der anderen Seite ließ der Se
nat die Zwangsvollstreckung auch aus vorläufig 
vollstreckbaren polnischen Titeln zu, während die 
ORPflVO. das Vorliegen eines nicht nur vorläufig 
vollstreckbaren Titels verlangt. —

Beträchtliche Schwierigkeiten erwuchsen der bür
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gerlichen Rechtspflege im Reichsgau Wartheland 
aus der Bes c h l a g n a h m e  des p o l n i s c h e n  
Ver mögens .  Inwieweit waren Forderungen, die 
noch vor der Beschlagnahme gegen den Inhaber des 
beschlagnahmten Vermögens entstanden waren, ein
klagbar? War die Klage als Leistungs- oder als 
Feststellungsklage zu erheben? Gegen wen war sie 
zu richten? Wie war die Rechtslage, wenn es sich 
um dingliche Ansprüche gegen die polnischen Eigen
tümer beschlagnahmter oder der öffentlichen Be
wirtschaftung unterliegender Grundstücke handelte? 
Alles das waren Fragen, die fast täglich an den 
wartheländischen Richter herantraten und beantwor
tet werden mußten.

Das beschlagnahmte polnische Vermögen unter
liegt, soweit es sich nicht um land- und forstwirt
schaftlichen Grundbesitz nebst seinem Zubehör han
delt, der Verwaltung der Haupttreuhandstelle Ost 
(HTO.), die sie durch kommissarische Verwalter 
ausübt. Auf Grund eines Erlasses des Vorsitzenden 
des Ministerrats für die Reichsverteidigung und Be
auftragten für den Vierjahresplan konnte sie „An
ordnungen“  treffen, die, wenn sie ordnungsgemäß 
veröffentlicht worden waren, auch von den Ge
richten des Reichsgaus Wartheland als rechtsver
bindlich angesehen wurden. Durch eine Folge sol
cher Anordnungen hatte die HTO. im Interesse 
einer geordneten Schuldenabwicklung eine Zah
lungssperre verfügt, derzufolge die kommissarischen 
Verwalter vor dem 1. Okt. 1939 entstandene For
derungen gegen den früheren Inhaber des von 
ihnen verwalteten Vermögens nur insoweit befrie
digen durften, als sie deutschen Staatsangehörigen 
zustanden und zu gewissen Forderungskategorien 
gehörten. Die Gerichte des Warthegaus mußten da
her damiR rechnen, daß von ihnen erlassene Lei
stungsurteile infolge der Zahlungssperre, deren 
Dauer nicht abzusehen war, nicht vollstreckt werden 
konnten. Der Senat hatte sich aus dieser Rechtslage 
heraus entschlossen, in den in Frage kommenden 
Fällen nur die Feststellungsklage zuzulassen, und 
zwar gegen den von der HTO. im Einzelfall ein
gesetzten kommissarischen Verwalter als Partei 
kraft Amtes. Aus dem oben Gesagten ergibt sich 
schon, daß Klagen eines kommissarischen Verwal

ters gegen einen anderen wegen einer vor dem
1. Okt. 1939 entstandenen Forderung als unzulässig 
anzusehen waren, da ja der an die Stelle des pol
nischen Gläubigers getretene Verwalter im Sinn 
der Zahlungssperre nicht als deutscher Staatsange
höriger anerkannt werden konnte. Im übrigen wäre 
derartige Klagen auch sinnlos gewesen, wen a 
Beschlagnahme auf beiden Seiten für Rechnung üe 
Reichs erfolgt war, so daß hinter dem Gläubige 
und dem Schuldner als Beteiligter in WirklichKe 
das Reich stand3).

Eine weitgehende Beschränkung der gerichtliche! 
Geltendmachung von Ansprüchen gegen pohuscn 
Vermögen ergab und ergibt sich ferner aus at 
VO. des Beauftragten für den Vierjahresplan vo 
12. Febr. 1940 (RGBl. I, 355), wonach alle land- una 
forstwirtschaftlichen Betriebe und Grundstücke o 
eingegliederten Ostgebiete, die am 1. Sept.
nicht im Eigentum von Personen deutscher vom 
Zugehörigkeit gestanden haben, der öffentlichen 
wirtschaftung unterliegen (S 1 VO.). Diese erTrcL j 
sich nach § 1 Abs. 2 VO. auch auf das Zubehör 
die Früchte sowie alle dem Betriebe oder Grl 
stück dienenden oder zugehörigen Rechte, /"P i cu 
rungen, Beteiligungen und Interessen aller Art. N 
§6  VO. sind während der Dauer der öffenthc 
Bewirtschaftung Zwangsversteigerungen, .zj van?rt
Verw altungen und Zwangsvollstreckungen jedei'
in das bewirtschaftete Vermögen unzulässig. R|ah 
auf Leistung oder Feststellung, die Rechte ocler irn 
Sprüche gegen das bewirtschaftete Vermögen z 
Gegenstand "haben, sind erst zulässig, wenn 
vom Reichsminister für Ernährung und La0, 
schaff bestellte Generalverwalter nach Prüfung 
klärt hat, das Recht oder den Anspruch zu bestre ;

Der Richter des Warthelandes hat, wie wir zl 
gesehen haben, mit einer Reihe gesetzlicher t>es 
mungen zu rechnen, die, im Interesse eines 
bungslosen Aufbaus der Ostgebiete erlassen, 
gerichtlichen Geltendmachung von Rechten una 
Sprüchen zum Teil sehr enge Grenzen ziehen- 
so dankbarer aber ist seine Aufgabe, m a i„  ^  
durch politische Notwendigkeiten gegebenen ‘ 
men, auf oft noch unbegangenen Wegen schre 
dem Recht zum Siege zu verhelfen.

Das Zwangsvollstreckungsrecht in den eingegliederten Ostgebieten 
auf Grund der verschiedenen Beschlagnahmen

Von Amtsgerichtsrat ¡W olany,  Lehrbeauftragter bei der Reichsuniversität Posen

Durch die verschiedenen Beschlagnahmen in den 
eingegliederten Ostgebieten hat das allgemeine 
Zwangsvollstreckungsrecht manche Beschränkungen 
erfahren, deren Kenntnis für die Praxis von be
sonderer Bedeutung ist.

Als gesetzlich^Grundlagen kommen in Betracht:
a) die VO. über die Sicherstellung des Vermö

gens des ehemaligen polnischen Staates vom 
15. Jan. 1940 (RGBl. I, 174),

b) die VO. über die öffentliche Bewirtschaftung 
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe und 
Grundstücke in den eingegliederten Ostgebie
ten v. 12. Febr. 1940 (RGBl. 1, 355),

c) die VO. über die Behandlung von Vermögen 
der Angehörigen des ehemaligen polnischen 
Staates v. 17. Sept. 1940 (RGBl. I, 1270).

Auch die neuerdings in Kraft getretene VO. über 
die Abwicklung der Forderungen und Schulden pol
nischer Vermögen (SchuIdAbwVO.) v. 15. Aug. 1941

(RGBl. I, 516) berührt den hier angeschnitten 
Fragenkreis.

I. V e r m ö g e n  des e h e m a l ig e n  polnisch
( St a a t e s  Ver.

1. Nach der VO. über die Sicherstellung des 
mögens des ehemaligen polnischen Staates 
Zwangsvollstreckungen in das beschlagnahmte ^  
mögen unzulässig. Nach § 8 Abs. 1 be?ie ,1irlgen
das V e rb o t n ich t nu r auf Z w angsvers te ige t b 
und Zw angsve rw a ltungen , sondern au f ¡nes 
Volls treckungen jeder A r t “ . D ie  V o llz ie h u n g  ^  
A rrestes ode r e iner e ins tw e iligen  V erfügung

3) Vgl. über die weitere Entwicklung der'.3 e, r j rS l  b 
lf Grund der Verordnungen v. 17. Sept. Iv4ü t von■dnungen v. 17. Sept. 194U "v0n 
m) und 15. Aug. 1941 (RGBl. I, 516) den Be*tra“
IR. W o l a n y  „Das Zwangsvollstreckungsrecnt
o-pcrliVderten Osicrehfeten“ in diesem H eft.



& * aIFs. .F ^ ä s s ig , wie ausdrücklich hervorge- 
p o £ , r ird' 0Yers.chiedene Gläubiger des ehemaligen 
RiVii+r • n Staates können nach den besonderen 
» ü h e rT 'l • d,er Haupttreuhandstelle Ost (HTO.) 
öffenti;^,eiru dl® ]!^  ^ on Forderungen gegen die 
■annen Hand Ei-Füßiing ihrer Ansprüche er- 
o f f i " '  Der ordentliche Rechtsweg steht ihnen 

d*  HTO- nacfl Prüfung erklärt hat, 
Abs 2) d3S ° 6Cht ° der den AnsPruch bestreite (§ 8

8 i ‘ Y0n dJ;r allgemeinen Beschlagnahme ist nach 
mö '  V O . v .  15. Jan. 1940 verschiedenes Ver- 
aommt» ders ehemaligen polnischen Staates ausge- 
in oer Hauptsache kommt das Vermögen
malio-pH^r daf  »öffentlichen Zwecken des ehe- 
oberfti1 Panischen Staates diente und von einer 
rieten Reichsbehörde oder einer ihr nachgeord- 
Vermn„ e ,e.. venvaltet w ird“ . Auch gegen dieses 
richtPnge£  können sich Zwangsvollstreckungen nicht 
Rechte» i f  deutsche Reich ist nicht allgemeiner 
geworu aC do des ehemaligen polnischen Staates 
teres fi-Cri U-nd haftet deshalb auch nicht ohne wei- 
Entsr-tip' oCIne Schulden. Nur durch eine besondere 
Zelne aß  der deutschen Behörden wird für ein- 
hindliVhi dle. Freiwillige Erfüllung der alten Ver-

cnkeiten übernommen2).

I- L a nd-  und f o r s t w i r t s c h a f t l i c h e s  
Alle i ^ V e r m ö g e n

Gnindstmu" Ui i d Forstwirtschaftlichen Betriebe und 
gelegen die,ln den eingegliederten Ostgebieten 
tum voM d  d Und am h SePt- 1939 nicht im Eigen- 
sFa«den 1t l rSOnen deVFschcr Volkszugehörigkeit ge- 
Schaftunn-at>eil ’ unterliegen der öffentlichen Bewirt- 
i2. Febrilm n1 § F der oben angeführten VO. vom 
^anp-ev„i| 1 V° r  der Einleitung irgendwelcher 
die Fe<;to+ > reckunSsmaÖnahmen darf sich aber 
2uKehfir? 1 des Gläubigers nicht auf die Volks- 
Schränkp^.Y des Eigentümers am 1. Sept. 1939 be- 
ein q  nj  denn es können Fälle Vorkommen, daß 
titn» Pnii sFück aus der öffentlichen Bewirtschaf- 
vielfach 1 assen worden ist (§ 9 der VO.), so z. B. 
hörj^ j.w.enn es einer Person deutscher Volkszuge- 
Seifsj. '.1 111 Mansch gegeben worden ist. Anderer- 
<3riinfk'+"niCn Serade in diesem Falle des Tausches 
v°n perUcke’ die am 1. Sept. 1939 im Eigentum 
den lT,k0nen deutscher Volkszugehörigkeit gestan- 
Qrunb d^n’ .der öffentlichen Bewirtschaftung auf 
and Fr(i ^ S § F der zweiten VO. zur Durchführung 
Schaf*,.*=anzi,ng der VO. über die öffentliche Bewirt
end Gr,lg  iand- und forstwirtschaftlicher Betriebe 
v- 1. F „drücke in den eingegliederten Ostgebieten 
sein," 1941. (RGBl. I, 68) unterstellt worden 
PraktkpTruber hinaus ist zu beachten, daß nach der 
Schaftnn ^ EFandhabung der öffentlichen Bewirt- 
Üch Ni. • 1111 Regelfall auch die Grundstücke öffent- 
einer p WlrFschaftet werden, die am 1. Sept. 1939 
nicht dien0'1 deuFscher Volkszugehörigkeit, die noch 
gehöj-j- hab >Ut3Cfie Staatsangehörigkeit erworben hat,

R'chtlin?» Einzelheiten ergeben sich aus den zweiten 
^ r .133 der H TO . v. 7. Juni 1941 (DRAnz. u. PrStAnz.

2) g / '
[e'nigunp einheitliche Regelung der ganzen Frage der Be- 
«s und « ■ Schulden des ehemaligen polnischen Staa- 
: chuIdAk,? öffentlichen Körperschaften stellt § 48 
AUsdrückl'V| ' v ' 15- Aug. 1941 ¡11 Aussicht. Dort ist auch 
Atlm- 1 J C\ K esagF> daß bis zu dieser Regelung die in 
1 „*) Die pge‘öhrten Richtlinien der HTO. weitergelten, 
/örigkejf jagen der Volkszugehörigkeit und Staatsange- 
'"d die |n der VO. über die deutsche Volksliste
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Staatsangehörigkeit in den eingeglie-

. F\S w’rd Slch deshalb für jeden Gläubiger emp
fehlen, durch eine Anfrage bei dem „Generalverwal- 
ter zunächst festzustellen, ob der Betrieb oder das 
Grundstück unter öffentlicher Bewirtschaftung ste
hen. Die Befugnisse des Generalverwalters sind 
soweit es sich um landwirtschaftliches Vermögen 
handelt, der „Ostdeutschen Landbewirtschaftungs
gesellschaft mbH.“  übertragen. Diese übt in ein
zelnen Fällen die Bewirtschaftung durch eigene An
gestellte aus, in anderen Fällen ist die Verwaltung 
bei den bisher Berechtigten verblieben, die sie unter 
Aufsicht der Organe der Ostdeutschen Landbewirt
schaftungsgesellschaft führen. In jedem Kreis be- 
steht eine Nebenstelle der Ostdeutschen Landbewirt
schaftungsgesellschaft (Kreislandwirt) *). Nach 8 2 
der schon erwähnten zweiten DurchfVO. zur Ost- 
lanciyt). v. 1. Febr. 1941 kann der Generalverwal- 
ter die öffentliche Bewirtschaftung bestimmter Be- 
triebe oder Grundstücke auf eine Siedlungsgesell
schaft übertragen. Das ist mehrfach geschehen, vor 
allem regelmäßig bei den Grundstücken, die deut
schen Umsiedlern zur Bewirtschaftung übergeben 
worden sind. Die in Betracht kommenden Gesell
schaften sind die in jedem Regierungsbezirk beste
henden „BauernsiedlungGmbH.“ . Soweit es sich um 
torst- und holzwirtschaftliche Betriebe und Grund
stücke handelt, ist nach der 1. DurchfVO. zur Ost
landVO. y. 24. Jan. 1941 (RGBl. I, 67) die öffent- 
liehe Bewirtschaftung den Dienststellen der Reichs- 
forstverwaltung und der Preuß. Landesforstverwal
tung übertragen worden.

Das Vermögen, das der öffentlichen Bewirtschaf
tung nach der OstlandVO. unterliegt, wird regel
mäßig auch der Beschlagnahme nach der VO. über 
die Behandlung von Vermögen der Angehörigen des 
ehemaligen polnischen Staates v. 17. Sept. 1940 
unterliegen. Das Verhältnis zwischen OstlandVO 
und PoIenvermögensVO. ist im § 22 Abs. 1 b dieser 
letzten VO. geregelt. Für den hier behandelten 
Fragenkreis ist wichtig, daß danach die §§ 16 u 17 
der VO. v. 17. Sept. 1940, die sich mit Fragen der 
Zwangsvollstreckung befassen, auf das der öffent
lichen Bewirtschaftung unterliegende Vermögen 
nicht anzuwenden sind. Die Fragen des Zwangs
vollstreckungsrechts müssen vielmehr insoweit aus
schließlich nach der VO. v. 12. Febr. 1940 beant
wortet werden.

Nur dann, wenn ein landwirtschaftliches Vermö
gen, für das sowohl die OstlandVO. wie auch die 
PoIenvermögensVO. zutreffen, auf Grund der letzten 
VO. zugunsten des Deutschen Reiches eingezogen 
oder auf Grund der OstlandVO. aus der öffent
lichen Bewirtschaftung entlassen worden ist, entsteht 
für die Zwangsvollstreckung eine besondere Rechts
lage, die weiter unten behandelt wird (vsl Zi f f  9 
und III). '  s Z

1. Bei dem öffentlich bewirtschafteten Iand- und 
forstwirtschaftlichen Vermögen ist § 6 der Ostland
X °- v-, 12:.j;ebn  l 940ozu beachten- Während der 
Dauer der öffentlichen Bewirtschaftung sind Zwangs
vollstreckungen jeder Art in das bewirtschaftete

derten Ostgebieten v. 4. März 1941 (ROBI. 1,118) geregelt 
Deutsche Volkszugehörige sind alle Angehörigen des ehe' 
maligen polnischen Staates, die in eine der 4 Abteilungen 
der deutschen Volksliste aufgenommen worden sind Die 
deutsche Staatsangehörigkeit erwerben aber ohne 'w e i
teres nur die in Abt. 1 und 2 der deutschen Volksliste 
Eingetragenen. Die anderen erwerben sie erst — end 
gültig  oder auf W iderru f -  durch eine besondere Ein
bürgerung ( § § 5 , 6  der VO.). ”

4) Am zweckmäßigsten werden die Gläubiger alle Aus
künfte bei dieser Stelle einholen. S s.
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Vermögen verboten, nicht nur Zwangsversteigerun
gen und Zwangsverwaltungen. Auch die Vollziehung 
eines Arrestes oder einer einstweiligen Verfügung 
ist unzulässig, wie ausdrücklich hervorgehoben wird. 
Dasselbe gilt für Konkurs- und Vergleichsverfahren 
und für sonstige auf Befriedigung von Gläubigern 
gerichtete Verfahren.

Schuldenregelungsverfahren, die bei Volksdeut
schen, die noch nicht die deutsche Staatsangehörig
keit erworben haben, Vorkommen könnten, werden 
nicht unter § 6 fallen; denn die Bestimmung will 
ihrem Sinne nach nur unmittelbare Eingriffe in die 
¡Wirtschaftsführung des Schuldners verhindern, durch 
die die öffentliche Bewirtschaftung gestört würde.

Im übrigen entstehen insbesondere die folgenden 
Zweifelsfragen:

Kann trotz § 6 im Einzelfall eine Zwangsvoll
streckung mit besonderer Genehmigung des Gene- 
ralverwalters vorgenommen werden? Diese Frage 
ist zu verneinen. Soweit es sich dabei um eine 
Zwangsvollstreckung in die Substanz handeln sollte, 
ergibt sich dies schon aus § 3 der VO., wonach 
der Generalverwalter nicht zur Veräußerung von 
Grundstücken befugt ist. Es kann daher auch nicht 
auf dem Umwege über eine Zwangsvollstreckung 
der unzulässige Erfolg erstrebt werden. Aber auch 
eine Zwangsvollstreckung in Erzeugnisse des be
wirtschafteten Vermögens muß für unzulässig ge
halten werden. Auch diese unterliegen der öffent
lichen Bewirtschaftung, wie § I ausdrücklich hervor
hebt, und damit gleichzeitig dem Zwangsvollstrek
kungsverbot des § 6, der das ganze bewirtschaftete 
Vermögen allen Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 
entzieht. Bei diesen klaren gesetzlichen Bestimmun
gen besteht auch keine Möglichkeit, aus der Ver
fügungsbefugnis des Generalverwalters über die Er
zeugnisse zu folgern, daß er insoweit auch zur Ge- 
nehmigungvon irgendwelchen Zwangsvollstreckungs
maßnahmen befugt wäre. Soweit eine Befriedigung 
von Gläubigern in Betracht kommt5), hat sie durch 
die Ostdeutsche Landbewirtschaftung GmbH, zu 
erfolgen. Eine Zwangsvollstreckung in das einzelne 
Vermögen ist überflüssig und unzulässig.

Aus denselben Gründen muß eine Zwangsvoll
streckung auch insoweit für unzulässig gehalten 
werden, als die einzelnen Verwalter über Erzeug
nisse und Erträge des bewirtschafteten Vermögens 
im Rahmen einer ordnungsmäßigen Verwaltung 
verfügen dürfen (§ 4). Außerdem könnte hier eine 
Prüfung dahin, ob einzelne Erzeugnisse im Rahmen 
einer ordnungsmäßigen Verwaltung zur Befriedi
gung von Gläubigern benutzt werden können, von 
den Vollstreckungsorganen nur mit größten Schwie
rigkeiten vorgenommen werden.

2. Wird im Einzelfall ein der öffentlichen Bewirt
schaftung unterliegendes Grundstück auf Grund der 
VO. v. 17. Sept. 1940 vom Reichskommissar für 
die Festigung deutschen Volkstums (§§ 9, 12) zu
gunsten des Deutschen Reiches eingezetgen, so er
lischt damit die öffentliche Bewirtschaftung und es 
entfallen die vorher angeführten Zwangsvollstrek
kungsbeschränkungen. Für eine Zwangsvollstrek
kung in dieses Vermögen bleibt aber auch jetzt im 
wesentlichen kein Raum; denn alle Geldforderungen 
und alle solche Forderungen sichernden Rechte, die 
auf den in Betracht kommenden land- oder forst
wirtschaftlichen Grundstücken lasteten oder sich auf 
die land- oder forstwirtschaftlichen Betriebe be
zogen, sind am 1. Sept. 1941 auf Grund der §§ 43,

5) Vgl. den Erlaß des Reichsministers fü r Ernährung 
und Landwirtschaft v. 2. Aug. 1940 (nicht veröffentlicht).

1, 51 SchuldAbwVO. v. 15. Aug. 1941 erloschen. 
Die Berechtigten, deren Vermögen nicht der Be
schlagnahme unterliegt, haben zwar einen Ansprucn 
auf Ersatz des Wertes des erloschenen Rechts gegcl 
das Deutsche Reich erworben (§ 43 Abs. 3). ^ ie 
können aber diese Ansprüche nicht auf den gewöhn
lichen Wegen der ZPO. verfolgen, sondern sind au 
eine Befriedigung nach Maßgabe der schon erlasse- 
nen oder noch zu erlassenden besonderen Vor
schriften angewiesen, durch die allen Zwangsvoh" 
Streckungsmaßnahmen in das Einzelvermögen de 
Weg versperrt ist.

III. D ie  ü b r i g e n  V e r m ö g e n  
Von den der Beschlagnahme unterliegenden Ver 

mögen kommen danach für irgendwelche Zwang 
Vollstreckungen nur die bisher nicht erwähnten Ma - 
sen in Betracht, also vor allem der städtische Grün - 
besitz, das gewerbliche Vermögen und sons/ ' i prl 
persönliches Vermögen. Auch insoweit besten 
Beschränkungen. Zuständig für alle Fragen, 0 
diese Vermögen betreffen, ist die HTO. mit du 
einzelnen Treuhandstellen8 * *).

1. Zum besseren Verständnis des Gesamtprofite" 
sei zunächst auf die allgemeine Regelung der 3cn 
denzahlung in diesem Bereich hingewiesen.

Bis zum Inkrafttreten der SchuldAbwVO- v° 
15. Aug. 1941 bestand bei den Vermögen, die 
schlagnahmt und regelmäßig unter komm. v , 
waltung gestellt waren (§ 5 der VO. v. 1 
1940), eine allgemeine Zahlungssperre. Nur einz 
von der HTO. besonders bezeichnete Förderin g 
durften erfüllt werden6 7). _ , j

Auf Grund der SchuldAbwVO. sind alje ,9 L n 
forderungen und die entsprechenden ding11 def 
Rechte gegen Schuldner, deren Vermögen nacn 
VO. v. 17. Sept. 1940 beschlagnahmt ist, er 1? nfalls 
wenn sie einer Person, deren Vermögen ene ‘ f 
der Beschlagnahme nach dieser VO. unterhegt» 
dem polnischen Staat nebst den polnischen <der 
schäften des öffentlichen Rechts zustanden (8 <e.
VO. v. 15. Aug. 1941). Für alle übrigen ro  
rungen ist bestimmt, daß sie aus der bescniag < p je 
teu Vermögensmasse zu befriedigen sind (§ '/■ m> 
Befriedigung der Gläubiger hat der * hatt. 
Verwalter vorzunehmen (§ 12). Wenn die v g.
denen flüssigen M itte l der beschlagnahmten ^
gensmasse zu e iner a lsba ld igen B e fried igung  . jp  
lieber Gläubiger nicht ausreichen, so hat die d
gung nach einem vom komm. Verwalter autzt g,
den, von der HTO. zu bestätigenden „lA b z a h

6) § 12 der VO. v. 17. Sept. 1940. TreuhanätefleB^
stehen in den einzelnen Gauhauptstädten als uie~
der Reichsstatthalter bzw. Gauleiter undOberpia und'r? 1 i • * • • « - » >  t-A 1 - •-»'i mQHUG pC*

ein
er-

iv v - iv - i ia o ia n u a H L i UZ.W. v ia u l t l lv - i  u h «  * PTTflC
Für das hier ausnahmsweise in Betracht kom m t 
wirtschaftliche Vermögen — wenn die o ffen),sich um

¡ichtw irtschaftung aufgehoben worden ist und es s 
Recht handelt, das nach der SchuldAbwVO. 
loschen ist — ist der Reichskommissar fü r die te]mn 
deutschen Volkstums zuständig. Auch insowei j e||eji 
in den einzelnen Gauhauptstädten besondere Lfj QbeJ' 
bei den Reichsstatthaltern bzw. Gauleitern u füf 
Präsidenten als „Beauftragten des Reichskomm 
die Festigung deutschen Volkstums“ . nrdnu0S9°

7) Die Einzelheiten ergeben sich aus den An . 0ITjniiS' 
über die Befriedigung von Forderungen gege n<*
sarisch verwaltete Betriebe der FITO. v. 19. M 1 133/4IT 
7. Juni 1941 (vgl. DRAnz. u. PrStAnz. Nr. 1 4 1 /4 0 de0  Im 
Ob diese Anordnungen auch je tzt noch J13. t yweil, 
krafttreten der SchuldAbwVO. — gelten, erscheint ^  36b 
haft; fü r die W eitergeltung: R e u n i n g ,  DVerw. g0lldef' 
Für Forderungen gegen Kreditinstitute bestenen 
regclungen.
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Plan“  zu erfolgen, durch den die Zahlungsmodali- 
?ten in mancher Hinsicht besonders geregelt wer- 
^n können (§ 14). Liegt eine Überschuldung vor, 
o wird die Befriedigung im wesentlichen nach kon- 
ursmäßigen Gesichtspunkten vorgenommen, bei 
n gewöhnlichen Forderungen nach einem vom 

*°nirn- Verwalter aufzustellenden, von der HTO. 
“ bestätigenden „ V e r t e i l u n g s p l a n “  (§§ 15 ff.). 

m„ la?t sich> ob s>ch schon aus diesen Bestim- 
v„H?en irgendwelche Beschränkungen der Zwangs- 
°“ streckung ergeben.

p ois zum Inkrafttreten der SchuldAbwVO. hat die 
kom1S dei* Gei'icH e zum Teil bei Klagen gegen 
ni ,nrn- Verwalter wegen solcher Forderungen, die 
Sd„ 1 ausdrücklich von der allgemeinen Zahlungs- 
e re ausgenommen waren, das Rechtschutzintcr- 
ga , Verneint, so daß es zu einem Urteil in der 
früh'12 ^ 'h s t oder zur Vollstreckbarerklärung eines 
d ü r f t "  UrteiIs nicht kommen konnte. Diese Praxis 
daß ^.H’cht ganz zu billigen sein. Es ist zu beachten, 
hinaii 6 H T9- “ k.er die allgemeinen Anordnungen 
Qu ,s. auch in Einzelfällen die Befriedigung eines 

?ers gestatten konnte. Das ist auch tatsächlich 
stimm e" ' z' sogar eine allgemeine Zu-
Ansiv - nS zur Zwangsvollstreckung auch bei einigen 
(JigT rächen, die nicht in den Anordnungen über 
Vrvv u t lcdr9 l"?T von Forderungen gegen komm. 
Man ̂  r betriebe enthalten waren, erteilt worden. 
Besch” ; " , deshalb davon ausgehen, daß als einzige 
hehan!iai?.fun£ der Rechtsverfclgung auf dem hier 
17 t p j f e  Gebiet die §§ 16 u. 17 der VO. vom 
erkläre 1 . zu geIten haben. Nur so dürfte es zu 
lunErp„ • sein> daß hier im Gegensatz zu den Rege
ln * ? rp, § 8 Abs. 2 der VO. v. 15. Jan. 1940 und 
schrägAbs- 2 der VO. v. 12. Febr. 1940 eine Be- 
ausp-pr. Un£ des Rechtswegs vom Gesetz selbst nicht 

Ni rVjCheu worden ist.
15. X „ 1 de'11 Inkrafttreten der SchuldAbwVO. vom 
Der \yF' ld4I kann die Frage als klargestellt gelten 
Fordör der Klage steht allen Gläubigern, 
ergibt U" f en bestehen geblieben sind, offen 
Abs cj S1C 1 z' F- aus den Bestimmungen des 
teiiu'. u- Id. Danach kommen sogar in dem »v., 

° sverfahren Klagen vor. Wenn hier freilich 
n Feststellungsklagen die Rede ist (neben den

deren 
Das 
3 19

V u Von,°Ilst

Abs- d u.
!V(

¥ UUStro i' viiv. 101 yin.LSV.ll Vli_i

sic|,GjickUngstiteIn aus früherer Zeit), so erkläri 
lu n ^ y f,  aus dem Zusammenhang mit dem Vertci- 
d‘e L e i t " ren‘ dieses nicht schwebt, muß auch 
AnSp ‘^ "gsk lage  zulässig sein, ebenso wenn der 
z. g J“ 1 nicht in das Verteilungsverfahren fällt, so 
geht’ We" n er aui eine abgesonderte Befriedigung

2wan " S0Wenig wie für Klagen ist auch für die 
Vo H Vollstreckung selbst durch die SchuldAbw- 
KO. „,",e Beschränkung eingeführt. Eine dem § 14 
Faß dp^Prechende Vorschrift fehlt, auch für den 
jnei11e SR Verteilungsverfahrens. Eine solche allge- 
karin au h sc.ilränkung der Zwangsvolfstreckungen 
Verteil Cl1 nicflt aus der allgemeinen Ähnlichkeit des 
gef0i ^gsverfahrens mit dem Konkursverfahrer 
0ur (jj ^werden. Vielmehr kommen auch insoweii
yo

■ w v t v . l i .  v i c i m u n r  K U I I l i n c u  a u u i  U i o u w u i

v Beschränkungen nach den §§16, 17 der 
. ?ept. 1940 in Betracht. Eine andereGage • , - “VJJI, ivtu Ul JDCll flUll. auui.lt

bckuldAi ‘ i’cdich die, wie weit nach dem Erlaß der 
i 0lIstrenU VV° -  "och praktisch Raum für Zwangs
lage n ,,KUn.gen bleibt. Bei einem Verteilungsver- 
aicht nr i!ven Zwangsvollstreckungen in der Regel 
yläubiD-»artlsch werden, da die Befriedigung der 
Jäli die Ht U* ade Fälle dadurch sichergestellt ist, 
i agunt„ i- ' aus <Icm allgemeinen, ihrer Verwal
kt, der eI  le®?nden Vermögen den Betrag zu leisten 

ova über die tatsächlich vorhandene Masse

2497

hinaus zur quotenmäßigen Befriedigung der be
stehenbleibenden Forderungen notwendig ist (§ 23 
Abs. 5). Wohl aber kann eine Zwangsvollstreckung 
auf Grund des Abzahlungsplanes, bei der gewöhn
lichen Befriedigung nach § 12 und bei einer abge
sonderten Befriedigung in Betracht kommen. Außer
dem bleibt für sie noch Raum in den Fällen, in 
denen das der Beschlagnahme unterliegende Ver
mögen noch nicht beschlagnahmt worden ist.

2. Für alle diese Fälle gilt § 16 der VO. vom 
17. Sept. 1940, der lautet:

„Zwangsvollstreckungen jeder Art in Gegen
stände, die der Beschlagnahme nach dieser VO. 
unterliegen, dürfen nur mit Zustimmung der zu
ständigen Steife (§ 12) begonnen werden. Hat eine 
der nach § 12 zuständigen Stellen zugestimmt, so 
hat es auf das weitere Verfahren keinen Einfluß, 
wenn sie ihre Zuständigkeit zu Unrecht ange
nommen hat.

Ist zu befürchten, das sich der Schuldner der 
Vollstreckung entziehen wird, oder ist aus einem 
anderen Grund ein sofortiger Zugriff geboten, so 
kann auf Anordnung des Vollstreckungsgerichts 
die Vollstreckung vor Erteilung der nach Abs. 1 
erforderlichen Zustimmung begonnen werden. Sie 
soll in diesem Fall auf die bei der Vollziehung 
eines Arrestes zulässigen Maßnahmen beschränkt 
bleiben und darüber hinaus erst fortgesetzt wer
den, wenn die Zustimmung erteilt ist. Auf Antrag 
der zuständigen Stelle (§ 12) hat das Vollstrek- 
kungsgericht die Aufhebung der vorläufigen Voll
streckungsmaßnahmen anzuordnen.“

a) Ihrem Zwecke nach bedeutet die Zustimmung 
etwas Verschiedenes, je nachdem, ob es sich um 
eine Zwangsvollstreckung in bereits beschlagnahm
tes Vermögen oder eine Zwangsvollstreckung in ein 
der Beschlagnahme unterliegendes Vermögen han
delt. Ist die Beschlagnahme bereits erfolgt, so ist 
damit eine gegen jedermann wirkende öffentlich- 
rechtliche Verfügungsbeschränkung eingetreten. Soll 
eine weitere Verfügung über den beschlagnahmten 
Gegenstand im Wege der Zwangsvollstreckung vor
genommen werden, so ist klar, daß dies wirksam 
nur dann erfolgen kann, wenn die absolute öffent
lich-rechtliche Verfügungsbeschränkung insoweit 
aufgehoben wird. Das wird durch die Zustimmung 
der zuständigen Stelle erreicht. Ist das Vermögen 
noch nicht beschlagnahmt, so soll durch das Er
fordernis der Zustimmung und die damit notwen
digerweise verbundene Unterrichtung der zustän
digen Stelle dieser die Erfassung des ganzen der 
Beschlagnahme unterliegenden Vermögens und die 
Entscheidung über die Ausübung ihres Beschlag
nahmerechts ermöglicht werden. Die Zustimmung 
enthält nicht einen Verzicht auf das Beschlagnahme- 
recht hinsichtlich des ganzen für die Zwangsvoll
streckung freigegebenen Vermögens, sondern nur 
einen beschränkten Verzicht zugunsten des bestimm
ten Gläubigers, dem die Zustimmung zur Zwangs
vollstreckung erteilt wird. Daraus folgt, daß die 
Vollstreckungsorgane einen etwaigen Überschuß 
nach der Verwertung des gepfändeten Vermögens 
nicht ohne weiteres dem Schuldner ausantworten 
dürfen. Vielmehr müssen sie nach dem Amtshilfe
grundsatz des § 19 der VO. v. 17. Sept. 1910 zu
erst die Entscheidung der zuständigen Stelle dar
über herbeiführen, ob sie hinsichtlich des Über
schusses von ihrem Beschlagnahmerecht Gebrauch 
machen w ill oder nicht.

Das Erfordernis der Zustimmung ist von den 
Vollstreckungsorganen zu beachten. Ohne die Zu-

313
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Stimmung dürfen sie auf keinen Fall die Zwangs
vollstreckung endgültig durchführen. Bei bereits be
schlagnahmten Vermögen wird eine solche Gefahr 
kaum bestehen, da die Beschlagnahme regelmäßig 
ersichtlich sein wird. Dagegen kann es in der Über
gangszeit wohl Vorkommen, daß der Gerichtsvoll
zieher z. B. bei Personen vollstreckt, die er nach den 
ihm vorgelegten Ausweisen für deutsche Staatsange
hörige halten konnte (§ 1 Abs. 2 der VO. v.17. Sept. 
1940), die es in Wirklichkeit aber doch nicht waren, 
so daß ihr Vermögen tatsächlich der Beschlagnahme 
unterlag. Die fehlende Zustimmung macht die Vor
genommene Zwangsvollstreckung nicht unwirksam. 
Vielmehr ist davon auszugehen, daß vor erfolgter 
Beschlagnahme eine Verfügungsbeschränkung nicht 
bestanden hat. Ebenso wie die bisher Berechtigten 
im Wege der freien Veräußerung über ihr Vermögen 
verfügen durften, konnte auch die Zwangsvollstrek
kung wirksam durchgeführt werden.

An eine bestimmte Form ist die Zustimmung 
nicht gebunden. Es ist Sache des Gläubigers, sie zu 
beschaffen, wenn sie nicht für bestimmte Fälle den 
Vollstreckungsorganen schon allgemein erteilt wor
den is t8).

Ob die zuständige Stelle an die erteilte einzelne 
Zustimmung endgültig gebunden ist, erscheint zwei
felhaft. Gewiß kann sie die Zustimmung nicht mehr 
nach Beendigung des Zwangsvollstreckungsverfah- 
rens widerrufen, wenn dadurch wirksam erworbene 
Rechte Dritter berührt würden. Dagegen muß man 
annehmen, daß die Zustimmung im Laufe des 
Zwangsvollstreckungsverfahrens widerrufen werden 
kann. Die Entscheidungen der zuständigen Stellen 
müssen insgesamt unter Beachtung des im § 2 
Abs. 2 der VO. v. 17. Sept. 1940 ausgedrück'ten 
Gedankens des öffentlichen Wohls getroffen wer
den. Es kann sein, daß erst nach Erteilung der Zu
stimmung Umstände bekannt werden, die eine 
Zwangsvollstreckung bei Beachtung des erwähnten 
obersten Grundsatzes als bedenklich erscheinen 
lassen. Die zuständige Stelle muß die Möglichkeit 
haben, auch jetzt noch die in erster Linie zu berück
sichtigenden Reichsinteressen zu wahren. Die Be
stimmung des § 16 Abs. 1 Satz 2, nach der es für 
das weitere Verfahren ohne Einfluß ist, wenn die 
Zustimmung von einer nach § 12 der VO. unzu
ständigen Steife erteilt worden ist, kann nicht als 
Folgerung aus einer vom Gesetz etwa angenomme
nen endgültigen Bindung an die Zustimmung ange
sehen werden, sondern sie entspringt nur dem Stre
ben nach einer möglichst weitgehenden Verein
fachung des Verfahrens, wenn die Beachtung der 
Reichsinteressen sichergestellt ist.

b) Einige Unklarheit besteht darüber, ob die Zu
stimmung auch in den folgenden Sonderfällen er
forderlich ist.

B es on d e r e  V e r f a h r e n :
Zur Vollziehung eines Arrestes oder einer einst

weiligen Verfügung wird man die Zustimmung nicht 
für erforderlich halten müssen. Diese Fälle werden 
in der VO. v. 17. Sept. 1940 nicht erwähnt, obwohl 
in den Verordnungen v. 15. Jan. 1940 und 12. Febr. 
1940 ein Vorbild zu einer ausdrücklichen Hervor
hebung gegeben war. Bei der Vollziehung eines 
Arrestes oder einer einstweiligen Verfügung wird 
es sich in der Regel um eilbedürftige Angelegeu-

8) Einige allgemeine Zustimmungen sind, allerdings 
unter dem ausdrücklichen Vorbehalt des Widerrufsrechts, 
in nicht veröffentlichten Verwaltungsvorschriften der LITO. 
erteilt worden. Interessierte Gläubiger können sich durch 
die zuständigen Vollstreckungsorgane oder die HTO. 
unterrichten fassen.

heiten handeln. Für solche Fälle eröffnet § lö  Abs. , 
wie noch zu erwähnen sein wird, auch für da 
eigentliche Zwangsvollstreckungsverfahren die Mog" 
lichkeit eines Zugriffs ohne eine vorherige Zustim
mung. Entscheidend muß die Erwägung sein, a 
durch die bloße Beschlagnahme eines Vermogen 
zugunsten eines Arrestgläubigers die mit der z 
Stimmung verfolgten, oben erwähnten Zwecke nie 
berührt werden, da dadurch die Gegenstände a 
Beschlagnahme nach der VO. v. 17. Sept. 1940 n1 
entzogen werden. § 16 Abs. 2 Satz 3 gilt auch ,v V  
so daß auf Antrag der zuständigen Stelle da3; v 
Streckungsgericht die Aufhebung der getror¡e 
Maßnahmen anordnen muß. Soweit es sich bei 
Vollziehung einer einstweiligen Verfügung ment _ 
eine einstweilige Regelung, sondern um e’n^.^ i:ch 
liehe Zwangsvollstreckung handelt, müssen tre ^  
die allgemeinen Bestimmungen des § / .  ^e.
„Zwangsvollstreckungen aller A rt“  auch hier 
achtet werden. der

Die Zustimmung ist auch für eine im "(eg 
Anschlufipfändung betriebene Zwangsvollstrec  ̂
notwendig; denn die erteilte Zustimmung uea. ^  
nicht, wie schon erwähnt, eine allgemeine h re i^ .g  
des betreffenden Gegenstandes, sondern nu 
Gestattung der Zwangsvollstreckung für den 
zelnen bestimmten Gläubiger. atlf

Obwohl § 16 es seinem Wortlaut nachi ju ß 
neueingeleitete Zwangsvollstreckungen a , ^ ’erück-
eine sinngemäße, die aufgezeigten Zw ecke^-

früher •sichtigende Auslegung zu dem Ergebnis an.
die Zustimmung auch für die Fortsetzung t r u n ^ ^
hängig gemachter Zwangsvollstreckungsver
notwendig ist. Diese Frage ist inzwischen dur 
AV. des RJM. v. 30. Juli 1941 (DJ. t
dem hier angegebenen Sinne allgemein marg 
worden.orden. mictrek-

§ 16 bezieht sich nicht nur auf Zwangsvo 
kungen im Sinne der ZPO., sondern aU/  i / v e r -  
voltstreckungcn jeder Art, also auch auf da- ^  
waltungszwangsverfahren. Aus dem IJmstan ’Rede
in Abs. 2 nur vom Vollstreckungsgericht <-ut ^
ist, kann man nichts Gegenteiliges schheu • . 
Gesetz geht bei der Regelung der von 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen von den >
Linie vorkommenden Fällen aus und f° rdlU ,1(j er da
entsprechend seinen Gedanken. Es will a _ 
durch die Regelung nicht auf diese nac113r  JJnd- 
den Fälle beschränken und den allgemeinen 
satz des Abs. 1 einschränken.

B es o n de r e  G e g e n s t ä n de :  n .n -0ifefl
Nach § 2 Abs. 4 der VO. v. 17. Sept. 194“  J,me» 

von der Beschlagnahme „regelmäßig ausgen 
werden: p£r-

a) bewegliche Sachen, die ausschließlich <- ^ ¡mInt 
sönlichen Lebensführung zu dienen
sind; t,n-,tthabeI]

b) Bargeld, Bank- und Sparkassenbuch^
sowie Wertpapiere bis zu einem Ge 
von 1000 r die&e

Von E r m e 1 °) wird die Ansicht vertreten, da 
Gegenstände „von der Beschlagnahme tr i , eteti, 
In der Praxis ist daraufhin die Ansicht au g v0||-
daß insoweit eine Zustimmung zur Zw ¡st
Streckung nicht erforderlich sei. Diese " " nWort'
aber unzutreffend. Sie entspricht weder i , gaCh' 
laut des Gesetzes noch wird sie zwingen mit 
liehen Notwendigkeiten gerecht. Auch ste uC[i. 
der Praxis der Treuhandstellen in Widersp -  
Nach § 16 ist die Zustimmung notwenu

zur

f) DGerVolIzZtg. 1941 Nr. 4 S. 41.
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'f ilnSsv° lIstreckung „in Gegenstände, die der Be- 
i,n+a?na^1Tie ••• unterliegen“ . Der Beschlagnahme 

erliegt nach §§ 1 3 der VO. das gesamte
seh ° geri von Angehörigen des ehemaligen polni- 
f .en Staates, soweit nicht die persönlichen Be- 

liingsgründe in Betracht kommen. Danach unter- 
ange?- der Beschlagnahme auch die in § 2 Abs. 4 
„ ¡ f  ührten Gegenstände; denn diese Bestimmung 
i  I nur Richtlinien für die Ausübung des Beschlag- 
sJ " f re?hts’ n’mm  ̂ aber die erwähnten Gegen- 
bpV'r n*cht von der Beschlagnahmbarkeit ans. Auch 
ein Üleŝ n Gegenständen kann die zuständige Stelle 
han F oß?s Interesse daran haben, von ihrem Vor- 
dyl^Hsein. Kenntnis zu erhalten. Man denke daran, 
kan Z’ i - ‘ ebl Schuldner mehrere Guthaben besitzen 
st ei», nie den Gesamtwert von 1000 3tM weit über- 
üclioen\  ° der daß er ” zur ausschließlichen persön- 
Werii1 .Lebensführung“  Kostbarkeiten und andere 
schla °  i Gegenstände angeschafft hat, deren Be- 
essegT me n'cb  ̂ nilr dem öffentlichen Inter- 
ein„r entsprechen kann, sondern auch dem Gebot 
sch], gleichmäßigen Behandlung der bei der Bc- 
2uSf:gnabme in Betracht kommenden Personen. Die 
aÜCL . lnung zur Zwangsvollstreckung muß deshalb 

g. ln diesen Fällen eingeholt werden.
Wenn6 Ausnahme wird nur dann arn Platze sein, 
GeaP,esf;slcl1 um eine Zwangsvollstreckung in solche 
bar s 'Sbuide handelt, die im allgemeinen unpfänd- 
deren a Und be‘ denen der Zugriff nur bei beson- 
f°rder., nsprüciien wie bei Privilegierten Unterhalts- 
W°h] n&eUj gestattet ist. Praktisch wird hierbei 
lohn in r eille Zwangsvollstreckung in den Arbeits- 
Sinn ui, , Rächt kommen. Insoweit wird hach dem 
v. 17 nach der praktischen Handhabung der VO. 
k°mm(> CP“  1^40 eine Beschlagnahme nicht in Frage 
s t i m ' 1’ S<? daß auch von der Einholung der Zu-

Bpc ng abgesehen werden kann. 
Ha„dpIüdJ re A n s p r ü c h e :

s‘cb llin die Zwangsvollstreckung eines 
gabe . aubiger zustehenden Anspruchs auf Heraus-
auf Q Inei' Sache, die sein Eigentum ist und sich nur 
reich d “  k ir f endeines Rechtsverhältnisses im Be- 
üntgrij nesenlagnahmten oder der Beschlagnahme
stirnZ/,, genden Vermögens befindet, so ist die Zu- 
Ver,nü " g nach § 16 nicht notwendig, wenn das 
hnteriii? ^1 des Gläubigers der Beschlagnahme nicht 
v°l|st r e f  Bs liegt in diesem Falle keine Zwangs- 
Hegcnd *n einen der Beschlagnahme unter-
yermdix!1 Gegenstand vor. Unterliegt dagegen das 
ist aucP hn .des Gläubigers der Beschlagnahme, so 
riforejp1 r  i! Bierausgabeansprüchen die Zustimmung 
Heran 'Beh’ da der Beschlagnahme nicht nur der 
das F irr3 a anspruch selbst unterliegt, sondern auch 
auf Zw en^Uni an der Sache. § 16 bezieht sich aber 
solch' "^Vollstreckungen jeder Art, nicht nur auf 

Hat d Cgen Geldforderungen. 
s<-'hla„  5r Gläubiger, dessen Vermögen der Be- 
9bges'on i le nic!lt unterliegt, einen Anspruch auf 
aahme ,, /^.Befried igung aus einem der Beschlag- 
§ 16 A h nt^riiegenden Gegenstände, so ist er nach 
3jlgen ,s- 2 SchuIdAbwVO. grundsätzlich „nach den 
Heß u nen Vorschriften zu befriedigen“ . Es fragt 
a and dip der Gläubiger danach in den Gegen- 
dfir v 0  Ü Zwangsvollstreckung ohne die nach § 16 
betreibenV(*17- Sept. 1940 erforderliche Zustimmung 
« 4 Abg1 oai3-n' N;ich der allgemeinen Vorschrift des 
^rwait/  ^.RG- wäre er dazu, wenn der Konkurs- 
a e Verw nicß* Semaß § 127 KO. von seinem Recht, 

V0rsl rtl!ng des Gegenstandes „nach Maßgabe 
dber a driften über die Zwangsvollstreckung oder 
"rieht m. Handverkauf zu betreiben“ , Gebrauch 

erechtigt. Außerdem hätte er nach den

allgemeinen Vorschriften auch das Recht, die Ver
wertung des Gegenstandes selbst vorzunehmen, 
wenn er auf Grund des in Betracht kommenden 
Rechtsverhältnisses befugt ist, sich aus dem Gegen
stand ohne gerichtliches Verfahren zu befriedigen. 
Praktisch würde es bei allen diesen Möglichkeiten 
darauf hinauskommen, daß der Gegenstand öffent
lich versteigert werden müßte, wenn der Gläubiger 
darauf bestünde. Eine solche Art der Verwertung 
könnte aber leicht mit den Zielen des Neuaufbaues 
im Osten, nach denen sich die gesamte Tätigkeit der 
beschlagnahmenden Stellen zu richten hat, in Wider
spruch geraten. Man muß deshalb den § 16 SchuId
AbwVO. einschränkend dahin auslegen, daß die 
„allgemeinen Vorschriften“ , nach denen der Gläu
biger zu befriedigen ist, sich nicht auf das Ver
fahren beziehen, sondern nur auf die materiellen 
Grundsätze der Befriedigung. Die Art der Ver
wertung kann die zuständige Stelle nach den Er
fordernissen des öffentlichen Wohls frei bestimmen. 
Einen Anhalt für diese Auslegung kann man aus 
dem Gesetz selbst gewinnen, das nicht davon spricht, 
daß „der Gläubiger sich nach den allgemeinen Vor
schriften befriedigen kann“ , und das im § 28 einen 
freien Verkauf auch eines belasteten Grundstücks 
durch den komm. Verwalter erwähnt, ohne diesen 
Verkauf von der Zustimmung des Gläubigers ab
hängig zu machen. Der Schutz des Gläubigers ist 
durch die Vorschriften der §§ 27 Abs. 3 und 28 
Abs. 2 sichergestellt, da ihm, wenn der erzielte Er
lös hinter dem Wert des Grundstücks zurückbleibt, 
ein entsprechender Ersatzanspruch gegen das Deut
sche Reich zusteht. Bei anderen Gegenständen als 
Grundstücken wird man diese Bestimmungen ent
sprechend anwenden können. Festzuhalten ist da
nach, daß durch § 16 SchuIdAbwVO. dem Gläu
biger keine besonderen Verwertungsrechte einge
räumt werden. Auch der absonderungsberechtigte 
Gläubiger muß deshalb zu einer etwaigen Zwangs
vollstreckung die Zustimmung nach § 16 der VO. 
v. 17. Sept. 1940 haben.

c) Nach § 16 Abs. 2 der VO. v. 17. Sept. 1940 
kann in eilbedürftigen Fällen die Zwangsvollstrek
kung auf Anordnung des Vollstreckungsgerichts 
auch schon vor Erteilung der Zustimmung begonnen 
werden. Sie soll sich dabei regelmäßig auf Siche
rungsmaßnahmen beschränken. Sie kann aber, wenn 
es der Fall erfordert, z. B. bei leichtverderblichen 
Sachen, auch zur Verwertung führen; denn die ganze 
Ausnahmevorschrift fußt auf dem Gedanken der 
„Eilbedürftigkeit“ . Die Ausantwortung des Erlöses 
an den Gläubiger wird regelmäßig nicht mehr dar
unter fallen. Die Zustimmung muß gegebenenfalls 
auch jetzt noch eingeholt werden.

In der Praxis wird auch mit den erwähnten Er
leichterungen oft nur schwer auszukommen sein 
Ob ein „eilbedürftiger“  Fall vorliegt, kann der Ge
richtsvollzieher oft erst an Ort und Stelle feststellen 
wenn er sieht, welches pfändbare Vermögen beim 
Schuldner vorhanden ist. Stellt er z. B. bei einem 
Schuldner Geld oder Kostbarkeiten oder sonstige 
Gegenstände, die der Vollstreckung leicht entzogen 
werden können, fest, so wird nach Lage der Ver
hältnisse meistens ein sofortiger Zugriff geboten 
sein, da bei einem Aufschub im allgemeinen die 
Gefahr bestehen würde, daß der Schuldner dieses 
Vermögen sowohl dem Gläubiger als auch der 
Treuhandstelle entzieht. Auch für diese Fälle muß 
eine vernünftige Regelung gefunden werden M E 
hegt nichts dem im Wege, daß der Gerichtsvoll
zieher in einem solchen Fall entweder auf Grund 
einer allgemeinen Ermächtigung des Vollstreckungs-

313*
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gerichts oder auch aus eigenem Entschluß die Pfän
dung und Sicherstellung sofort vornimmt. Es ist 
schon erwähnt worden, daß die fehlende Zustim
mung die Pfändung nicht unwirksam macht, wenn 
der betreffende Gegenstand noch nicht beschlag
nahmt worden ist. insbesondere kann der Schuldner 
selbst wegen Fehlens der Zustimmung keine be
gründete Erinnerung gegen die Art und Weise der 
Zwangsvollstreckung einlegen. Das ergibt sich schon 
aus den allgemeinen Zwangsvollstreckungsvorschrif
ten (§§ 772, 771 ZPO.). Die Rechte der nach der 
VO. v. 17. Sept. 1940 zuständigen Stelle werden 
aber nicht berührt. Das einzige Bedenken könnte 
die Erwägung bilden, daß im Falle der Aufhebung 
der getroffenen Voltstreckungsmaßnahmen gemäß 
§ 16 Abs. 2 Satz 3 der VO. v. 17. Sept. 1940 dem 
Gläubiger unnötige Kosten entstehen. Aber da der 
Zugriff unzweifelhaft regelmäßig seinem Interesse 
entspricht, muß er als durch den allgemeinen Voll
streckungsauftrag gedeckt angesehen werden.

3. Neben dem § 16 bringt die VO. v. 17. Sept. 
1940 in § 17 noch Sondervorschriften für Konkurs
verfahren. Bei schon früher anhängig gemachten 
Konkursverfahren gelten für die Verwertung des zur 
Konkursmasse gehörenden Vermögens, wenn dieses 
der Beschlagnahme unterliegt, die Vorschriften des 
§ 16 sinngemäß (§ 17 Abs. 1). Bei neuen Verfahren 
sind bei Prüfung der Frage, ob eine den Kosten des 
Verfahrens entsprechende Konkursmasse vorhanden 
ist, Gegenstände, die der Beschlagnahme unter
liegen, nur dann zu berücksichtigen, wenn die zu
ständige Stelle ihrer Verwertung im Konkursver
fahren zugestimmt hat (§17 Abs. 2).

Soweit es sich um bereits beschlagnahmte Ver
mögen handelt, wird der § 17 nach Inkrafttreten der 
SchuldAbwVO. kaum praktisch werden, da die Ab
wicklung der Schulden regelmäßig nach den Vor
schriften dieser VO. erfolgen wird. Aufgehoben ist 
der angeführte § 17 aber nicht, da es der zustän
digen Stelle unbenommen bleibt, einen komm. Ver
walter oder Abwickler nicht zu bestellen und die 
Regelung dem allgemeinen Verfahren zu überlassen.

Hat bei den alten Konkursverfahren die zustän
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dige Stelle erklärt, daß sie der Verwertung der 
Konkursmasse im Konkursverfahren nicht zustinnne, 
so ist die Beschlagnahme als endgültig anzusehen. 
Damit ist aber die Konkursmasse als solche weiP
gefallen, da zu ihr nur das der Zwangsvollstreckung 
unterliegende Vermögen des Gemeinschuldners ge
hört (§ 1 KO.), das beschlagnahmte Vermögen abe 
infolge des in der Beschlagnahme liegenden abso
luten Veräußerungsverbotes einer Zwangsvollstrec
kung entzogen worden ist. In diesem Falle wir > 
wie das in dem ähnlichen Falle der Zwangsverste - 
gerung eines Grundstücks auch geschieht1®)) da 
Verfahren von Amts wegen aufzuheben sein- £ 
braucht nicht abgewartet zu werden, bis etwa <•” 
Einziehung des beschlagnahmten Vermögens erfolg 
und bis somit der Wegfall eines dem Gemeinschu 
ner gehörenden Vermögens überhaupt eintritt. u
gleiche g ilt für schwebende Vergleichsverfahren, r 
Gläubiger können Befriedigung nach den Vorscnr 
ten der SchuldAbwVO. verlangen.

Ist ein Teil der zur Konkursmasse gehören cn 
Gegenstände nicht beschlagnahmt, so kann e 
Einstellung nach § 204 KO. in Betracht kommen.

In den Fällen, in denen nur ein Teil des schu^ 
nerischen Vermögens beschlagnahmt ist, w i r d cäst 
annehmen müssen, daß sich die Gläubiger zuna 
an das pfändbare nicht beschlagnahmte Venn » ^  
halten müssen, vor allem wenn insoweit em 
kursverfahren durchgeführt wird; denn die Beitr 
gung der Gläubiger auf Grund der SchuldAOW • 
beruht nicht auf einer rechtlichen Notwendig ^ 
sondern nur auf Billigkeitsgedanken, die erst ; 
einen Sinn haben, wenn der Gläubiger men 
eine sonstige, ihm zumutbare Weise Befriedig  ̂
erlangen kann. Dieser Grundsatz hat im § 6 s . 
AbwVO. einen gesetzlichen Niederschlag gp* Qg’ 
da nach dieser Bestimmung die Haftung einij nen- 
samtschuldners, wenn auch nur zu dem dem .j 
Verhältnis der Gesamtschuldner entsprechende
bestehenbleibt.

§28
10) Vgl. Jaecke l -Güthe,  7. Auf!., Anm. 3 zu 

ZwVerstG.

Die Entwickelung der Handels- und Genossenschaftsregister
im Warthegau

Von Oberlandesgerichtsrat Ge b e r t ,  Posen

I. D e r Z u s t a n d  b is  1939
Das materielle und formelle p o l n i s c h e  Re

g i s t e r r e c h t ,  das der deutsche Rechtswahrer im 
Oktober 1939 im Warthegau antraf, war erst im 
Sommer 1934 einheitlich für die ganze polnische 
Republik kodifiziert worden. Im wesentlichen han
delte es sich um das polnische HGB. v. 27. Juni 
1934, das die Rechtsverhältnisse der Einzelkaufleute, 
Personal- und Kapitalgesellschaften regelte, das 
GenG. v. 29. Okt. 1920 in neuer Fassung v. 16. Juni 
1934, die HandelsregisterVO. v. 1. Juli 1934 und die 
KategorienVO. v. 23. Okt. 1936, die den Begriff der 
Registerkaufleute nach steuerlichen Kategorien fest
legte.

Diese Kodifikation beseitigte u. a. das polnische 
HGB. von 1933, das Aktien- und GmbH.-Recht von 
1928 und 1933, im Ostwartheland das russische 
HOB. von 1912, Teile des französischen HGB. 
(Code de commerce) bzw. des Code civil und im 
früheren preußischen Teilgebiet das deutsche HGB.

von 1900 nebst dem deutschen Aktien- und Gmb 
Recht. - nd

Die Mannigfaltigkeit der bis 1934 im Wai „ iec^ s- 
geltenden und sich einander ablösenden j el-
Systeme machte sich auch in der Ausgesta) s êr, 
Registerakten und der Einrichtung der K g ^  
bände bemerkbar, zumal seit 1934 die Fünf „ fe i l '  
Registergerichte — wenigstens im preufksen n 
gebiet — von den AG. auf die LG. uberg rfnübef' 
war. Die hierdurch bedingte Häufung und jtere 
sichtlichkeit der Register wurde durch zwei ^ n- 
Momcnte verstärkt, nämlich das Fehlen Je jjjiose 
satzes einer Registerbereiniguhg und cup werbe' 
Aufnahme von Handwerkern und Kleine
treibenden in das A-Register. Fanden ¡.jjerifj
in ihm neben ausgesprochenen Ladenhand
wie Fleischer, Bäcker und Schuster, auch m azer,
kleinste Bier-, Wein-, Kaffee-und Teestuben 
Torfstecher, Inhaber von Dorfschenken unc... .jSClic 
laden, Gewerbetreibende im Umherziehen, J
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Getreide-, Vieh-, Geflügel- und Kleiderhändler, 
Fischer und Zimmervermieter. Diese auffällige Über
flutung des A-Registers mit unzähligen Zwerg
betrieben hatte ursprünglich fiskalische Gründe. 
Der polnische Saisonstaat war durch seinen Krieg 
mit Rußland (1919—1920) und die nachfolgenden 
inflationsjahre finanziell völlig heruntergewirtschaf- 
*et und sah im Handelsregister mehr die Ein- 
uahmequelie als ein Instrument staatlicher W irt
schaftsführung. Indem er in steigendem Maße die 
Aufnahme aller Personen ins Register anordnete, 
me irgendwie handelsmäßig tätig waren, zerstörte 
®.r im Laufe der Jahre zwangsläufig die ursprüng- 
uche Funktion des Handelsregisters als Auskunfts
mittel für Staat und Wirtschaft. Auch als 1934 der 
Polnische Gesetzgeber mit der Einführung eines 
muheiflichen Registerrechts die Grundlage für eine 
Bereinigung des Registers schuf, scheiterten alle 
'Wohlgemeinten Reformpläne an der kurzsichtigen 
Anstellung der polnischen Justizverwaltung, die die 
jeegistersachen weiterhin als Aschenputtel-Dezernat 
behandelte. So konnte es schließlich dahin kommen, 
paß die Handels- und Qenossenschaftsregister in 
..osen und Litzmannstadt insgesamt 218 Bände mit 
Uber 20000 Firmen auswiesen und im gesamten 
maugebiet am 1. Okt. 1934 35420 Firmen ein
getragen waren.

II. D ie  R e g i s t e r b e r e i n i g u n g  
Angesichts dieser Sachlage mußte sowohl aus 
‘rtschaftspolitischen als auch aus verwaltungstech- 
mchen Gründen an eine umgehende Generalberei- 

¡SfUng der Handels- und Genossenschaftsregister 
bl rangegangen werden. Vielfach ergab schon das 
So°Bc Aktenstudium die Löschungsreife der Firma; 
u Wenn die Inhaber Kleingewerbetreibende oder 
^¡‘ Howerker waren oder bereits vor Jahren selbst 
V„ Löschung angemeldet hatten oder sonst ihre 
pjj,Vnögenslosigkeit offenkundig war. In zahlreichen 
\A er|. wiesen die zu polnischer Zeit eingereichten 
„^mögensbilanzen bzw. Gewerbescheine die Unter- 
Vn012”  a*s bereits nach der polnischen Kategorie- 
auri n*.cBt mehr registerpflichtig aus. Oft führten 
(iHh-öie von den Industrie- und Handelskammern 
ämt >’ Amtskommissaren, Bürgermeistern, Finanz- 
dcr °r> ’ .de.r Haupttreuhandstelle Ost (HTO.) und 
Ve.. olizei eingeforderten Lageberichte bzw. die 
Rüci mung der Firmeninhaber oder persönliche 
lein prachen mit den örtlichen Kreisvcrtrauens- 
Löh ? der IHK. und HTO. zur Feststellung der 
lern« n£sre‘fe gemäß §31 HGB. (bei Einzelkauf- 
Lösou Un(t Personalgesellschaften) und den §§ 2, 3 
sch f+UngsG- v- 9- Okt. 1934 (bei Kapitalgesell- 

i a , n und Genossenschaften), 
die \ ?n größeren Städten wurden schließlich auch 
ty. alljährlich veranstalteten Betriebszählungen so- 
matip Ie Erfassungskarteien der HTO. als Infor- 
" ‘‘tmnsqueiie benutzt.

K o m m i s s a r i s c h  v e r w a l t e t e  Be t r i e b e
j y  u nd  F e i n d v e r m ö g e n

riScher s°tort-Löschung verfielen auch treuhände- 
sCh‘ Verwaltete Betriebe, die bereits zu p o l n i -  
Das T. Z e i t  nicht mehr registerpflichtig waren. 
tniSsng. lcLhe galt auch für die im Register als kom
mst nISCa verwaltet eingetragenen Betriebe, die 

‘ l<ei tv \Ch K r i e g s a u s b r u c h  ihre Registerfähig- 
Um .Valoren hatten. Es handelte sich hierbei meist 
heit hntCrnehmen, die aus der Substanz einer Mehr- 
finan;;ei,chlagnahmIer Betriebe aufgebaut und mit 
brachtC er Unterstützung der HTO. in Gang ge

worden waren. Bei diesen unechten kom

missarischen Verwaltungen hatte zwar die HTO. 
mit ihren Mitteln und Machtbefugnissen Pate ge
standen. Im registerrechtlichen Sinne waren aber 
die polnischen bzw. jüdischen Unternehmen, die nur 
den Rohstoff für die Inbetriebnahme eines neuen 
deutschen Unternehmens geliefert hatten, vermö
genslos und löschungsreif. Der sogenannte kom
missarische Verwalter war daher als Gründer einer 
neuen Firma zu behandeln.

Polnische bzw. jüdische Firmen, die von der 
HTO. a b g e w i c k e l t  wurden, wurden im Einver
nehmen mit dieser Stelle grundsätzlich bereits vor 
Beendigung der Liquidation im Register gelöscht. 
Eine Ausnahme galt nur für solche Firmen, die 
kapitalmäßig mit dem Ausland verflochten waren 
oder Forderungen gegenüber dem Auslande be
saßen.

Bei Feindvermögen erfolgte nach Beschlußfas
sung des OLG. die Eintragung des Feindkommis
sars von Amts wegen (VO. über die Behandlung 
feindlichen Vermögens v. 15. Jan. 1940, §§ 13, 14).

Eingetragener Grundbesitz war nur dann ein Hin
derungsgrund für eine vorzeitige Löschung, wenn 
ein Verkauf der Firma beabsichtigt war. Sollte die 
Firma lediglich abgewickelt werden, so verblieb es 
bei einer vorzeitigen Löschung, die einer Geltend
machung des Eigentums durch den früheren kom
missarischen Verwalter oder die HTO. nicht ent
gegenstand. In Sonderfällen stand es der HTO. 
frei, eine vorzeitig gelöschte Firma gebührenfrei 
wieder in das Register eintragen zu lassen.

IV. D u r c h s c h n i t t e n e  B e t r i e b e
Einer besonderen Behandlung bedurften Betriebe, 

die ihre Hauptniederlassung oder ihren Sitz im 
Gouvernement, dagegen ihre Filialen oder Betriebs
stätten im Warthegau hatten (sog. durchschnittene 
Betriebe). Diese früheren Filialen sind jetzt kom
missarisch verwaltetes Sondervermögen und gelten 
rechtlich als selbständige Unternehmen. Soweit sie 
bisher registerlich noch nicht erfaßt sind, werden 
sie auf Antrag der HTO. neu eingetragen.

V. D ie  U m s t e l l u n g  der  Volksdeutschen
A k t i e n g e s e l l s c h a f t e n  und  G e n o s s e n 

s cha f t en
Bei den zur Zeit der Machtübernahme in Volks

deutscher Hand befindlichen Unternehmen (im preu
ßischen Teilgebiet etwa 1000, darunter etwa 800 Ge
nossenschaften und im Litzmannstädter Industrie
bezirk einige 100 Kapitalgesellschaften und einige 
Dutzend Genossenschaften) steht jetzt die Frage 
der Umstellung und Anpassung an das deutsche 
Recht im Vordergrund ')• Auf dem Gebiet des Aktien
wesens — entsprechendes gilt auch für die GmbH. 
— hat sich der Reichsjustizminister durch Erlaß 
v. 1. Sept. 1941 damit einverstanden erklärt, daß 
die Anpassung der Satzung bestehender Aktien
gesellschaften an das deutsche AktG, auch schon 
vor der förmlichen Einführung des AktG, und dem 
Erlaß der DurchfVO. vorgenommen werden soll. 
Hierbei ist besonders darauf zu achten, daß die 
Anpassung einheitlich, innerhalb einer angemessenen 
Frist und ohne Kostennachteile für die betroffenen 
Gesellschaften durchgeführt wird. Die Anpassung 
der Satzung der bestehenden Aktiengesellschaften 
an das deutsche AktG, wird demnach entsprechend 
dem Entwurf zu der DurchfVO. der ORpflVO. i)

i) Während des Druckes ist die 2. ORpflDVO. v. 6. Nov. 
1941 (RGBl. I, 695) erschienen, durch die das meiste im 
folgenden Gesagte Gesetz geworden ist.
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vorzunehmen sein, deren wesentliche Bestimmungen 
in den §§ 13, 14, 20, 21 enthalten und bereits den 
Registergerichten zugeleitet sind. Als Einführungs
stichtag, d. h. als Zeitpunkt, von dem ab die in dem 
Entwurf vorgesehenen Fristen zu laufen beginnen, 
wird nach einem Runderiaß des Oberlandesgerichts
präsidenten v. 22. Sept. 1941 der 1. Okt. 1941 an
gesehen.

Die Umstellung der Genossenschaften auf das 
deutsche Recht soll nach einer Vereinbarung mit 
dem Verband der deutschen Genossenschaften im 
Wartheland, der die Umstellung der einzelnen Ge
nossenschaften überwacht und praktisch durchführt, 
innerhalb eines Jahres erfolgen. Hierdurch wird 
eine ordnungs- und planmäßige Bearbeitung der 
Sachen sowohl seitens des Genossenschaftsverban
des als auch der Registergerichte sichergestellt. Die 
Genossenschaften reichen in dieser Zeit den Re
gistergerichten neben der neuen Mustersafzung eine 
Abschrift der von ihnen nach polnischem Recht 
selbst geführten Genossenliste zum Zweck der An
legung einer g e r i c h t l i c h e n  Genossenliste ein. 
In der Abschrift sind nur Genossen aufzunehmen, 
die noch Genossen sind oder erst nach dem l.Jan. 
1940 ausgeschieden sind.

Bei der Umstellung der Genossenschaftsanteile 
und der Haftungssumme wird es sich im Regel
fälle nur um eine Anpassung der bisherigen Sum
men an die deutsche Währung handeln. Wollen 
die Genossenschaften gleichzeitig ihre Haftsumme 
herabsetzen oder ihre Haftform mildern, so könnte 
eine solche Anpassung erst nach dreimaliger Be
kanntmachung und nach Ablauf eines Sperrjahres, 
gerechnet von der dritten Bekanntmachung, erfol
gen (§ 133 GenG.).

Um auch in diesen Fällen eine möglichst schnelle 
Anpassung der bisherigen Satzung an das deutsche 
GenG, zu erreichen, hat der Genossenschaftsver
band folgendes Verfahren eingeführt: Die General
versammlung beschließt zunächst im ersten Punkt 
der Tagesordnung die Anpassung des Statuts an 
das deutsche GenG, und rechnet die Geschäftsan
teile und Haftsummen im Verhältnis 2:1 von Zloty 
in Reichsmark um. In einem weiteren Punkt der 
Tagesordnung wird dann die Herabsetzung der 
Haftsumme mit der Maßgabe beschlossen, daß die 
Anmeldung dieser Satzungsänderung beim Register
gericht nach Erfüllung der gesetzlichen Voraus
setzungen erfolgen solle. Sodann eriolgt zunächst 
die Anmeldung der Annahme der deutschen Muster
satzung bei dem Registergericht, während die drei- 
malige Bekanntmachung bezüglich der Herabsetzung 
der Haftsumme, die nach einem Jahr zur Eintragung 
der Herabsetzung der Haftsumme ins Register führt 
nebenher weiterläuft. Bei diesem Verfahren er
spart die Genossenschaft die Einberufung einer 
zweiten Generalversammlung zwecks Herbeiführung 
einer Beschlußfassung über die Herabsetzung der 
Haftsumme.

Zur Beschleunigung des Umstellungsverfahrens 
bescheinigt der Genossenschaftsverband unter Be
zugnahme auf eine entsprechende Rundverfügung 
des Oberlandesgerichtspräsidenten den Register
gerichten, daß es sich im gegebenen Falle nur um 
eine_ Währungsumstellung und nicht um eine wert
mäßige Herabsetzung handelt.

Wird schon jetzt ein Beschluß über die Herab
setzung der Haftsumme gefaßt, seine Eintragung 
aber bis zur Durchführung der gesetzlichen Vor
aussetzungen zurückgestellt, so wird der üblichen 
Bescheinigung über die reine WährungsumstelhmS 
hinzugefügt, daß unabhängig von der Anpassung 
des Statuts an das deutsche GenG, die General
versammlung eine Herabsetzung der Haftsumme 
beschlossen hat, eine Anmeldung dieser Statuten
änderung nach dem Beschluß der Generalversamm
lung aber erst nach einem Jahre, d. h. also nae« 
Durchführung der gesetzlichen Voraussetzungen el” 
folgen soll.

'V I. Z e i t p u n k t  der  U m s c h r e i b u n g  
Die endgültige Umschreibung der Handels- un 

Genossenschaftsregister wird erst nach vollständige* 
Durchführung der Bereinigungsarbeiten in Angt"1 
genommen werden, und zwar in Anlehnung an die 
zur Handelsregisterverfügung v. 10. Aug. 1937 er
gangenen AusfVO. des Reichsjustizministers von 
23. Sept. 1937. Damit werden zahlreiche in d 
Kriegszeit noch eintretende Änderungen in den alt 
polnischen Registern festgehalten, ohne später 01 
deutschen Register zu füllen.

VII. G e s a m t u b e r s i c h t
Eine Gesamtübersicht über die bis zum 15. Okt-

1941 auf dem Gebiete des Registerwesens im Warthf
—  —' • ' ■ ‘ "  ' -  ............’e

:h 
B

Genossenschaftsregister und die Zahlen von bn*!S

gau geleistete Aufbauarbeit vermittelt die nac 
stehende Tabelle, bei der die von oben nach un . 
gelesenen Zahlen jeweils den Stand der A-, d

Eintragungen bis 15. Okt. 1941 in den ein 
Landgerichtsbezirken angeben.

nach reciits den Stand der Register am 1. Okt. 1939» 
die Löschungen bis 15. Okt. 1941 und die ncu^

Stand
vom

1.10.39

Löschun
gen bis 
15.10.41

Posen: HReg. A 1295 949
HReg. B 
Gen Reg.

582 403

Litzmannstadt
451 209

m it Kutno: HReg. A 16033 12029
HReg. B 1184 7S8
GenReg. 401 214

Gnesen: HReg. A 1208 1144
HReg. B 77 58
GenReg. 228 89

Hohensalza: HReg. A 715 339
HReg. B 89 27
GenReg. 215 76

Leslau: HReg. A 1171 1142
HReg. B 84 62
GenReg. 55 47

Kalisch: HReg. A 9827 9339
HReg. B 289 191
GenReg. 365 247

Ostrowo: HReg. A 609 510
HReg. B 52 31
GenReg. 181 97

Lissa: HReg. A 171 78
HReg. B 35 21
GenReg. 103

35420
36

28116

Neuert'
tragim-

g e u

559
73
47

470
18
35
15
0

15 
31
3 

31
16
2

U
46
7

19
83
4

54
36 
1

25 
1 óOl
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Die Entwicklung des Arbeitsrechts im Reichsgau Wartheland
Von Dr. A lt  mann,  Leiter der Gaurechtsberatungsstelle Wartheland der DAF., Posen

Wie auf fast anen Rechtsgebieten, hatte der pol- 
j  ^  Staat auf dem des Arbeitsrechts die weit- 
¡1. J  Zersplitterung, die eine Folge der unter
en j . en staatlichen Herkunft der verschiedenen 
niri war’ *n den ^  Jahren seiner Herrschaft
dei, \v /esf itigen können- So galten in den Teilen 
hon ar.‘ iegau.es, die früher zu Kongreßpolen ge- 
friii en’ Abschnitte des Code civil Napoleon, in den 
Hör ™ senschen Gerieten beispielsweise BGB., 
lauf- ’’ ” GewO. und in der Netzeniederung die vor
an $ e LandarbeitsO. v. 24. Jan. 1919. Es hat nicht 

versuchen gefehlt, auf dem Wege der Gesetz- 
“ ung Ordnung in dieses Chaos zu bringen.

Poln0n größerem Interesse ist das neu geschaffene 
duroifCi.e Pec!lt der Gesamtarbeitsverträge, das erst 
Maru(.Gesetz v. 14. April 1937 ähnlich dem vor der 

‘ ^übernähme auf Grund der TarifvertragsVO. 
Wur(i' ,2' ^918 *n Deutschland geltenden gestaltet 
nac] e> a so schon beim Erlaß unserer Auffassung 
4jp* hoffnungslos veraltet war. Im übrigen hatten 
schäm riÛ sverdande> die a*s Partner für den Ab- 
nen f Ver Kollektivverträge in Betracht kamen, kei- 
in er deutenden Einfluß entwickeln können, woran 
War . te.r Linie ihre ungeheure Zersplitterung schuld 
380 Retwa 900000 Arbeitnehmer Polens waren in 
Sei oerufsverbänden organisiert! Die sofortige Be- 
b°tenn?! dic.ser Organisationen war zwingend ge- 
^ürd i lr  ™ Wartheland liegendes Vermögen 
Ost -r .ch Anordnung der Haupttreuhandstelle 
Snn’sto ,handsteIle Posen> v. 28. Febr. 1940 zu- 

des Reiches beschlagnahmt und die Ver- 
pa bestehtwaltung der DAF. zur Generaltreuhände-

0r(ln,, Arbcitsve rtragsrecht waren durch zwei Ver- 
16, m r gen des Präsidenten der Republik Polen vorn 
der arz 1938 Maßnahmen getroffen worden, die 
Reehtferadezu unglaublichen Verworrenheit und 
i*lls c|fUrnsJvC,herheit e‘n Lnde machen sollten, die 
oste P" '

dr> Yv • uiacuen sonren, uie
v>s{(?rro-r jVeitergeltung der deutschen, russischen, 
ien Vp1Chlu- en und französischen Vorschriften in 
llrsachifSC"icdenen Landesteilen der Republik ver
binde ,Wurden. Dieser Zweck der Verordnungen 
^duri-i theoretisch erreicht, praktisch aber wieder 
Hinsi J1 zunichte gemacht, daß sie in verschiedener 
hing. vL (Urlaub, Lohnzahlung bei Dienstbehinde- 
Möp-i; pUndigungsfristen) ganz erheblich über die 
Oorar[;hkeiten der Wirtschaft RPolens hinausgingen.
^rbelt T t  Oiesetze sollten weniger der Praxis des 
QeltUnS e, e°s dienen, als vielmehr echt polnischem 
hatten g.sdedürfnis und politischer Propaganda. Sie 
JVUrde dader auch wenig praktische Bedeutung und 
irp nn]0 -1116*^ oder weniger ignoriert, wie dies selbst 

ße. nischen Schrifttum offen zugegeben wurde2). 
Vart! Gründung uncj Eingliederung des Reichsgaues 
Vv*rtsH ?nd war ein natürlich gewachsenes, den 
Qauesla d ‘chen und sozialen Gegebenheiten des 
V°rh ^sprechendes Arbeitsrecht jedenfalls nicht 
Schen i f 11- Die Rechtsbeziehungen zwischen deut
e t 'Unternehmern und deutschen Gefolgschafts- 
9acla riÖern konnten überhaupt von vornherein nur 

Putschen Grundsätzen geregelt werden. An-

des Reichsstatthalters im Reichsgau Warthe-
p ) « Æ /4° s- “

ispiei e? s- »Das bisherige polnische Ar 
gegeben vom Arbeitswissenschaftlichen

Arbeitsrecht“ . 
Institut der

dererseits konnte das hochentwickelte deutsche Ar
beitsrecht nicht ohne weiteres auf einen Gau über
tragen werden, dem die Polen in brutaler aber ziel
bewußter Entdeutschungsarbeit, die schließlich im 
Mord an vielen tausenden deutscher Menschen en
dete, mit aller Gewalt ein polnisches Gepräge zu 
geben gesucht hatten. Wie erschreckend weit sie 
hiermit gekommen waren, ist im Altreich immer 
noch viel zu wenig bekannt. Es ergab sich also von 
vornherein, daß die Vorschriften des deutschen 
Arbeitsrechts nur ganz allmählich und vielfach nur 
mit gewissen, den besonderen Volkstumsverhält
nissen im Warthegau entsprechenden Abwandlun
gen hier eingeführt werden können. Ferner zeigte 
sich recht bald die Notwendigkeit, dem fremden 
Volkstum den ihm im Arbeitsleben gebührenden 
Platz zuzuweisen und zu diesem Zweck Sonder
regelungen zu treffen. Darüber hinaus erforderten 
die Bedürfnisse der Kriegswirtschaft nicht selten die 
alsbaldige Schaffung von bisher nicht vorhandenen 
Rechtsnormen, die im Altreich bereits bestanden 
und auch im Warthegau nicht entbehrt werden 
konnten.

So zeigten die L ö h n e ,  die hier im allgemeinen 
ein sehr unbefriedigendes, ja kümmerliches Niveau 
gehabt hatten, schon Ende 1939 sprunghaft stei
gende Tendenz. Dem. wurde unter dem 24. Okt. 
1939 durch einen vom Chef der Zivilverwaltung an
geordneten Lohnstop3) abgeholfen, der die Arbeits
entgelte zunächst auf dem Stand v. 31. Aug. 1939 
festhielt oder dorthin zurückführte. Gleichzeitig aber 
wurden die Vorarbeiten für die Schaffung neuer 
Arbeits- und Lohnbedingungen aufgenommen und 
so beschleunigt, daß die erste Tarifordnung im 
Reichsgau Wartheland unter dem 27. Nov. 1939 er
lassen werden konnte. In schneller Aufeinander
folge wurden alsdann weitere Tarifordnungen ge
schaffen, so daß alle wichtigen Wirtschaftszweige 
bereits im Frühjahr 1940 staatlich festgesetzte Ar
beitsnormen hatten und mit festen Löhnen auch 
feste Kalkulationsgrundlagen besaßen. Allerdings 
hatte es mit diesen „Tarifordnungen“  eine beson
dere rechtliche Bewandtnis: sie waren nicht auf der 
Grundlage des im Warthegau noch nicht eingeführ
ten ArbOG. vom Reichstreuhänder der Arbeit, viel
mehr vom Reichsstatthalter auf Grund von § 3 des 
Erlasses4) des Führers und Reichskanzlers über die 
Gliederung und Verwaltung der Ostgebiete vom 
8. Okt. 1939 erlassen worden. Durch § 3 Abs. 2 die
ses Erlasses werden dem Reichsstatthalter sämt
liche Verwaltungszweige zugewiesen; er kann nach 
§ 3 Abs. 1 des Erlasses i. Verb. m. § 4 des dort an
geführten Sudetengaugesetzes mit Zustimmung der 
beteiligten Reichsminister und des Reichsministers 
des Inneren durch Verordnung Recht setzen, so
weit nicht übergeordnetes Recht entgegensteht! Die 
vom Reichsstatthalter im Warthegau mit Zustim
mung des Reichsarbeitsministers und des Reichs
innenministers erlassenen „Tarifordnungen“  sind 
also echte Rechtsverordnungen; sie setzen die Ar
beitsbedingungen mit bindender Kraft nach oben 
und unten fest. Wenn diese Verordnungen auch den 
strafrechtlichen Schutz aus § 22 ArbOG. nicht be
sitzen, so haben die Autorität des Reichsstatthal-

. 3)  ,Y9B!; des Cbcfs der Zollverwaltung beim Militärbefehlshaber zu Posen Nr. 5/39 S.39
‘ ) RGBl. I, 2042.



Aufsätze2504

ters sowie die Disziplin der Unternehmer und Be
schäftigten ihre reibungslose Durchführung erreicht. 
Die Einführung des ArbOG. durch die Verordnung 
über die Einführung sozialrechtlicher Vorschriften 
in den eingegliederten Ostgebieten6) v. 6. Nov. 1940 
hat daher — allerdings nur in dieser Hinsicht — 
praktisch keine erhebliche Bedeutung gehabt.

Für die Masse der Beschäftigten brachten der Er
laß der verschiedenen Tarifordnungen und der rie
senhafte W i r t  s c h a f t  s a u f  sc h w  u n g überaus 
große Vorteile; dies gilt besonders und in erster 
Linie für die Polen. Sie hatten in der polnischen, 
Wirtschaft stetige, vom Ablauf der Jahreszeiten un
abhängige Arbeitsverhältnisse kaum erlebt, ebenso 
waren gerechte Löhne, pünktliche Lohnzahlung, Ur
laubsgewährung usw. ihnen meist unbekannt. Hinzu 
kam die chronisch gewordene Arbeitslosigkeit — es 
gab arbeitsfähige Männer, die seit Bestehen des pol
nischen Staates ununterbrochen arbeitslos gewesen 
waren! Nun wurden feste Arbeit und sicherer Lohn 
die Regel. Dazu kamen viele Ehefrauen und andere 
Familienangehörige in Arbeit, die zu polnischer Zeit 
niemals damit gerechnet hatten. Die Arbeitseinkom
men stiegen durchweg erheblich an, die Arbeits
leistungen dagegen blieben im allgemeinen hinter 
deutschen Ansprüchen zurück. Es stellte sich u. a. 
als unzweckmäßig heraus, bei Stücklohnarbeit eine 
Zeitlohngarantie zu geben, weil das Verständnis für 
das Wesen der Akkordarbeit und der Trieb zur 
Mehrleistung bei vielen Polen einfach nicht vorhan
den sind. Die Notwendigkeit, für die Polen beson
dere arbeitsrechtliche Vorschriften zu treffen, wurde 
daher immer größer. Hinzu kam folgendes:

Wie bereits erwähnt, wurde das ArbOG. in seinen 
wesentlichen Teilen und mit allen wichtigen Durch
führungsvorschriften unter dem 6. Nov. 1940 im 
Warthegau eingeführt. Zwar sieht die Einführungs- 
VO. vor, daß das ArbOQ. für Polen nur insoweit 
gilt, als es den Erlaß, die Durchführung und den; 
Schutz von Tarif- und Betriebsordnungen regelt, 
aber die Grundgedanken der Betriebsgemcinschaft 
werden allmählich so sehr Allgemeingut und wirken 
sich entsprechend in Betriebsordnungen aus, daß es 
notwendig wird, festzustellen, wen die Betriebs
gemeinschaft umfaßt, was allein den deutschen Ge
folgschaftsmitgliedern an sozialen Zuwendungen ge
geben werden soll, und daß die Po l en  jedenfalls 
in der S o n d e r s t e l l u n g  festzuhalten sind, die sie 
sich durch ihr Verhalten dem Deutschtum gegen
über auch im Arbeitsleben selbst gegeben haben. 
Vorausgegangen war der Einführung’des ArbOG. 
am 5. Sept. 1940 die VO. zur Einführung von Ar
beitsschutzrecht in den eingegliederten Ostgebie
ten6), die die Geltung des JugSchG., der Jugend- 
urlaubsVO. und der ArbZO., um nur das Wichtio-- 
ste zu nennen, im Warthegau vorschreibt. Auch hier 
mußte verhindert werden, daß die Polen aus den 
Spitzenleistungen deutscher Sozialgesetzgebung zum 
Schaden des Deutschtums profitierten. Die Ermäch- 
tigungsgrundlage für den Erlaß entsprechender Be
stimmungen bot die VO. über die Lohngestaltung in 
den eingegliederten Ostgebieten7) v. 20. Mai 1940, 
die das Reichsrecht hinsichtlich der Lohngestaltung 
un Warthegau einführt. Auf Grund von § 1 Lohn- 
gestaltungsVO. erließ der Reichsstatthalter im 
Warthegau unter dem 28. Okt. 1940 eine „Anord
nung über arbeitsrechtliche Behandlung der Po-

5) RGBl. 1,1511.
c) RGBl. 1,1232.
’ ) RGBl. 1,813.

[Deutsches Recht, Wochenausgabe

len“ 8). Sie wurde richtunggebend für den Inh3' 
der am 3. März 1941 vom Reichstreuhänder für den 
öffentlichen Dienst erlassenen Anordnung desselben 
Namens8), die bekanntlich für den öffentliche 
Dienst des ganzen Reichsgebietes gilt. Im L_aU 
der Entwicklung zeigte sich, daß das Sonderrecn 
der polnischen Arbeitnehmer im Warthegau h° .. 
straffer gefaßt werden mußte. Infolgedessen erließöiuuiu gUdUL WCIUCII IUU1JLC.
der Reichsstatthalter (Reichstreuhänder der Arne : ; 
unter Aufhebung der ersten Anordnung am L J “ 
1941 eine erweiterte „Anordnung über die arbei - 
rechtliche Behandlung der Polen in der priva 
Wirtschaft im Reichsgau Wartheland“ lü)- Sie Y u.r ,i. 
alsbald vom RArbM. in ihrem wesentlichen Inn 
zur Grundlage der für das ganze Reichsgebiet g 
tenden „Anordnung über die arbeitsrechtliche 
handlung der polnischen Beschäftigten“ 11)
5. Okt. 1941 gemacht. Noch ist aber für den Wai 
gau die Entwicklung auf diesem Gebiet nicht 
geschlossen. Arbeitstempo und Leistungen der ^ 
len erfordern eine Erziehungsarbeit, die nur a 
eine elastische Handhabung des Tariflohns)'51 
geleistet werden kann. Es ist daher in Kurze zU 
einer neuen Sonderregelung für den Warthega 
rechnen.

Die VO. des Ministerrates für die Reichsvei c
digung über die Erhebung einer Sozial  ,. 
g 1 e i c h s a b g a b e12) v. 5. Aug. 1940 hat gleiL 
das im Warthegau geschaffene Sonderrechtuaj> IUI WdilULgdU gCbUiaiieilc ou iiuw *- VQjfl
Vorläufer. Bereits am 8. Dez. 1939 wurde hie 
Reichsstatthalter eine VO. über die Einben 
von Lohn- und Gehaltsteilen13) erlassen, ge. 
stimmte, daß der Unternehmer den polnische 
schäftigten 80o/0 der Tariflöhne auszuzahlen, ^  
Rest gesondert auszuweisen hätte. Durch & aj. 
zungsVO.14) v. 29. Juni 1940 wurde der ®in? hnteil 
tende und nun an das FinA. abzuführende L- p0jerl 
auf 15o/o herabgesetzt. Der Effektivlohn de ,sCf,en 
blieb damit keineswegs hinter dem d e r  L>e  
zurück, die ja an freiwilligen, für die I tue n ^  
in Betracht kommenden Beiträgen und , v}:]fswer- 
nationalsozialistischen Organisationen und n  aUp 
ken erhebliche Teile ihres Arbeitseinkomm jjiif. 
wenden. M it den erwähnten Einbehaltungsv Säf
ten wird also nur ein gerechter Ausgleich & jnj,eit- 
fen. Die vom Ministerrat getroffene reich ^ ent- 
liehe Regelung übernimmt das im ,, ef  .¡chs- 
wickelte Sonderrecht und baut die Sozialalli t  
abgabe zu einem Zuschlag zur E i n a  P°" 
sämtlicher, also auch der selbständig tat g 
len aus. .... ¡ssen

Gar nicht zu vergleichen mit den Verna 
des 'Altreichs ist die 'Zusammensetzung p0deh' 
sehen Bevölkerung des Warthegaues, die a gal-
ständigen Volksdeutschen, Rückwanderern aiis
tikum, aus Bessarabien und Wolhynien nsCheh 
Reichsdeutschen besteht. Diese deutschen . Ar- 
der verschiedensten Herkunft, Erziehung ztjgarn- 
tung zu einer wirklichen Volksgemeinscli ßfl £r- 
menzuschließen, ist eine große Aufgabe, neit i ' 
füllung in erster Linie über die B e t r i e b s g  Ge
schä f t  in Angriff genommen werden mi • vofl 
sptiflirlipc Mranmf hiprhei ist die SCllU

imReichsstatthaltef

8) RArbBI. 1,171. / v K j r 9 / 41S * * *' 94'
n>) Amt!. M itt. d. Abt. Arbeit usw. (s. o.) Nr. */.

8) Amtl. M itt. d. Abt. Arbeit beim 
Warthegau Nr. 15/40 S. 250

11} DRAnz. Nr. 235/41.

13| VOB1. des Reichsstatthalters im Warthegau N
,8/39

S. 112
14) Amtl. M itt. d. Abt. Arbeit usw. Nr. 7/40 S. l ° ö-
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Betriebsordnungen, die jetzt begonnen hat. Auf 
einer Anordnung des RArbM.»«) v. 25. Juni 

41 über den Erlaß von Betriebsordnungen in den 
‘^gegliederten Ostgebieten hat der Reichstreuhän- 

der Arbeit bestimmt«), daß ihm alle Betriebs- 
lirn 6n ,mit tJiehr als 300 Beschäftigten einschließ- 
B„i /  eilen bis zum l.N ov. 1941 den Entwurf einer 

inebsordnung zur Genehmigung einzureichen ha- 
n. Anders als im Altreich müssen diese Betriebs- 
unungen einen ^gemeinen, a]so auch für Polen 

^ ngen und einen zweiten, der deutschen Betriebs- 
dem nschaft dienenden und der Fürsorgepflicht des 
sch o »n Unternehmers für seine deutsche Gefolg- 
schl, n ^ sdruck gebenden Teil erhalten. Nach Ab- 

• , uleser ersten Aktion werden die kleineren 
p . folgen.

derSRSi  .selbstverständlich, daß die Ausgestaltung 
der . 'ebsordnungen von den Notwendigkeiten 
viek neg?w irtschaft ^häng ig  ist, und daß daher 
für H-an J ich notwendige Leistungen des Betriebes 
endewm- dcutsche Gefolgschaft der Zeit nach dem 
deA  ltlgen Siege überlassen werden müssen. Aber 
liehe lm w arthegau ist so weit, die wirtschaft- 
gute wf.H^h'nng» vor der er steht, so groß, der 
Voi-Qnr e bei den Beteiligten so stark, daß der 
geho l t - ^ ’ den das Altreich vor uns hat, bald ein- 
tätim.nSein ,w*rd, wenn erst die Zeit der freien Be- 

[Aatlg gekommen ist.
Vo Hp r U i t s g e r i e h t s b a r k e i t  war durch eine 
unzweriLSoaats,präsj denten v- 24- Okt. 1934 höchst 
einem of13 * 1“ 1? beschränkt worden auf Prozesse mit 
Und j - ert von nicht mehr als 10000 Zloty 
^ntschni i 1C ers*e i nstanz. Rechtsmittel gegen die 
°rdentiiril1Ung7d(:r Arbeitsgerichte waren von den 
für Khn-p'1 .lv llgerichten zu bearbeiten, wie auch 
die orrlo.fi?- !mt einem Streitwert über 10000 Zloty 

nthehen Gerichte zuständig waren. Die VO.

‘J-Jahrgang 1941 H eft 48]

über die Gerichtsverfassung in den eingegliederten 
Ostgebieten17) v. 13. Juni 1940 brachte im Arbeits
gerichtswesen eine gewisse Schwierigkeit mit sich; 
denn die Zuständigkeit in Arbeitssachen hatte sich 
nunmehr nach § 23 GVG. zu richten, der bekannt
lich die arbeitsrechtlichen Streitigkeiten mit einem 
Streitwert von mehr als 500 3iM nur insoweit den 
Amtsgerichten zuweist, als sie während der Dauer 
des Arbeitsverhältnisses entstehen. Um eine Zer
splitterung zu vermeiden und von vornherein eine 
einheitliche Linie der Rechtsprechung in Arbeits
sachen anzustreben, wurde durch Erlaß des RJM. 
v. 26. Sept. 1940 (abgeändert unter dem 31. Dez. 
1940) die Bearbeitung und Entscheidung der arbeits
rechtlichen Angelegenheiten im Warthegau für meh
rere Amtsgerichtsbezirke bei einzelnen großen Amts
gerichten zusammengefaßt. Zugleich wurde für sinn
gemäße Anwendung u. a. der §§ 2 und 11 ArbGG. 
Sorge getragen, was jetzt durch die l.ORPflDurchf- 
VO. § 35 auch gesetzgeberisch festgelegt worden 
is t18).

Die arbeitsrechtliche Betreuung der Volksgenos
sen und ihre Vertretung vor den Gerichtsbehörden 
ist bereits durch die seit Anfang des Jahres 1940 
eingerichteten Rechtsberatungsstellen der DAF. si
chergestellt. ,

Die ORPflVO.19) v. 25. Sept. 1941 schließlich er
mächtigt den RArbM. und den RJM., das ArbGG. 
mit seinen Ausführungsvorschriften in den einge
gliederten Ostgebieten einzuführen. Auch hierbei 
wird zweifellos der seit Bestehen des Warthegaues 
eingehaltene Weg beschritten werden, dem Gau als 
einen integrierenden Bestandteil des Deutschen 
Reiches auch rechtlich ein reichsdeutsches Gepräge 
zu geben, dabei aber, solange es notwendig ist, den 
besonderen Bedürfnissen und Gegebenheiten des 
Warthelandes Rechnung tragen.

p Sachen und Auswirkungen der Verordnung über die Abwicklung der 
0rderungen und Schulden polnischer Vermögen vom 15. August 1941

(RGBl. I, 516)
Von Rechtsanwalt von G agern, Treuhandstelle Posen

Ostl L dal ,  Wartheland, Danzig-Westpreußen und 
^eichsUSC ,es*en durch Erlaß des Führers und 
scliei, R-Zers v- 8- ° kt- 1939 Bestandteil des Deut- 
daß Hy eicbes wurden, war es selbstverständlich, 
macht f Se Gebiete mit allen Mitteln deutsch ge- 
V0ra '^ rden  mußten. Hierzu war es wesentliche 
in ßas p  ung, daß nicht nur deutsche Menschen 
d'e gezogen wurden, sondern daß auch
Hanß Wirtschaft, soweit sie in polnischer
DeutscfigC'Vesen war> den B °len genommen und 
Die prfCl? zur Verfügung gestellt werden mußte, 
hatte ¡ , i f , rUnS aus der Zeit vor dem Weltkriege 
Siedlung G’.hi daß alle Versuche der stärkeren Be- 
liinderun dleser Gebiete oder auch nur die Ver- 
Scliaftl,vig deufscher Abwanderung infolge der wirt- 
Waren p fn, Machtstellung der Polen gescheitert 
ehen, csU «alb tnußfe diese Machtstellung gebro- 
die (pp fußten Organisationen geschaffen werden, 
führten P° niscllen Betriebe in deutsche Hand über- 

Nach s 1 o .aiöger, .8 12 VO. über die Behandlung von Ver
date« UCr Angehörigen des ehemaligen polnischen 

Sept. 1940 (RGBl. I, 1270) ist für

-U 356.
1 M|d- d. Abt. Arbeit usw. Nr. 12/41 S. 151.

Maßnahmen bezüglich des Polenvermögens grund
sätzlich, mit Ausnahme der landwirtschaftlichen Be
triebe, also vor allem im gewerblichen Sektor die 
H a u p t t r e u h a n d s t e l l e  Os t  als Dienststelle des 
Vierjahresplanes zuständig, die ihre Kompetenzen 
wiederum durch eine im Deutschen Reichsanzeiger 
veröffentlichte Anordnung v. 17. Febr. 1941 zu einem 
erheblichen Teil an die in den Gauen eingerich
teten und dort den Reichsstatthaltern bzw. Ober
präsidenten unterstellten Treuhandstellen abgegeben 
hat. Für die Landwirtschaft, einschließlich der land
wirtschaftlichen Nebenbetriebe, ist in der erwähnten 
Bestimmung die Zuständigkeit des Reichskommissars 
für die Festigung deutschen Volkstums festgesetzt 
der insbesondere für die Verwertung seinerseits 
f^-Bodenämter neu geschaffen hat. Aus Gründen 
der Volksernährung ist die Bewirtschaftung der 
Betriebe, also nicht die Verwertung durch VO. vom 
12. Febr. 1940 in die Hände einer Reichsgesell
schaft, der Ostdeutschen Landbewirtschaftunas-Gm- 
bH. (Ostland) gelegt worden.

In der PoIenvermögensVO. v. 17. Sept. 1940 wird

” ) RGBl. I, 907.
« )  RGBL I, 599.
1S) RGBl. I, 597.
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unterschieden zwischen der Beschlagnahme des Ver
mögens, die grundsätzlich im Wege der Einzelbe
schlagnahme zu erfolgen hat, der Einsetzung von 
kommissarischen Verwaltern und der Einziehung. 
Die Beschlagnahme ändert formal noch nichts an 
dem Eigentum. Die Stellung eines kommissarischen 
Verwalters entspricht rechtlich etwa der Stellung 
eines Konkursverwalters. Allerdings hat er nicht so 
weitgehende Befugnisse, vor allem soll er grund
sätzlich nur verwalten, nicht verwerten. Zu einer 
Verwertung und dem Verkauf von Grundstücken 
bedürfen kommissarische Verwalter gemäß § 7 der 
PoIenvermögensVO. der besonderen Ermächtigung 
der zuständigen Dienststelle und darüber hinaus 
praktisch gemäß §15 der Genehmigung. Die Ein
setzung eines kommissarischen Verwalters ersetzt 
dabei die Einzelbeschlagnahme.

Die Einziehung schafft den Übergang des Eigen
tums auf das Reich. Sie kann vor oder nach der 
Verwertung erfolgen und natürlich auch den Erlös 
betreffen. Zweckmäßigkeitsgründe haben dazu ge
führt, die Einziehung im allgemeinen nur als Schluß
stein nach der Verwertung und der Auszahlung der 
Schulden vorzunehmen.

Wie paßt sich in diesen Rahmen die S c h u l d e n 
a b w i c k l u n g s v e r o r d n u n g  v. 15. Aug. 1941 
ein?

Für den Gesetzgeber war es selbstverständlich, 
daß die Forderungen von Volks- oder Reichsdeut
schen und von Neutralen möglichst erhalten werden 
mußten. Was sollte aber mit den beschlagnahmten 
oder beschlagnahmefähigen Forderungen geschehen, 
die sich gegen kommissarisch verwaltete Betriebe 
oder Vermögensmassen oder schließlich gegen den 
polnischen Staat, polnische Gemeinden oder frühere 
polnische öffentlich-rechtliche Körperschaften rich
teten? Es erschien unzweckmäßig, dem an sich auf
rechterhaltenen Grundsatz der Einzelliquidation so 
weit nachzugeben, daß auch zwischen den kommis
sarisch verwalteten Betrieben die Zahlung jeder 
Schuld vorgesehen wurde. Denn einmal steht vor
aussichtlich am Ende jeder Liquidation die Ein
ziehung zugunsten des Deutschen Reiches. Es kann 
aber dann relativ gleichgültig sein, von welcher 
polnischen Vermögensmasse die einzelnen Vermö
genswerte eingezogen werden. Weiter besteht häu
fig  eine praktische Unmöglichkeit, die notwendigen 
Buchunterlagen zu bekommen, um die oft recht er
heblichen wechselseitigen Schuldverpflichtungen des 
polnischen Betriebes noch festzustellen, abgesehen 
davon, daß auch die vorhandenen Bücher meist pol
nisch geführt sind und so viele Übersetzer, wie hier
für notwendig, auf keinen Fall zur Verfügung stün
den. Schließlich ist es in der Kriegszeit nicht zu ver
antworten, zahlreiche Arbeitskräfte mit Arbeiten zu 
betrauen, deren praktischer Wert infolge der vor
gesehenen späteren Einziehung der polnischen Werte 
gering ist.

Es ist deshalb in dem grundlegenden § 1 der VO. 
das Erlöschen von Geldforderungen und dinglichen 
Rechten für solche gegenüber beschlagnahmten Ver
mögensmassen vorgesehen, sofern die Forderungen 
oder Rechte

a) Gläubigern zustehen, deren Vermögen der Be
schlagnahme unterliegt,

b) dem polnischen Staat, polnischen Gemeinden 
oder Gemeindeverbänden oder anderen pol
nischen Körperschaften des öffentlichen Rechts 
zustanden.

Die Streichung dieser Schulden stellt eine wesent
liche Vereinfachung der Schuldenabwicklung dar

und dient vor allem der dringend gebotenen Be' 
schleunigung bei der Verwertung der Betriebe.

Bei den Gläubigern zu a kommt es nach dein 
Wortlaut des Gesetzes nicht darauf an, ob ihr Ver
mögen beschlagnahmt ist. Es genügt, daß es ne- 
schlagnahmefähig ist. Im übrigen ist weiter onn^ 
Bedeutung, ob der polnische Gläubiger in den ein
gegliederten Ostgebieten seinen Wohnsitz hat oa
etwa durch Aussiedlung im Generalgouverneme 
oder infolge Flucht während des Polenfeldzug 
sonst im Ausland wohnt. Auch deren Vermögen 
werte sind beschlagnahmefähig. Die zu diesen g ' 
hörigen Forderungen usw. fallen somit weg. wei 
ist nach §4 entscheidend der Status am K bep- 
1939. Ist nach diesem Zeitpunkt ein F°rderJi,rjg> _ 
Übergang auf einen deutschen oder neutralen Di 
biger erfolgt, dessen Vermögen an sich nicht 
Beschlagnahme unterliegt, ändert dies nichts 
der Beschlagnahmefähigkeit. _ . e

Bei den zu b genannten Gläubigern ist es 0 
Bedeutung, ob in der Zwischenzeit eine Ke£ g 
nachfolge eingetreten ist oder nicht. Ein Uberg s 
der Vermögensrechte ist grundsätzlich ant‘rk‘ 1(j
bei den Gemeinden oder Gemeindeverbänden 
gilt auch für die meisten früheren polnischen 
perschaften des öffentlichen Rechts, die ihrer 
wiederum die früheren deutschen Behörden 
gesetzt hatten. Sie gilt aber selbstverständlich n 
für den polnischen Staat. . r rhen

Nicht erlöschen dagegen die sonstigen ding11 
Rechte, die nicht die Sicherung einer Geldforde 
darstellen, also Nachbarrechte, Dienstbarkeiten ■ 

In Fortfall kommen ebenfalls nach § 45 der 
die Forderungen beschlagnahmter Betriebe & ° n. 
den polnischen Staat, polnische Gemeinden cm e 
dere Körperschaften des öffentlichen Rechts 
Rücksicht auf die Rechtsnachfolge, ebenso dl.ej j en{. 
derungen zwischen den Körperschaften der 0 
liehen Fland. Dabei geht man von dem Grui 
der gleichmäßigen Behandlung aus. Da diesen 
perschaften, auch soweit sie Rechtsnachfolge 
worden sind, ihre Schulden gestrichen weru ¡]ire 
es nicht mehr wie recht und billig, daß auc por. 
eigenen, aus der Vorkriegszeit bestehenden pe 
derungen gegen kommissarisch verwaltete ß ¿satz 
erlöschen. Eine Ausnahme von diesem Grustitutc. 
bilden die kommissarisch verwalteten Kreditm 
Ihnen sind grundsätzlich die Gemeinden un ^ eJl 
meindeverbände zur Zahlung der alten » selbst 
verpflichtet, sie behalten aber umgekehrt atic zll 
insoweit ihre Forderungen. Die Notwendig pcs0ll- 
dieser Sonderregelung ergab sich aus • sarisch 
ders gelagerten Verhältnissen der konimi . jche 
verwalteten Kreditinstitute, die ihrerseits za 
Volksdeutsche Gläubiger zu befriedigen ha • j eS 

In den auf die grundlegende Bestifflffjh » ^
§ 1 folgenden Paragraphen wird der Kahl fen
erlöschenden Forderungen in besonders gc b por. 
Fällen näher Umrissen. So gelten nach § ¡sSio- 
derungen aus Rechtsgeschäften, die ein Ko . sen 
när für Rechnung des Kommittenten abges ¡̂ er 
hat, als Forderungen des K o m m i t t e n nCjerS 
sind die Fälle der Gesamthaftung im § ö o fjiek 
geregelt. Es kann z. B. bei einer Gesamt 34chuld- 
Vorkommen, daß das Grundstück des einen n[cht 
ners beschlagnahmt, das des anderen a ^  
beschlagnahmt ist. Ebenso kann auf Wecns ^ s -
ein polnischer Akzeptant, aber ein deutsc sein-
Steller oder Girant oder umgekehrt vorhanoei . te 
In diesen Fällen beschränkt sich, wemn eine „ 
Gcsamtschuld vorliegt, die Haftung des D , ..jclen 
auf den dem Innenverhälfnis der Gesamtst
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entsprechenden Teil. Ist wie bei Wechseln ein 
Schuldner der Hauptschuldner, so erlischt derWech- 
sHrückgriffsanspruch der beschlagnahmten polni
schen Vermögensmasse auch gegen die übrigen 
deutschen Wechselschuldner, die nicht als Haupt- 
schuldner anzusehen sind, die also bei gezogenen 
g echsein nicht Annehmer oder bei gezogenen, aber 
nicht angenommenen Wechseln oder Solawechseln 
Aussteller sind.

Soweit die Forderungen wegfallen, müssen, wie 
im P ese*z ausdrücklich vorgesehen ist und sich 
m übrigen aus der akzessorischen Natur der Pfand- 
fPjnte und Hypotheken ergibt, auch diese in Weg- 
a * kommen. Für die Hypotheken, Grundschulden 
nd sonstigen dinglichen Rechte ist im § 7 ein be- 
nderes Verfahren vorgesehen. Danach sind, so- 

lini n‘cK  die Sonderregelung für Iandwirtschaft- 
s(.;.e Betriebe Platz greift, auf Ersuchen der zu- 
' andigen Dienststelle die Grundbücher von den 
TUudbuchämtern zu berichtigen. Es ist Sorge für 

e.besondere Nachprüfung getragen, damit auch 
lieh nur polnische Belastungen in Fortfall kom- 

qui}j  ̂Allerdings kann man hier gewisse Fehler- 
¿u J!eu , insofern nicht vermeiden, als das Grund- 
strh , unrichtig ist und nicht mehr den be

henden Rechtsverhältnissen entspricht. 
nicH Sê r v‘e ên Bällen wird ein Hypothekenbrief 
man i -me*lr  aufeefunden werden können. Würde 
sehe " ler das Aufgebotsverfahren des Altreichs vor- 
zöo-ph S0 würde die Verwertung um Monate ver- 
njÄp u.nd damit den volkspolitischen Erforder- 
Lösrh n’cllt Rechnung getragen. Deshalb ist die 

VOn Hypotheken usw. auch in den Fällen 
kan̂ 1C l ’ 111 denen ein Brief nicht vorgelegt werden

p.
derlniCr J^uderregclung unterliegen die Belastungen 
hjer ai,d_ und forstwirtschaftlichen Betriebe. Um 
Und Une Sr°ßzügige Planung durchführen zu können 

Y°r allem zunächst die Umsiedler durch Ver-Schaffverv, Un£ des Eigentums wieder mit 
nahmtr--6*11’ -war es erR)rderlich, auf

der Scholle zu 
den beschlag-

thekf' n P°luischen Gütern und Höfen die Hypo 
überhaupt zu streichen und die Ansprüche 

DetJf„c Ier Gläubiger in Ersatzansprüche gegen das 
£ Sclle Reich umzuwandeln.

Chunp-Ĉ  die Forschriften über die Schuldenstrei- 
Qebjä, Wird eine erhebliche Bereinigung auf dem 
?n be n S Grundbuchwesens geschaffen. Dabei ist 
nur i,aiT en’ daß das deutsche Grundbuchsystem ja 
Zu ui n den Teilen besteht, die vor dem Weltkrieg 
östlich eUtschei? Reich gehört haben, während in den 
hatten6n ^ebneten andere Rechtssysteme Geltung

v°rpes Lesonderer Bedeutung gerade auch für die 
aber q - eiLe restlose Grundbuchbereinigung ist nun 
der Regulierung der Forderungen, die nach 
Hier Plu*dAbwVO. nicht zum Erlöschen kommen, 
der hßoU, neBen dem Grundsatz der Befriedigung 
tigen püenbleibenden, am 1. Sept. 1939 vollwer- 
^er\veH?rdenmgen der Grundsatz stehen, daß die 
nicht !ng der Betriebe durch diese Befriedigung
aber ■gehalten werden darf. Der Gläubiger soll
p0|ni$ch nicllt durch den Wegfall der sonstigen 
Und n.j n Forderungen eine bisher aussichtslose 
VolivJ'1: auf dem Papier stehende Forderung als 
ist (jgJr'S geltend machen können. Im Grundbuch 
tüiuersp. vorgesehen, daß zugunsten des Eigen- 
Pofhpp e.m Rangvorbehalt für eine erlöschende Hy- 

Die 7 mgetragen wird.
den bestehenbleibender Forderungen wer-

n 3 13 nur seit dem 1. Sept. 1939 bezahlt.

Dabei soll der Zinssatz nicht mehr als 4«jo, bei den 
Hypotheken und Grundschulden nicht mehr als 5<>/o 
jährlich betragen. Für die Forderungen gegen Kre
ditinstitute gilt eine Sonderregelung. Die damit aus
gesprochene Streichung der Zinsen aus früherer 
Zeit rechtfertigt sich dadurch, daß diese Zinsen 
meist zu polnischer Zeit uneintreibbar waren. Auf 
der anderen Seite gibt die Beschränkung der Zins
leistung erst die Möglichkeit zu der dringend not
wendigen beschleunigten Verwertung der Betriebe.

Besonders schwierig ist die Regelung von For
derungen Volksdeutscher, die noch aus der Vor
weltkriegszeit stammen und auf Mark lauten. Der
artige Forderungen sind in den Grundbüchern noch 
in großem Umfang enthalten. Sie waren von dem 

’Berechtigten häufig als uneintreibbar angesehen, 
zum Teil waren sie angemeldet, wegen der außer
ordentlich langsamen Rechtsprechung im früher 
polnischen Staat aber noch nicht aufgewertet. In 
der ORpflVO. v. 25. Sept. 1941 ist die Anwendung 
des deutschen Aufwertungsrechts in den eingeglie
derten Ostgebieten ausdrücklich ausgeschlossen. Als 
Rechtsquelle kommt gemäß § 8 ORpflVO. nunmehr 
in Frage die AV. des RJM. v. 20. Okt. 1941 in Ver
bindung mit der AufwVO. v. 14. Mai 1924 (vgl. DJ. 
1941, 1007). Soweit aber in der Zwischenzeit ein 
Vergleich mit dem polnischen Schuldner durch
geführt ist oder sonst eine Auszahlung stattgefun
den hat, muß es dabei sein Bewenden haben. Die 
Eröffnung eines neuen Aufwertungsverfahrens ist 
dann ausgeschlossen.

Für den deutschen Gläubiger wird es von be
sonderem Interesse sein, wann er seine Forderungen 
bezahlt erhalten kann. Es ist selbstverständlich, daß 
sich alle beteiligten Dienststellen bemühen, die 
Auszahlung dieser Forderungen möglichst bald zu 
erwirken. Zunächst aber war es wichtig, die Auf
rechterhaltung der einzelnen Betriebe .sicherzu
stellen. Dieses lag auch im wohlverstandenen 
Interesse der Gläubiger. Deswegen wurde durch 
die Zweite Anordnung der HTO. über die Be
friedigung von Forderungen gegen kommissarisch 
verwaltete Betriebe v. 19. Juni 1940 eine allgemeine 
Zahlungssperre verordnet. Eine ähnliche VO. erließ 
der Reichsminister für Ernährung und Landwirt
schaft für die Ostlandbetriebe am 2. Aug. 1940. 
Von der Zahlungssperre wurden nur bestimmte Ver
bindlichkeiten ausgenommen, vor allem solche aus 
Warenlieferungen, aus Dienstleistungen, aus Miet-, 
Pacht- oder aus Werkverträgen und auch dies meist 
nur dann, wenn sie nicht längere Zeit zurücklagen. 
Die Zweite Anordnung wurde ergänzt durch eine 
Dritte Anordnung der HTO. v. 7. Juni 1941.

Es besteht vielfach die Annahme, daß mit der 
SchuldAbwVO. diese Anordnungen in Wegfall ge
kommen sind. Diese Annahme ist irrig. Auch heute 
noch sind zahlreiche Betriebe in kommissarischer 
Verwaltung und noch nicht verwertet. Es ist aber 
bei der in erheblichem Maße fortschreitenden Ver
wertung und dem Vorantreiben der Abwicklungs
arbeiten damit zu rechnen, daß entsprechend dem 
Grundsatz möglichst schneller Auszahlung der be
stehenbleibenden Forderungen auch die genannten 
Anordnungen in Wegfall kommen oder doch der 
Notwendigkeit auch größerer Kapitalauszahlungen 
angepaßt werden.

Die SchuldAbwVO. selbst sieht vor, daß, falls 
die vorhandenen flüssigen Mittel der beschlagnahm
ten Vermögensmasse nicht zu einer sofortigen Be
friedigung der bestehenbleibenden Forderungen aus
reichen, der kommissarische Verwalter einen Ab
zahlungsplan aufzustellen hat, der von der zustän-
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digen Treuhandstelle genehmigt werden muß und 
einen Zahlungsaufschub vorsehen kann (§ 14).

Die Bezahlung der Gläubiger durch die kommis
sarisch verwalteten Kreditinstitute gestaltet sich be
sonders schwierig. Hier ist deshalb auch eine be
sondere Regelung durchgeführt. Die alten polnischen 
Kreditinstitute werden grundsätzlich nicht fortge
führt. Es wurden vielmehr neue deutsche Kredit
institute gegründet, die zu einem Teil die verwert
baren Aktiven der polnischen Masse übernehmen 
werden. Um den deutschen Gläubigern zu helfen, 
ist entsprechend dem Stand der Verwertung zu
nächst ein Betrag bis zu 250 SRM zur Auszahlung 
freigegeben. Die rasch fortschreitende Verwertung 
läßt aber erhoffen, daß die Beschränkung auf Zah
lung bis 250 ¡RM bald aufgehoben und den Deut
schen die volle Verfügung über ihre Guthaben wie
der eingeräumt werden kann.

Eine weitere Unsicherheit besteht darin, daß häu
fig die Gläubiger bestehenbleibender Forderungen 
gar nicht bekannt sind und infolgedessen der kom
missarische Verwalter als Abwickler mit der Aus
zahlung von Forderungen besonders vorsichtig sein 
wird, da er nicht wissen kann, wieviel deutsche 
Gläubiger sich noch melden und ob die Masse zur 
Befriedigung der Gläubiger ausreicht. Es ist des
halb im § 10 ein Gläubigeraufruf unter Fristsetzung 
vorgesehen. Erfolgt eine Anmeldung nicht innerhalb 
der Frist, so erlöschen auch die an sich bestehen^ 
bleibenden Forderungen. Der Gläubigeraufruf ist 
nunmehr durch die 2. DurchfAO. zur SchuldAbw- 
VO. v. 24. Okt. 1941 — die 1. DurchfVO. betraf 
die Verlagerung wesentlicher Rechte aus derSchuld- 
AbwVO. von der Haupttreuhandstelle Ost auf die 
einzelnen Treuhandstellen — erfolgt. Nach § 1 der
2. DurchfVO. haben sämtliche Personen, deren For
derungen nicht erlöschen, Forderungen und Rechte 
aller Art gegen polnische Schuldner, insbesondere 
solche unter kommissarischer Verwaltung, die im 
Deutschen Reich einschließlich der eingegliederten 
Ostgebiete und des Protektorats Vermögen besitzen, 
anzumelden.

Im § 2 ist der Kreis der nicht anzumeldenden For
derungen umschrieben. Hierzu gehören vor allem1 
Forderungen und Rechte gegen Schuldner, deren 
Vermögen lediglich im Generalgouvernement oder 
im Ausland belegen ist, Mitgliedschaftsrechte und 
Beteiligungen, Pfandbriefe und Kommunalobliga
tionen, Forderungen gegen kommissarisch verwal
tete Kreditinstitute und Forderungen und Rechte 
gegen den polnischen Staat, gegen polnische Ge
meinden und Gemeindeverbände, insbesondere An
leihen und schließlich vor allem selbständige For
derungen und Rechte, die aus Rechtsgeschäften und 
Handlungen des kommissarischen Verwalters ent
standen sind.

Von besonderer Wichtigkeit ist, daß die Anmel
dungen, die im übrigen auf besonderen Formularen 
zu erfolgen haben, auch dann vorgenommen werden 
müssen, wenn sie vor diesem Aufruf schon einmal 
vorgenommen sind. Die Anmeldung hat spätestens 
b is  zum 31. J a nu a r  1942 be i V e r m e i d u n g  
des V e r l u s t e s  der  F o r d e r u n g  durch einge
schriebenen Brief zu erfolgen. Die Anmeldung ist 
an die für den Wohnsitz des Schuldners zuständige 
Stelle zu richten.

In der gleichen DurchfVO. befindet sich auch 
noch die Verpflichtung der deutschen und neutralen 
Schuldner an polnische Gläubiger, ihre Schulden 
innerhalb der gleichen Frist anzumelden. Die Nicht
erfüllung der sich aus der DurchfVO. ergebenden

Verpflichtungen ist nach den §§ 18, 19 u. 21 der 
VO. v. 17. Sept. 1940 unter Strafe gestellt. . , 

Reicht nach der Verwertung der Kayferlös wen 
aus, um die nach der DurchfVO. nun bis- zum
31. Jan. 1942 als vorhanden festgestellten Fordert*11" 
gen zu befriedigen, so ist in den,§§ 15—26 ein 6 " 
sonderes Verfahren vorgesehen, das den Vorschn - 
ten über das Konkursverfahren angenähert ist. Da 
Verfahren endet mit einem Verteilungsplan, der 
der üblichen Form bekanntgemacht werden niu • 
Dabei ist nun wieder nicht nur von den Forderungen» 
die noch befriedigt werden müssen, auszugehen- 
müssen vielmehr in der Regel auch die erlöschend 
Forderungen mit eingerechnet werden. Waf z- j 
ein polnischer Betrieb, dessen Aktivwerte sich 
100000 SRM beliefen, vor dem Krieg mit 200000 fi* 
verschuldet und war keiner der Gläubiger ir£e!Ve 
wie bevorrechtigt, so hatte der einzige deuts 
Gläubiger, der mit 50000 3tJK beteiligt wafVno/„. 
Spruch auf Bezahlung von 25 000 Ä.«, also auf , .ä 
Wenn dieser Betrieb jetzt für 100000 MM verk 
ist und der sonstige Status sich nicht geändert > 
so kann der deutsche Gläubiger nicht statt t 
früheren 50«/o seine Forderung 100°/oig en 
machen, sondern er muß sich entgegenhalten D ’ 
daß seine Forderung zu polnischer Zeit nicht _ 
wertig war. Dabei ist im Gesetz ausdrücklicn _ 
gesehen, daß die zuständige Dienststelle, um ‘ 
ten zu vermeiden, über den in dem Vertenu g 
plan festgesetzten Umfang hinaus den G â .g |en 
aus dem ihrer Verwaltung unterliegenden Vern e 
befriedigen kann.

Eine Sonderregelung war für Grundstücke n ^  
wendig, bei denen deutsche Gläubiger Schorn . 
hypotheken hatten. Es ist z. B. in Posen ,me stadt- 
der Fall gewesen, daß wichtiges und in dcr. ,inCjen 
Planung vorgesehenes Industriegelände ,v01p rund- 
war, auf dem über den Schätzungswert des q |-u. 
stücks hinausgehende Hypotheken deutscher 
biger lasteten. Zu einem Verzicht auf diese j' _
theken waren die Gläubiger oft nicht zu bc,
Es bestand deshalb nur die Möglichkeit, en ^  
den Erwerbern aufzuerlegen, die Hypothek 
sätzlich zu übernehmen — dann bezahlten si n 
Kaufpreis, der in keiner Weise mehr ange wer- 
war — oder aber das Objekt mußte vcrstcigc^ ^
den. Auf alle Fälle trat eine Verzögerung ’rt;ge 
wirtschaftlich nicht zu verantworten war. D » _ 
Fälle w ill der § 27 treffen, der bestimmt, da 
liehe Rechte an Grundstücken dann erlösche : , ^ en 
sie durch den bei der Verwertung des D .„ätzen 
Grundstücks erzielten Erlös nach den Ortin ¡,. 
des ZwVerstG. über die Befriedigung v0. . . ge* 
ten, die durch den Zuschlag erlöschen, n vor. 
deckt sind. Dabei sind selbstverständlich naC]i
angehenden polnischen Rechte, auch wenn 
der VO. erlöschen, in Rechnung zu stellen’„malten 

Die folgenden Bestimmungen der VO. QeSell- 
Sondervorschriften für juristische Personen, 
schäften und Vereine. Wichtig ist hier v ¿je 
der § 29, der vorsieht, daß die Ausschüttung ^  
Beteiligten auf den Wert beschränkt weru für 
den die Beteiligung am 1. Jan. 1939 oder, af*
diesen Zeitpunkt eine Bilanz nicht vor ^  zll 
einem anderen von der Haupttreuhandste per 
bestimmenden Zeitpunkt des Jahres 1939 T u{jatid* 
seitdem erzielte Gewinn verbleibt der erejn* 
stelle. Wichtig ist weiter der §31, der ein ¡eder 
fachte Kraftloserklärung von Urkunden auc und 
im Interesse der beschleunigten Verwertuis 
Abwicklung der Betriebe vorsieht. nifteflel1

Eine Sonderregelung ist für die durchscn
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Oc+rieu-e Sc r̂° f fen). Oie z. T. in den eingegliederten 
ni. gebieten, z. r . in den an das Qeneralgouverne- 

ent oder an ausländische Staaten gefallenen Ge- 
itren des ehemaligen polnischen Staates liegen. 

r tritt möglichst eine Verselbständigung ein.
Bedeutung ist schließlich auch der 8 38, der 

Oaß die Treuhandstelle selbst die Rechte 
Es h a missaris<:hen Vei'walters wahrnehmen kann. 
Trc, | arf also nicht der vorherigen Einziehung. Die 
ilirp ru n̂ S-te!*e llandeIt dann aber auch nicht in 
ein,„, ' zeitlichen Funktion, sondern vertritt nur die 

nzelne Vermögensmasse.

trä^C* dci ^-usza^dung muß sich der Vermögens- 
denrt- nac,h, den vorhandenen Aktiven richten. Sind 
z. R n i?e Ahtiven von ihm nicht übernommen — ist 
den' ein Qutshof eingeäschert oder haben Plün- 
Vom ^e!1 .stattgefunden oder sind Beschlagnahmen 
deut«^ n‘Ac£ en. erfo,gt — so haftet dem
Schau ^Cn Gläubiger für den hierdurch eingetretenen 
hleih+ nUr der Vern,ögensrest. Dem Gläubiger 
Recht« C? x3^er unbenommen, sofern er dingliche 
Vom o'ri \r  s*ch nach der KriegssachschädenVO. 
hörripn ’ l V,- ^4 0  an d‘e dort vorgesehenen Be- 
dürcli a ên" ,Hattt: z. B. eine deutsche Bank eine 
sichPl4 Ci?eruil£sübere*gnung und Hypotheken ge- 
ist d\Z  Forderung an eine polnische Mühle und 
§ebr-mS+ Mühle während des Polenfeldzuges ab-1 

nt, so kann der Abwickler nur mit dem allein

erhalten gebliebenen Grundstückswert haften, wäh
rend die sonstigen dinglichen Rechte nach der 
KriegssachschädenVO. angemeldet werden müssen.

Für die Forderungen deutscher Gläubiger gegen 
die polnische öffentliche Hand gibt der §48 nur 
eine Rahmenvorschrift. In ihr wird nämlich vor
gesehen, daß über diese Forderungen durch die 
zuständigen Reichsminister im Einvernehmen mit 
dem Reichsminister der Finanzen bestimmt wird. 
Derartige Forderungen sind sehr häufig. Vor allem 
gibt es zahlreiche polnische Staats- und Gemeinde- 
anleihen in deutschem Besitz. Um zunächst einen 
Überblick über den Stand der deutschen Rechte an 
Staats- und Gemeindeanleihen zu erhalten, hat die 
Haupttreuhandstelle Ost durch ihre Anordnungen 
v. 27. März, 17. April und 25. Juli 1941 die An
meldung der Anleihen veranlaßt. Ob und in welcher 
Form diese Anleihen bezahlt werden, steht noch 
dahin. V lelleicht ist damit zu rechnen, daß insoweit 
ein Umtäuschangebot in deutsche Anleihen erfolgt.

Diese kurzen Darlegungen mögen als Hinweis 
dafür genügen, wie außerordentlich schwierig und 
umfangreich die Schuldenabwicklung ist. Die Not
wendigkeit der Verwertung hat zu der außerordent
lich einschneidenden Bestimmung des Erlöschens 
der nicht bis zum 31. Jan. 1942 angemeldeten For
derungen geführt. Es ist also vor allem für jeden 
Anwalt, der mit dieser Materie berufsmäßig befaßt 
wird, besondere Vorsicht geboten.

' 131ic <. in die Zeit

Di,

^ur Einführung des Wechsel- und 
Scheckrechtes im Protektorat

r o t e k ^  wirtschaftliche Verknüpfung zwischen dem 
Auflösuh!y Pnd dem übrigen Reichsgebiet ließ bald nach 
gleich,,,. ^  , r ehemaligen Tschechoslowakei die An- 
rnähriscfi d Scheck- und Wechselrechts im böhmisch- 
erscheinlen Raum af's eine selbstverständliche Forderung 
t° ratsr„ 5n- Die durch zwei Verordnungen der Protek- 
V0. v (VO. v. 19. Dez. 1940 [SIg. Nr. 111/411 und
Rechtsan i J Ü ' [ S I g .  Nr. 372/41]) nunmehr vollzogene 
laiicl i , , 2 leit'hung war um so dringender, als im Sudeten- 
Ü52 im Jahre 1938 (VO. v. 10. Dez. 1938 [RGBl. I,
gebiet k P hie Rechtseinheit m it dem übrigen Reiphs- 
tende p^S ^s te llt wurde und als das im Protektorat gel- 
Bestimn, C lt n’cht unbeträchtliche Unterschiede zu den 
aufwies llIA ^ en des deutschen Scheck- und Wechselrechts 
anders . 1, 9^emalige Tschechoslowakei hatte nämlich 
ihren R,ajs. die meisten übrigen europäischen Staaten 
Hen nicht * zu den Genfer Wechsel- und Scheckabkom- 
dllrch di» Vo1 Dogen, sondern lebte noch nach den alten 
'Vechsel- wirtschaftliche Entw icklung vielfach überholten 

Auf Und scheckrechtlichen Bestimmungen. 
s,etz v f i ' c  Gebiet des W e c h s e l r e c h t s  galt das Ge- 
dhr ehe.n , P j - 027  (SIg. Nr. 1/28), welches an die Stelle 

IIgemP;„ s in den deutschen Bundesstaaten geltenden 
men • J - j -.- -'st. Bereits bei

Ergebnisse der

A.,rget eefa ls l ... _______  ________
u usarbeiüfn ^ ecllselordnung getreten ist. 
rfaage,. dieses Gesetzes waren die Er
fre ie n  p? . renzen von 1910 und 1912 bu .......v..„6.
7 'tlichen W l0i WohI weist das Gesetz gegenüber der ein-
dufch di,, Wechselordnung stärkere Unterschiede auf, die 
ung, am 1. Juni 1941 in K raft getretene neue Rege- 
.̂esetzes v o!e Bestimmungen des deutschen Wechsel- 

nimmt ' 21 • JUn* 1933 zum größten Teil w örtlich  iiber- 
Als ’ “ Uninehr beseitigt sind.

hervn?iJd>ers w 'cMige Änderung kann dabei folgen- 
\w Verf.,Ti?e .?ben werden: Ein Wechsel ohne Angabe 
Ca chsefi <nZ6lt als Sichtwechsel (A rt. 2, 2 W O .); ein

2)- h - aiA den Aussteller selbst gezogen werden 
A'Uimt w e r i *  ^ 'ch t_ oder Nachsichtwechseln kann be- 
kArt. 5). . J*en> daß die Wechselsumme zu verzinsen ist 

r Aussteller kann die Haftung fü r die An

nahme ausschließen und die Vorlegung des Wechsels 
zur Annahme untersagen (A rt. 9, 22). Wesentliche A b
weichungen gegenüber dem bisherigen Rechtszustand brin
gen auch die Vorschriften über Indossamente (A rt. 11 ff.), 
insbesondere die Bestimmung über das Prokuraindossa- 
rnent (A rt. 18), sowie die Vorschriften über die Durch
setzung des Rückgriffsrechts (A rt. 43). Eine wichtige 
Neuerung ist ferner die Einführung des Postprotestes 
(A rt. 78), der dem Protektoratsrecht bislang unbekannt 
war. Zeitpunkt des Beginnes und Umfang des Post- 
protestdienstes werden durch Regierungsverordnung fest
gesetzt werden (A rt. VI der EinfVO.). Im wesentlichen 
neu sind auch die fü r den zwischenstaatlichen Wechsel
verkehr wichtigen Vorschriften der Art. 91 ff. Eine neue 
Regelung hat schließlich das Verfahren über die Kraftlos- 
erklärung von Wechseln gefunden (A rt. V III der EinfVO.).

Auf dem Gebiete des S c h e c k r e c h t s  galt im Pro
tektorat bislang das alte österreichische Scheckgesetz vom
3. April 1905 (RGBl. 84), welches nur in gebührenrecht- 
lichcr Hinsicht durch die RegVO. v. 6. März 1941 (SIg 
Nr. 148) abgeändert war. Die neue einheitliche Scheck
ordnung, die am 1. Dez. 1941 in K raft tr it t, lehnt sich 
fast w örtlich an das deutsche Scheckgesetz v. 14 Aug 
1933 an. Gegenüber dem bisherigen Rechtszustand bringt 
sie ebenso wie die einheitliche Wechselordnung wichtige 
Abweichungen. Abgesehen von den Neuerungen die sich 
notwendigerweise aus den Verknüpfungen zwischen 
Scheck- und Wechselrecht ergeben — Indossament Rück
g riff, Protest, Kraftloserklärung von Schecks usw. — ist 
insbesondere auf die Vorschriften über Ausstellung und 
Form des Schecks (A rt. 1—13 ScheckO.) hinzuweisen 
Ferner ist die Einführung der gekreuzten Schecks (A rt 37 
38) als neu hervorzuheben. Die Bestimmung hat a lle r’ 
dings ebenso wie im Reich zunächst noch keine nrak 
tische Bedeutung, da ih r Inkrafttreten einer späteren ge 
setzhehen Regelung Vorbehalten Ist. Neu sind ferner die 
Bestimmungen über den Bereicherungsanspruch nach Er 
löschen des Rückgriffsrechts (A rt. 58), über die M öglich
ke it von Scheckduplikaten (A rt. 59,60) sowie die Bestim 
mung, daß der Inhaber eine Teilzahlung des Bezogenen 
nicht zurückweisen darf (A rt. 34). W ichtig sind ebenso 
wie beim Wechselrecht die für den zwischenstaatlichen 
Scheckveikehr vorgesehenen Bestimmungen der Art. 60 ff.
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Die Einführung des deutschen Scheck- und Wechsel
rechts im Protektorat darf als günstiger Ausgangspunkt 
für die auf dem Gebiet des gesamten Handelsrechts zu 
erstrebende Rechtseinheit zwischen Protektorat und Reich 
angesehen werden. Insofern geht die Bedeutung der er
lassenen Neuregelung über ihren materiellen Inhalt hinaus 
und w irk t richtungsweisend für die weitere Rechts
entwicklung überhaupt. Man w ird abwarten müssen, 
welche Folgerungen sie nach sich zieht.

LGR. Dr. H i e r s e m a n n ,  Prag.

Norwegen
In der norwegischen Holzw irtschaft vollzieht sich der 

Zusammenschluß aller Forst- und Waldeigentümer in 
einem einheitlichen Verband. In diesen werden auch die 
größeren Waldbesitzer als M itglieder aufgenommen. Der 
gesamte Holzumsatz Norwegens w ird  in Zukunft über 
die Verkaufsvereinigung dieses Verbandes gehen.

Frankreich
1. E i n f ü h r u n g  d e r  B e z u g s c h e i n p f l i c h t  

Durch VO. des Militärbefehlshabers in Frankreich über 
den Verkehr m it bezugsbeschränkten gewerblichen und 
forstwirtschaftlichen Erzeugnissen dürfen eine Reihe von 
Waren (Spinnstoff-, Schuh waren, Seifenerzeugnisse, Eisen 
und Stahl, Edelmetalle, Zement, Rundholz, Kohle, mine
ralische Brennstoffe, Tabakwaren, Bereifungen usw.) nur 
auf Grund einer Bezugsbescheinigung bezogen oder ab
gegeben werden. Die VO. g ilt auch für Einheiten und 
Angehörige der deutschen Wehrmacht und fü r reichs- 
deutsche Zivilpersonen.

2. A u f l ö s u n g  v o n  V e r e i n e n  
Im Amtsblatt der französischen Regierung wurde ein 

Gesetz veröffentlicht, das fortan die Auflösung jeder A rt 
von Vereinigungen durch Ministerratsbeschluß gestattet, 
deren Tätigke it und Zielsetzung als gegen die Interessen 
des Landes gerichtet betrachtet werden. Bisher konnte 
eine solche Auflösung nur durch Gesetz erfolgen.

3. G e p l a n t e  B ö r s e n t o t a l i t ä t  
Die französische Regierung bereitet einige Verordnun

gen vor, die eine totale Lenkung der Börsen durch die 
Regierung zum Gegenstand haben. Es soll dabei vor 
allem unmöglich gemacht werden, daß private W ert
papiertransaktionen außerhalb der Börse vorgenommen 
werden.

Darüber hinaus ist ein Gesetz in Vorbereitung, das eine 
Lenkung der den Aktiengesellschaften zur Verfügung 
stehenden flüssigen M itte l beabsichtigt. Es soll in Zu
kunft den Unternehmungen unmöglich gemacht werden, 
ihre flüssigen M itte l in betriebsfremden Aktienpaketen 
oder Grundstücken anzulegen. Es ist nicht zu verkennen, 
daß diese Maßnahme von den entsprechenden deutschen 
Verordnungen beeinflußt worden ist.

4. R e g i o n a l e  W i r t s c h a f t s k o m m i s s i o n e n  
Durch ein Gesetzesdekret wurden vom Produktions

ministerium regionale Zusammenfassungen der W irtschaft 
in beratende Kommissionen geschaffen. Sie werden in 
jeder W irtschaftsregion aus den Vertretern der Industrie, 
des Handels und des Handwerks gebildet. Aufgabe der 
Kommission ist es, in Verbindung m it den Generalinspek
toren für die W irtschaft der betreffenden Region, sich 
über alle regionalen Wirtschaftsfragen zu unterrichten.

Luxemburg
1. A b w e h r  v e r r ä t e r i s c h e r  B e t ä t i g u n g  

Nach einer VO. des Chefs der Z ivilverwaltung (VOBI. 
fü r Luxemburg S. 469) w ird, wer sich in die NSDAP, 
oder ihre Gliederungen einschleicht, in der Absicht, sich 
oder einem anderen die Betätigung in reichsfeindlicher 
Weise zu ermöglichen, m it Zuchthaus, in besonders 
schweren Fällen m it dem Tode bestraft. 2

2. P r e i s s t o p
Das Fordern und Gewähren volkswirtschaftlich nicht 

gerechtfertigter Preise und sonstiger Entgelte w ird  nach

einer VO. des Chefs der Zivilverwaltung (VO. für Luxem
burg S.456) verboten. Rückwirkend m it 1. Aug. 1941 dürren 
Preise und sonstige Entgelte nicht erhöht werden. Al 
oberste Preisgrenze gelten die Preise für vergleichbare 
Güter und Leistungen der benachbarten Teile des Au- 
reiches. Der Chef der Zivilverwaltung kann anordnen, 
daß Gewinne, die entgegen diesen Vorschriften sei 
1. Aug. 1940 erzielt wurden, abzuführen sind, auch wenn 
ein Verschulden nicht vorliegt.

3. E i n f ü h r u n g  v o n  R e i c h s g e s e t z e n  
Durch VO. des Chefs der Zivilverwaltung '• 

S. 460 ff.) treten am 1. Jan. 1942 das Aktiengesetz von 
30. Jan. 1937 samt Nebengesetzen, das Gesetz der Gcsei 
schäften m it beschränkter Haftung v. 20. April 1892, das 
zweite Buch des Handelsgesetzbuches und weitere han
delsrechtliche Vorschriften fü r Handelsgesellschaften 1
Kraft.

Ferner wurden durch VO. (VOBI. S. 423 ff.) die reichs
rechtlichen Bestimmungen über Städtebau und woW*- 
polizei, Siedlungs- und Wohnungswesen im wesentliche 
m it l.N o v . 1941 in K raft gesetzt.

Lothringen
1. G e r i c h t s v o l l z i e h e r w e s e n  

Vom l.N o v . 1941 ab (VOBI. im Elsaß S. 632) kann 
das Amt des Gerichtsvollziehers im Elsaß nur noch ' 
solchen Gerichtsvollziehern ausgeiibt werden, die al s"  
gestellte im Gerichtsvollzieherdienst von der Reic ' 
Justizverwaltung eingestellt oder als Beamte übernomni 
worden sind. Die Dienstaufsicht über die Gerichtsvoi 
zieher obliegt dem aufsichtsführenden Richter des 
ständigen Amtsgerichts. M it dem 1. Nov. 1941 trat 
Reichsgebührenordnung für Gerichtsvollzieher in Kra

2. E r h ö h t e r  M i e t e r s c h u t z  
Der Chef der Z ivilverwaltung hat eine VO. über Mietcf 

schütz fü r Wohnungen im Elsaß erlassen, die sl. , n 
die reichsrechtlichen Bestimmungen anlehnt und die 
Mietern von Wohnungen einen gegenüber dem bisherig 
Rechtszustand stark verbesserten Schutz gewährt.

3. V o r l ä u f i g e  R e g e l u n g  des  B e r g r e c h t e s , 
Durch VO. des Chefs der Z ivilverwaltung (VOBI. S. 

wurde das Bergrecht im Elsaß vorläufig geregelt- £ 
Reihe von Mineralien (Gold, Silber, Quecksilber, £ j 
usw., Steinkohle, Stein- und andere Salze, ferner t  /  
Erdgas usw.) wurden vom Verfügungsrecht des uruQe. 
eigentümers ausgeschlossen. Die Aufsuchung una ^  
winnung der wichtigsten Mineralien steht dem D eUt u 
Reich, vertreten durch den Chef der Zivilverwaltung, ,£ 
Durch die gleiche VO. wurde ferner der Betrieb un ._ 
Verwaltung in Bergwerken, die Rechtsverhältnisse ■ ,
sehen den Berechtigten und den Grundbesitzern, der 
fang der bergbehördlichen Aufsicht u. a. in. geregelt-

Untersteiermark
N e u e  W i r t s c h a f t s k a m m e r n  ^

Infolge des Hinzukommens der besetzten Gebiete ^  
Untersteiermark, Südkärnten und Krain sind tu ,b. 
Reichsgau Steiermark und den Reichsgau Kärnten 
ständige Wirtschaftskammern gebildet worden.

Besetzte Sowjetgebiete
1. N e u r e g e l u n g  v o n  L ö h n e n ,  Prei sen

u n d  S t e u e r n  . -g.
Im Rahmen der Angleichung der Wirtschaftsver 

nisse, insbesondere der Preise, Löhne und ^ te^. pand 
die des Reiches hat der Reichskommissar fü r das y  >c( 
mehrere Anordnungen erlassen, die von einschnei 
Bedeutung sind. Die Neuregelungen treten im La uer 
Monats November bzw. im Laufe des Monats De 
in Kraft.

2. H a n s a b a n k  i n R i g a  u n d  R e v a l  
Die von der Commerzbank unter der Firma >>., n,aft 

bank“  in Riga und Reval gegründete Aktiengeseiis |< 
soll an die langjährigen alten Beziehungen dieser v  
m it den baltischen Ländern wieder anknüpfen.

• (Abgeschlossen am 13. November 1*14
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^Öffnung des ersten Rechtspflegerlehrgangs 
im Oberlandesgerichtsbezirk Posen

(Tan̂ 1 ■ 18-N °V- 194J wurde der erste Rechtspflegerlehr- 
Kro.o ltrlT PEG.-Bezirk Posen auf der Schulungsburg des 
H ,T S L ’ssa (Wartheland) in L i n d e n a u  eröffnet. Um 
hemu, 'yurde der aus 29 Rechtspflegeranwärtern beste- 
mei ,e, Lehrgang dem OLGPräs. Staatsrat F r  o b ö ß ge- 
bür'ff « j  festl>ch geschmückten Saal der Schulungs- 

jg  jand hierauf eine würdige Feier statt. 
lu n ltö P der. Führerehrung verlas zunächst Kreisschu- 
des F rlter L 0 D ir- R o s e n  f e l d ,  Lissa, aus dem Buch 
t i er nrers> und zwar aus dem Kapitel „ O s t o r i e n -  
ty0rPUl]g  ° d er  O s t p o l i t i k “ . Im Anschluß an die 

ne des Führers dankte Kreisleiter W o l l n e r  in sei- 
Schul,mSpr1ache dem OLGPräs. für seine Wahl der Kreis- 
PflepPlog um1?  Llndenau als Lehrstätte für die Rechts- 

Ol nD bl dung innerhalb des OLG.-Bezirks.
Jeiter«J ras- F r o b ö ß  erwiderte den Dank des Kreis
es erc(Und !uhrte aus> aIs Zielsetzung des Lehrganges, 
gründ,¡in d,eser Art, stellte er die Notwendigkeit einer 
völkisrh lenr Schlichen Durchbildung heraus, die von 
beWuRCtne“ . Lebensidealen getragen sein müsse. Daher sei 
den BP„  dle ,vierwöchige weltanschauliche Schulung an 
gel(e ;£ lnun des gesamten Lehrgangs gestellt worden. Es 
G rün '" be.soaderem Maße für die Rechtswahrer aller 
Weitelp"’ dl®, Eindeutschung des Warthegaus und seinen 
^«rthP!L Allfbau zu fördem. Deshalb habe die Justiz im 
^echtsrS^V V-0n Anfang an die eindeutige Abkehr vom 
erst p0Slt.m smus vollzogen. Habe man diesen Weg vor- 
HaltUn S LgeT  Verantwortung und klarer völkischer 
Schritten 1 doch. ohne positive gesetzliche Grundlage be
kehr d n ’J u  J?1 lnsoweit geübte Rechtspraxis nun- 
l'gt Worurirpcd die OstrechtspflegeVO. gesetzmäßig bestä- 
dung stPio ' hiernach komme es bei jeder Rechtsanwen- 
Und de« a et5»tsebeidend auf die Ziele der Eindeutschung 

Ans , , Auibaus der Ostgebiete an.
RjM in Re1d übermittelte MinDirig. W i I l e r s  vom 
der bei dle Grüße seines Ministeriums, insbes.
n - Narh611! S ^ekr- Dr. Schlegelberger und Dr. Freis- 
r  c,1tsnf|p„ er, Im Februar dieses Jahres veröffentlichten 
ueSamtanfi!u'JAllsblIdungsordnling sei a,s Kernstück der 
u cbtsnfip 1 dllng der neunmonatige Lehrgang auf der 
■ r'eg hppgerScbu,e vorgesehen. Infolge der durch den 

s»ehtio-e vot,gerufenen personellen Schwierigkeiten beab- 
’’’¡t verkiif31*’ vom kommenden Frühjahr ab Notlehrgänge 
n>’n der V i/h  Oauer durchzuführen. Diesen Plänen sei 
’’’en, und ar*negau durch die eigene Tat zuvorgekom- 
(r?*che Frc Ps se' gewiß, daß bei dieser Pionierarbeit 
ür die n-irh?ngen gesammelt würden, die dann wieder 
Im m ‘ nsten Lehrgänge auszuwerten seien. 

r\?Rß d?s Reichsgruppenwalters Rechtspfleger im
?LGPräs k,tef..Just0 binsP- P a u 1 G i I g a n , Berlin, dem 
neoretiscii» a Url dab er *r° fz ader Schwierigkeiten die 
? vorbii.ir .1 Usb,ddVnS des Rechtspflcgernachwuchses in 
'n Lehrpari„  er ^ e'se gefördert habe. Er betonte, daß 
'»’fassend , w,enn er auch wie der vorliegende noch so 

, ar eine se'> den Teilnehmern' immer doch
.„"’’gen "„ läge der wesentlichen Gesetzesbestim-
( i ^nhän(Te a em eine Einführung in die Zusam-  
t.fG aber p .ei,nzelnen Gesetze vermitteln könne, 
S)p,gSv°llen «nöt r̂reiehung der für den sehr verantwor- 
sp; en eigene, J.?ren Arbeitseinsatz jeder einzelne durch 
¡Jner Ausführ,̂ Einsatz: Weiterarbeiten müsse. Zum Schluß 
In anwärtern d "g?n, Sfe,.If? der Redner den Rechtspfle- 
'JarPpe 'n AuscJederze 1 *1 ge Unterstützung der Reichs- 
h.rauf hin daß d ,und wies 'n diesem Zusammenhang 
Sic',Prank ino dii ruh die vom Reichsrechtsführer, RMin. 
b”6«r. p)’ ‘“ f  »-eben gerufene und der Leitung des 
hackfspfieo-e‘,< j . re*f,er unterstellte „Arbeitsgemeinschaft 
yp,a der Fiinu*-16 Vorarbeifen für einen organischen Ein
ten ?,Ssu>ig ,d?s Rechtspflegers in die Gerichts-

'l Rechtsnfip den? ^ le’ e’ner volksnahen und geordne- 
In seiner i?-C aufsenommen seien.

-•genschaft als Gaufachschaftswalter Justiz

ergriff sodann Oberamtsanwalt S t e r n s d o r f f ,  Posen, 
das Wort. Hiernach umriß der Personalsachbearbeiter 
für die Rechtspfleger beim OLG. Posen, OLGR. K l i n g e ,  
in  eindringlicher und umfassender Weise die Stellung des 
Rechtspflegers innerhalb der gesamten Rechtspflege. Er 
erläuterte die mannigfachen Verwendungsmöglichkeiten 
des Rechtspflegers und arbeitete die charakterlichen und 
moralischen Grundlagen der idealen Rechtspflegerper- 
sönlichkeit heraus, die allein den Rechtspfleger befähig
ten, insbes. auch bei Anwendung von Gesetzen aus der 
Zeit vor der Machtübernahme, die richtige Entscheidung 
zu finden.

Als letzter Redner erklärte der Lehrgangsleiter, Just- 
Oblnsp. F r i t z  G i l g a n ,  Lissa, den Lehrgang für er
öffnet.

M it einem dreifachen Sieg-Heil auf den Führer schloß 
die eindrucksvolle Feier.

Gau Wartheland
Die Hauptarbeit des Gaurechtsamtes Wartheland be

steht zur Zeit in der M itw irkung bei Gesetzentwürfen 
und in der Bearbeitung der verschiedenen Eingaben, die 
fü r den Warthegau von Bedeutung sind. Die Einführung 
des Strafrechts im Reichsgau Wartheland ist im wesent
lichen bereits durchgeführt, die des bürgerlichen Rechts 
ist durch die ORpflVO. vollzogen. In der VO. über die 
Einführung des bürgerlichen Rechts w ird dem Richter 
eine Ermächtigung erteilt, von den Rechtsvorschriften ab
zuweichen, sofern es „d ie  Zwecke der Eingliederung der 
Ostgebiete erforderlich machen“ . Diese Bestimmung bie
tet eine ausreichende Handhabe, um den besonderen po li
tischen Zielsetzungen des Reichsgaues Wartheland gerecht 
zu werden. Von besonderer Bedeutung w ird ferner 
die Einführung des Erbhofrechtes in den eingegliederten 
Ostgebieten sein. Nachdem bereits 1940 in Posen und 
Litzmannstadt NS.-Rechtsbetreuungsstellen eingerichtet 
worden waren, folgte im Frühjahr 1941 die Einrichtung 
solcher Stellen auch an den Orten, die Sitz eines Land
gerichtes sind, also in Gnesen. Hohensalza, Kalisch, 
Leslau, Lissa und Ostrowo. Da die NS.-Rechtsbetreuung 
ausschließlich durch Rechtsanwälte erfolgt, ist es zur Zeh 
noch nicht möglich, über diesen Rahmen hinaus weitere 
Rechtsbetreuungsstellen einzurichten, weil in den bloßen 
Amtsgerichtsorten grundsätzlich noch keine Rechtsanwälte 
zum Einsatz gekommen sind. Insoweit haben sich die 
Rechtsantragsstellen der Amtsgerichte fü r die Entgegen
nahme von Gesuchen und deren Erledigung oder WeTter- 
leitung an die nächst zuständige Rechtsbetreuungsstelle 
bereit erklärt. In Posen und Litzmannstadt hat die Tätig 
ke it der NS.-Rechtsbetreuungsstellen bereits einen be
trächtlichen Umfang angenommen. Die regelmäßig ab
gehaltenen Sprechstunden, die von den Rechtsanwälten 
wahrgenommen werden, werden von zahlreichen Volks
genossen aufgesucht.

Gau Oberschlesien
In der Zeit von A pril bis Ende August 1941 wurde vor 

allem die Grundlage fü r die Organisation des Gaurechts
amtes geschaffen. Gleichzeitig fand die Besetzung der 
Kreisrechtsämter in den 26 Kreisen des Gaues statt Bei 
den Kreisen 15 bis 26 handelt es sich um solche die in 
den neueingegliederten Ostgebieten liegen. ’

Am 14. Sept. 1941 fand die erste Tagung sämtlicher 
Kreisrechtsamtsleiter und M itglieder des Gaustabes statt 
auf welcher der Gaurechtsamtsleiter die Richtlinien für 
die Arbeit des Gaurechtsamtes und der Kreisrechtsämter 
gab. Die- Rechtsarbeit hat sich, soweit es sich um prin
zipielle Fragen handelte, in der Hauptsache auf die Ein
führung des Ostrechts und die Handhabung der Bestirn 
murigen des Altreiches in den eingegliederten Ostgebieten
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Aus dem Gau Danzig-Westpreußen
. Die Veranstaltungstätigkeit in den befreiten Ostgebieten 
ist naturgemäß von besonderer Bedeutung. Dem trug eine
M n u i K  P,rei»sgrYppe Konitz Rechnung, die am 
¿ 4 ,ü k t 1941 stattfand. An d ir nahmen nicht nur die Rechts
wahrer aus den Kreisen Konitz, Tuchei und Zempelburg 
teil, sondern es waren auch zahlreiche Gäste, der Kreis- 
ieiter und Landrat Jäger aus Konitz, Vertreter von W ehr
macht, I artei und Staat sowie fast sämtliche Behördcn- 
leuer aus Konitz anwesend. Vor allem nahmen aber eine 
fed C Anzahl alteingesessener Volksdeutscher als Gäste

Wm idei l 4 U Ilr im Lichtspielhaus Konitz 
c ^ 'L e h rs c h a u  m it dem NSRB. zusammen- 

gtstellte Sammelfilm vorgeführt, der Szenen aus dem 
Kechtslcben aus verschiedenen Spielfilmen enthält Der 
Kreisgruppenführer erläuterte Anlaß und Zweck der F ilm - 
voifuhrung Die Vorführung gestaltete sich zu einemsehr 
starken Erfolg. Der F ilm  und die dazu gegebenen E r
läuterungen wurden m it großem Interesse aufgenommen.

Es folgte dann eine Versammlung in dem festlich ge" 
schmückten Schwurgerichtssaal der Kreisgruppe Konitz, 
in der nach einführenden Worten des Kreisgrupp«1" 
führers, Oberstudiendirektor Dr. Weber, über das Thema 
” Dcf  tausendjährige Kampf um den Ostseeraum“  sprach- 
Weiter folgten ein kurzer Vortrag über Volkstumsfrageu 
und über die Arbeit des VDA. von Oberstudiendirektor
Dr. W ollenteit. Beide Vorträge fanden stärksten Beifall- 
Es sprach dann noch der Gauführer von Danzig, Of>erj 
landesgerichtspräsident Wohler, der seiner Freude darüber 
Ausdruck gab, daß die Tagung dem deutschen Menschen 
des Bezirks Gelegenheit biete, m it den Rechtswahrcrn 
persönlich in Fühlung zu kommen und m it ihrem Aut- 
gabenkreis sich vertraut zu machen. Die Volksverbunden
heit der Rechtspflege werde durch solche Veranstaltunge“ 
sehr gefördert. Um 20 Uhr fand ein kameradschaftliches 
Beisammensein im Saal des Hotels Engel statt, das durch 
musikalische Vorträge der Gattin des Oberstaatsanwalts, 
Frau Lotte Schwientik, verschönt würde. Auch hier 
wurde ein Schmalfilm, der die Gerichte des Landgerichts" 
bezirks Konitz zeigte, vorgeführt.

F Y S f.Ü [  ,H ,e 1 n r i c h H i m m I e r. Darmstadt 1941.
L. C. W ittich Verlag. 292 S. Preis geb. 18 SAM.

angezeigte Festgabe fü r Heinrich H im m ler wurde 
fü r den Reichsfuhrer und Chef der Deutschen Polizei 
zu seinem 40 Geburtstag verfaßt und ihm am 17. Juni 
IO « , dem 5. Jahrestag der Übernahme der Deutschen 
Polizei, überreicht.

Sie ist in ihren Beiträgen ein Bekenntnis zu einer Idee
nat '° nals° ziaiistischen deutschen Rechtsarbeit. Der

den ASrf h p u f P emnch Himm ler selbst steht mitten in 
den Arbeitsgebieten, aus denen heraus die Verfasser ge- 
arbeitet und ihre Beiträge gebracht haben, die jeder fü r 
sich nicht nur gründliche, sondern im höchsten Grade 
nutzbringende Untersuchungen darstellen. An den The
men gemessen scheinen die Arbeiten nur sehr wenig 
innere Verbindung untereinander zu haben. Doch dieser 
Schein trugt. Die Arbeiten über: Zentralgewalt, Dezen
tralisation und Verwaltungseinheit ( S t u c k a r t ) ,  Grund
fragen einer deutschen Großraum-Vcrwaltung ( Bes t )  
der Kampf um die Wiedergewinnung des Deutschen 
P StC,'l?,’ , EHflirungen der preußischen Ostsicdluiig 1886 
bis 1914 (F lo h n , S e y d e l ) ,  Eschwege, eine siedlungs- 
und verfassungsgeschichtliche Untersuchung (Z i p p e r e r) 
sind doch zusammen in ihrer geistigen Grundhaltung

SI e+ UT a hnl f  ,so “ ««gerichtet, daß man förmlich 
den »roten 1 aden durch dies Buch laufen sieht — nicht 
zuletzt eine Bestätigung des gemeinschaftsgebundenen 
L enkens überhaupt. Es mag dazu erwähnt werden, daß 
alle Verfasser dem Reichsführer f f  die Festgabe als 
# :Manner gebracht haben. Dieser Gleichklang der A r
beiten in ihrer weltanschaulichen Ausrichtung mag in 
dem erörterten Zusammenhang eine besondere Freude 
für den Reichsführer f f  gewesen sein.

Die Arbeiten von Stuckart und Best zeigen Grund
fragen einer neuen Verwaltung im zukünftigen deutschen 
D (°ß [aum auf, deren Auswirkungen ein ganz neues 
Blickfeld offnen. Starke Zentralgewalt, dabei weitgehende 
Dezentralisation, Schaffung lebensvoller Gaue m it ge
sunder Selbstverwaltung, Einheit und Zusammenklang 
“ | . r ,Verwaltimg werden ihre Verw irklichung finden 
(M iickart). Die Schaffung einer neuen Ordnung, ihrer 
Erhaltung und Fortentw icklung als geschichtliche A u f
gabe des deutschen Volkes in seinem neuen Großraum 
bedingt schon heute, daß alle grundsätzlichen Fragen 
rechtzeitig und gründlich erkannt werden, um eine um
fassende Vorbereitung zu gewährleisten. Wenig regieren 
vvohlfeil regieren, im Sinne des Volkes regieren, sind 
dabei die Grundsätze; die Form der deutschen Groß
raum-Verwaltung im einzelnen kann dabei noch nicht 
programmatisch festgelegt werden. Die Herausstellung

voiragSd geeluigCi e K‘ärUng ^  Begriffe ist Best hcr’ 
Eine äußerst gründliche Darstellung geben Höhn und

Seydel. Ihre Arbeit w ird  bestimmt dazu beitragen, dein 
Reichsführer f f  als Reichskommissar fü r die Festigun® 
Deutschen Volkstums ein Bild von dem Erfahrung15; 
material einer Zeitspanne in der deutschen Siedlungs 
Politik zu geben, in der viele verhängnisvolle Irrtums 
sich für das deutsche Volkstum o ft so schädigend aus- 
w irkten. Die A rbeit von E c k h a r d t  w ill die verwiege*' 
ten und seit langem strittigen Fragen, woher die adebge 
Ministerialen stammen und wie ihre Rechtsstellung iai 
12. und 13. Jahrhundert war, der Lösung näherbringen- 
Die Stadt im Schicksal des Raumes w ird  dargesteüt v , 
Zipperer, der damit mehr bringt als nur eine Stadt- u<
Verfassungsgeschichte.

Alles in allem ein beachtliches W erk, das seine Meis*®r 
obt und auf jeden interessierten Leser besondere w» 

kung nicht verfehlen w ird.

^-S turm bannführer Dr. S c h m i d t - K l e v e n o w ,  BcrIin'

D ie  O s t - S t e u e r h i l f e .  W ortlaut und Erläuterung^ 
der Ost-Steuerhilfe-Verordnungen, der VO. üben 
Wertungsfreiheit und Aufbaurücklage im R c lC lS ,,n d 
Sudetenlaud und in den Reichsgauen der OstmarK 
der dazu ergangenen Ministerialerlasse nebst ei 
Anhang der Einfluß der Ost-Steuerhilfe auf die 1 
Senkung und die Gewinnabführung in den eingeg 
Gebieten, herausgegeben von RA. A r n o  S c h u l  
B r a c h  m a n  n, M itg l. der Geschäftsführung der KelL. r 
gruppe Industrie. (Band 5 der Veröffentlichungen“  
Steuerabteilung der Reichsgruppe Industrie.) i, 
1941. Verlag Hermann Klokow. 339 S. Preis bro¡> 
5,50 SAM.

Die Erste OStV. hat den Zweck, das Deutsch tu111, 
den eingegliederten Ostgebieten durch umfassende sie 
liehe Maßnahmen zu festigen und zu fördern. Es s ^  
durch diese steuerlichen,Maßnahmen insbesondere dem* ^  
Volksgenossen angeregt werden, ihren Wohnsitz 11 
eingegliedertcn Ostgebiete zu verlegen. Die Zweite 11 ^  
hat den Zweck, eine Abwanderung aus den an die ^.£ 
gegliederten Ostgebiete angrenzenden Gebieten 111 f, 
durch die Erste OStV. begünstigten Gebiete ,e
hindern. Die Zweite OStV. enthält deshalb weitgen ^  
steuerliche Erleichterungen auch für die an die 
gegliederten Ostgebiete angrenzenden Gebiete. j,

Die Erste und die Zweite OStV. unterscheiden 
von a l l e n  s o n s t i g e n  s t e u e r l i c h e n  G es. eA aiif 
u n d  V e r o r d n u n g e n  dadurch, daß sie sich n ie m e j 
e i n e  S t e u e r a r t ,  sondern a u f e i n e n g r o ß e  f l 1 cjCr 
a l l e r  S t e u c r a r t e n  b e z i e h e n .  Jede Vorschrilt , 
OStV. behandelt eine besondere Steuerart. Zu jeder y 
schrift ist eine Reihe von Ministerialerlassen erg1111®
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^ eurteilung der sich aus den Ost-Steuervcrordnun- 
b n ergebenden Fragen setzt deshalb eine umfassende 
üh*10 u-'s Ĉes ßtsam tm  deutschen Steuerrechts und dar
ren ” *naus c*lle ebenso gründliche Kenntnis dieser zahl- 
C|ciien Ministerialerlasse voraus. 

t r9 as Erläuterungsbuch von S c h u l z e - B r a c h m a n n  
P agt  dem i n  v o l l e m  U m f a n g R e c h n u n g .  Bei der 
JJiauterung jeder Vorschrift sind zugleich die G r u n d - 
¡j Se d e r  e i n z e l n e n  S t e u e r a r t  und die a m t -  
ä»n en E r l a s s e  und sonstigen amtlichen Mcinungs- 
a, |?e:Hungen bis zum l.A u g . 1941 behandelt. Letztere sind 

jjcrdem im Teil I im W ortlaut wiedergegeben. 
u 'c Erläuterungen selbst sind k l a r ,  v e r s t ä n d l i c h  

diR ,e rs c b ö p f e n d. Sie sind durchweg so gehalten, 
an S,le (len Erfordernissen der P r a x i s ,  an die sie sich 
^sch ließ lich wenden, v o l l a u f  e n t s p r e c h e n .  Zahl- 
(lerChc . B e i s p i e l e  erleichtern das Verständnis. Beson- 
§ oSJ i in2e’le!lcf und wertvoll sind die Erläuterungen zu 
»n • (0 s t-Bewertungsfreiheit). Der Verf. hat dabei 
2u i3 um auf das Verhältnis der Ost-Bewertungsfreiheit 
« der Bewertungsfreiheit fü r kurzlebige Wirtschaftsgüter 

zu der Bewertungsfreiheit auf Grund von Steuer- 
l ä e‘nen f W ert gelegt. Ebenso verdienen die Er- 
Fjn erungen zu § 10 OStV. (besondere Begünstigung der 
der > D U^ eute unc* tlcr Personengesellschaften) beson- 

Beachtung. Es ist allerdings bedauerlich, daß der 
einJ' ."och  nicht auf den § 3  der StAV. v. 20. Aug. 1941 
haii CC konnte. Diese Bestimmung hat im Zusammen- 
« j e m i t  der Einführung des Kriegszuschlags zur Körper- 
h attsteuer eine ähnliche Regelung für das gesamte 
d ‘[nsgebiet getroffen. Der Verf. hat übrigens auf S. 218 
demU£ "Angewiesen, es wäre sehr zu wünschen, daß eine 
für i ähnliche Steuererleichterung auch in Zukunft 
WiA r?s gesamte Reichsgebiet geschaffen wird. Dasselbe 

s „ r I  OStV. g ilt für §11 OStV. Die Erläuterungen 
'v°nL OStV. sind durch die StÄV. gegenstandslos ge-

V S  wjrd  in der Praxis sehr begrüßt werden, daß der 
fainr' Sich bei den Erläuterungen in erheblichem Um- 
0 s an das W e r k  v o n  R e i n h a r d t - M e u s c h e l -  
5jLrm a n n „ D i e  O s t s t e u e  r h i 1 f  e“  an g e I eh  n t  hat. 
Reifs W erk stellt die a m t l i c h e  A u f f a s s u n g  des 
tur, F inanzministeriums dar und ist fü r die Beantwor- 
bejg a l l e r  Fragen, die sich bei der Durchführung und 
¡ju der Inanspruchnahme der steuerlichen Vergünsti

g e n  ergeben, b i n d e n d .
\yj as Erläuterungsbuch von S c h u l z e - B r a c h  m a n n  
v0 .| dem Praktiker wegen aller dieser Vorzüge w e r t -  
bCj , 0 D i e n s t e  leisten. Es ist fü r alle sich aus den 
fra°en Ost-Steucrverordnungcn ergebenden Zweifels- 
Uc.r° eri ein z u v e r l ä s s i g e r  R a t g e b e r .  Von beson- 
t a, ni Interesse w ird  fü r viele Benutzer des Werks die 
d*Un r  ’ a r i s c h e  Ü b e r s i c h t  über den zeitlichen und 
Hinsehen Geltungsbereich der Ost-Steuerhilfeerleichte- 

¿ßfn sein (S. 16 bis 20).
Sen °r . Vollständigkeit halber sei noch darauf hingewie- 
Ste’ daß der Verf. im Teil II I den Einfluß der Ost- 
< r.hilfe auf die Preissenkung und die Gewinnabfüh- 

ln den eingegliederten Ostgebieten behandelt hat.
RegR. Dr. K a p p ,  Thorn.

u d i n g e r s  K o m m e n t a r  z u m B GB.  und 
r,. 11 Einführungsgesetz. 10., neubearb. Aufl. 20. Liefe- 
e riß \ (ßd- II, 1-Teil, Lief. 2.) §§243-245 , S. 443-566; 
1941 -rt- von AGR- Or. Dr. W  i 1 h e 1 m W  e b e r. Berlin

Auch
J-Schweitzer Verlag. Preis brosch. 6 StM.

erhebc,h die vorl. Lieferung bringt gegenüber der 9. Aufl. 
ScLi 'ch erweiterte und vertiefte Erläuterungen (vgl. 
A u fr 'O R -194t, 1930). Zu §243 (Vorb. 16ff.) fä llt auf die 
>,reinv-hterhaltung der üblichen Unterscheidung zwischen 
}-a r 0f unt’ „begrenzter“  Gattungsschuld, die z. B. 
hat »Vertrag und Unrecht“  I S. 132, angegriffen
sci j . der m. E. zutreffenden Begründung, die Haftung

%
r , ledem Fall enger oder weiter begrenzt 
Ls»,?e^ rdnzte Gattungsschuld kein Sonderfa

so daß die 
SonderfalI sei. Dem-

Bers p ctlend ist auch die Leistungsgefahr des Schuld 
die p :nker oder weiter begrenzt: auf seinen Vorrat, auf 
Rei ĵ: nte eines Jahrgangs, eines Bezirks, des Deutschen 
'chm , Usw‘ W ichtig  ist ferner die Verteilungspflicht des 

,,rs» wenn die Gattung nicht mehr zur Befriedi- 
=* aller Gläubiger ausreicht (Vorb. 21; zweifelnd

E p p i n g  in S c h l e g e l b e r g e r - V o g e l s ,  Anm. 4 zu 
§ 243). Es handelt sich dabei um Auswirkungen der 
Interessen- und Gefahrengemeinschaft der Gläubiger und 
der sog. Opfergrenze.

Den §§ 244 und 245 (Geldschuld) sind ausführliche 
Vorbemerkungen vorangeschickt. Diese betreffen zu
nächst allgemeine Fragen der Geldschuld, insbesondere 
die Stellungnahme zur Nennbetrags- und zur W ert
betragstheorie, wobei W e b e r  (V o rb .30ff.) auf die ge
wollte A rt der Geldschuld abstellt; solche Schulden, bei 
denen die Interessen der Gemeinschaft auf dem Spiel 
stehen, also die Staatsschulden, sollen in jedem Falle 
nominalistisch zu behandeln sein. Sodann ist das D e 
v i s e n r e c h t  eingehend erörtert (Vorb. 39—167, S. 474 
bis 519). Dieser Abschnitt verdient besondere Beachtung, 
einmal wegen seiner erheblichen praktischen Bedeutung, 
sodann aber auch deshalb, weil hier die wirtschafts- 
rechtliche Durchdringung und Wandlung des „Z iv il
rechts“  sehr deutlich und in vielen Punkten beispielhaft 
in Erscheinung tr itt. Hierzu einige kurze Hinweise.

Eine L o s l ö s u n g  v o n  b ü r g e r l i c h - r e c h t l i c h e n  
R e c h t s b e g r i f f e n  findet sich z. B. bei der devisen
rechtlichen R e c h t s f ä h i g k e i t  von bürgerlich-rechtlich 
unselbständigen Vermögensteilen, die im Bereich des 
Devisenrechts als selbständige getrennte Einheiten be
handelt werden; hierher gehören etwa die Zweignieder
lassungen nach § 5 DevG. sowie in gewissem Umfange 
inländische Sondervermögen von Ausländern nach Ri. If, 13 
(Vorb. 58). Auch der Begriff der K r e d i t e i n r ä u m u n g  
geht wohl über den bürgerlich-rechtlichen Begriff der 
Darlehnsgewährung hinaus (Vorb. 94). Andererseits g ibt 
es durchaus auch Fälle, in denen bürgerlich-rechtliche Be
griffe  übernommen werden, so der „Anspruch“  (Vorb. 70) 
oder auch die Verfügung „zugunsten eines Ausländers“ , 
wobei bloße tatsächliche oder wirtschaftliche Begünsti
gungen nicht genügen (Vorb. 83). Zweifelhaft ist die 
Lage bei dem Begriff der „Verfügung“  selbst (Vorb. 77): 
Das RG. hat betont, es könne dahingestellt bleiben, 
welche Bedeutung der Rechtsbegriff der „Verfügung“  
in den zahlreichen bürgerlich-rechtlichen Bestimmungen 
habe, in denen er vorkom m t; für das Devisenrecht müsse 
er jedenfalls dessen Zweck gemäß im weitesten Sinn ge
nommen werden, „so daß jedes Rechtsgeschäft darunter 
fä llt, das auf eine Änderung des Inhalts eines Schuld
verhältnisses abzielt“  (RGZ. 156,158 =  JW. 1938, 229 und 
520 m it Anm. von B e r g h o l d ) .  M it dieser Begründung 
hat das RG. eine Verfügung bejaht bei der Abrede, daß 
die Zahlungen eines inländischen Schuldners an seinen 
ausländischen Gläubiger statt nach dem Kurse des ent
werteten Dollars nach dem des alten goldgegründeten 
Dollars bemessen werden sollten. Dieses Ergebnis steht 
aber m. E. m it dem bürgerlich-rechtlichen Verfügungs
begriff durchaus nicht in Widerspruch, vgl. z. B. 
H. L e h m a n n ,  A llg . Teil, 4. Aufl. 1933, S. 104 und 
v. T u h r  11,1, S. 238. Ein devisenrechtlich selbständiger 
Verfügungsbegriff kommt vielleicht in Betracht in den 
Fällen einer „Verfügung“  über Gold durch Einschmelzen 
usw.; vgl. Vorb. 91 und RG. JW. 1937, 2510 und 2966, 
beide m it Anm. von T u r o w s k i .  — N icht ganz g lück
lich erscheint die schon vom Steuerrecht her bekannte 
Wendung, die Devisengesetze dienten wirtschaftlichen 
Zwecken und deshalb könnten privatrechtliche Rechts
begriffe und Grundsätze nicht ohne weiteres zur Aus
legung der devisenrechtlichen Vorschriften herangezogen 
werden (Vorb. 102). Soweit es sich um privatrechtliche 
Rechtsbegriffe aus dem Vermögensrecht handelt, liegt es 
nahe, daß auch diese „w irtschaftlichen Zwecken dienen“ ; 
eine Abweichung des Begriffsinhalts könnte sich hier nur 
aus den besonderen d e v i s e n r e c h t l i c h e n  Zwecken 
ergeben. Nur soweit bürgerlich-rechtliche Begriffe ande
ren oder umfassenderen Zwecken dienen als nur w ir t
schaftlichen, würde sich daraus die Verschiedenheit des 
Begriffsinhalts leicht erklären.

Das Z u s a m m e n w i r k e n  v o n  h o h e i U i c h e r u n d  
v e r t r a g l i c h e r  G e s t a l t u n g ,  von Verwaltungsakt 
und Rechtsgeschäft, durchzieht das gesamte Devisenrecht 
und führt zu Fragen, deren Bewältigung vom Boden der 
BGB.-Dogmatik aus nicht selten Schwierigkeiten bereitet. 
Das zeigt insbesondere die d e v i s e n  r e c h t l i c h e  G e 
n e h m i g u n g  in ihrem Einfluß auf die Sc hulä verträ te  
und Leistungsgeschäfte (Vorb. 10011). Die erteilte Ge-
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nehmigune begrünciet keinen Rechtsanspruch gegen die 
Devisen behorden auf Zuteilung; sie ist bis zur Vor- 
nahme des genehmigten Geschäfts fre i w iderruflich; sie 
nthalt keine zivilrechtliche Entscheidung über den zu- 

gründe hegenden Anspruch. Die R ü c k  w  i r k u n g nach- 
traghcher Genehmigungen ist durch § 1 der 12. DuFchfVO. 
v. 20. Mai 1932 (RGBl. I, 230) ausdrücklich anerkannt 
worden, vgl jetzt § 64 Abs. 2 DevG. W ird  die Genehmi
gung zunächst versagt, später aber doch erteilt, so w irk t 
diese Genehmigung nicht zurück (Vorb. 107); das w ird 
nbPnphnUr gdten können, wenn d i e s e l b e  Instanz die 
m ft1 uPralg:Unf  sp/ ter ertelIt hat. Die Begründung, daß 
cW'iU'/y 6r erj ten Versagung der Genehmigung die end- 
gultige und unheilbare Unwirksamkeit des Geschäfts 
bereits feststehe (vgl. auch Vorb. 107), so daß d e s h a l b

lü n p  mrhtW lrk llrg |1 der- Spl t,er doeh erteiIten Genehmigung nicht möglich sei, schlägt m. E. dann nicht durch
wenn die höhere Instanz die Entscheidung abgeändert 

lWj ! ü1.?/1 andernfalls die Abänderungsmöglichkeit 
rch die höhere Instanz praktisch beseitigen würde. — 

Eine ähnliche Frage ist kürzlich im Arbeitsrecht lebhaft 
2  ; *  *?.C1 der nachträglichen Zustimmung des 

P '  Kündigung Das RArbG. hat entschieden, 
TT  , ! e nachträglich emgeholte Genehmigung, die vom 
a r h e i l S  T f S‘  ! f rsagt w;*r, dann aber vom Lande”
18 S e n t^ la rm ' «w !>n c 11 wa,r> /n rü c k w irk t; RArbG. vom 18. bept 1940 ArbRSamml. 40, 297. — Eine weitere 
Schwierigkeit bereitet die Frage nach dem Schutz der-
S elvD rr en, d‘e zwj schcn A ^ch lu ß  und Genehmigung 
eines Verfugungsgeschäfts Rechte an dem Leistungs
gegenstand erworben haben (Vorb. 109 f.). Das Devisen
recht enthalt keine Vorschrift über die W irksamkeit
S°184ZAh<!Ĉ r t o Ugu!lgen- ,Die herrschende Ansicht w ill 

y - . -2 BQB- entsprechend anwenden; dagegen w ill 
S t a u d i n g e r - W e b e r  (Vorb. 110) unter Aufrechterha- 
tung der uneingeschränkten Rückwirkung den Dritten

nbrgennaä w e ir s S z een„ ReChfegrU'ldSät- n Über ^
Ebenfalls große Schwierigkeiten bereitet die T r e n -  

cn ,u " |  ,v o n  k a u s a l e m  V e r p f l i c h t u n g s -  u n d  a b -  
f l »  V -  Ve J:, u ? u n g s g e s c h ä f t  fü r die Rechts
lage bis zur Genehmigung und bei Versagung der 
Genehrrugung. Das devisenrechtlichc Verbot (die devisen
rechtliche Beschränkung) w ill regelmäßig nur das Ver- 
fugungsgeschäft treffen. Für Schuldverhältnisse, die erst 
nach ihrer Begründung durch devisenrechtlichc Vor- 
schnften betroffen werden (Altschuldverhältnisse), be
gründet ehe Versagung der Genehmigung eine nur 
vorübergehende Unmöglichkeit (Vorb. 127). Der Schuld- 
rier bleibt gebunden, gerät aber nicht in Verzug; die 
Verjährung ist gemäß § 202 gehemmt; die Gegenleistung 
kann nicht verlangt werden. Bei Neuschuldverhältnissen 
-  schon unter der Geltung der devisenrechtlichen Be
schränkungen abgeschlossenen Schuldverträgcn — bc- 
r " i r ni ^bebkehe Meinungsverschiedenheiten über die 
G ültigke it des Verpfhchtungsgeschäfts. Erfaßt das De
visenrecht regelmäßig erst die Erfüllung, so frag t sich 
wie die Genehmigungsbedürftigkeit und eine spätere 
Versagung der Genehmigung auf das Vemflichtunp-s-
dieSC V ^  Ä " -  NaCb der Ilerrschenden Meinung sind 
die Verpflichtungen zu genehmigungsbediirftigeii Lei
stungen nur g idtig, wenn sie nach §§ 308,309 BGB. für 

rFai ?,fJleh? lgung de.r Leistung eingegangen
daß ehe S8°3oq nno dag()gen w ird  m it Recht eingewandt, daß die §§ 30S, 309 nur dann anwendbar sind, wenn der
r C»bll>uV^  rag Str-bLtj \ Von dem gesetzlichen Verbot (der 
Genehmigungspfhcht) ergriffen w ird, was aber im De-
rp rh treCbt ~  ,ander,s, aJs z-B- hn Grundstücksverkehrs- 
8 • gerade, ni.cbt der Fall ist. Außerdem wäre nach
§ 308 eine rückwirkende G ültigke it bei Genehmigunp- 
nicht möglich. Schließlich versagt § 308 dann, wenn die 
f arteien von der Genehmigungspflicht bei Abschluß des 

ts gewußt haben. Aus diesen Gründen w ird 
das Verpflichtungsgeschäft grundsätzlich als gü ltig  an
gesehen (Vorb. 146); bei späterer Versagung der* Ge
nehmigung tr it t  dann nachträgliche objektive Unmöglich-
S f e w ' u  Die Parteien können X Ä
die W irksamkeit des Verpflichtungsgeschäfts von der Ge 
nehrnigung, abhängig machen (Vorb. 47 WRwei die'
S U ?  S r Ä J *  M ä rke r a . ( eX b S  Ob. !
Windung der Trennung von kausalem und abstraktem

Geschäft (vgl. z. B. DR. 1941,1506ff. zu B r a n d t  und 
l e a c k e r )  auch fü r das Devisenrecht möglich oder 

gai geboten ist, kann hier nicht geprüft werden.
Hervorzuheben sind schließlich noch die A b w a n d 

l u n g e n  u n d  E r g ä n z u n g e n  d e r V e r t r a g s p i l i c b "  
t e n :  Die I  flich t des Schuldners, die Genehmigung zU 
beantragen und überhaupt alle der Leistung bis zur Er
teilung der Genehmigung entgegenstehenden Hindernisse 
zu beseitigen; die P flicht des Schuldners, die Genehmi
gung zur Zahlung auf Sperrkonto einzuholen, wenn die 
P f£hi.bartet  dcr Erfüllung nicht genehmigt w ird; die 
I flicht, aut Verlangen des Gläubigers die Summe auf 
^perrkonto emzuzahlen; die P flicht des Gläubigers, Aus
künfte zu erteilen, Unterlagen zur Verfügung zu stellet}, 
Überhaupt seinerseits zur Herbeiführung der Genehnu- 
gung mdzuwirken; die Grenzen der AnpassungspflichJ 
, s ' mubigers, z. B. keine allgemeine Annahmcpfhchl 

der Zahlung auf Sperrkonto usw. (bes. Vorb. 118 ff.)- 
Auch die Erläuterungen zu den § 8 2 4 4  — 245 se l bs t  

sind gegenüber der 9. Aufl. erheblich erweitert. Die nach 
der Inflationszeit üblich gewordenen Vertragsabschluß 

rrem dw iihrung und die Verwendung von Wertsich1;' 
igsklauseln haben infnirr» ri»r a i - „ ___a . . zahl;

_____ [Deutsches Recht, Wochenausgabe

in , -----ui'- veiwenciung von wen
rungsklauseln haben infolge der A b w e r t u n g  * , 
IICIC|1L/  Fremdwährungen wichtige neue Rechtsfragen bei 
der Erfüllung der Verbindlichkeiten entstehen lassen- 
Dementsprechend sind vor allem Va l u t as c hu l d  nnd 
G o l d m a r k s  ch ui  d eingehend erörtert, wobei die Er" 
Iauterungen im Gegensatz zur 9. Aufl. nicht a n  den 
Wortlaut der Gesetzesbestimmung angelehnt, sondf11 
systematisch aufgebaut sind. Auch die vollständige An
gabe des Schrifttums verdient wieder besondere An
erkennung.

An wichtigen Einzelheiten sei folgendes hervorgehoben- 
Die klare Unterscheidung zwischen reiner (echter) un 
unechter Valutaschuld (Anm. 5 zu § 244) erscheint zu
treffend. Das gleiche gilt von den einzelnen Unterarten 
dehr, “ "echten Valutaschuld (besonders Dollargoldmark: 
i  OoHarreichsmarkschuld, Anm.64ff.), a®**1
im Schrifttum hier häufig Verwechslungen festzustellen 
sind. Besonders bedeutsam ist die Erläuterung des je^euf
anzuwendenden Rechts (Anm. 7 ff., 88 ff zu § 244); d iß  
— internationalprivatrechtliche -  Vorfrage wird näm^n
bei der Behandlung einzelner Fragen der Valutascim 0 
oft nicht genügend beachtet. Bemerkenswert ist fer»» 
che Rechtsprechung über die Ablehnung einer Aufwertung 
m Verbindung mit der Anerkennung einer P flich t/11'" 
A u/ . f ' e>c h ^gewerteter Valuta (Anm. 87ff., VS/f- f  
§ 244) Die hierbei wieder in Erscheinung tretende ^  
herrschende Bedeutung des § 242 zeigt sich ferner/; V 
ip icd/A Beg„r?nzung der Ersetzungsbefugnis des Schu 
ners (Anm. 36 zu § 244). Berücksichtigt sind schließI .
die Gesetzgebung über Fremdwährungsschuldverschrn' 
bungen von 1936 das Gesetz über AbwertungsgeW<
lltlCl UtlS OpQi'f / i’iKor /Ha f In,..._.11_... i . ^iii mj ° j  X I  yL b tiz  uoer Aowerti
und das Gesetz über die Dm Wandlung der in lä n a j^ ’ 
Fremdwahrungsversicherungen. — Bei §245 fällt als > ,
auf die scharfe 1 rennung zwischen Goldmünzklausel 
Goldwertklausel (Anm. 20), ferner die eingehende V 
Stellung der Abkehr von der Goldklausel durch Ges t 
gebuiig, Verwaltung und Rechtsprechung, wobei , 
allem die Stufen der Gesetzgebung bedeutsam hl, r 
vAnm .65ff.). Schließlich ist auch die Umwandlung d 
Geldsortenschuld in eine einfache Geldschuld näher 
lautert (Anm. 67 ff.).

Prof. Dr. W o l f g a n g  Si ebe r t ,  BerH11, 

A c h i l l e s - G r e i f f :  B ü r g e r l i c h e s  G e s e t z b u c
nebst  E i n f ü h r u n g s g e s . e t z ,  Jugendwp 
f a h r t sgese tz , S c h i f f s r e c h t s g e s e t z , .  B . 
gesetz,  Testamentsgesetz  mi t  Ein le i  tu u. 
Anmer kungen  und Sachregister .  16., d" r(|- 
gesehene Auflage mit Erläuterungen der Verü,|je 
iiiuig über das Erbbaurecht, des Gesetzes über' . 
rehgiöse Kindererziehung sowie von Teilen des h , 
schutzG., des EhegesundhG., des Familienrechb*
derungsG., des ErbbeschränkungsG. und des Y.f . 
schollenheitsG. Herausgegeben von J o s e f  A l t s t hcs 
t e r  RGR. in Leipzig, M itg l. d. Akad. f. DeutsC,. 
Recht, Dr. J o a c h i m  G r e i f  f , OLGR in Dan/T, 
Dr. J o a c h i m  K i e c k e b u s c h ,  LG Dir. und Gn‘ ... 
in Marburg a. d. L., Dr. O t t o  S t r e c k e r ,  Sen K g  
a. RG. a. D. in Leipzig. (Guttentagsche Sanmllu
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Deutscher Reichsgesetze Nr. 38/39.) Berlin 1941. Ver
w a l t e r  de Qruyter & Co. X X IV , 1288 S. Preis geb.

Ober die praktische Brauchbarkeit des jetzt in 16. Auf- 
A,,, vorliegenden Handkommentars zum BOB. von 

1 ̂  eJ L " ° r e i f f  braucht kein W ort mehr gesagt zu 
scu „ en- P ie rasche Folge der Auflagen beweist allein 

wle unentbehrlich dieses Buch allen Kreisen der 
nei,„ a ?,hrer ltn Verlaufe der Jahre geworden ist. Die 
ein u W  die i etzt erschienen ist, konnte nicht allein 
«och bdruc,k der Auflage werden. Denn diese war 

vor dem Kriege entstanden, ein Abdruck würde 
zeit die Gesetzgebung und Rechtsprechung der Kriegs- 
da5 vö llig  unberücksichtigt lassen. Dann würde aber 
rer. ,Buch “ en Bedürfnissen der Praxis nicht mehr ge- 
bi|.aJ werden können und deshalb bereits in dem Augen- 
Fr *  se*u?s Erscheinens veraltet sein. In allen den 
Repi?n’ i e £erac ê heute in der Kriegszeit an den 
die " t!äwahrer herantreten, würde der Rechtswahrer in 
'viP Í 1 ßuch ke‘nen Berater inehr finden. Das würde 
B e der Verlag m it Recht befürchtet hat, den W ert des 
d e r c i  von vornherein sehr beeinträchtigt haben. Trotz 
Kn 4Chw 'engkeitcn, die sich einer Durchsicht der frühe- 
sefy„  V' age un, seiner Ergänzung durch die neuere Ge- 
blick * §• uiul Rechtsprechung der Kriegszeit im H in 
ist » aii '  die gegenwärtigen Verhältnisse entgegenstellen, 
W n , !n , v,?rlagl gelungen, diese Aufgabe zu bewäl- 
Aufi “ eSf eine sorgfältig durengesehene neue
geh ge vor> die auf den neuesten Stand der Gesetz- 
SraoU®’ .u.nd Reehfsprechung (Stichtag: 1. Mai 1941) ge- 

ls“  So findet der Rechtswahrer in diesem alt- 
Hilfe -íeri Handkommentar wiederum ein wertvolles 

snnttel in seiner praktischen Arbeit.

h. Jahrgang 1Q41 H eft 48]

überh ,ßearbeiter sind mit der Ausmerzung alter und 
San» ter Entscheidungen bereits erfreulich weit ge- 
tun Es ließe sich hier aber noch erheblich mehr 
ken . , dadurch Platz gewinnen für neue Rechtsgedan- 
rate h neue Entscheidungen. So könnten die Soldaten-
“erpif i • r, ung aus aer Anmerkung zu §89
best! bc‘ BesPrechung der 15. Auflage angeregt wurde, 

. Bestrichen werden, da kein Rechtswahrer ir- 
^ ith T r Biteresse an ihrer Rechtsstellung hat. Ähnliche 
g l^  d'ngte Rechtssätze und Entscheidungen könnten 
sie 'i'a lls aus einem Handkommentar verschwinden, weil 
{rsch-etl nur i i l r  gewisse Zeiten und besondere Ze it
e n  Aungen .Juteresse gehabt haben. So hielte ich 
tler p Absatz über Geldentwertung und Aufwertung in 
da fn aV.terung zu § 242 BGB. fü r durchaus entbehrlich, 
tlscho n e allgemeinen Grundsätze heute kein prak- 

Jj, Hechtswahrer mehr Interesse hat und etwaige 
‘ ¡len d  Aufwertungsfragen, die w irk lich  einmal an 
Hiir o Hechtswahrer heute noch herantreten sollten, doch 
he (
DH i 
.erdclUter, ****VM) MUU uaUMiVU VV Ul UV.

rungswerks nur noch gewinnen.

U|£ .• j o[jczidiuierdiur Dcantwortei weruen Können. 
äOlchUbersicht' i chkeit des ganzen Buches würde durch 
'ver<j'l selbst gewählten Einschränkungen nur gefördert 
lau(pen können, und dadurch würde die Güte des Er- 

^  rungswerks nur noch gewinnen.
BQ{ie Tatsache, daß viele Rechtsgebiete, die früher im 
W0rri'ngeregelt waren, durch Sondergesetze neu geregeltVVQJ.-J WdlUl, UU1 U. ouiiucî cacui. UV.U gvivgui

bat ,  s‘nd> w ' e das Eherecht und das Testarnentsrecht, 
dies,fl,r Folge, daß ein Kommentar zum BGB. nun auch 
s°nsp Gesetze aufnehmen und erläutern muß, wie auch 
*. fj ge neue Gesetze, die Nachbargebiete regeln, wie 
Und'„das Ges. über Rechte an eingetragenen Schiffen 
'las wcll’ffsbauwerken, das RGes. über Jugendwohlfahrt, 
Kon,VerscbollenheitsG. und dergl. Dadurch wächst ein 
^*iau °*ar zum BGB. über seine eigentlichen Grenzen 
ähs »•' Bei dieser Entw icklung besteht die Gefahr, daß 
Koineinem Kommentar zum BGB. ein Kompendium von 
%  pMntaren zu bürgerlich-rechtlichen Einzelgesetzen 

wie es zum Teil jetzt schon der Fall ist. Ob 
Ai ¿ Ausweitung der BGB.-Kommentare, die allgemein 
iGnnp aci,ten ist, noch lange w ird  fortgesetzt werden 
d iir ftp ’ Wenn die Gesetzgebung weiter fortschreitet, 
der S ,Sehr zweifelhaft sein. Es scheint schon jetzt an 
die f e|t, die Frage zu stellen, ob es zweckmäßig ist, 
Ai v 7 Zah> der Einzelerläuterungsbücher noch dadurch 
A i^ » r e n ,  daß in die großen Erläuterungsbücher 
Ai (jj^GB. nochmals ganze Bücher von Erläuterungen 

sen Einzelgesetzen aufgenommen werden. Nach

meinem Dafürhalten müssen sich die BGB.-Kommentare 
auf die Erläuterung des BGB. beschränken. Der Gesetz
geber hat ja absichtlich Einzelgebiete des bürgerlichen 
Rechts aus dem Zusammenhang des BGB. gelöst und in 
Sondergesetzen geregelt. Dann besteht auch kein innerer 
Grund dafür, diese Gesetze im Zusammenhang des BGB. 
oder auch nur im Anschluß an das BGB. zu erläutern. 
Ihre Erläuterung muß deshalb Einzelkommentaren Vor
behalten bleiben.

RA. und Notar Dr. R o q u e t t e ,  Königsberg (Pr.)

D e u t s c h e s  H a n d e l s r e c h t .  Ein Handbuch fü r den 
praktischen Gebrauch m it Anmerkungen aus der Recht
sprechung. Von Dr. W e r n e r  H e u n ,  LGDir. in Berlin. 
l'«ßan.d: K IX ,864S .; II. Band: S. 865—-1550. Berlin und 
München 1941. J. Schweitzer Verlag. Preis geb. 20 31M. 
Das W erk stellt eine glückliche Ergänzung der großen 

K?:mmentare zu den einschlägigen Gesetzen dar. In ihm 
w ird  das gesamte deutsche Handelsrecht zusammengefaßt. 
Die in der handelsrechtlichen Praxis am häufigsten an
zuwendenden Gesetze, z. B. das HOB., das Gesetz über 
Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften nebst 
Emfuhningsgesetz und Durchführungsbestimmungen, das 
UmbHG., das KapUmwandlG. nebst Durchführungsver
ordnungen, das GenG., das FGG. und das Wechsel- und 
Scheckrecht sind zu den einzelnen Bestimmungen unter 
Wiedergabe der Rechtsprechung bis Ende März 1941 und 
unter besonderer Berücksichtigung der handelsregister- 
henen Entscheidungen erläutert. Es werden ferner die 
gesamten Vorschriften des Binnenschiffahrtsrechts, des 
Bank- und Börsenrechts, des Rechts des Wettbewerbs 
und des gewerblichen Rechtsschutzes, des Wirtschafts
rechts m it seinen Teilen Kartellrecht, Recht des Einzel
handels und Preisrecht, ferner das Obergangsrecht der 
neuen Gebietsteile, Ostmark, sudetendeutsche Gebiete, 
Memelland, Danzig, Ostgebiete, Eupen, Malmedy und 
Moresnet, anschließend das Kriegsrecht zum deutschen 
Handelsrecht und in einem Nachtrag die letzten Bestim
mungen hierzu gebracht.

Ein sehr ausführliches Stichwortverzeichnis und die 
klare Stoff- und Druckanordnung gewährleisten schnelle 
Unterrichtung über die handelsrechtlichen Fragen und 
die dazu ergangenen Entscheidungen. Das W erk w ird 
daher, entsprechend dem Wunsche des Verfassers, jedem 
Rechtswahrer und W irtschaftler von Nutzen sein und ins
besondere dazu beitragen, das deutsche Handelsrecht in 
den neuen deutschen Gebietsteilen einzuführen.

RA. und Notar
Dr. iur. et rer. pol. H u g o  D i e t r i c h ,  Berlin.

Prof. Dr. A r t h u r  N i k i s c h :  A r b e i t s v e r t r a g  u n d  
A r b e i t s v e r h ä l t n i s .  (Schriften zum Arbeitsrecht, 
Reihe A [Deutsches ArbeitsrechtJ Bd. 6.) Berlin-Leipzig- 
Wien 1941. Deutscher Rechtsverlag. 135 S. Preis kart. 
5,10 üiM.
Die Abhandlung gehört zu den weitaus wertvollsten 

arbeitsrechtlichen Einzelschritten der jüngsten Zeit.
Nach Würdigung der bahnbrechenden Vorarbeiten von 

Po t t h o f f  und M o l i t o r  gibt der Verf. eine zusammen- 
fassende, grundsätzlich klärende Darstellung der von 
Sieber t  vertretenen Lehre vom Arbeitsverhältnis deren 
nächstes und wichtigstes Ziel er nicht in der besseren 
und zeitgemäßeren Lösung von Einzelfragen findet son
dern in der neuen und lebensgerechten Grundanschauung 
Im Anschluß an diese Lehre entwickelt N i k i sch  seinen 
eigenen Standpunkt, der in dem Grundsatz gipfelt- das' 
Arbeitsverhältnis beruht nicht auf einem Vertrage son 
dern wird durch die Einstellung des Gefolgsmanns in 
einen Arbeitsorganismus begründet; diese Einstellung 
oder „Eingliederung“  ist aber nicht ein rechtsgeschäft 
lieber Vorgang, sondern — wie schon M o l i t o r  gesagt 
hat  ̂ eine „tatsächliche Maßnahme der Arbeitsorga
nisation“ . In diesem Zusammenhänge wendet sich der 
Verf. gegen eine Betrachtungsweise, „die die rechtlichen 
Beziehungen der Menschen nicht aus den Lebensverhäit- 
nissen, sondern aus Verträgen ableitet, für die der Ver
trag alles, die Realität des Lebens aber nichts oder doch 
nur wenig bedeutet“ , und er zeigt, daß diese Betrach
tungsweise auch heute noch die allgemein herrschende 
ist; hierbei geht er tiefeindringend den Ursachen dieser
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auffallenden Erscheinung nach. In einem Überblick über 
die Rechtsprechung w ird  zum Schluß gezeigt, daß. die 
Arbeitsgerichtsbehörden unter Führung des höchsten Ge
richtshofs noch vielfach zögern, bei der B e g r ü n d u n g  
des Arbeitsverhältnisses den festen Boden des Schuld- 
vertrages zu verlassen, gleichwohl aber alle den I n h a l t  
des Arbeitsverhältnisses betreffenden Einzelfragen nach 
den Bedürfnissen eines die- Person der Beteiligten un
m ittelbar ergreifenden personenrechtlichen Verhältnisses 
entscheiden.

Die vorl. Schrift liefert einen hochbedeutsamen Beitrag 
nicht nur zur Klärung dieses inneren Widerspruchs, son
dern ganz allgemein zur Bewältigung der schwierigsten 
Aufgabe, die dem deutschen Rechtswahrer heute gestellt 
ist: das Leben in Einklang zu bringen m it der Idee des 
Nationalsozialismus, und Wissenschaft und Praxis vom 
Bann überlieferter Dogmen zu lösen.

RA. Dr. W. O p p e r m a n n ,  Dresden.

G r u n d f r a g e n  des  J u g e n d r e c h t s .  M it Beiträgen 
von Dr. R o l a n d  F r e i s l e r ,  StSekr. im RJM., H e l m u t  
M ö c k e l ,  Stabsführer der Hitler-Jugend, Dr. W o l f -  
g a n g  S i e b e r t ,  Prof. a. d. Univ. Berlin, W a l t e r  
B e r g e  ma n n ,  AGR., Bannführer in der Reichsjugend
führung, Dr. H e i n z  K ü m m e r l e i n ,  LGR. im RJM., 
Stammführer in der Reichsjugendführung. (Deutsches 
Jugendrecht, Beiträge fü r die Praxis und Neugestal
tung des Jugendrechts, H eft 1.) Berlin 194!. R. v. Decker’s 
Verlag. 96 S. Preis kart. 3 ShM.
Das Jugendrecht ist seit der nationalsozialistischen 

Machtübernahme immer stärker in den B lickpunkt des 
wissenschaftlichen Interesses getreten. Für diese T a t
sache g ib t es keinen stärkeren Beweis als den U m 
stand, daß je tzt neben die von den Professoren Siebert, 
Schaffstein und Wieacker herausgegebene Schriftenreihe 
„Schriften zum Jugendrecht“  pine neue getreten ist, 
die den Namen „Deutsches Jugendrecht“  führt. Beide 
Schriftenreihen dienen nach Anlage und Inhalt verschie
denen Zwecken: die Reihe „Schriften zum Jugend
recht“  behandelt in jedem Hefte ein besonderes in sich 
geschlossenes wissenschaftliches Problem, während die 
Ereislersche Reihe „Deutsches Jugendrecht“  vor allein 
aktuelle Fragen bringt und in jedem Hefte mehrere Ver
fasser zu gemeinsamer Arbeit vereint.

Das erste H eft der Reihe „Deutsches Jugendrecht“ , 
das sich m it den „Grundfragen des Jugendrechts“  be
faßt, läßt das k la r erkennen. In einer großen, packend 
geschriebenen Überschau nimmt R o l a n d  F r e i s l e r  zu 
dem Verhältnis von Jugend und Recht Stellung. W ie 
Recht nichts außerhalb des Volkes ist, so ist Jugend
recht nichts anderes als „gesundes Jugendleben“ . Aus 
diesem Grundgedanken kommt Freisler zur Warnung vor 
einer Überschätzung der Jugendrechtssystematik, der 
vielleicht die meisten am Jugendrechte schaffenden V olks
genossen in den letzten Jahren zeitweise verfallen waren. 
Das Recht, das kein Warenlager sorgsam abgezirkelter 
geistiger Begriffe ist, sondern wie das Leben selbst aus 
Kraftzentren m it Anziehungs- und Abstoßungskräften be
steht, braucht keine Systematik, die ihre Begriffe wie 
Honigwabe an Honigwabe zu pressen versucht. Als die 
drei großen Grundbegriffe des Jugendrechtes behandelt 
Freisler: Gemeinschaft, Persönlichkeit und Pflicht. H e l 
m u t  M ö c k e l ,  derStabsfiihrcr der Hitler-Jugend, nimmt 
im zweiten Beitrage zum „Jugendrichter“  Stellung. Er 
betont die Bedeutung der Persönlichkeit für die jugend- 
rechtspflege, die höher als die Bedeutung des Gesetzes 
zu werten ist, und äußert sich zu einer Reihe von Fra
gen, die immer wieder bei der Behandlung der Stellung 
des Jugendrichters erörtert worden sind: zu der Aus
bildung und späteren Verwendung des Jugendrichters, 
sowie der Vereinheitlichung des Amtes von Vormund
schaftsrichter und Jugendstrafrichter. W. S i e b e r t  weist 
in dem folgenden Beitrage „Jugendarbeitsrecht und BGB.“  
ausführlich nach, in welcher Weise bestimmte neue 
jugendarbeitsrechtliche Erkenntnisse und Ergebnisse die 
Auslegung, Anwendung und Erneuerung von BGB.-Vor
schriften beeinflussen: eine sehr sorgfältig gearbeitete 
Abhandlung. W . B e r g e m a n n  behandelt die Zusammen
arbeit von Justiz und HJ., die sich in den letzten Jahren 
auf Grund der AV. d. RJM. v. 16. Mai 1935 entwickelt hat. 
W ichtig ist hier besonders der Hinweis darauf, daß die
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Rechtsschulung der HJ. nach dem Kriege m it besonder 
Tatkraft und nach neuem Plane wieder aufgenomm 
werden soll. Am Schlüsse des Heftes befinden sich unc 
sichten über Jugendrecht in Gesetzgebung und Verwa 
tung von Kriegsbeginn bis 1. Juli 1941 und über a 
Schrifttum zum Jugendstrafrecht fü r den gleichen ¿e • 
raum, die H. K ü m m e r l e i n  verfaßt hat und die 
sonders dem Praktiker eine H ilfe sein werden.

Dr. G o t t f r i e d  N e e ß e ,  Pullach (Isartal;.

Dr. F r i e d r i c h  W i l h e l m  L a m p e :  D i e  A m  * s ' 
t r ä g e r  d e r  P a r t e i .  (Heft 4 der Freiburger Rec“  , 
wissenschaftlichen Arbeiten.) Stuttgart und Berlin iJ ■ 
W. Kohlhammer Verlag. 165 S. Preis brosch. 6,80./ • 
Das Schrifttum des Parteirechts ist nicht reich an.w^  

vollen Arbeiten. Da das Parteirecht Fragen der pohtiscn 
Führung in erheblichem Umfange berührt oder gar j  
handeln muß, gehört anschauungsmäßige Sicherheit 
praktische Erfahrung dazu, auf diesem Gebiete N ■ 
zu sagen, ohne die lebendige Entwicklung zu sc: 
meistern und ohne sich in der Beurteilung tatsäcmic 
Vorgänge und rechtlicher Gegebenheiten zu vergre • 

Die Leistung L a m p e s  ist sowohl in dein e 
grundsätzlichen Teile seiner Arbeit, der die Verfassus 
läge, das Werden, W irken und Wesen der öffcntlie 
Amtsträger behandelt, als auch in dem zweiten D 
der Einzelfragen des Parteiamtsträgerrechtes darieg > 
jeder Weise überzeugend. Allgemeinen Verfassungstra0 > 
wie z. B. der des Verhältnisses von Partei und btaab 
vielfach bis zum Überdrusse von den Vorarbeiten en ® 
weniger Wegbereiter des Parteirechtes abgeschri 
worden sind, weiß L a m p e  in einer klugen und u 
legenen K ritik , die immer das Wesentliche des I r0 . n 
erfaßt, neue interessante Seiten abzugewinnen. “ *an. maj 
— wo könnte man das nicht! — liie r und da c ¡sC 
anderer Meinung sein als der Verfasser. Beispiels , _
kann ich L a m p e  nicht in der Erklärung und Bewe 
des Staatsbegriffes folgen. Das ist jedoch mem 
scheidend. ., ¿gj-

In gleicher Weise überzeugt der zweite  ̂ elprsten 
Arbeit, der das höchst schwierige und auf den 
Augenblick recht trocken erscheinende Thema atl j. 
lieh und lebendig darstellt. Auch hier findet man & n 
meinungen, die nicht die allgemeine Billigung un(j 
werden, so z. B. die Trennung eines „allgemeinen 
eines „besonderen“  öffentlichen Dienstes. Auch u n 
aber der Gesamteindruck vorzüglich. Von eincr SJ f ser 
weltanschaulichen Grundlage aus kommt der yer.,isChe 
hin und wieder zu kühnen Urteilen, die aber nie i 
oder schiefe Ergebnisse bringen. nnen

Diese Arbeit w ird  stets unter den wenigen zu 
sein, die das Parteirecht nicht nur beredet, erK*a . e(i. 
zerlegt, sondern erfaßt, gestaltet und gefördert .

Dr. G o t t f r i e d  N e e ß e ,  Pullach (Isar >
A u s -11 e

e. iKeciiisvYi^wise ■ „  
Studien Heft 91.) Berlin 1941. Verlag Dr. Emil L b tn  *

Dr. H a n s  F ä r b e r :  D i e  p r o z e s s u a l e
W i r k u n g  d e r  A m n e s t i e .  (Rechtswissenscna

104 S. Preis brosch. 3,90 MM. . a[S
Der Verf. g ib t in  der Einleitung zu seinem BHF.|ain- 

Ziel seiner Arbeit an, zu untersuchen, welche . ell(jc 
gen die Niederschlagung durch Amnestie auf schw ^ c
Strafverfahren hat. Aus der Betrachtung werden j^ j 
Fragen ausgeschieden, die sich aus der Amnestie™ 
noch nicht eingeleiteten oder bei bereits . r® . *  i,esofl- 
abgeschlossenen Verfahren ergeben. Es ,'naenübet
dere erörtert, welche Stellung die Gerichte g e g j e s  
einem Gnadenakt einnehmen, der die Fortsetzung " n 
Verfahrens verbietet, welche Bedeutung den ger,c . gjn- 
Urteilen und Beschlüssen zukommt, in denen <■ jciie 
Stellung des Verfahrens ausgesprochen w ird und 
Rechte der Beschuldigte hat, der seine Unschuld rej. 
tet und sich von dem auf ihm lastenden Verda
nigen w ill. „liirenie’'

Die Arbeit beginnt m it einer Darstellung der a lA gs 
nen Grundlagen der Gnade und des Gtiadenrec _ * jg  
ist zu begrüßen, daß der Verf. die Rechtsnatur , f r wird 
als Dispensation erfaßt. An verschiedenen Stellen ^
auf die Unterschiede zwischen Einzelniederschlagunt .£f 
Massenniederschlagung durch Amnestie hingewiesen- 
und bei anderen Gelegenheiten nim m t der Verf- m*
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achtHehen Gründen gegen zur Zeit als herrschend zu 
di*Ze* 1??de Auffassungen Stellung. Aufschlußreich sind 
i,I Ausiührungen über die Stellung des Richters gegen- 
DPr /w /fe ls fra g e n , d‘e sich aus der Amnestie ergeben.

V , zeigt hier an Hand der Entwicklung in den 
z,,n-eV Jlu ,ndert Jahren in Preußen und im Reich, wie 
letr,aC j der ^ rager der Gnadengewalt allein zur Aus- 
Peu ■ r Amnestie befugt war und wie sich das Schwer-

^rIagerteIImähIiCh ‘mmer mehr ZU den Qericr'ten hin 
Die gut gegliederte und m it zahlreichen Anmerkun- 

snrp denen auf die einschlägige Literatur und Reclit- 
i?ng “ ‘"gewiesen w ird , versehene A rbeit stellt eine 

icnerung des gnadenrechtlichen Schrifttums dar.
MinR. M e n s c h e 11, Berlin.

\)(/ *
‘ r ts Cha f  ts - K a r te i.  Zusammenfassung der Abteilungen 
■vartei-Hanäbuch des Wirtschaftsrechts, Kartei-Hand- 
r “ c.n Steuerrechts. Herausgegeben von Dr. C o n -  
k e i B ° t t c h e r > RA. und Notar, Dr. H a n s M e r -  
Dr Li Stabshauptabteilungsleiter im Reichsnährstand, 
a ifV  u " l z M ü l l e n s i e f e n ,  Leiter der Abt. Kartcll- 
m = „  r,der Re<chsgruppe Industrie, ORegR. H a r t -  

Berlin, u. a. Stuttgart 1939/41. Verlag für W irt- 
j,, rR und Verkehr, Forkel & Co. Heft 301—318. Preis 
je Blatt 0,07 9UH.

A n fiL Sê , de!' Ietzten Besprechung in DR. 1941,1535 bis 
n‘ s Oktober 1941 erschienenen Hefte enthalten imsteuerr , r KTOber ly 41 erschienenen Hefte enthalten im 

fiber st wiederum die laufende Berichterstattung
diesmal U?r iche Fragen- lm  Vordergrund steht dabei 
der Oc+ eie-e umfassende Darstellung des Steuerrechts
V o rs r i,; ieblete unter besonderer Berücksichtigung der '^ » C n r if te n  liUo,- ____ &
vorsrU . umer oesonaerer tie 

Die A i f -  “ her die Oststeuerhilfe. 
neue f / btei[ung Wirtschaftsrecht bringt eine vollständig 
vorigen r te!IunS der Gewinnabführung. Die in der 
"«nrnehp e^precIn,t1g erwähnten vorläufigen Berichte sind 
Feder h durch eine systematische Darstellung aus der 

d i p o  berufenen M itarbeiter beim Reichskommissar 
— tzt re‘sbüdung und bei der Reichsgruppe Industrie 

das s o h / - - ’ so dag bier nun e>n sicherer Führer für 
Sänzt ,Wlerige Gebiet der Gewinnabführung vorliegt, er- 
Idi’ trv o n h *  -ejne .auf 32 Blättern durchgeführte Darstel-

fiir die D m naiucuer ueim KeicnsKommissar
ersetzt re‘sbddung und bei der Reichsgruppe Industrie 
das cm, wprden, so daß hier nun ein sicherer Führer für 
gänzt wienge Gebiet der Gewinnabführung vorliegt, er- 
’" " g v o n k i - e,ine auf 32 Blättern durchgeführte Darstel- 

Auch “ ^w irts c h a ft lic h e n  Durchführungsbeispiclen. 
Fragen ,, f  sonstigen hervorgetretenen wirtschaftlichen 
Divise Vnd Gesetzgebungsmaßnahmen, insbesondere die 
Barstf-imCnabgabcverordnung, haben eine eingehende 

vuung gefunden.

D

RA. u. Notar Dr. D e l b r ü c k ,  Stettin, 
Steuerberater.

K o m ' ' B e t e r s ,  Rechtsanwalt beim OLG. Köln:
in  *" e n t a r zu m  E i n k o m m e n s t e u e r g e s e t z  
M r o e u c s t e r  F a s s u n g .  Begründet von A l f o n s  
D r i f t / C< t» Senatspräsident am Reichsfinanzhof i. R. 
Schm, u e,i bcarb- Aufl. Köln 1940/41. Verlag Dr. Otto 
für T ,dt; ErgLief. 10. Preis des Grundwerkes 29,509Ut, 
2ehnt!Ch/ räge J'e Blatt 0,02 bzw. 0,03 M l.
Die ErsaEiT und Ergänzungslieferung (364 Blätter). 

dehnun(y°rj Scbre^ ende Rechtsprechung sowie die Aus- 
deUtschp n .Biu^StG. auf weitere Gebiete des Groß- 
über d i o n  Viehes, schließlich auch die Bestimmungen 
s*eUer h k “ teuerbilfe und die Vereinfachung der Lohn- 
e‘ fo rd e rH i6n diese umfangreiche Ergänzungslieferung 
2urechnp„ ,,gemacbt> und es ist dem Verlag hoch an- 
verhältn; f ’ d?ß sie t r ° tz  der Schwierigkeiten der Kriegs- 

Eine rS/  ‘leraiIsgebracht werden konnte. 
werbUnf;Vbe von Abschnitten, insbesondere über die 
als frühe - *en sind wesentlich eingehender besprochen 
sam t\verl’, ,m. übrigen hat sich an dem Aufbau des Ge- 
die sehn ^  "iebts Wesentliches geändert, leider ist auch 
der E n t / / ’- DR. 1940, 1137 erwähnte neue Zitierweise 
Orünt|e scl?eidungen des RFH. beibehalten worden. Die 
‘nöge ’ “ ‘e den Verlag zu dieser Maßnahme veranlassen, 
^  Obe S F idfnd  sein, vielleicht ließe sich aber doch 
>ag der r ichkeit damit fördern, daß wenigstens der 
Wird, j butscheidung im T-ext des Buches erwähnt 
auf (jie Q daß in dem Verzeichnis der Entscheidungen 
Wird entsprechenden Seiten des Buches verwiesen

'O'Hi bereinigt die Lieferung einen Te il der Un

stimmigkeiten, die in der Besprechung: DR. 1940, 1137 
erwähnt wurden, bei der Arisierungsabgabe w ird der 
Widerspruch gegen die Rechtsprechung des RFH. fallen 
gelassen, dagegen w ird  neuerdings die Entscheidung des 
RFH. über die Verpflichtung zur Aktiv ierung der Bei
träge zur Teilhaberversicherung angegriffen. Für den 
Leser wäre es erwünscht, die Gründe des Verfassers 
hierfür kennenzulernen, damit in geeigneter Weise der 
Versuch gemacht werden könnte, eine Änderung dieses 
Standpunktes des RFH. durchzusetzen.

RA. und Notar Dr. D e l b r ü c k ,  Stettin.

V e r j ü n g t e  S t e u e r - R e c h t s p r e c h u n g  in K a r t e i 
f o r m .  Höchstgerichtliche Entscheidungen in Reichs
steuersachen (ohne Zo ll- u. Verbrauchssteuergesetze). 
Ausgewählt und zusammengestellt von Dr. A n  s o r g e ,  
Reichsrichter b. RFH., A r l t ,  SenPräs. b. RFH. a. D., 
H e  p p , Reichsrichter b. RFH., Dr. H ü b s c h m a n n ,  
SenPräs. b. RFH., K e n n e r k n e c h t ,  Reichsrichter 
b. RFH., Dr. K r a f t ,  Reichsrichter b. RFH., Dr. S c h e -  
f o l d ,  Reichsrichter b. RFH., Dr. W a h l ,  Reichsrichtcr 
b. RFH., sämtlich in München. Erg.-Lief. Jan.—Sept. 
1941. Köln 1941. Verlag Dr. O tto Schmidt. Preis vierte l
jährlich Erg. 9 SUC.
Zu der in DR. 1940,1093 besprochenen Verjüngungs

ausgabe sind in jedem Monat fortlaufend weitere Liefe
rungen erschienen, die das W erk stets auf dem neuesten 
Stand halten. Trotz der kriegsbedingten Schwierigkeiten 
ist es erfreulicherweise gelungen, den Abdruck der Ent
scheidungen im Durchschnitt sogar noch zu beschleu
nigen, so daß jetzt die Veröffentlichung in der Kartei 
vielfach gleichzeitig m it der Veröffentlichung im RStßl. 
möglich geworden ist. An der äußeren Form hat sich 
nichts geändert. Bei dem immer noch sehr großen Um 
fang der Rechtsprechung des RFH. ist die Sammlung 
heute notwendiger als je.

RA. u. Notar Dr. D e l b r ü c k ,  Stettin, 
Steuerberater.

R e i c h s l e i s t u n g s g e s e t z  m i t  s ä m t l i c h e n  
D u r c h f ü h r u n g s b e s t i m m u n g e n  u n d  d e r  
K r a f t f a h r z e u g -  u n d  P f e r d e e r g ä n z u n g s 
v o r s c h r i f t .  Erläutert von Intendanturrat Dr. K ö ß -  
l e r ,  z. Z. im Felde. (Teilausgabe aus dem Handbuch 
des Wehrrechts von B r a n d s t e t t e r - H o f f m a n n . )  
Berlin 1941. Karl Heymanns Verlag. V III, 183 S. Preis 
brosch. 4,60 M l.
Es ist auf das Lebhafteste zu begrüßen, daß sich ein 

Praktiker aus dem Wehrmachtbeamtenkorps, der zudem 
im wehrrechtlichen Schrifttum kein Unbekannter mehr 
ist, der dankenswerten Aufgabe unterzogen hat, eine 
Zusammenstellung nahezu aller Vorschriften des Reichs
leistungsrechts vorzunehmen. Die Materie ist größten
teils derart verstreut, daß in der täglichen Praxis das 
Feststellen, Aufsuchen, Auffinden und Benutzen der 
einzelnen Quellen äußerst erschwert ist. Diese A rbeit 
ist einem nunmehr vom Verfasser größtenteils abge
nommen. Das ReichsleistungsG. selbst, seine beiden 
DurchfVO., die als Durchführungsvorschriften weiter- 
geltenden Bestimmungen des Natural- und Quartier- 
leistungsG., die Bekanntmachungen über die Bedarfs
stellen, die Kraftfahrzeugergänzungsvorschrift, die Pferde
ergänzungsvorschrift und die vom Oberkommando der 
Wehrmacht, vom Oberkommando des Heeres, dem
Reichsluftfahrtministerium und demReichsinnenministerium
ergangenen Einzelerlasse sind in dem Buch enthalten 
und in sinnvollen Zusammenhang zueinander gebracht. 
Sie sind nicht hintereinander, sondern in Form von A n
merkungen zum Haupttext des ReichsleistungsG. ab
gedruckt. Die Angabe der einzelnen Fundstellen sowie 
sonstige verbindende und verweisende Bemerkungen des 
Verfassers erleichtern das Arbeiten.

Bei der Flüssigkeit der Materie und den ständig wech
selnden Bedürfnissen konnte cs nicht ausbleiben daß 
das W erk, das m it dem A pril 1941 abschließt, in einigen 
Einzelheiten bereits überholt ist. Doch w ird  zumindest 
dem Leser eine Sucharbeit fü r die zurückliegende Zeit 
erspart. N ur auf zwei etwas mißverständliche Angaben 
die jedoch den W ert des Ganzen in keiner Weise beein
trächtigen, sei hier aufmerksam gemacht:
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In Anm. 9 und 445 ist noch die Sachschädenfeststel- 
lungsVO. v. 8. Sept. 1939 (RQB1. I, 1754) erwähnt, ob
wohl an ihre Stelle bereits seit dem 15. Dez. 1940 die 
KriegssachschädenVO. v. 30. Nov. 1940 (RGBl. I, 1547) 
getreten ist. Während in Anm. 9 der zitierte Erlaß be
reits die KriegssachschädenVO. behandelt und lediglich 
in der Überschrift versehentlich von der Sachschäden- 
feststellungsVO. die Rede ist, enthält Anm. 445 einen 
Erlaß, der selbst noch vor Herausgabe der Kriegssach
schädenVO. erschienen ist. Bei ihm wäre zweckmäßiger
weise durch einen zusätzlichen Vermerk auf die in 
zwischen erschienene KriegssachschädenVO. hingewiesen 
worden.

Ein ausführliches systematisches Inhaltsverzeichnis und 
ein reichhaltiges alphabetisches Sachregister tragen zum 
W ert des Ganzen nicht unwesentlich bei. Dem Buch ist 
weiteste Verbreitung nicht nur zu wünschen, sondern 
sie w ird ihm infolge des starken Bedürfnisses und der 
gelungenen Zusammenstellung auch sicher sein.

Oberintendanturrat Dr. R o n n e b u r g e r ,  Berlin.

„ D i e  j a g d r e c h t l i c h e  P r a x i s  i n F r  age  u n d A n t - 
w o r t . “  Von Dr. A. V o l l b a c h ,  MinR. im Reichs
forstamt. Berlin 1941. Verlag von Paul Parey. V II, 
234 S. Preis kart. 6 31M.
Seit Inkrafttreten des RJagdG. sind an den Verfasser 

des Buches unmittelbar und über den Verlag von „W ild  
und Hund“  zahlreiche Anfragen auf dem Gebiete der 
Reichsjagdgesetzgebung und der damit in Verbindung 
stehenden Gesetze gerichtet und von ihm beantwortet 
worden. Der Verfasser hat dieses reiche Material aus 
der grünen Praxis, um eine bessere Übersicht zu ermög
lichen, nicht chronologisch, sondern nach Abschnitten 
des RJagdG. und der Nebengesetze geordnet. Dem glei- 
Z iel dienen das Sachregister und eine kurze Inhalts
angabe vor jedem Einzelfalle. Die gestellten Fragen 
und Antworten sind wiedergegeben. Damit ist ein w ert
volles Buch jagdrechtlichen Inhalts aus der Praxis und 
fü r die Praxis entstanden, das in leicht verständlicher 
Weise die Fragen beantwortet, die in der grünen Praxis 
besonders häufig an den deutschen Jäger herantreten. 
Der deutsche Jäger bemüht sich in erfreulicher Weise, 
waidgerecht zu jagen, vergißt aber dabei nur zu oft, daß 
dazu auch die Beherrschung der wichtigsten jagdrecht
lichen Fragen gehört. Das Studium der Gesetze und der 
Lehrbücher ist ihm aber meist zu trocken. Das Buch 
des Verfassers nun ermöglicht es dem Jäger, sich in be
quemer Weise m it den wichtigsten Fragen der täglichen 
Praxis vertraut zu machen. Deshalb kann ich das Buch 
der deutschen Jägerschaft nur warm empfehlen, und 
auch der Beamte, der sich m it jagdrechthchen Fragen 
zu befassen hat, kann viel daraus lernen.

RA. B e y e r ,  Berlin.

Aus Zeitschriften
Allgemeines
G r  e i t ' e i t ,  Die Festigung deutschen Volkstums als zen
trale Ostaufgabe: RVerwBI. 1941, 509f.
K l e i n ,  Zur Stellung des Generalgouvernements in der 
Verfassung des Großdeutschen Reiches: Archiv des öffent
lichen Rechts 1941, 227 f.
M e i ß n e r ,  Das politische Schicksal von Elsaß und Loth
ringen im Wandel der Geschichte: RVerwBI. 1941,477f.

Rechtswahrerausbildung
R ü d i g e r ,  Ökonomie der A rbeit und der Menschen in 
der Verwaltung des Großdeutschen Reiches: Deutsche 
Verwaltung 1941, 377 f.

Die Größe der zu bewältigenden Aufgaben w ird zu 
einem neuen Stil der Verwaltung führen müssen, der 
nach Gesichtspunkten staatspolitischer Großzügigkeit aus
gerichtet ist. Die Verwaltung w ird  sich von jeder Klein
lichkeit und Doppelarbeit befreien müssen. Dies erfordert 
den überall — in Reich, Ländern und Gemeinden in 
gleicher Weise — einsetzbaren Verwaltungsbeamten. In 
der Ausbildung kann das privat- und prozeßrechtliche 
Wissen zurücktreten gegenüber der Ausbildung auf w ir t
schaftswissenschaftlichen und sozialpolitischen Gebieten.

B u b n e r ,  Justiz und Verwaltung: RVerwBI. 1941, 538. ^ 
Bei der großen und ständig wachsenden Bedeutuno 

der Verwaltung kann der Nachwuchs künftig nicht m 
aus der Justiz übernommen werden. Der Tatsache 
Vordringens des öffentlichen Rechts muß im gal î 
Ausbildungsgang Rechnung getragen werden. Der K . 
tige Verwaltimgsrechtswahrcr muß schon in jungen J 
ren, nach dem Besuch der Hochschule, ah seine eifc 
liehen Aufgaben herangeführt werden.

Beamtenrecht
F i s c h b a c h ,  Beamtenrechtliche Probleme: RVerwBI 
1941,461 f. fj.

Verf. erörtert die „Krise des Berufsbeamtentums' i P' 
den Vorw urf des „Bürokratismus“  auf seine Beredhtig ^  
und spricht über Notwendigkeit und Abgrenzung 
Berufsbeamtentums, über Beamtenlaufbahn und M _ 
laufbahn und ähnliche allgemein interessierende r i  &

Strafrecht
F r e i s  1e r ,  Gedanken zur Verordnung über hie , 
bestimmte Verurteilung Jugendlicher: DJ. 1941>
981 f. und 1013 f.
D a g e f ö r d e ,  Die Frage nach strafgerichtlichen
urteilungen: Soziale Praxis 1041,738f. ...<v

Es ist ein Gebot nationalsozialistischer Sozialp ^ T ng 
auch den gestrauchelten Volksgenossen, soweit er ^  
krim inelle Natur ist, wieder in die Volksgemei 
zurückzuführen. Der zweckmäßigste Arbeitsems 
fordert die Ausnutzung der Schaffenskraft a|*ewQ zur 
genossen. Diesen Zielen dienen die 1. und 2. v • atIS 
Änderung des Ges. über die beschränkte Ausku■ 
dem Strafregister v. 17. Nov. 1939 und v. 20. Aug. 1

B r o m  bach ,  Das Verhältnis zwischen Kriegswirtsclm^,
Verordnung und Verbrauchsregelungs-Strafvero
RVerwBI. 1941,6171. £
S c h u m a c h e r ,  Zur Frage der notwendigen Tei na 
im Devisenstrafrecht: DevArch. 1941, 897f.

Arbeitsrecht
G r o ß  m a n n , Erziehungsbeihilfe oder Arbeitsentg 
Deutsches Arbeitsrecht 1941,156f. ^  gr-'

Vorschlag zu einer gesetzlichen Regelung zuin
Ziehungsbeihilfe des Lehrlings mit Betrachtung n  rrljt 
U rteil des RArbG. v. 27. Mai I941 (DR. 1941,
Anm. S i e b e r t ) .  t.
W a w r e t z k o ,  Anspruch auf Beschäftigung un 
liches Interesse: DJ. 1941,1019f. ^a fts -

Grundsätzlich besteht ein Anspruch a e s .^ ? /° fchaffet1'
mitgliedes auf Beschäftigung in geistigen, kuum j oCh, 
den oder kulturfördernden Berufen. Er entta _ ¿es Be' 
wenn ein öffentliches Interesse der Durchfuhru Kj.jieater> 
schäftigungsanspruches entgegensteht (Presse,. ^  des
Rundfunk usw.) oder wenn der wesentliche ist. 
Vertrages in der sozialen Betreuung zu erbii

Mietrecht -c^e
G a e r t n e r ,  Die Wohnungsbeschaffung für «evölf^' 
Familien als Aufgabe der Wohlfahrtspflege, ßj. 194b 
rungspolitik und der Preisüberwachung: KV

chsel. 111
i f f e r ,  Schönheitsreparaturen bei c*ef
en Fällen darf der neue Mieter die Ausrun ^

Luftschutzrecht chuR'
W ae  r t  her ,  Die Aufbringung der Kosten ^ r.4 'en Riebt" 
maßnahmen. Eine umfassende Darstellung nac ^  36H- 
Iinien v. 6. Febr. und 26. Juli 1941: Grunde, 
und 373 f.

Wasserrccht ^
T ö n n e s m a n n - P a ( e r n a ,  Der Akademie-Entw 
Reichswassergesetzes: RVerwBI. 1941, 429 f.

des
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R e c h t s p r e c h u n g
Nachdruck der Entscheidungen nur auszugsweise und m it genauer Quellenangabe gestattet 

[* *  Abdruck in der amtlichen Sammlung der Entscheidungen des Reichsgerichts. — j  Anmerkung]

V.1* pLG. -  § 1 ORpflVO.; § 138 BGB.; §§ 5 ff-, 10 Polen- 
ermVO. v. 17. Sept. 1940. Wenn bei dem Verkauf von 

i “^Senmchl durch eine Handelsgesellschaft an einen Bäcker 
Be i-P*en,l)er 1939 die Gesellschaft das Mehl nur unter der 

«“ 'Stung abgegeben hat, daß ihr der Bäcker eine entspre- 
be» m MenSe R°Sgen wieder liefern und den Mahllohn 
sike e° sol*te’ um aul diese Weise alle zeitbedingten Ri
al . ,aul den Bäcker abzuwälzen, so ist diese Abmachung 

sittenwidrig anzusehen.
tr-t^.^on'niissarische Verwalter einer GmbH, ist als Partei 

Amtes anzusehen.
lano.er oekl. hat mit der vom Kl. verwalteten Gesellschaft 
gejb*rre Zeit in laufender Geschäftsverbindung gestanden. 
3300 7i rUCh des polnischen Krieges ist er der Gesellschaft 
Lod' ,| ,.sc'1uldig gewesen. Als nach Beginn des Krieges 
Xru. C l hetzt Litzmannstadt) und Pabiamce von deutschen 
Qet‘ Pen besetzt worden waren, lag zunächst der gesamte 
schen't und Mehlhandel still. Unter den damals lierr- 
ihren iz11 ^ mständen war die Gesellschaft nicht geneigt, 
ve,.K jOnden weiterhin Mehl zu den bisherigen Preisen zu 
eintrat U' aber *n Lodsch und Pabianice Brotmangel 
versor’ mub*e die Gesellschaft die Bäckermeister mit Mehl 
12, hlJ’ieI1-cParau^hin hat der Bekl. von ihr in der Zeit vom 
Die p. *? ■ ePt- 1939 insgesamt 75 dz Roggenmehl erhalten. 
gUn ar<e'en streiten jetzt darüber, unter welchen Bedin

gt,? Mehl geliefert worden ist. 
gesam/oocl; der Bekl. beim Empfang des Mehles ins-
Mai iom o2 lerner im November 1939 2500 ZI. und im

Der vi 87>50 an die Gesellschaft bezahlt, 
das Mehl ■ behauptet: Die Gesellschaft habe dem Bekl. 
Überlass mc,, verhauft, sondern es ihm mit der Abmachung 
d.i.ion an- daß er ihr dafür die entsprechende Menge — 
Zur Sirn R°ggen befere und nur den Mahllohn bezahle. 
'Hals 23<mr-yiI1l’ dieser Verpflichtung habe ihr der Bekl. da- 
facher iu r  • bezahlt. Da der Bekl. den Roggen trotz mehr- 
deiisersah -nUn̂  n'cbt geliefert habe, fordert der KL Scha- 
8enpre;Sggln Geld unter Zugrundelegung des heutigen Rog-

RogCTpnm̂ li lla* entgegnet: Bei der Lieferung der 75 dz 
einen k a t  .abe er mit dem Direktor der Gesellschaft 
bart Preis von 23 ZI. für den Doppelzentner verein- 
an die r.0‘ u versProchen, in Höhe des Kaufpreises Korn 
Sprechen n u * 13** zu liefern. Als Sicherheit für dieses Ver
öden D0na , er damals eine Garantiezahlung von 7 ZI. für 
Schul,} j PPeDentner geleistet, die später auf seine offene 
rtiachuns/u,  ̂ verrechnet werden sollen. Zu dieser Ab
reise ke' * er s‘cb bereit gefunden, weil er auf andere 
rung von"1! eü* habe bekommen können und die Bevölke- 
*aesellsch fr°Gsch dringend Brot brauchte. Als später die 
Stande tra das Korn verlangte, sei er zur Lieferung außer- 
Verbotpn Wesen’ weil den Bäckern der Ankauf von Roggen 
treten. Worden sei. Diesen Umstand habe er nicht zu ver-

als Ri PLQ' wies die Klage ab. Die im ersten Rechtszuge 
VerWalt,ezeichnete Gesellschaft steht unter kommissarischer 
mögen äinS.nach §§ 5.10 VO. über die Behandlung von Ver- 
v. 17 er Angehörigen des ehemaligen polnischen Staates 
^ ird di«» -1940- In Rechtsstreitigkeiten der Gesellschaft 
beten ve.nicht durch ihren kommissarischen Verwalter ver-
atlZusehentnehr ist dieser selbst als Partei krait Am,es

Die vp * •
gegetl (iiereinbarung der Parteien enthält einen Verstoß 

AigUten Bitten und war deshalb unwirksam (§ 138 
esetzt i, f, dle deutschen Truppen Lodsch und Pabianice 
‘ "geleit n"* war der gesamte Getreide- und Mehlhandel 

. .. kt. Die Gesellschaft befürchtete damals, daß sie ihreV 111-  -

können ^  Roggen und "MehT nicht mehr würde ergänzen 
Mehl g?mein wurde m it einem Steigen der Roggen- 

bianiop *reise gerechnet, und in den Städten Lodsch und 
• esen Vb Brotknappheit ein. Als die Gesellschaft unter 
"^gesamt-lalt" issen dem Bekl. am 12., 14. und 16. Sept. 1939 

dz Roggenmehl auslieferte, hat sie sich nach

dem Ergebnis der Beweisaufnahme durch die m it dem Bekl. 
vereinbarten Lieferungsbedingungen vor zwei Gefahren 
schützen wollen: Einmal wollte sie sich die fü r ihren Weiter
betrieb notwendigen Roggenmengen sichern, zum anderen 
wollte sie sich vor der Gefahr schützen, durch eine E r
höhung der Roggenpreise einen Verlust an Kapital zu er
leiden. Beiden Gefahren begegnete sie in der Weise, daß sie 
sowohl die Sorge fü r die Wiederbeschaffung des Roggens 
als auch das Risiko der Preissteigerung auf den Bekl. über
trug. Der K l. versucht jetzt, diese Maßnahme durch den 
Hinweis darauf zu verteidigen, daß die Beschaffung von 
Roggen für den Fortbestand der Gesellschaft lebensnot
wendig gewesen und daß die Gesellschaft nur zu der früher 
auf dem Lande allgemein üblichen Form des Mehlverkaufs 
zurückgekehrt sei.

Dieses Vorbringen reicht nicht aus, das Vorgehen der Ge
sellschaft zu rechtfertigen. Wenn die Gesellschaft sich nur 
vor einem drohenden Mangel an Roggen hätte schützen 
wollen, so hätte es genügt, wenn sie dem Bekl. bei Verein
barung e i n e s  f e s t e n  K a u f p r e i s e s  für das Mehl 
eine Pflicht zur Lieferung von Roggen auferlegt hätte. Sie 
ist aber darüber hinausgegangen und hat dadurch, daß sie 
— wirtschaftlich gesehen — den Kaufpreis fü r das Mehl 
nicht in Geld, sondern in Roggen festsetzte, das gesamte 
Preissteigerungsrisiko auf den Bekl. abgewälzt. Eine der
artige Vereinbarung war unter den damaligen Verhältnissen 
unzulässig. Der K l. meint zwar, der Bekl. hätte die darin 
liegende Gefahr von sich abwenden können, indem er sich 
so schnell als möglich mit den notwendigen Roggenmengen 
eindeckte. Auch das vermag aber die Gesellschaft nicht zu 
entlasten. Der K l. führt selbst an, daß dem Einkauf des 
Roggens damals erhebliche Schwierigkeiten entgegenge- 
standen hätten. Diese Schwierigkeiten bildeten einen der 
Gründe fü r das Vorgehen der Gesellschaft gegenüber den 
Bäckermeistern, und sie mußten für den Bekl., der sonst 
keinen Roggen kaufte, noch bedeutend größer sein als für 
die Gesellschaft, die zweifellos über gute Beziehungen zu 
Roggenlieferanten verfügte. .

Diese Last war fü r den Bekl. um so schwerer, als er beim 
Verkauf an feste Preise gebunden war. Dem Bekl. ist zu 
olauben, daß er auf die von der Gesellschaft verlangten Be
dingungen nur deshalb eingegangen ist, weil er auf andere 
Weise kein Mehl bekommen konnte und weil die Bevölke
rung von Litzmannstadt dringend Brot brauchte. Über diese 
Tatsachen müssen sich auch die Leiter der Gesellschaft im 
klaren gewesen sein. Hiernach hat also die Gesellschaft die 
durch die damaligen Kriegsverhältnisse entstandene N ot
lage der Bevölkerung und des Bekl. dazu ausgenutzt, sich 
auf Kosten des Bekl. einen Vermögens vorteil zu verschaffen, 
der, wenn man den Einkaufspreis der Gesellschaft für den 
Roggen jn it der Schadensersatzforderung des K l. vergleicht, 
sehr erheblich ist. Ein derartiges Verhalten entspricht nach 
deutscher Auffassung nicht dem gesunden Volksempfinden 
und macht den Vertrag der Gesellschaft m it dem Bekl. un
wirksam.

(OLG. Posen, 2. ZivSen., U rt. v. 26. Febr. 1941, 2 U 55/40.) 

*

2 . OLG. — §1 ORpflVO.; §§242, 447 BGB. Wenn der 
Käufer einer Zuckerlieferung die Transportgefahr über
nommen hat und der verladene Zucker in den Tagen des 
Polenfeldzuges abhanden gekommen ist, ohne daß zu er
mitteln wäre, wie es zu dem Verlust gekommen ist, so kann 
zwar eine Teilung des Schadens in Betracht kommen, aber 
nur wenn es die B illigke it besonders verlangt.

Die Bank A., die gegenwärtig vom K l. kommissarisch 
verwaltet w ird , war Verkaufskommissionärin polnischer 
Zuckerfabriken. Von ih r bezog auch der Bekl., Inhaber 
einer Großhandelsfirma, jahrelang waggonweise Zucker. 
M it Schreiben vom 21. Äug. 1939 bestellte er bei der Bank 
150 dz Zucker zur sofortigen Lieferung und leistete eine
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Anzahlung von 6450 Z loty auf den Kaufpreis. Die Bank 
nahm die Bestellung an. Die Ware wurde durch die Zucker
fabrik in K. zum Versand gebracht. Infolge des Kriegsaus
bruches ist der Waggon, in dem sich der Zucker befand, 
nicht mehr am Bestimmungsort angekommen. Dem Kauf
verträge liegen die Geschäftsbedingungen der Bank zu
grunde, die in Ziff. 5 bestimmen, daß der Käufer m it dem 
Augenblick der Verladung des Zuckers in den Waggon das 
volle Risiko übernimmt. Hierüber herrscht zwischen den 
Parteien kein Streit.

M it der Klage verlangt der K l. den Restkaufpreis.
„ Das LG. hat der Klage in Höhe von 385,06 <7Ul nebst 4 °/o 
Zinsen seit dem 28. Okt. 1940 stattgegeben und im übrigen 
die Klage abgewiesen. In der Begründung des Urteils w ird  
ausgeführt: da der eingetretene Schaden durch den Aus
bruch des Krieges verursacht worden sei, müsse nach Treu 
und Glauben ein Ausgleich zwischen den Vertragspartnern 
in der Weise erfolgen, daß jede Partei die Hälfte des Ver
lustes zu tragen, m ithin der Bekl. den halben Gesamtkauf
preis zu zahlen habe.

Das OLG. verurteilte den Bekl. im vollen Umfang.
Die Bank hatte m it dem Bekl. vereinbart, daß dieser „m it 

dem Augenblick der Verladung des Zuckers in den Waggon 
das volle Risiko“  übernahm. Gegen die W irksamkeit dieser 
Vertragsklausel, die sich im wesentlichen m it den Vor
schriften des deutschen (§ 447 BGB.) und des polnischen 
Rechts (A rt. 304 § 1 und A rt. 301 § 1 OblR.) deckt, bestehen 
keine Bedenken. Die Vereinbarung bedeutet, daß vom Ze it
punkt der Verladung des Zuckers an der Bekl. die Gefahr 
des Verlustes zu tragen hatte. Darüber, daß der für den 
Bekl. bestimmte Zucker tatsächlich mit der polnischen 
Siaatsbahn abgesandt wurde, besieht zwischen den Par
teien kein Streit. Unaufgeklärt ist es dagegen, auf welche 
Weise der Zucker abhanden gekommen ist. Nach den An
führungen beider Parteien kann angenommen werden, daß 
der Verlust auf die Wirkungen des kurz nach der Absen
dung ausgebrochenen Krieges zwischen Deutschland und 
Polen zurückzuführen ist.

Entsprechend den getroffenen Vereinbarungen geht dieser 
Verlust zu Lasten des Bekl. A llerdings hatte der Bekl. nur 
die Transportgefahr übernommen, nicht die Gefahr eines 
anderweiten Abhandenkommens der Ware. Es kann jedoch 
unbedenklich angenommen werden und w ird  auch vom Bekl. 
nicht bestritten, daß der Verlust des Zuckers m it seinem 
Transport in ursächlichem Zusammenhang steht. Dafür, daß 
der Zucker auch dann den Parteien entzogen worden wäre, 
wenn er sich nicht mehr auf dem Transport befunden hätte, 
fehlt es an jedem bestimmten Anhalt.

Der Gedanke, die Folgen außergewöhnlicher Ereignisse 
nach Billigkeitsgrundsätzen auf beide Vertragspartner zu 
verteilen, ist erst in der neueren Rspr. zur Sprache gelangt. 
Im Arbeitsrecht war der Grundsatz entwickelt worden, daß 
jede Vertragspartei fü r die innerhalb ihres eigenen W ir
kungskreises auftretenden Folgen einstehe, falls sie nicht 
vertraglich auch die Haftung für andere Folgen übernom
men habe (sog. Sphärentheorie). Von diesem Grundsatz 
sind aber bald Ausnahmen gemacht worden, und man hat 
bei bestimmten außergewöhnlichen Einwirkungen auf den 
Arbeitsvertrag im H inblick auf das Treuevernältnis zw i
schen Unternehmer und Gefolgsmann je nach dem Grade 
ihres Zusammenarbeitens auch beide Teile an den Folgen 
solcher Einwirkungen teilnehmen lassen (RGZ. 106, 272; 
RArbG. 2, 305). Diese Rspr. blieb zunächst auf das Gebiet 
des Arbeitsvertrages beschränkt. Noch in RGZ. 114, 407 hat 
das RG. dem Käufer einer Ware, die zur Zeit des passiven 
Widerstandes an der Ruhr während des Transportes von 
französischen Besatzungstruppen weggenommen worden 
war, allein die Gefahr des Verlustes auferlegt, ohne den Ge
danken auch nur zu erörtern, ob die B illigke it eine andere 
Lösung verlange. Die E inw irkung neuerer Rechtsanschau
ungen hat dann dazu geführt, den Gedanken der Gefahren
gemeinschaft auch bei Vertragsverhältnissen außerhalb des 
Arbeitsrechts anzuwenden. Auf diesem Gedanken beruht 
beispielsweise das SchuldBereinG. v. 17. Aug. 1938 (RGBl.
I, 1033). Nach heutiger Rechtsauffassung bilden in jedem 
Vertragsverhältnis Schuldner und Gläubiger eine.-mehr oder 
weniger feste Gemeinschaft und haben deshalb an auftreten
den Gefahren und ihren Folgen nach Billigkeitsgrundsätzen 
gemeinsam teilzunehmen.

,p rw.ägungen können jedoch nicht dazu führen, im 
vorn raue die Bank am Verlust des Zuckers zu beteiligen.

[Deutsches Recht, WochenausgaD-

Zw ar bilden auch Käufer und Verkäufer nach heutiger An
schauung eine Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft ist jedocn 
weit loser gestaltet als das Arbeitsverhältnis, das auf dem 
Gedanken der Betriebsverbundenheit beruht. Immerm 
könnte der Gemeinschaftsgedanke die Verteilung v0”  ¡J  
lüsten in besonders gelagerten Fällen auch zwischen Käme 
und Verkäufer erforderlich machen. Der Senat ist jedoch a 
Überzeugung, daß im vor], Falle die B illigke it eine der
artige Abwälzung des Schadens vom Käufer auf den ye ' 
käuter nicht verlangt. Welche Vertragspartei einen etwaig 
Verlust des Zuckers zu tragen haben sollte, hatten bei 
Parteien selbst miteinander geregelt. Sie hatten v e m ® 3 ’ 
daß bis zu einem bestimmten Ereignis — nämlich der v 
ladung — allein der Verkäufer und von da an allein 
Käufer die Gefahr des Verlustes der Ware tragferi 
Diese Regelung widersprach auch dann nicht der B illig “ “ > 
wenn sich für den einen oder für beide Vertragspm.1 
diese Gefahr durch den Ausbruch eines Krieges erhöh '  
Der Bekl. ist nach dem unbestrittenen Vorbringen des • 
der Inhaber einer Großhaudelsfirma und muß in di 
Eigenschaft derartige Risiken ohne weiteres auf sich n 
men. Daß ihm gegenüber die Bank oder die Lieferantin e 
überragende wirtschaftliche Machtstellung besäßen! 
nicht behauptet worden. Die durch den Kriegsausbruch 
beigeführte Erhöhung der Gefahr hat nicht den Be*1- “  . r 
getroffen, sondern auch die Gegenpartei. Wäre der zuc 
— was allerdings bei der vorstehenden Lieferung aus „  
liehen Gründen kaum möglich war — a u f  dem  ’’ jJ ,  
z u r  V e r l a d u n g  durch Kriegseinwirkungen abha  ̂
gekommen, so hätte nach dem Vertrage die L i e f e r a n ( 
den Schaden allein zu tragen gehabt. Der Bekl. weist s , 
darauf hin, daß die Zuckerfabrik in K. ihren gesamt:en 
liehen Zucker durch Kriegsereignisse verloren habe. ^  
alledem erscheint es nicht unbillig, wenn der Bekl. an 
getroffenen Vereinbarung über die Verteilung der u  j 
festgehalten w ird . Es kann bei dieser Sachlage uner 
bleiben, ob der Bekl. bei der Aufgabe der BestellunB 
dem Ausbruch des Krieges hat rechnen müssen. .

(OLG. Posen, 2. ZivSen., U rt. v. 30. Juli 1941, 2 U 47/414

*  Fnt-
3 . OLG. -  § 1 ORpflYO.; Poln. Landwirtschaftlich« ^  

schuldungsgesetzgebung. — Entscheidungen von au  
tungsstellcu des Altreichs sind auch in den eingeglie j . c 
Ostgebieten ohne weiteres zu beachten. Soweit g 
Schuldner durch die polnische Entschuldungsgesetzg „ 
bestimmte Erleichterungen geschaffen worden sind, ni 
diese im allgemeinen zunächst beachtet werden.

Die Antragsgegner sind Testamentsvollstrecker üßejpel(j. 
Nachlaß des Gutsbesitzers S. in R„ der bei Beginn a 
zuges in Polen ermordet worden ist. Der Erblass p 
durch Vertrag vom 23. Sept. 1913 den im Grundbuch q c. 
verzeichneten landwirtschaftlichen Grundbesitz z ^ aretl 
Samtkaufpreise von 600 000 J l  erworben. Verkäufer vQ|1 
die B.schen Erben, zu deren Gunsten ein I<aujprel® , «iers, 
348 000 J l  stehen blieb. Für die M utter des Antrag aUj, 
Witwe Helene B., stand ursprünglich ein Teil des - b;s 
geldes in Höhe von 87 000 J l  eingetragen, der sj p jeser 
auf einen Betrag von 45 000 J l gelöscht w u r p eide zu- 
wiederum wurde am 11. Jan. 1923 in entwertetem y ,. a)s 
rückgezahlt. Im Jahre 1929 betrieb der Antrags« ]jclieri 
Alleinerbe der Gläubigerin die Aufwertung der per .fl q . 
Restkaufgeldforderung. Das ÄG. (Aufwertungsste L  pie 
(A ltre ich) setzte die Aufwertung auf 30 000 GM- rejCf[) 
sofortige Beschw. des Schuldners wies das LG. n .1  g aii 
zurück. Die sofortige weitere Beschw. des oenu 
das KG. blieb aus förmlichen Gründen erfolglos- c-.ag\ie- 

Nach der Auflösung des polnischen Staates nn stei)er 
derung der Ostgebiete in das Reich hat der Am. o ^ jage 
zunächst die Bew illigung des Armenrechts t u r e i  nebsi 
auf Zahlung des Aufwertungsbetrages von 30 000 * p0seh
Zinsen nachgesucht. Dieses Gesuch hat das L y . , „  den1 
durch Beschluß mit der Begründung abgelehnt, . ¿f^ag 
Antragsteller zugemutet werden müsse, die Gelte , giner- 
der Forderung bis zum Inkrafttreten einer den ^ arthe" 
schütz regelnden Gesetzgebung für den Reichsga 
land zurückzustellen. „„recht Dr

Nunmehr begehrt der Antragsteller das Arme _ jggtir 
eine Klage auf Zahlung von 4"/» Zinsen aus dem . ße- 
geld für die Zeit vom 1. Jan. 1936 bis 31. Dez. L  pß , it>
samtbetrage von 6000 .9?. fl. Diesen Antrag hat ua
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*) H  ■*»■**• j i  w o .  i*  i v u i e u i *  v .  i - u n i  i v r v u i  w v j ,

Auf.,1 u“d ~~ ebenialls mit Recht — das deutsch-polnische 
anpp!ertunSsabkoinmen v- 5- Juli 1928 (RGBl. II, 577) nicht 

endet, da dieses erst am 17. März 1931 ratifiziert und

osen durch Beschluß vom 12. Jan. 1941 wiederum zurück- 
sewiesen. ln den Gründen des Beschlusses ist ausgeführt, 
vn a'6 FührunS *̂nes Rechtsstreits über die Aufwertung 
°n Ansprüchen, die mit seinerzeit abgewerteten Forderun- 

| .n Zusammenhängen, zur Zeit nicht sachdienlich sei. Die 
msforderung stehe ebenfalls in Verbindung mit dem Auf- 
ertungsrecht, da sie als Nebenforderung vom Bestand der 
‘auptforderung abhänge.
*~ie Beschw. des Antragstellers hatte Erfolg. 

n ,llerdings ist grundsätzlich davon auszugehen, daß 
cht^trdtigkeiten, die mit dem Aufwertungsrecht zusam- 

a ^uangen, nn Reichsgau Wartheland bis zum Erlaß einer 
2 aê wehigen Regelung nicht betrieben werden können.

denken ist hierbei beispielsweise an solche Auf- 
sch ‘^Streitigkeiten, die bei der Auflösung des polni- 
dip6?;- , . ates noch nicht abgeschlossen waren, ferner an 
setz tmlejfun£ neuer Verfahren mit dem Ziele der Fest- 
an ®ines. bestimmten Aufwertungsbetrages, schließlich 
nj„ atreiRgkeiten, die mit Aufwertungsentscheidungen pol- 
sam1er <aericllte in unmittelbarem oder mittelbarem Zu- 
¡m ?ienhange stehen. Derartige Erwägungen kommen aber 
des R i6nen Fall nicht in Betracht. Der Aufwertungsbetrag 
•nacf<es*kanigeldes, dessen Zinsen der Antragsteller geltend 
deuT' w‘b’ 's* se*nerzeit vom AG. Goslar, also einer 
Auf?,, s.c h en Aufwertungsstelle, festgesetzt worden. Die 
auf 4_,ertungsstelle hat damals mit Recht ihre Zuständigkeit 
bejahtrUn̂  d6S Art- 118 Abs. 2 DurchfVO. zum DAufwG. 
AufWei
*nfoh?,V VJCl’ ua aieses erst am 1 '• Marz jyoi ratiuziert und 
Recht essen ers* von diesem Zeitpunkt ab innerdeutsches 
das d ^e,worciei1 ist (RGBl. 1931, 11, 33). Andererseits hat 
die v eutscb'Polnische Aufwertungsabkommen Vorgänge, 
duntren S?ln?m Inkrafttreten durch gerichtliche Entschei
d e n  1 ed*gt worden waren, grundsätzlich unberührt ge- 
schin« Uenizufolge kann die bindende Wirkung des Be- 
gez0rrP̂ s der Aufwertungsstelle in Goslar nicht in Zweifel 
gebiete -Werden- Es würde auch der Eingliederung der-Ost- 
dem fr,ii!n das Oroßdeutsche Reich widersprechen, wenn 
schei. p r.ei? deutschen Staatsakt, der in einem Streit deut- 
Ssngen •art®*en unter Anwendung deutschen Rechts er- 

Legi ls ’ Jetzt die Wirksamkeit abgesprochen würde, 
recht]irV,Sw.mit dür Antragsteller seiner Zinsforderung in 
3ooou ' bedenkenfreier Weise den Aufwertungsbetrag von 
ob sein» d zuSrunde, so kann es sich nur darum handeln, 
satzes ~ Rechtsverfolgung in Höhe des verlangten Zins- 
biese F°n 4 hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet. 
°hne muß bejaht werden. Allerdings ist es nicht
Wertuii!r?,eres anijanSig> die Zinssätze der deutschen Auf- 
Vieiu^^SesetzgeTbung des Altreichs zugrunde zu legen. 
früheren1 1S} .auch auf die einschlägige Gesetzgebung des 
frir ianf|, ?°'nischen Staates Bedacht zu nehmen, die gerade 
Schaftiif.jYlrlscbattliche Schulden mit Rücksicht auf die wirt- 
^frnimn Struktur der Ostgebiete weitgehende Schutzbe- 

iedenf u”  ^troffen hatte. An diesen Bestimmungen kann 
peigeo'an s ar die Vergangenheit — um so weniger vor- 
>hn verp61,1 .werden, als sie der Schuldner mit Recht als für 
feiner ch und maßgebend betrachten und sich in
Hie Be„r lr ‘schaftsftihrung entsprechend einrichten durfte, 
dem de„?mii,un8en widersprechen grundsätzlich auch nicht 
SchaftiiruS<i en Rechtsempfinden. Die polnische landwirt- 
Sanzun„ 6 EntschuldungsVO. v. 24. Okt. 1934 mit ihren Er- 
eifiemAü v- 14. April 1937 und 28. Juni 1939 hatte neben 
setzu^WutigSäufschub für Kapitalschulden auch eine Fest- 
iichuldenUnd Stundung der Zinsen landwirtschaftlicher 
226 ha ? Ver.Iügt. Das Gut R. fiel mit einer Größe von etwa 
stiicke rp1 GruPPe der sogenannten mittleren Grund- 
v°m 1 \?ruPPe B). Die Restkaufgeldforderung war danach 
”Schieri;  °v- 1934 ab mit 3 % zu verzinsen, doch konnte das 
aehtnen a£lt eine Erhöhung der Zinsen auf 4 >/a °/o vor- 
Richter‘,r ln-nSemäß bedeutet dies, daß jetzt der deutsche 
lach den v Zlnsen bis auf 4 »/* °/o erhöhen kann, wenn das 
der Qe ’ Verhältnissen der Parteien ein dringendes Gebot 
des Zin« * gkeit sein sollte. Umstände, die die Erhöhung 
hat der a * au{ wenigstens 4 »/o rechtfertigen könnten, 
^ e tz i i iVntragsteller vorgetragen. (Wird ausgeführt.) Die 
‘‘günp o; j  . Voraussetzungen für die Armenrechtsbewil- 

(OLo d ledenialls erfüllt (§ 114 Abs. 1 ZPO.).
6/41.) P°sen, 2. ZivSen., Beschl. v. 20. Febr. 1941, 2 W

4. OLG. — § 1 ORpflVO.; §§ 242, 244, 286 BGB. Be
handlung wertbeständiger Schulden bei eingetretener 
Dollarabwertung; Anwendbarkeit polnischer Vorschriften 
über landwirtschaftliche Entschuldung.

Die Darlehnsschuld ist ausweislich der beiden Schuld
urkunden vom 29. Nov. 1929 in 2700 nordamerikanischen 
Dollars, glso als Fremdwährungsschuld begründet worden. 
Diese Art der Vereinbarung wurde gewählt, weil die Bekl. 
sich vor Erschütterungen der polnischen Landeswährung 
bewahren wollte und eine wertbeständige Leistung wünschte. 
Der nordamerikanische Dollar galt damals als sicherster 
Wertmesser. Wie die Schuldurkunden vom 29. Nov. 1929 
zeigen, ist aber der für die Bekl. entscheidende Beweggrund 
nicht zum Inhalt des Darlehnsvertrages geworden. Es fehlt 
die Vereinbarung, daß die Bekl. nicht etwaige, mit der 
amerikanischen Währung verbundene Kursverluste habe 
tragen wollen und die Umrechnung nach der Goldwährung 
erfolgen solle. Allerdings ist es möglich, daß bei Einzelver
trägen die Vereinbarung einer Sicherung durch eine fremde 
Währung auch ohne ausdrückliche Vereinbarung als Gold
sicherung aufgefaßt wird (vgl. RGZ. 145, 54 = JW. 1934, 
23302). Nur wird die Feststellung eines solchen Willens 
vielfach daran scheitern, daß die Parteien die von ihnen ge
wählte fremde Währung für unerschütterlich gehalten und 
deshalb an den Fall ihrer Entwertung nicht gedacht haben, 
so daß ein solcher Wille auch nicht durch Auslegung er
mittelt werden kann (s. RGZ. 155, 136 = JW. 1937, 2652 11

IAnm. 2823 3]). Diese Erwägung gilt auch im vorl. Falle. 
)a somit die Schuldvei-pflichtung ausschließlich auf Fremd

währung gestellt worden ist, war sie nicht gegen die — bei 
der Begründung der Schuld für unmöglich gehaltene — Ab
wertung des nordamerikanischen Dollars geschützt. Sie 
teilt vielmehr das Schicksal des Dollars. Der Umstand, daß 
das Darlehn seinerzeit nicht in amerikanischen Dollars, 
sondern in polnischen Zloty gezahlt worden ist, ist dabei 
ohne Belang. Hierdurch wird lediglich die Annahme einer 
e f f e k t i vfe n Fremdwährungsschuld, also einer Schuld 
ausgeschlossen, bei welcher Z a h l u n g  in a u s l ä n d i 
scher  Währung ausdrücklich bedungen war. Grundsätz
lich erfolgt im Inlande die Zahlung einer in ausländischer 
Währung ausgedrückten Geldschuld in Landeswährung 
(§ 244 BGB.). Aus dem Darlehnsvertrage selbst läßt sich 
mithin die Gegenforderung der Bekl. nicht begründen.

Wohl aber müssen die Kl. für die durch die Dollarab
wertung entstandene Kursdifferenz infolge Schuldnerver
zuges einstehen. Zu Unrecht berufen sich die Kl. in diesem 
Zusammenhänge vorweg auf die VO. des poln. Staatspräs. 
v. 12. Juni 1934 über Forderungen in ausländischen Wäh
rungen (PolnGS. 1934, Pos. 509, S. 995; Samml. poln. Ge
setze und Verordnungen in deutscher Übersetzung 1934,
S. 525). Da es sich um eine Schuld handelt, für die ein Wech
sel nicht gegeben war, wäre allerdings die Forderung in 
polnischer Währung nach dem Briefkurse des Dollars am 
Vortage der Zahlung zu begleichen gewesen, ohne Rück
sicht darauf, ob die Kl. im Verzüge waren, oder nicht 
(Art. 7 Ziff. 1 i. Verb. in. Art. 2 Abs. 2 der Verordnung). Mit 
dieser Bestimmung will aber die Verordnung, wie der Senat 
annimmt, die allgemeinen Vorschriften des bürgerlichen 
Rechts über die Wirkungen des Verzugs, insbesondere 
die durch Verzug entstehende Schadensersatzpflicht des 
Schuldners nicht einschränken. Hätte sich die Verordnung 
für die Abwicklung nicht effektiver Fremdwährungsschul
den eine weiterreichende Bedeutung beilegen wollen, so 
hätte das in ihr eindeutig zum Ausdruck gebracht werden 
müssen, zumal da das damit eintretende Ergebnis grund
sätzlich als unbillig zu bezeichnen wäre. Die VO. v. 12. Juni 
1934 steht somit einer Schadensersatzpflicht wegen Schuld
nerverzuges nicht entgegen.

Fehl geht auch die Ansicht der Kl., daß sie sich nicht im 
Verzüge befunden hätten. Durch die beiden Schreiben vom 
13. Juni 1931 und 19. Aug. 1931, weiche die Bekl. mit Schrift
satz vom 18. März 1941 in Abschrift zu den Akten einge
reicht hat, hatte die Bekl. im Hinblick auf die säumige Zins
zahlung entsprechend den Bestimmungen der Schuldurkunde 
das Kapital fällig gemacht und angemahnt. Empfang und 
Inhalt dieser Schreiben, die an die Kl. als persönliche 
Schuldner und ihre Mutter als Hypothekenschuldnerin ge
richtet waren, haben die Kl. nicht bestritten. Da auf die 
Mahnung hin keine Leistung erfolgte, gerieten die Kl. nach 
§ 284 BGB. in Verzug. Diese Folge stellen die Kl. im Hin
blick auf die polnische landwirtschaftliche Entschuldungs-

•316
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Gesetzgebung und m it Rücksicht darauf in Abrede, daß sie 
uld^ten Unverm.ögens nicht geleistet hätten 

iv; Dem kann aber nicht zugestimmt werden.
Wenn die Kl. die Vergünstigungen der polnischen Gesetz

gebung über landwirtschaftliche Schulden für sich in An
spruch nehmen wollen, so würde dies in erster Linie vor
aussetzen, daß eine „landwirtschaftliche Schuld“  vorliegt. 
Darüber, ob eine Schuld eine landwirtschaftliche ist, und 
zu welcher Gruppe die Landwirtschaft gehört, hatte aber 
in grundsätzlich ausschließlicher Zuständigkeit das pol
nische Schiedsaint zu entscheiden (vgl. A rt. 8 VO. v. 24. Okt. 
19,34 betreffend die Konversion und Ordnung der landw irt
schaftlichen Schulden). Daß die KI. in diesem Sinne das 
polnische Schiedsaint angerufen hätten, haben sie selbst 
nicht behauptet. Selbst wenn aber entsprechend dem über
einstimmenden Parteivorbringen die Schadensersatzforde
rung rechtlich als „landwirtschaftliche Schuld“  der Gruppe B 
zu behandeln wäre, könnte der Einwand der Kl. keinen Er- 
olg haben. Eine Stundung landwirtschaftlicher Schulden 

kraft Gesetzes wurde erstmalig durch die VO. des poln. 
Staatpräs. v. 23. Aug. 1933 angeordnet. Darunter fiel aber 
nicht die hier streitige Forderung, denn die Bekl. <ralt als 
„bevorzugte G läubigerin“  i.S. der Verordnung. Erst die 
bereits erwähnte VO. v. 24. Okt. 1934 brachte allgemein 
gesetzliche Zahlungserleichterungen. Hieraus ergibt sich 
folgendes: Die I<1. waren bereits im Jahre 1931 mit der 
Zahlung des Darlehnskapitals rückständig. Selbst wenn die 
Nichtzahlung in der allgemeinen Krise der Landwirtschaft 
ihren Grund hatte, so konnte doch das Fehlen an Zahlungs
mitteln den E in tritt des Verzuges so lange nicht ausschlie
ßen, als nicht der Gesetzgeber durch Erlaß entsprechender 
Bestimmungen rechtliche Folgerungen daraus gezogen 
hatte. Die im Jahre 1934 fortgeiührte Entschuldungsgesetz- 
gebung vermochte also nichts daran zu ändern, daß die KI 
durch die Nichtzahlung des Darlehnskapitals im Jahre 1931 
im Rechtssinne in Verzug geraten waren. Andererseits war 
auch die Abwertung des Dollars bereits im A p ril 1933, also 
vor der Zeit eingetreten, in welcher der Gesetzgeber An
ordnungen über Stundung und Zahlung landwirtschaftlicher 
bcnulden traf. Keines der Entschuldungsgesetze hat einen 
bereits eingetretenen Verzug und dessen Folgen rückw ir
kend beseitigt. Gemäß § 286 BGB. sind daher die Kl. ver
pflichtet, der Bekl. den durch den Verzug entstandenen 
schaden zu ersetzen. Sie müssen also die Bekl. so stellen 
wie sie gestanden hätte, wenn sie das Darlehnskapital in! 
Jahre 1J31 nach dem Kurse des damals noch nicht abge
werteten Dollars erhalten hätte. In dieser Weise ist die 
Gegenforderung der Bekl. berechnet. Ob und aus welchen 
Gründen später ein Konversionsvertrag gemäß der Ent
schuldVO. v. 24. Okt. 1934 nicht geschlossen wurde, ist in 
diesem Zusammenhänge rechtlich unerheblich. Die Auf
rechnung ist der Bekl. aber auch zu gestatten, selbst wenn 
durch die EntschuldVO. nachträglich eine Stundung der 
Schadensersatzforderung kraft polnischen Rechts eingetre
ten sein sollte oder die K l. berechtigt gewesen wären, eine 
Zahlungserleichterung durch das ehemalige polnische 
Schiedsamt zu beantragen. Denn in entsprechender Anwen
dung der A rt. 46 Ziff. 2 und A rt. 49 EntschuldVO. erscheint 
es angemessen und b illig , die sofortige Zahlung der Schuld 
anzuordnen oder den Kl. eine Zahlungserleichterung zu 
versagen, insoweit die Bekl. die Schadensersatzforderung 
durch Aufrechnung zur T ilgung der Klageforderung ver- 

BGB-)- Das Aufrechnungsverbot des 
§ 390 Satz 1 BGB. ist damit hinfällig.

(OLG. Posen, 2. ZivSen., U rt. v. 18. Juni 1941, 2 U 20/40.)
*

5- OLG. _  § 1 ORpflVO.; § 242 BGB.; § 1 VO. über die 
Wahrungsumstellung von Schuldverhältnissen in den einge- 
ghederten Ostgebieten v. 14. Juni 1940. § 1 der angeführten 
WahrungsumstellungsVO. ist auch dann anzuwenden, wenn 
a e' " e,rn “ rsPrü"S |ich gewöhnlichen Zlotyforderung im 
August 1939 aus Furcht vor einer Zlotyabwertung verein- 
bart worden ist, daß für je 7 Z lo ty ein Zentner Roggen ge
liefert werden soll. b

w/De/ i  h?‘ ej?  Schriftstück überreicht, das folgenden 
uiAfi ? ! i ha ’ „Heute wurde die Schuld von Herrn . . .
'>90A,,Z °H « n U Ro££etl umgerechnet. . . . ,  den22-Aug. 1939. . . .  (Unterschrift).“
r i«  r I m  hat heantr-agt, festzustellen, daß die Forderung 
ües Bekl. gegen ihn aus dieser Urkunde statt 143 Z tr. Rog

gen nur 500 MM  nebst 6 °/o Zinsen seit dem l.Dez. 1939 
betrage. Zur Begründung hat er vorgetragen:

Sein Vater sei dem Bekl. aus Darlehn 2000 Zloty schuldig 
gewesen. Im Jahre 1934 habe er diese Schuld mit Zustim
mung des Bekl. als eigene übernommen und sie bis aut 
1000 Zloty abgezahlt. Am 22. Aug. 1939 sei der Bekl. zu ihm 
gekommen und habe von ihm unter Hinweis auf die dro
hende Kriegsgefahr an Stelle der geschuldeten 1000 Zloty 
die Lieferung von 143 Z tr. Roggen verlangt, wobei der 
Zentner Roggen zu 7 Z loty gerechnet worden sei. M it R"c 
sicht auf die unsicheren Verhältnisse und weil der Bern, 
sein Geld voll zurück haben sollte, habe er sich damit ein
verstanden erklärt und die oben wiedergegebene Urkund 
ausgestellt. Nach der Übernahme des Landes in die deutsche 
Verwaltung sei der Umrechnungskurs des Zloty auf 0,50 JM> 
festgesetzt worden AA/ßhrPtlH Hör DrnJo Dr»rrfypnc auf etwao ---------------7 ■» »•»»»* viiva uvi 1 1 CIO UCO — - r

8 MM  für den Zentner gestiegen sei. Unter diesen Em' 
standen habe er dem Bekl. angeboten, die Schuld mit 500 
zu tilgen, der Bekl. bestehe aber auf der Lieferung von 
145 Z tr. Roggen.

Der Bekl. hat um Klageabweisung gebeten.
Beide Instanzen gaben der Klage statt. h
Die Währungsverhältnisse im Gau Wartheland sind duren 

die VO. über die Währungsumstellung von Schuldverna 
nissen in den eingegliederten Ostgebieten v. 14. Juni l f *  
(RGBl. I, 873) geregelt. In § 1 dieser Verordnung ist 
stimmt, daß die auf Z loty lautender! Schuldverhältnisse z 
Kurse von 1 Zloty =  0,50 MM  in Reichsmark umgeste" 
werden. Zu diesen Schuldverhältnissen gehört auch 
Forderung des Bekl. Diese ist zwar i h r e m  W o r t l a i  '  
n a c h  nicht mehr auf die Leistung von Zloty, sondern au 
die Lieferung von Roggen gerichtet. Das entspricht jea° 
nicht ihrem Sinn. Das Darlehn, das der Vater des Kl. vCN 
Bekl. erhalten hat, ist in Geld gewährt worden. Der B 
trägt selbst vor, daß es auch heute noch in Geld zuru 
gezahlt werden könne. Nach ihrem übereinstimmenden 
trag haben die Parteien am 22. Aug. 1939 die Umwandiu s 
der Zlotyforderung nicht zu dem Zweck vorgenommen, 
dem Bekl. Roggen zu verschaffen, sondern nur, weil s>e 
Wertbeständigkeit der Zlotywährung nicht mehr trauw 
und dem Anspruch des Bekl. seinen vollen wirtschafte_ .
Wert erhalten wollten. Deshalb ist der Anspruch des Be • 
auch nach der Vereinbarung vom 22. Aug. 1939 " oc"  / j 
eine Zlotyforderung zu betrachten. Sie fällt daher unter 8 
VO. v. 14. Juni 1940. IJn1.

Nach § 1 Abs. 3 der genannten Verordnung steht der 
Stellung nicht entgegen, daß eine Gold- oder G?ld^ rfe
U m ilQ pl n H o r  A  io  T ' ___  i __ 1*
.,  o ------  — 1> umu wnit Gold- oder
Klausel oder die Leistung in einer bestimmten . ^ ur/ ' T1(yeli 
vereinbart ist; vielmehr verlieren solche Vereinbau1 & 
ihre Gültigkeit. Nach dieser Regelung sollen also an 
Währungsumstellung zum Kurse von 2 :1  auch solche ¿j > 
forderungen teilnehmen, denen durch Nebenabreden <= 
gewisse Werfbeständigkeit verliehen worden ist. 1 ,.£ 
Wortlaut und dem Sinne dieser Vorschrift entspricht es,, 
Aufzahlung der Nebenabreden im § 1 Abs. 3 nicht als 
abschließende anzusehen, sondern "auch die Vereino * 
einer Roggenklausel unter diese Vorschrift zu rechnen- jm 
Vereinbarung der Parteien, daß der Kl. dem Bekl. ¿ iw  
Werte von 143 Z tr. Roggen zu zahlen habe, hat da:h r , 
Gültigkeit verloren, und die Forderung des Bekl. isi
Kn reo vrrtM O. 1Kurse von 2 : 1 auf 500 M M  umzustellen.

(OLG. Posen, 2. ZivSen., U rt. v. 2. A p ril 1941, 2 U
70/40.)

Nach
6 . OLG. -  § 1 ORpflVO.; §§242, 611, 612 BGB. j \ . ge 

einem festen Brauch im Kreise K. genießen en-
Diener auf dein Lande, wenn sie ihrer Treupflic}“  % J^li- 
über dem Dienstherrn immer nachgekommen s l , ’ lzUng 
cherweise einen Versorgungsanspruch. Eine »er ¿es 
der Ireup flich t durch politische Verdächtig11"#  j ^ r t  
Dienstherrn bei den ehemaligen polnischen Stelle1 
zum Verlust des Versorgungsanspruchs. . >ire

Der Bekl. ist Besitzer des Gutes W., das er_j.m- {  setf 
1927 von seinem Vater übernommen hat. Der Kl- . 
den\ 1. Jan. 1919 zunächst bei dem Vater des Bekl., _en. 
bei diesem selbst als Kammerdiener angestellt ge”  y e!. 
M it Schreiben vom 25. Febr, 1939 hat der Bekl. da gejn 
tragsverhältnis zum 1. A p ril 1939 gekündigt. I " /?. flSfe 
Briefe dankt er dem Kl. fü r seine langjährigen u  ünd 
und te ilt ihm ^m it, daß er ihm Wohnung, Garte" .^fll 
Kuhlialtung wie bisher überlasse, auch bereit sei»
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fe i?  und ein gewisses Deputat an Kartoffeln und Ge- 
eiae zu liefern, jedoch unter dem Vorbehalt, die Zu- 
enuung zu widerrufen. Nachdem der Bekl. dieser Zu- 

ni®®. z‘i näctls,t nachgekommen war, hat er dem Kl. nach 
\v/ , nahme des Landes in die deutsche Verwaltung die 
leist.,DUng zum h O k t. 1939 gekündigt und die Natural- 
pistungen eingestellt, weil der Kl. zu polnischer Zeit
tä% ehäbe gewescn sei und sich deutschfeindlich be-

tuf e r .W. verlangt zur Ablösung der rückständigen Na- 
araileistungen für das 4. V ierteljahr 1939 den Betrag von

Von V to !1« vom '• Jan. 1940 an eine Altersrente in Höhe 
a :JtM monatlich.
Das OLG. wies die Klage ab.

Von" fe ^ h lu ß  atl das Gutachten des Kreisbauernführers 
K re is5vV- 2 i\ De/ -  1939 n im int das AG. an, daß im 
dientn » ,eilJ ^es^er Brauch bestehe, langjährigen, ver- 
Vohm ArbeiJ<Lrn und Angestellten auf dem Lande freie 
E in fe"ng und Feuerung bis zu ihrem Tode, je nach dem 
Putatn nm,en des Arbeitnehmers auch noch weitere De- 
das r fe,er BareeId zu gewähren. Auch der Bekl. stellt 
besw* f h1n cmes Solchen Brauches nicht in Abrede, er 
ter aber, daß der Kl. als v e r d i e n t e r  Angestell- 
dem f i’ ese'‘Jen werden könne. In Übereinstimmung mit 
frei« Gutachten ist anzunehmen, daß der Anspruch auf 
A b r u fe 1 nung’ Feuerung und weitere Leistungen nach 
Arhi-it Clden aus dem Dienste jedenfalls nur solchen 

[ l.  mern zusteht, die ihre Treupflicht gegenüber 
1 n voll e rfü llt haben. Dem Bekl. ist der

i ,  daß der KL dies nicht getan hat. 
Ritter™ des Bekl. lebt seit vielen Jahren auf einem

ihnuirpn r v  7. i i c u iJ i i iL iu  y e g e n u u e r
Nach, Dienstherren voll erfüllt haben. Dem Bekl. ist der 

nvveis gelungen, daß der Kl. dies nicht getan hat. 
Ritte™ ?mdie des Bekl. lebt seit vielen Jahren auf einem 
Sesch?« ’ das dicht an der durch den Versailler Vertrag 
der , c.,neu deutsch-polnischen Grenze, und zwar auf
sNier nnr r - en Seite’ gelegen war- Der Bekl. ist deut
e t , ri , lzi,etr und vvar auch zu polnischer Zeit Reichs- 
"  7 -  , Unter diesen Umständen war seine Lage

aimscher Zeit erfahrungsgemäß eine unsichere; er 
, damit rechnen, von den polnischen Behörden aus 

^rden a gewiescn °der sonst schlecht behandelt zu

zu 
n’ uß‘t

noln- u 4 vmaiiuiucii war seine Lage
‘"ußte riS C erfahrungsgemäß eine unsichere; er 
dem i Uar>llt rechnen, von den polnischen Behörden aus 
"'erden a gevYiescn oder sonst schlecht behandelt zu 
Bekl hl *ueh der Kl. ist deutscher Abstammung. Der 
trotz of- nun behauptet, der Kl. habe zu polnischer Zeit 
"nd i h „ er deutschen Herkunft zu den Polen gehalten 
Hehörd,,„ k111 .andere Deutsche im Aufträge polnischer 

Dorden bespitzelt und überwacht.
Entschi«,! ^e,.bst bat. jeden Verrat am Deutschtum mit 
dehmUtl “ enheit bestritten. Er hat jedoch bei seiner Ver- 
^eite™guZUg.cben mdssen, daß er im Jahre 1936 durch 
P°Ien Labe einer politischen Äußerung des Bekl. an einen 
ein s*“ efn Anlaß dazu gegeben hat, daß gegen den Bekl. 
^ aatsnr" a*lren wegen Beleidigung des polnischen 
halten1 ('deaten eingeleitet wurde. Schon dieses Ver- 
Qe$in des Kl. erweckt Zweifel an seiner aufrichtigen 
Her (jVUn? gegenüber dem Bekl. Die Zeugen haben fer- 
für ei' ereinstimmend angegeben, sie hätten den KL stets 
darausii F°len gehalten. Sie schließen das vor allem 
beSUcj ’ daß polnische Polizisten den KL häufig nachts 
^ahrn l ' *en‘ Darüber hinaus haben sie keine eigenen 
heit 7., lnnit]gen rnitteilen können, aus denen mitSicher- 
?ehalte scbbt-“ßen wäre, daß der KL es mit den Polen 
Beßai 1  und gegen den Bekl. gearbeitet hätte. Gegen die 
das er . ln£en ues Bekl. spricht ferner das Verhalten, 
hat i n  ?r Polnischen Zeit dem KL gegenüber gezeigt 
„Wohiv ,.nefe vom 25. Febr. 1939 schreibt er von der 
hn Zp,, d|enten Ruhe“ , die er dem KL gewähren wolle, 
als eine uS V01" 1-April 1939 hat er den KL nicht nur 
als einp bes°nders tüchtigen und ehrlichen, sondern auch 
er ü,men treuen Diener bezeichnet, und schließlich hat 
rige * am 1. Juli 1939 ein silbernes Tablett „für 40jäh- 
Z\Var p i ,  Dienste“  geschenkt. Nun behauptet der Bekl. 
LageJ in ,>abe mit Rücksicht auf seine eigene gefährdete 
Zeügun" . *er| notgedrungen gegen seine innere Über- 
aiüsseng rein Sutes Verhältnis zum KL aufrechterhalten 
des Bej.| s Rann aber bezweifelt werden, ob diese Lage 
erf0rder ,wirklich derartige Zeichen der Anerkennung 
Verhgnfii ' gemacht hat. Da hiernach das Ergebnis der 
ausreieii*.ngen und der bisherigen Beweisaufnahme nicht"USreich*“ s unü üer oisnerigen Beweisaumanme menr 
boten fi ’ Vm den Sachverhalt aufzuklären, war es ge- 
nehm’ aefl Bekl. selbst über seine Behauptungen zu ver- 
keschihi, * ZPO.). In seiner Aussage hat der Bekl. 
leidig, n, i wie er den KL auf die Anzeige wegen Be- 

£ des polnischen Staatspräsidenten hin fristlos

habe entlassen wollen. Daraufhin habe ihm der KL unter 
Hinweis auf seine Aufzeichnungen erklärt, er werde im 
Falle seiner Entlassung die polenfeindlicben Äußerungen, 
die im Schlosse gefallen seien, der Polizei melden. Unter 
diesen Umständen habe er — der Bekl. — die Entlassung 
nicht ausgesprochen. Der Bekl. hat seine Aussage be
schworen, sie ist glaubhaft. Durch sie ist bewiesen, daß 
der KL dem Bekl. gedroht hat, ihn wegen politischer 
Äußerungen der polnischen Polizei auszuliefern. Dieses 
Verhalten des KL enthält, wie keiner weiteren Darlegung 
bedarf, eine so schwere Verletzung der durch das Dienst
verhältnis der Parteien begründeten Treupflicht des KL, 
daß der KI. nach Dienstende keinen Anspruch auf Na
turalleistungen oder Altersrente erworben hat.

(OLG. Posen, 2. ZivSen., Urt. v. 23. April 1941, 2 U 10/40.) 
#

7. LG. — § 4 ORpilVO.; § 313 BGB. Wo von Volks
deutschen zu polnischer Zeit zur Umgehung einer von pol
nischen Verwaltungsstellen auszusprechenden, regelmäßig 
aus politischen Gründen versagten Genehmigung zu Grund
stücksveräußerungen andere, das eigentliche Rechtsgeschäft 
verdeckende Veräußerungsformen gewählt worden sind, 
muß das Veräußerungsgeschäft bei nachträglicher Auf
rechterhaltung seinem Sinn nach heute als gültig ange
sehen werden, auch wenn Formvorschriften nicht in vol
lem Umfang eingehalten worden sind.

Eingetragene Eigentümer des im Grundbuch eingetra
genen Grundstücks sind der Ackerwirt Friedrich P., des
sen Eintragung als Eigentümer am 26,Okt. 1893 erfolgt 
ist, und dessen Ehefrau Anna P., die am 17. April 1905 
als Miteigentümerin kraft ehelicher Gütergemeinschaft 
eingetragen wurde.

Am 4. Mai 1926 schlossen die Eheleute Otto und Olga 
Sch. mit den eingetragenen Eigentümern einen schrift
lichen Pachtvertrag, in welchem den Eheleuten Sch. das 
bezeichnete Grundstück auf 30 Jahre, d. i. bis zum 1. Mai 
1956, verpachtet wurde. Nach diesem Zeitpunkt sollte 
der Vertrag als verlängert gelten, bis ihn eine der Par
teien kündigte. In dem Vertrage ist ferner gesagt, daß der 
Pachtzins für die ganze Pachtzeit in Höhe von 18 000 ZI. 
an die Verpächter gezahlt worden sei. Sämtliche Lasten 
und Abgaben, Versicherungsbeiträge, die mit dem Grund
stück verbunden seien, sowie die Kosten der Erhaltung 
hätten die Verpächter zu tragen. Die Pächter hätten diese 
Beträge für sie auszulegen und hätten die Verpächter 
nach Beendigung der Pachtzeit sämtliche für die Wirt
schaft ausgelegten Kosten den Pächtern zu erstatten. Im 
letzten Absatz des Vertrages ist dann noch gesagt, daß 
die Pächter das Grundstück auf Grund der ihnen erteil
ten Vollmacht zu ihren Gunsten und nach ihrem Belieben 
belasten könnten, um ihre Auslagen, d. h. den gezahlten 
Pachtzins und die übrigen Forderungen sicherzustellen.

Im Zusammenhang mit diesem Pachtverträge stellten 
die Eheleute P. den Eheleuten Sch. eine Urkunde aus in 
welcher sie für sich und ihre Erben den Eheleuten Sch 
und nach ihrem Tode deren Erben unwiderrufliche Voll
macht mit dem Recht der Untervollmacht erteilten über 
das Grundstück K. BL 76 frei zu verfügen, es insbes zu 
verkaufen, zu verpachten oder anderweit zu verwerten 
und das Eigentum an sich oder an Dritte zu übertragen 
Nach der Vollmachtsurkunde sind die Bevollmächtigten 
berechtigt, alle diese Rechtshandlungen mit sich selbst 
als Vertreter der Vollmachtgeber oder Vertreter dritter 
Personen vorzunehmen.

Die Unterschriften der Eheleute P. unter dieser Voll
machtsurkunde sind notariell beglaubigt.

Auf Grund derselben haben die Eheleute Sch. durch 
schriftlichen Pachtvertrag v. 20. Juli 1938 das Grundstück 
an den BeschwF., ihren Sohn Karl Sch., weiterverpach
tet. Sie haben ihm dann in der notariellen Verhandlung 
vor dem Notar K. in Posen v. 4. Mai 1940 die ihnen er& 
teilte Vollmacht in vollem Umfang übertragen Karl Sch 
hat sich in derselben Verhandlung das Grundstück selbst 
aufgelassen und namens der eingetragenen Eigentümer 
beantragt, ihn als Eigentümer in das Grundbuch ein- 
zutragen.

Unter Überreichung der vorerwähnten Auflassungsver
handlung, der beiden Pachtverträge und der Vollmachts
urkunde sowie einer Bescheinigung des Amtsvorstehers

316*
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in K. über die Zugehörigkeit der Beteiligten zum Deut
schen Volkstum und endlich der Genehmigung des Reichs
statthalters des Reichsgaues Wartheland v. 26. Juli 1940, 
wonach die Auflassungsverhandlung v. 4. Mai 1940 ge
nehmigt werde, hat der Notar K. sich dem Eintragungs- 
antrage des BeschwF. angeschlossen.

Durch den angef. Beschluß ist dieser Antrag m it der 
Begründung zurückgewiesen worden, daß die Vollmacht 
der notariellen Beurkundung bedurft hätte, w eil sie un
w iderruflich sei und die Bevollmächtigten zum Abschluß 
eines Kaufvertrages m it sich selbst ermächtige.

Die Beschwerde ist begründet.
An sich ist es richtig, daß die Vollmacht nach deut

schem Recht der gerichtlichen oder notariellen Beurkun
dung bedurft hätte. Da sie zur Übertragung des Eigen
tums ermächtigt und unwiderruflich ist, sind die eingetra
genen Eigentümer m it der Erteilung der Vollmacht eine 
bindende Verpflichtung zur Grundstücksveräußerung ein
gegangen, die der gleichen Form wie der Veräußerungs
vertrag (§ 313 BGB.) bedurft hätte.

M it Rücksicht auf die besonderen Verhältnisse aber, 
die im Warthegau vorliegen, ist eine unmittelbare An
wendung des deutschen Rechts in dein hiesigen Gau 
nicht möglich. N ur eine sinngemäße Anwendung des
selben kann ihnen gerecht werden.

Eigentumsübertragungen landwirtschaftlicher Grund
stücke an Angehörige des Deutschen Volkstums waren 
zur polnischen Zeit, jedenfalls in den Grenzgebieten, so 
gut wie unmöglich gemacht. Sie bedurften der Genehmi
gung des Wojewoden, die regelmäßig nicht erteilt wurde. 
Um überhaupt den Boden in deutscher Hand zu erhalten, 
mußte ein Weg gefunden werden, der die Genehmigung 
der polnischen Behörde erübrigte und dem Nachfolger 
des eingetragenen Grundstückseigentümers gleichwohl an
nähernd dieselbe Stellung verschaffte, wie sie bei einer 
Eigentumsübertragung dem Erwerber erwachsen wäre. 
Deshalb wurde die Vollmacht erteilt und der langfristige 
Pachtvertrag abgeschlossen. Letzterer war ein behelfs
mäßiger Ersatz fü r den Kaufvertrag, der unter normalen 
Verhältnissen geschlossen worden wäre. Die Voraus
zahlung der Pacht für die ganze Pachtdauer stellt, w ir t
schaftlich gesehen, den Kaufpreis dar. Einer Kündigung 
der Pacht seitens der Verpächter war ein Riegel u. a. 
dadurch vorgeschoben, daß der Verpächter nach der 
etwaigen Beendigung der Pacht verpflichtet war, dem 
Pächter sämtliche Lasten und Abgaben, Versicherungs
beiträge, die m it dem Grundstück verbunden sind, sowie 
die Kosten notwendiger Reparaturen usw. zu erstatten, 
eine Verpflichtung, die die Verpächter nach aller Voraus
sicht nie würden erfüllen können.

Nach den angestellten Ermittlungen sind in der Zeit 
bis zu dem am 1. Jan. 1934 erfolgten Inkrafttreten der 
VO. des polnischen Staatspräsidenten v. 27. O kt. 1933 
beir. das Notariatsrecht in Fällen wie dem vorliegenden 
notariell beglaubigte Vollmachten von allen Stellen stets 
als gü ltig  anerkannt worden. Diese Praxis hat sich erst 
seit dem 1. Jan. 1934 geändert, nachdem in § 3 des 
Art. 82 a. a. O. vorgeschrieben worden war, daß V o ll
machten, auf Grund deren Verträge über Grundstücks
übertragungen geschlossen werden sollen, der Form der 
notariellen Beurkundung bedürfen. Dabei wurden nur 
notariell beglaubigte Vollmachten, die vor dem 1. Jan. 
1934 ausgestellt waren, nach wie vor anerkannt.

Es würde zu einem untragbaren Ergebnis führen, wenn 
man die bis zum 1. Jan. 1934 erteilten notariell beglau
bigten unwiderruflichen Vollmachten betr. Grundstücks
übertragungen nunmehr fü r unwirksam erklärte, weil sie 
nicht der Form des § 313 BGB. entsprächen. Es würden 
wohlerworbene Rechte zahlreicher Deutscher, die auf 
die Rechtsbeständigkeit der von ihnen getroffenen A b
machungen vertraut und sich seit Jahren danach ein
gerichtet haben, diesen genommen und ein Zustand 
größter Unsicherheit herbeigeführt werden. Diese Fol
gen laufen aber dem m it der Einführung des deutschen 
Rechts verfolgten Zweck durchaus zuwider. Die von dem 
AG. vertretene Auffassung muß daher abgelehnt und an
genommen werden, daß notariell beglaubigte unwider
rufliche Vollmachten über Grundstücksübertragungen aus 
der Zeit vor dem 1. Jan. 1934 auch heute als wirksam 
anzuerkennen sind.

(LG. Posen, Beseht, v. 28. Nov. 1940, 4 T  111/10.)

[Deutsches Recht, Wochejnausgab^ 

8 . OLG. -  §§19 ff. der 1. ORpflDurchfVO.; § 37,? b,ê
Ein Irrtum  über die Bedeutung der Volksiumsversclueuc
heit kann an sich zur Aufhebung der Ehe führen. Die A ' 
hebungsklage ist jedoch unbegründet, wenn der deuj s ... 
Ehegatte trotz Kenntnis der Auswirkungen des ander 
Volkstums auf die Ehe sich noch im Sommer 1940 so v 
hält, daß aus seinem Verhalten geschlossen werden m > 
er habe die Ehe aufrecht erhalten wollen.

Der Volksdeutsche Kl. hat gegen seine polnische Ehe
frau Klage auf Aufhebung der Ehe m it der Begründ fe 
erhoben, er habe sich bei der am 16. Mai 1937 erfolg . 
Eheschließung über die tiefgreifenden Verschiedennei 
zwischen dem deutschen und dem polnischen Volks 
geirrt. Die Beweisaufnahme hat ergeben, daß der ; 
nach der im Juni 1940 vollzogenen Trennung von(Aet11t 
Ehefrau diese noch etwa zwei Monate lang besucht n > 
wobei es auch zum Geschlechtsverkehr gekommen i • 

Das LG. hat die Klage abgewiesen, weil der K M  
testens im Sommer 1940 über die Bedeutung der

I ni "
uicse verscmeaenneit inn zur l rennung veram«*"*
Der KI. erbittet das Armenrecht zur Berufung und nj .ffl

itsicu» uh oummer iyau uDer cuc Bedeutung uu  ■ - j, 
tumsverschiedenheit aufgeklärt gewesen sei und a . ,  ̂
sein Verhalten zu erkennen gegeben habe, daß u . 
diese Verschiedenheit ihn zur Trennung veranlaßt ^
uer Kl. erbittet das Armenrecht zur Berufung unu » 
geltend, erst nach seiner Einziehung zur Wehrmacn 
Jahre 1940 sei ihm allmählich die Bedeutung der V
tumszugehörigkeit zum Bewußtsein gekommen. . q 

Das Gesuch ist nicht begründet. Nach §.3J ,~ ; w  
kann die Aufhebung der Ehe begehren, wer sich nci

l l  11 f* R11 H rY ilK n r  o a IoIi  A r li a I) dne onHoren i*-'. >
rvd111* uu. nu im .uu iij' u u  uegenren, w u  
Eheschließung über solche die Person des anderen 
gatten betreffenden Umstände ge irrt hat, die du 
Kenntnis der Sachlage und bei richtiger Würdigung 
Wesens der Ehe von der Eheschließung abgehalten 
ten. Bei der Anwendung dieser Vorschrift auf deu 
polnische Mischehen ist zunächst zu ermitteln, w o  r “  
sich der klagende Ehegatte bei der Eheschließung ä 
irr t hat. nd

Die Verschiedenheiten zwischen dem deutschen 
dem polnischen Volkstum haben sich zwar zu 
des deutsch-polnischen Krieges im Herbst 1939 D . ^  
ders deutlich gezeigt; sie sind aber auch vorher j,ei 
unbekannt gewesen. Nach dem Weltkriege, vor allem 
den Abstimniungskämpfen in Oberschlesien in den J » '. 
1919/1920, sind die negativen Seiten des polnischen ^  
Charakters offen zutage getreten und damals *n , icrhen, 
laird allgemein bekannt geworden. Einem Volksdeu _ 
der viele Jahre lang mitten unter Polen gelebt hat, > 
sen in aller Regel die Verschiedenheiten zwische 
deutschen und dem polnischen Volkstum bereits vor 
Ereignissen des September 1939 bekannt gewesen 
Die entgegengesetzte Behauptung des K l. ist ungiaa ^  
Auf die Verschiedenheit des Volkstums kann dane* 
Klage nicht gestützt werden. . .thebnnS

Damit sind aber die Möglichkeiten, die AU  ̂
einer deutsch-polnischen Mischehe zu verlängern .¡¡jj. 
nicht erschöpft. Bei der Rechtsprechung über ^ le. j<e|t, 
sehen Mischehen hat das RG. den Grundsatz ent bei 
daß der klagende Ehegatte, wenn er den ihm sc ß«ung 
der Eheschließung bekannten Urgrund der Ehezer^ djeuer c.nescnnenung bekannten Urgrund acr d,e
nicht als Aufhebungsgrund geltend machen ka ’.£seS 
Klage auf später eintretende A u s w i r k u n g e n  a]S 
Grundes stützen darf, w eil auch diese Auswirkung dje 
Umstände i. S. des §37 EheG, anzusehen sindl (vs )s 
Zitate bei F r a n t z :  DR. 1941,1029). Dabei sind t f en, 
Aufhebungsgrund solche Auswirkungen auszusc 
m it denen von vornherein zu rechnen war (VL ■ iir1itt- 
164, 106 == DR. 1940,1563»). Ein Mann von dl‘rc"  Volk*' 
lieber Bildung, der die Angehörige eines f rei|n . icr £he- 
tums heiratet, w ird  sich in der Regel schon , i,iedel1' 
Schließung darüber im klaren sein, daß die Ver Aus' 
heit des Volkstums nicht nur bei kriegerisch der)1 
einandersetzungen zwischen den beiden Völkern, . feiten 
auch in zahlreichen anderen Fällen zu Schwie fe p0I- 
in der Ehe führen kann. Über diese vorausschba 
gen hinaus hat allerdings die Zugehörigkeit e*n ein' 
gatten zum polnischen Volkstum gegenwärtig M . t|nge9 
gegliederten Ostgebieten vielfach weitere Auswi gjje- 
gehabt, m it denen der deutsche Ehegatte bei ngeii 
Schließung nicht hat rechnen können. Diese Auswi 0 lCO- 
k ö n n e n  eine Aufhebung der Ehe nach § p i.e vef' 
rechtfertigen. Sie sind aber in jeder einzelnen n ^b c ii 
schieden und brauchen nicht immer das eheliche
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dan,2â i no zn, beeinträchtigen. Das ergibt sicli schon 
reoi>ino-a • der P°lnische Partner einer solchen Ehe 
auw„ lg 111 dle Abteilung III der Deutschen Volksliste 
Schrift 0mmcn werden kann. Nun verlangt zwar die Vor
sich de® §37 EheG, nicht, daß die Umstände, über die 
füh-*T ,KL geJrrt h.at> zu einer Zerstörung der Ehe ge- 
der 7,, a2«n: , ?r s'cb aber über solche Auswirkungen 
Win " Sehongkeit zum polnischen Volkstum geirrt haben 
Wirli.vifr ?lne. Zerstörung seines ehelichen Lebens in 
behaiin* eii  .nicht zur Folge hatten, wird nicht glaubhaft 
die pP*en. gönnen, daß er bei Kenntnis dieser Folgen 
einzeln elngegangen wäre. Daher muß in jedem
keit J L Ie geprüft werden, wie sich die Zugehörig- 
gerarfl  beklagten Ehegatten zum polnischen Volkstum 

wr ln dieser  Ehe ausgewirkt hat.
sucht „Ü f1 ,der.l5.lä,über die Unverträglichkeit, die Streit- 

ih nd ehe Mißhandlungen der Bekl. behauptet, hatmit ihr,. W M mlunanaiungen der bekl. behauptet, hat 
Zuffehrv- .V?i , “ mszugehörigkeit nichts zu tun. Diese 
dahin n gkeit.llat slch vielmehr nach seiner Behauptung 
nischen a®gewirI<t daß sich die Bekl. von ihren pol- 
daß Verwandten gegen ihn habe aufhetzen lassen, 
polnisch trotz. seiner Bemühungen am Gebrauch der 
Sprach" f11 , ,  ,an dcr Abneigung gegen die deutsche 
Polent,, e®igehalten habe und daß sie sich allgemein zum 
Kl. ”  bekenne. Diese Auswirkungen müssen aber dem 
S°n,mpr , „ ^ e. der Sache bereits vor der Trennung im 
Kenntnio 1 , bekannt gewesen sein. Da er trotz dieser
hat, noch späterhin mit der Bekl. ehelich verkehrt 
das e|,PhvfwaIr’ ,wie e.r .®elbst zugibt- in der Absicht, 
durch jo b e  Leben nut ihr wiederaufzunehmen, hat er 
Ehe auf«, iXer. a.ien zu. erkennen gegeben, daß er die 
Gründe,, ec.bterhalten will. Er kann daher aus diesen 
Abs. 2 EheG ) ^  Aufbebung der Elle verlangen (§ 37
gckj Auswirkungen der Volkstumszugehörigkeit der 
deren.’ Aufi * den Beruf oder d*e soziale Lage des KL, 
denkbar „  ,auch n°eb zu einem späteren Zeitpunkt 

(OLr ,Vare’ Slnd vom Kl- nicht behauptet worden. 
%4l.) osen> 2-ZivSen., Beschl. v. 13. Juni 1941, 2 UH

*
. 9. Ao
«§ Ul, 5j  19 II- der 1. ORpflDurelifVO.; §328 ZPO.;

«,“f Grund* »f'Sches Unferhaltsurteil, das einer Umsiedlerin 
„ a,|d|ici P” er nach lettischem Recht zulässigen einver- 
e2 Ehemann e8cbe-ld.un¥ Unterhalt gegen ihren geschiede- 

s biir die i? fuspneht, ist unbeachtlich. 
hClleidunL,r»?'uehallsregelung ist von der Gültigkeit des 
ces,ändeu h auszugehen und von den Scheidungstat- 
f ’d'eidunir Ues EheG, derjenige auf die einverständliche 
°esten ailzuwenden, der ihrem Wesen sinngemäß am

entspricht. Das i ~ ----------
n *̂ga •,1e/ eJJSInd baltendeutsche Umsiedler und sind 1929 

j?üng rectifoi ..iu.nd gegenseitiger Einigung und Beantra- 
,.ezGer. dt u , g geschieden. Der Bekl. ist vom Rigaer 
\v?(erhälfsKr<i  Urteil vom 9. Jan. 1933 zur Zahlung eines 
, 'edervpri,e- rages an die Kl. bis zu deren Tode oder 
Erteilt. Dp, or?!u?& >*> Höhe von 40 Lat monatlich ver- 
! ‘®dlunp k- kl- ist dieser Verpflichtung bis zu seiner Um- 
elidem zuin 30. Nov. 1939, nachgekommen und hat

5QDie Kl eiLThr an die Kb gezahlt.,, u ^ u  , nai* von der Umsiedlerkreisfürsorge monatlich 
i.n.terhalt invL. auP*e*’ dieser Betrag reiche für den Lebens- 
eUshalbpr k ?us> da s'e auI ihn angewiesen und krank- 

j per Bekl ;,f*Cbranlct erwerbsfähig sei.

ist § 55 EheG.

. Plge des ' in  m zwe*ter Ehe verheiratet. Er behauptet, 
'nderuup. 1 .rs von 68 Jahren und gesundheitlicher Be- 

fcPdetn jvi-ir61 c 'bm. d'.e Ausübung seines Berufes in stei- 
lahriges w. e Schwierigkeiten. Außerdem habe er ein 

h ^emessenpn i zu versorgen, sein Einkommen für einen 
a|b habe au Lebensunterhalt reiche aber nicht aus, des- 

. uas lettiSnS? s,eine Frau eine Stellung annehmen müssen. 
:a die Kl. mnnüw Urteil, durch das der Bekl. verurteilt ist, 
l Unbea'chttiVk lcb e'nen Beitrag zum Unterhalt zu zahlen, 
sfidelt, d e « A da es s'cb l|m ein ausländisches Urteil 
■S 32  ̂^  yfa Anerkennung in Deutschland nach den 
svl.^orschrüt5 , FO. nicht erreichbar ist, weil die nach 
L dlgkeit 7u,:, jj des § 328 Zlff. 5 ZPO. geforderte Gegen- 

"11Ung von / / ' f ’^Ueutsehland und Lettland in der Aner- 
u neuen des anderen Staates nicht verbürgt

ist, denn die Art. 1273 ff. der in Lettland zur Zeit der Urteils- 
sprechung in Geltung gewesenen altrussischen ZPO. vom 
20- -Nov. 1Ö64 sehen die Anerkennung ausländischer Urteile 
nur bei staatsvertraglicher Regelung vor, die mit Deutsch
land. ment, besteht. Es ist daher zu entscheiden, als ob das 
lettlandische Urteil nie ergangen wäre.

Der Klageanspruch ist demnach nur aus dem Scheidungs- 
urteil zu begründen, welches gemäß § 328 Abs. 2 ZPO. auch 
ohne verbürgte Gegenseitigkeit unbedingte Anerkennung 
hat da es einen nicht vermögensrechtlichen Anspruch be
tra t und lur die Parteien im Zeitpunkt der Ehescheidung 
ein deutscher Gerichtsstand nicht begründet war. Das letf- 
andische Scheidungsurteil wirkt daher wie ein deutsches 

Urteil, das deutsche Gericht ist daran gebunden, jede Nach
prüfung des Verfahrens oder der Entscheidung in recht
licher und tatsächlicher Beziehung ist ausgeschlossen und 
jede abweichende und anderseitige Würdigung des Tatbe
standes ist unzulässig.

Da einerseits nach dem Wortlaut des Scheidungsurteils 
die Scheidung auf Grund gegenseitiger Einigung beantragt 
und ausgesprochen worden ist, das deutsche Gesetz aber 
nicht einverständliche Scheidung vorsieht, andererseits für 
die Zukunft die Unterhaltspflicht für Ehegatten, deren Ehe 
vor Inkrafttreten des EheG, geschieden worden ist, sich 
nach den Vorschrilten des EheG, bestimmt, ist derjenige 
^cheidungstatbestand des EheG, auf die einverständliche 
Scheidung anzuwenden, der ihrem Wesen sinngemäß ent- 
spneht. Als solcher stellt sich der Tatbestand des § 55 
,, G. dar, denn beiden 1 atbeständen liegt gemeinsam die 

allgemeine Zerrüttung der ehelichen Lebensgemeinschaft 
zugrunde.

Wenn auch die Gesetzgeber der beiden Länder verschie
dene Wege einschlagen, nämlich das deutsche Recht das 
Interesse der Gemeinschaft an einer gesunden Ehe in den 
Vordergrund stellt — und dementsprechend dem Richter die 
Nachprüfung überläßt, ob die Aufrechterhaltung der Ehe 
sich mit diesem Interesse noch vereinbaren läßt, das let
tische dagegen diese Prüfung dem Willen der Ehegatten 
anheimstellt —, so ist beiden gemeinsam die Absicht, bei 
der Trennung unhaltbarer Ehen die Peinlichkeit der Schuld
feststellung zu vermeiden. Diese Übereinstimmung berech
tigt zu der Anwendung des § 69 EheG, auf derartige Ver
hältnisse. Unterstützt wird diese Feststellung durch den 
Hinweis auf § 111 EheG. Dorf hat der Gesetzgeber für 
gleichgelagerte Fälle aus dem früheren österreichischen Ge
setzgebiet ausdrücklich die Anwendung des § 69 EheG, 
durch Wiedergabe seines Wortlautes ausgesprochen. Da 
es sich in beiden Fällen um Unterhaltsansprüche unter 
außerdeutschem Recht geschiedener, jetzt deutschgewor
dener Parteien handelt, bestehen keine Bedenken, den 
Rechtsgedanken des § 111 EheG, auch auf lettlandische 
Scheidungsurteile auszudehnen.

Die Heranziehung des § 69 EheG, führt aber dazu, eine 
Unterhaltspflicht des Bekl. (in Höhe von 40 JUt monatlich) 
auszusprechen. (Wird ausgeführt.)

(AG. Posen, Urt. v. 19. März 1941, 9 C 233/40.)
*

10. OLG.— §§46—48 ORpflDurelifVO. Die Vollstrek- 
kung aus einem rechtskräftigen Urteil eines früheren pol
nischen Gerichts kann mit Abänderungen zugelassen wer
den, soweit die Erkenntnismöglichkeit für das deutsche Ge
richt noch in dem üblicherweise eingeschlagenen Verfahren 
ohne mündliche Verhandlung gewährleistet und daher eine 
Verweisung auf Abänderungsklage (§ 323 ZPO.) überflüssig 
erscheint. 5

Durch Urteil vom 18. Sept. 1930 ist der Bekl. rechtskräftig 
verurteilt worden, für die minderjährige Tochter der Pai? 
teien monatlich 250 Zloty bis zur Beendigung ihres 21 Le 
bensjahres oder bis zur Zeit ihrer früheren Verheiratung 
sowie für die Kl. einen Unterhaltsbeitrag von 150 Zlotv zu 
zahlen, und zwar nut Wirkung vom 1. Febr. 1929 ab Dem 
Antrag der KL, die Vollstreckbarkeit dieses Urteils zu be 
stätigen, kann nur in beschränktem Umfange stattgegeben 
werden. Aus dem Zeugnis zur Erlangung des Armenrechts 
das der Bekl. zu den Akten 1 OH 303/40 des LG. Litzmannl 
Stadt eingereicht hat, geht hervor, daß er zur Zeit nur etwa 
211 netto monatlich verdient. Angesichts dieser wirf- ’ 
schädlichen Verhältnisse ist der Bekl. nur noch in der Lage 
einen monatlichen Unterhaltsbeitrag von insgesamt 100 ¿¡SLä
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für Frau und K ind zu' leisten. Diesen Umständen kann 
aus Gründen der Prozeßersparnis bereits bei der von der 
K l. beantragten Bestätigung des früheren polnischen U r
teils Rechnung getragen werden. Das Recht der Parteien, 
wegen Veränderung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
eine Abänderungsklage nach §323 der deutschen ZPO. 
zu erheben, w ird  dadurch nicht berührt.

Weiterhin erscheint es ausreichend, die Vollstreckung erst 
m it W irkung vom Beginn des Monats zuzulassen, in dem 
die K l. den Antrag auf Bestätigung der Vollstreckbarkeit 
gestellt hat. Das ist der Juli 1940.

(OLG. Posen, 2. ZivSen., Beschl. v. 2. Sept. 1940, 2 AR 
928/40.)

*

11 . OLG. — §§46, 47 der 1. ORpflDurchfVO. Nachträg
liche Einwendungen, die den Anspruch selbst betreffen und 
regelmäßig durch eine Vollstreckungsgegenklage geltend 
zu machen sind, sind bei der Vollstreckbarerklärung frühe
rer Entscheidungen in der Regel nicht zu berücksichtigen. 
Sie sind grundsätzlich durch Vollstreckungsgegenklage 
nach § 767 ZPO. geltend zu machen.

Die Gläubigerin hat am 27. Nov. 1935 gegen die beiden 
Schuldner einen Zahlungsbefehl über 2000 Zloty nebst 10 °/o 
Zinsen seit dem 25. Nov. 1935 erw irkt. M it der Behauptung, 
daß die Hauptsumme in 10 Raten von je 200 Z loty frühestens 
an den oben angegebenen Tagen bezahlt worden sei, hat 
sie beantragt, die Zwangsvollstreckung aus dem Zahlungs
befehl wegen der Zinsen und der Kosten zuzulassen. Der 
Schuldner Johann L. hat im wesentlichen eingewendet, der 
Zinssatz sei nachträglich auf 3 %> herabgesetzt worden und 
später habe ihm die Gläubigerin Zinsen und Kosten er
lassen. Das LG. hat die Zwangsvollstreckung aus dem Zah
lungsbefehl gegen beide Schuldner zugelassen, und zwar 
lediglich m it der Maßgabe, daß der Zinssatz 3 %> betrage.

Die Beschw. des Schuldners ist zum Teil begründet. Das 
LG. hat nach der Fassung seines Beschlusses die Zwangs
vollstreckung wegen der gesamten Forderung von 1000 M M  
zugelassen und dabei übersehen, daß die Gläubigerin selbst 
in ihrem Anträge die Zahlung von 10 Teilbeträgen in Höhe 
von je 100 M M  angezeigt hatte. Diese Zahlungen sind daher 
entsprechend dem Anträge der Gläubigerin von ihrer For
derung abzusetzen. Weiterhin kann die Zwangsvollstrek

kung  nicht mehr gegenüber der Schuldnerin Ida L. zuge
lassen werden, da diese nach dem bei den Gerichtsakten 
befindlichen Rückbrief verstorben ist.

Nachträgliche Veränderungen der Schuld sind im Verfah
ren über die Zulassung der Zwangsvollstreckung aus pol
nischen Schuldtiteln g r u n d s ä t z l i c h  nicht zu berücksich
tigen. Vielmehr muß es dem Schuldner überlassen bleiben, 
diese Veränderungen im Wege der Zwangsvollstreckungs
gegenklage nach § 767 ZPO. geltend zu machen. Eine Be
weiserhebung über den vom Schuldner behaupteten Erlaß 
der Zinsen und Kosten ist daher im  vorliegenden Verfahren 
nicht möglich. Dagegen konnte die zwischen den Parteien 
nachträglich vereinbarte Zinssenkung auf 3°/o bereits jetzt 
berücksichtigt werden, weil die Gläubigerin in der Nieder
schrift vom 12. Juni 1941 diese Zinssenkung zugegeben hat 
und in ihrem Vorbringen eine entsprechende Einschränkung 
ihres Antrages auf Zulassung der Zwangsvollstreckung 
aus dem Zahlungsbefehl zu erblicken ist. Dem in dieser 
Weise beschränkten Anträge der Gläubigerin war daher 
zu entsprechen und im übrigen die Beschw. als unbegründet 
zurückzuweisen.

(OLG. Posen, 2. ZivSen., Beschl. v. 12. Aug. 1941, 2 W 
77/41.)

*

1 2 . OLG. — §36 ORpflDurchfVO. Die VO. über die 
Zuständigkeit der OLG. in Angelegenheiten der fre iw illigen 
Gerichtsbarkeit und der KostO, v. 23. März 1936 (RGBl. I, 
251) i. d. Fass, der VO. v. 11. Juli 1938 (RGBl. I, 903) ist 
nicht, auch nicht sinngemäß anzuwenden, da die besonders 
gelagerten Verhältnisse im Gau Wartheland die Entschei
dung durch ein mit diesen Verhältnissen vertrautes Gericht 
erforderlich machen.

Der am 4. A p ril 1927 geborene Schüler Stefan K. ist der 
eheliche Sohn des Bruno Roman K. und seiner Ehefrau geb. 
W. in Zgierz (damals Polen, jetzt Gau Wartheland). Der 
Vater des Kindes ist am 2. Juli 1929 verstorben. Seine

Witwe ist m it dem Kinde nach Cottbus verzogen. D ^  
Zgierz, das zugunsten des Kindes Maßnahmen nach 89 ,aS 
1686 BGB. für erforderlich erachtet, hat die Sache der 
AG. Cottbus abgeben wollen und sie nach Ablehn b 
Ü bernahme dem OLG. Posen gemäß § 5 FGG. zur 
mung des örtlich zuständigen Gerichts vorgelegt. ..¡cj,e 

Da zwischen den genannten AG. Streit über , ,/ be-
Zuständigkeit für Maßnahmen zugunsten des Steta 
steht, sind die Voraussetzungen für eine Entscheiuu s. der 
§ 5 FGG. gegeben. Die VO. über die Zustandigkc’. 
OLG. in Angelegenheiten der fre iw illigen Gericht den 
und der KostO, v. 23. März 1936 (RGBl. I, 251) 1 . 
besetzten Ostgebieten nicht eingeiührt worden. » be. 
hier auch nicht sinngemäß angewendet werden, Q , ^ e 
sonders gelagerten Verhältnisse im Gau Warthe (es 
Entscheidung durch ein m it diesen Verhältnissen vt- jes 
Gericht erforderlich machen. Daher hat die Bestimm ,? das 
örtlich zuständigen Gerichts gemäß § 5 FGG. a 
OLG. Posen zu erfolgen. n ge-

Zugunsten des Kindes sind gegenwärtig Maßnan «en. 
maß §§ 1640, 1686 BGB. durch das VormGer. z“  enige 
Für diese Maßnahmen ist nach §§ 36, 43 FGG. ^ 0jjnt, 
AG. zuständig, in dessen Bezirk das K ind zu der z  Hier
in der das Gericht m it der Maßnahme befaßt w i • , ¡c|it 
nach war das AG. Cottbus zum örtlich zuständigen 
zu erklären. 2 AR

(OLG. Posen, 2. ZivSen., Beschl. v. 29. Nov. 1 >
1111/40.)

*
des

13 . OLG. -  § 1 ORpflVO.; § 1 VO. zur Sjeher»11̂ , .  
geordneten Aufbaus der Wirtschaft der eingeghea ^ up 
gebiete v. 31. Jan. 1940; § 78 GBO. Wenn die nach a def 
bauverordnung erforderliche Genehmigung ers*. raUf das 
Entscheidung des LG. erlangt w ird , so kann werden- 
Rechtsmittel der weiteren Beschw. nicht gestui

Die BeschwF. kaufte von dem Landwirtschaft!n/ da zu 
und Verkaufsverein das Grundstück X. und er * njcht er" 
polnischer Zeit eine Genehmigung zur Auflassungur AuflassunB F^rz

■’Ä Ä *wartet werden konnte, zu notariellem 
1927 eine Vollmacht zur Verfügung 
Diese bezog sich auf den Verkauf unu u it -■»- ,.g pegi“  
tragung, auch an die BeschwF. selbst, sowie au„,rlintren. In 
mation zur Herbeiführung von Grundbucheintr t  nlinniehr 
der notariellen Verhandlung vom 5. Nov. 1940 ” j.«ufers au* 
die BeschwF. das Grundstück im Namen des Ye 1lSänden-i°S 
sich übereignet und die Eintragung der Eigentui 
im Grundbuch bew illig t und beantragt. nachte da3

Durch Zwischenverfügung vom 7. Dez. 1940 .1 daß die 
AG. in S. die Eintragung u.a. davon abhang aitunfi?' 
BeschwF. die Genehmigung der zuständigen .jl)er ti,e 
Behörde zur Eigentumsänderung gemäß § J , '«  in de? 
Sicherung des geordneten Aufbaus der W in  , 255) ) 
eingegliederten Ostgebieten v. 31. Jan. 1940 (K , , ' b w . el!)' 
beibringe. Hiergegen legte die Antragstellerin zurücK; 
Das L.G. P. wies die Beschw. m it der Begrün stahde0 
daß die Zwischenverfügung des GBA. nicht zu - Je0 Lin
sei. Am 29. März 1941 wies daraufhin das G erfor-
tragungsantrag zurück, weil die Antragstelle njcjjt b|11' 
derliche Genehmigung der Verwaltungsbeho 
neu der gesetzten Frist beigebracht habe. ^ptrag'

M it Schriftsatz vom 12. Mai 1941 hat je‘z .. e Besch"''- 
stellerin gegen den Beschluß des LG. I • w

M it der Beschwerdeschrift hat sie die 9n,m V e r te il t  a|Tl 
Landrats in S. gemäß der VO. v. 31. Jan. 194 
2. M ai 1941 — vorgelegt. rMC> statt*12! t

D ie weitere Beschw. ist nach §§ 78,79, 80 A g it st£
und formgerecht — '■— * ih re r Zu .
nicht entgegen

o e s u i w .  isi iw L n  s s  ' / . . lä e s i f f K e u  '  , „ c

5t eingelegt worden. Ih r®[RA nachdem daS. 
1, daß inzwischen das GBA., j3Chenve*_icht entgegen, daß inzwischen das GBA -  Tvrisclie1 1 «- 

G. durch den angefochtenen Beschluß die ntragunS 
igung vom 7. Dez. 1940 bestätigt hatte, ue zurtick» 
ntrag aus dem Grunde der Zwischenverfug e 
riesen hat (KG.: HöchstRRspr 1932 N ' - n„ 
\  ö n c h , „G BO .“ , 2. Aufl., § 78 Bein. 2 Ca)- Ina _ A.g griVI o n e n ,  „UDU. , z. mm, » ■“  —------0b die •

las Gericht der weiteren Beschw. nur pru > ges u  
Scheidung des LG. auf einer V e r 1 e t z u B ^

>) letzt g ilt die VO. i. d. Fass, der Bek. v. l L ° kt 
[RGlil. I, 638) m it kleinen Veränderungen.
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®e t z e s beruht (§ 78 GBO.). Die Berücksichtigung neuer  
Tatsachen ist ihm dagegen grundsätzlich verschlossen, 
demgemäß muß im Rahmen der weiteren Beschw. 'der Um
land außer Betracht bleiben, daß die BeschwF. j e t z t  eine 
Genehmigung des Landrats in S. gemäß § 1 VO. v. 31. Jan. 
D40 vorlegt. Insofern ist die Rechtslage eine andere als die 

Beschlusses des KG. v. 23. Jan. 1941 (DR. 1941, 935"), 
Jjen die BeschwF. in der Beschwerdeschrift anführt. Denn 
dieser Beschluß bezieht sich nur auf das Beschwerdever- 
lahren vor dem LG., in welchem nach ausdrücklicher Vor- 
chrift des § 74 GBO. neue Tatsachen und Beweise vorge- 

°racht werden können. Nur vor dem Gericht der ersten Be- 
chwerde kann daher ein durch Zwischenverfügung bean- 

/andetes Eintragungshindernis mit der Wirkung behoben 
™erden, daß die Beschw. schon aus diesem Grunde Erfolg 
j i muß. Für das Gericht der weiteren Beschw. gilt dies 
ntolge der besonderen gesetzlichen Gestaltung seines Ver- 
mens nicht (vgl. dazu auch G ü t h e - T r i e b e l , 6. Aufl.,

Anm.8zu§78)
Gesetz ist durch den angefochtenen Beschluß nicht 

z u h * worden. Insbesondere hat das LG. die Genehmigung 
m  j Bigentumsänderung mit zutreffender Begründung für 
.j-Ofderlich erachtet. Für den Erwerb städtischer Grund- 
v T| e,'s* dm Genehmigung gemäß § 1 Abs. 1 Buchst, a VO. 
npj:1, Jan- 1940 dann erforderlich, wenn sie zu einem Unter- 
I9dn ei l  oder Betrieb gehören (AV. des RJM. v. 13. Aug. 
d' J, DJ. 935). Daß diese Voraussetzung hier zutrifft, hat 
Seit- • chwF. selbst nirgends in Abrede gestellt. Anderer- 
gun 1S* die BeschwF. von der Beibringung der Genehmi-

nicht deswegen befreit, weil sie und ihr Verkäufer 
Vq 1 s c e Unternehmen sind. Nur die in § 3 Abs. 1 Satz 2 
rUn' v: 31- Jan. 1940 vorgesehene Unbedenklichkeitserklä- 
behrv l ^ auPttreuhandstelle Ost ist in diesem Falle ent- 
8l5 (§ 2 Abs. 2 Anordnung v. 1. Nov. 1940 [GauVOBl.
beeilt • cb *m übrigen läßt der Beschluß des LG. einen 

iDiSlrr*Urn Zum Nachteil der BeschwF. nicht erkennen. 
45/41) Posen’ 2-ZivSen., Beschl. v- 25. Juni 1941, 2W

Osti'nrfv^G- -  81 ORpflVO.; §§985, 855 BGB.; §§lfl. 
I-anrik„ - ' v- 12. Febr. 1940. Die von der Ostdeutschen 
scliia ewirisc|,af<ungs-GmbH. (.»Ostland“ ) auf einzelnen be- 
händeD • *en Betrieben eingesetzten Verwalter (Treu- 
Heraug s)nd nur a,s Besitzdiener anzusehen, so daß eine 
s°n<ler j*abê aSe nicht gegen sie gerichtet werden kann, 
Ginbii Seik f C| ) !1 **'e Ostdeutsche Landbewirtschaftungs-

!lö?enrd?Jnlehf ucP.tet» er habe im Februar 1940 ein ihm ge- 
habe erd» für das er damals keine Verwendung gehabt 
fÜgu’ r Polnischen Gutsbesitzerin M. B. in T. zur Ver
lader J*e{s,e Am 20. April 1940 ist der Bekl. als Treu- 
das pfpailt,dein Oute B. eingesetzt worden und weigert sich, 

Er t " 1erauszugeben.
A'irtjc^’rf Vor> er habe das Pferd bei der Übernahme der 
teilen u 8 Treuhänder vorgefunden und könne nicht be- 

Die ’ , es dem Kl. gehöre.
"'erden Ut 8 ^85 BGB. gestützte Klage muß abgewiesen 
.̂ aeitifr« nr n*eht der Bekl., sondern die Ostland das 
liehe h! 1 . rd in Besitz hat. Nach § 1 VO. über die öffent
liche un̂ 1̂ Schaitung land- und forstwirtschaftlicher Be- 
v- 12. Fpk Grundstücke in den eingegliederten Ostgebieten 
W ir ts Ä  1,940 (RQB1. I, 355) werden alle land- und forst- 
S'ader ^ hen Grundstücke und Betriebe in den einge- 
e-igentum Ostgebieten, soweit sie am l.Sept. 1939 nicht im 
fanden h n Personen deutscher Volkszugehörigkeit ge- 
ßewirtsphtA11- öffentlich bewirtschaftet. Der öffentlichen 
s,tücke ts i .“ "S unterliegt auch das Zubehör der Grund- 
d'e OstIn,Abs-2). In Durchführung dieser Verordnung ist 
n,ing ,.. ,a zum Generalverwalter für die nach der Verord- 
stellt woi-rteWl/,scha*tenden Grundstücke und Betriebe be- 
WlrtschofVaenniErlaß des RMin. für Ernährung und Land- 

Ob 11 v; 2P- Febr. 1940, IV B 5-126).
°der ße,s. streitige Pferd als Zubehör eines Grundstücks 
Ü^rlap u s der Beschlagnahme nach dieser Verordnung 
der Part’pip nn dahingestellt bleiben. Denn aus den Angaben 

o-ei1t n .und den Beweiserhebungen im ersten Rechts- 
l lbernahLmJt Sicherheit hervor, daß das Pferd bei der 
°der ße " 1fe des Gutes der Frau B. von den Angestellten 

iragten der Ostland mit dem Inventar des Gutes

t a t s ä c h l i c h  für die Ostland mit Beschlag belegt wor
den ist. Nach seiner unwiderlegten Behauptung hat auch 
der Bekl. das Pferd als zum Inventar des Gutes der B. ge
hörig für seine Arbeitgeberin, die Ostland, in Besitz ge
nommen. Als Angestellter der Ostland, der den Weisungen 
dieser Gesellschaft hinsichtlich der von ihm verwalteten 
Grundstücke und Betriebe zu folgen hatte, ist der Bekl. da
mit nicht selbst Besitzer des Pferdes geworden, sondern hat 
bei der Übernahme des Gutes die Östland zur Besitzerin 
gemacht (§ 855 BGB.). An dieser Rechtslage hat sich auch 
dadurch nichts geändert, daß der Bekl. im Laufe der Zeit 
von den Rechtsbeziehungen des Kl. zu dem Pferde erfahren 
hat. Es besteht kein Anhalt dafür, daß der Bekl., nachdem 
er vom Eigentum des Kl. Kenntnis erhalten hatte, die tat
sächliche Gewalt an dem Pferde nicht mehr für die Ostland, 
sondern etwa für den Kl. oder für sich selbst hätte aus
üben wollen.

Die auf § 985 BGB. gestützte Klage kann nur gegen den 
Besitzer, mithin nicht gegen den Bekl. gerichtet werden. 
Der Senat hat davon abgesehen, den Kl. auf die Möglichkeit 
einer Umstellung der Klage auf die Ostland hinzuweisen, 
weil der Bekl. seine Passivlegitimation ausdrücklich be
stritten und die Passivlegitimation der Ostland behauptet 
hatte, der Kl. aber in Erwiderung hierauf seine Ansicht, der 
Bekl. sei passiv legitimiert, ausdrücklich aufrecht erhalten 
hat.

(OLG. Posen, 2. ZivSen., Urt. v. 15. Jan. 1941, 2 U 66/40.)

15. OLG. -  §1 ORpflVO.; §§ 2, 3 OstlandVO. vom 
12. Febr. 1940. Mit dem. Inkrafttreten der öffentlichen Be
wirtschaftung und der Inbesitznahme des Vermögens durch 
den Generalverwalfer hat ein vorher eingesetzter kommis
sarischer Verwalter eines landwirtschaftlichen Betriebes die 
Passivlegitimation für Rechtstreifigkeiten, soweit das der 
öffentlichen Bewirtschaftung unterliegende Vermögen in 
Betracht kommt, verloren. An seine Stelle ist die Ostdeutsche 
Landbewirtschaftungs-GmbH. getreten, f)

Am 15. Okt. 1939 kaufte der Kl. von dem damaligen pol
nischen Eigentümer des Gutes Y. 200 Ztr. Roggen für den 
Preis von 1450 ZI. Der Kaufpreis wurde sofort bezahlt und 
für dringende Betriebszwecke verwendet. Wegen der Liefe
rung des Roggens wurde vereinbart, daß diese nach Bestim
mung des Kl. zwischen dem l.Dez. 1939 und l . I  ebr. 1940 
erfolgen sollte.

Noch im Jahre 1939 wurde die Familie des Gutseigen
tümers ausgesiedelt und der Bekl. als kommissarischer Ver
walter des vom Landrat in Z. beschlagnahmten Betriebes 
eingesetzt. Er verweigert die Erfüllung des Kaufvertrages. 
Der Kl. hat ausgeführt, daß der Bekl. zur Erfüllung des Ver
trages verpflichtet sei, und hat beantragt, den Bekl. zu ver
urteilen, ihm 200 Ztr. Roggen mittlerer Art und Güte zu 
Eigentum zu übergeben.

Das OLG. wies die Klage ab.
Der Bekl. war bei Erhebung der Klage kommissarischer 

Verwalter (Treuhänder) des landwirtschaftlichen Gutes Y. 
Seine Einsetzung beruhte auf der VO. des Oberbefehlshabers 
des Heeres v. 29. Sept. 1939 (VOB1. des OKH. für die be
setzten Gebiete in Polen 1939 Nr. 7 S. 21). Seit dem Inkraft
treten der VO. über die öffentliche Bewirtschaftung land- 
und forstwirtschaftlicher Betriebe und Grundstücke in den 
eingegliederten Ostgebieten v. 12. Febr. 1940 (RGBl. I, 355) 
unterliegt das Gut der öffentlichen Bewirtschaftung. Das 
Verwaitungs- und Verfügungsrecht der bisher Berechtigten 
wird seitdem von der Ostdeutschen Landbewirtschaftungs
gesellschaft („Ostland“) als Generalverwalter ausgeübt 
(§ 3 der VO.). Das Amt des Bekl. blieb jedoch gemäß § 4 
Abs. 1, § 11 der Verordnung auch nach der Bestellung des 
Generalverwalters bis zur Inbesitznahme durch diesen in 
Kraft. Nach der Auskunft der Ostland vom 29. Sept. 1940 ist 
die Inbesitznahme der der öffentlichen Bewirtschaftung un
terliegenden landwirtschaftlichen Betriebe und Grundstücke 
durch den Generalverwalter allgemein am 1. April 1940 er
folgt. Mit diesem Zeitpunkt erlosch mithin das Amt des 
Bekl. als kommissarischer Verwalter des Gutes Y. Er blieb 
zwar weiter als Leiter des Betriebes tätig, ist aber seitdem 
nur Angestellter der Ostland.

Hieraus ergibt sich, daß die Passivlegitimation des Bekl. 
im Laufe des Rechtsstreits weggefallen ist. Wie der Senat in 
ständiger Rspr. angenommen hat, ist der kommissarische
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Verwalter nicht gesetzlicher Vertreter des Eigentümers der 
von ihm verwalteten Vermögensmasse, sondern Verwalter 
kraft Amtes. In seiner rechtlichen Stellung ist er ähnlich 
wie der Konkursverwalter zu behandeln. Er kann also vor 
Gericht klagen und verklagt werden. Von dieser Rspr. ab
zugehen, liegt um so weniger Veranlassung vor, als sie sich 
in Einklang m it der Auffassung der beteiligten Verwal
tungsstellen, insbesondere der Haupttreuhandstelle Ost, be
findet. War also der Bekl. im vorliegenden Rechtsstreit zu
nächst prozessual m it Recht verklagt, so besteht diese seine 
Passivlegitimation nicht mehr, seitdem seine Eigenschaft als 
kommissarischer Verwalter erloschen und er Angestellter 
des Generalverwalters geworden ist. Der Wegfall der 
Passivlegitimation hat aber die Abweisung der Klage zur 
Folge, ohne daß zu prüfen wäre, ob der Bekl. rechtlich an
gehalten werden könnte, den von dem polnischen Gutseigen
tümer geschlossenen Kaufvertrag zu erfüllen oder dem Kl. 
in anderer Weise Ersatz zu leisten.

Die Abweisung der Klage wegen mangelnder Passiv
legitimation hätte der K l. nur dadurch vermeiden können, 
daß er die Klage nunmehr gegen die Ostland als General
verwalter gerichtet hätte. Diese im gegenwärtigen Zeit
punkt allein mögliche prozessuale Folgerung hat aber der 
KL, obwohl sie m it ihm in der mündlichen Verhandlung 
eingehend erörtert worden ist, nicht gezogen. Er hat sich 
vielmehr auf die „Anzeige“  beschränkt, daß „die beklagte 
Verrnögensmasse jetzt durch die Ostland vertreten“  werde, 
und beantragt „die durch die Ostland vertretene beklagte 
Vermögensmasse“  i. S. seines Klagebegehrens zu verur
teilen. Bei dieser Auffassung w ird  übersehen, daß im Rechts
streit nicht eine „Vermögensmasse“ , sondern eine natürliche 
Person als F*artei kraft Amtes verklagt ist, und daß auch 
die Ostland als Generalverwalter im Rechtssinn nicht eine 
Vermögensmasse vertritt, sondern selbständige Parteistel
lung hat. Da es der K l. abgelehnt hat, die Ostland an Stelle 
des Bekl. als P a r t e i in den Rechtsstreit einzuführen, muß 
es somit bei der Abweisung der Klage wegen mangelnder 
Passivlegitimation des Bekl. verbleiben.

(OLG. Posen, 2. ZivSen., U rt. v. 11. Juni 1941, 2 U 14/40.) 
*

1 6 . OLG. — §47 der 1. ORpflDurchfVO.; §6 Ostland- 
VO. v. 12. Febr. 1940. Zwangsvollstreckungen in das der 
öffentlichen Bewirtschaftung unterliegende Vermögen sind 
während der Dauer der öffentlichen Bewirtschaftung un
zulässig. Ein früher anhängig gemachtes Zwangsversteige
rungsverfahren ist als beendet anzusehen. Deshalb ist jetzt 
kein Raum mehr für eine Widerspruchsklage oder für die 
Bestätigung eines entsprechenden polnischen Urteils, f )

Die beklagte Bank hat gegen den Zweitbeklagten die 
Zwangsversteigerung des diesem gehörenden Grundstücks 
in K. Nr. 8 betrieben. Im vorliegenden Rechtsstreit hat sich 
die K l. gegen dieses Zwangsversteigerungsverfahren ge
wandt nht dem Anträge, eine Anzahl von Gegenständen, 
die sich auf dem zur Versteigerung gelangten Grundstück 
befanden, von der Versteigerung auszunehmen. Im U rte il 
vom 20. und 22. Okt. 1938 hat das polnische Appellations
gericht Posen nach dem Klageanträge erkannt.

Der Antrag der K l., dieses U rte il zu bestätigen, ist abzu
lehnen. Das streitige Grundstück unterliegt als landw irt
schaftliches Grundstück, das am l.Sept. 1939 einem Polen 
gehörte, der öffentlichen Bewirtschaftung (§ 1 VO. vom 
12. Febr. 1940 [RGBl. I, 355]). Zwangsversteigerungen 
öffentlich bewirtschafteter Grundstücke sind unzulässig 
(§ 6 der genannten VO.). Die von der Erstbeklagten betrie
bene Zwangsvollstreckung ist daher beendet, damit ent
fä llt auch für die K l. die Möglichkeit, dieser Zwangsvoll
streckung zu widersprechen.

(OLG Posen, 2. ZivSen., Beschl. v. 5. Nov. 1940, 2 AR 
376/40.)

[Deutsches Recht, Wochenausgabe^

Anmerkung zu 14—16: Die Entscheidungen Nr. 14 ■
16 behandelten Fragen aus dem Bereich der VO. ube . 
öffentliche Bewirtschaftung land- und forstwirtschati 
Betriebe und Grundstücke in den eingegliederten s 
bieten v. 12. Febr. 1940 (RGBl. I, 355). . . j er

1. Die Entscheidungen Nr. 14 und 15 befassen sich 1 
Hauptsache m it der Rechtsstellung der auf einzeln ^ 
schlagnahmten Gütern eingesetzten Verwalter oder „ 
händer“ , wie sie auch genannt werden. Ver

ln der Praxis tr ifft man öfters auf die Meinung, dies . £I1 
walter seien ebenso zu behandeln wie die „kommissan .enso ZU DCIldllUClII Wie Ult- pi'Oiu R iecht
Verwalter“  im Bereich des gewerblichen und staut , 
Vermögens, das auf Grund der Polen VermögVO. v. l■ ■ \
1940 beschlagnahmt worden ist (§§ 5 ff., 10 der Veror 
Diese Meinung ist aber irr ig , ln der Entscheidung wt ^
gestellt, daß die Verwalter landwirtschaftlicher On 'ni' " o st. 
nur als Angestellte des „Generalverwalters“  (also der ,, 
deutschen Landbewirtschaftungs-GmbH.“  oder eltie5n  irchf 
m it der Generalverwaltung auf Grund der 2. OstlanüL • 
VO. betrauten „Bauernsiedlung GmbH.“ , vgl. S. 252 ) ßje 
sehen sind. Sie haben also keine eigenen Befugnisse w ^  
kommissarischen Verwalter (vgl. auch § 22 Abs. 1 o ^  
VermögVO. v. 17. Sept. 1940) und können deshalb aucn 
als Partei kraft Amtes für das von ihnen verwalt 
mögen vor Gericht auftreten. Darüber hinaus ist zu ßjCj,j 
sichtigen, daß die hier behandelten Verwalter au y 0jj, 
aus dem allgemeinen Bewirtschaftungsauftrag e l. tsChaf 
macht zur Vertretung der Ostdeutschen Landbew jgj 
tungs-GmbH. vor Gericht herleiten können. Andere g, 
zu beachten, daß die Ostdeutsche Landbewirtsc QSp 
GmbH, mehrere Zweigstellen in den eingegheue für 
gebieten errichtet hat, denen die allgemeinen Betu„ wercjen 
ihren räumlichen Bereich übertragen sind. N*aSl',r: eSSieren 
zweckmäßigerweise an diese Zweigstellen zu aa 
sein. iipfs

Der aus der Angestellteneigenschaft des ty erJvageSitzer. 
zogenen Folgerung, daß der Verwalter nicht als t jmnieii- 
sondern nur als Besitzdiener zu gelten hat, ist z»z

2. Auch der Entscheidung Nr. 16 ist beizutret • ¡fl
§ 6 OstlandVO. bestimmt, daß Zwangsvollstrec y“ rinö-

das der öffentlichen Bewirtschaftung unterliegen ,iapung 
gen „während der Dauer der öffentlichen Bewir j<ungS. 
unzulässig“  sind. Früher eingeleitete ZwangsvoU aufge' 
verfahren werden vom Gesetz nicht ausdrucKi ¿¡e- 
lioben. Es entsteht damit die Frage, ob sie nur a p sie der 
setzes einstweilen eingestellt anzusehen sind oder 
Aufhebung von Amts wegen unterliegen (in si . “sjCh für 
Anwendung des § 28 ZwVerstG.). Die Prax!s ,,u pr<jie Er' 
die letzte Ansicht entschieden. Maßgebend ist da „ eryck- 
wägung, daß die öffentliche Bewirtschaftung ’vietiauibaUwagung, uao uie uueinucnc D cw iiisum i.-.-n Meual|llJ 
sichtigung der großen politischen Ziele beini . pjatur 
des deutschen Ostens nicht nur von vorübergeil ^  )and- 
sein kann, sondern bis zur endgültigen Regel11 j ,  Reichs
wirtschaftlichen Eigentumsverhältnisse durch pestehen
kommissnr für die Festigung deutschen Volkstu fo r t '
bleiben muß. Unter dieser Voraussetzung ist a ¡fferungetl 
bestehen der früher eingeleiteten Zwangsver s port- 
zwecklos. Da somit der Widerspruchskläger brauch,>
gang der Zwangsversteigerung nicht zu belyrc 0j er die 
fehlt es für die Fortsetzung der Widerspruchs«: » jjrte iL  
Bestätigung eines bereits vorliegenden Poln\ . pn daß el., 
an dem Rechtsschutzinteresse. Es ist zu bea _ß’ifCh aUCider Widerspruchsklage stattgebendes U rte il semw ^  0st-
nicht das Verhältnis des Widerspruchsklag . gnnte, d 
deutschen Landbewirtschaftungs-GmbH. kla o0lnisclieH
diese nicht Rechtsnachfolger des ehemalig R echts^ 
Eigentümers ist und deshalb auch nicht an diesen1, ” 
der Entscheidung gebunden wäre. Auch un pgklag
sichtspunkt ist also eine Fortsetzung der Wie 1 poSert- 
nicht am Platze. AGR. W o l a n y »
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§§19 ff. der 1. ORpflDurchfVO.; § 37 
EheG. Ein Irrtum  über die Bedeutung der 
Volkstumsverschiedenheit kann an sich zur 
Aufhebung der Ehe führen. Die Aufhe
bungsklage ist jedoch unbegründet, wenn 
der deutsche Ehegatte trotz Kenntnis der 
Auswirkungen des anderen Volkstums für 
die Ehe sich noch im Sommer 1940 so ver
hält, daß aus seinem Verhalten geschlossen 
werden muß, er habe die Ehe aufrecht er
halten wollen. OLG. Posen: DR. 1941, 2524 
Nr. 8

§§ 19 ff. der 1. ORpflDurchfVO.; 8 328 
ZPO.; §§111, 55 EheG.

Ein lettländisches Unterhaltsurteil, das 
einer Umsiedlerin auf Grund einer nach let
tischem Recht zulässigen einverständlichen 
Ehescheidung Unterhalt gegen ihren ge
schiedenen Ehemann zuspricht, ist unbe
achtlich.

Für die Unterhaltsregelung ist von der 
Gültigkeit des Scheidungsurteils auszu
gehen und von den Scheidungstatbeständen 
des EheG, derjenige auf die einverständ
liche Scheidung anzuwenden, der ihrem 
Wesen sinngemäß am besten entspricht. 
Das ist §55 EheG. AG. Posen: DR. 1941, 
2525 Nr. 9

§§46-48  ORpflDurchfVO. Die Vollstrek- 
kung aus einem rechtskräftigen Urteil eines 
früheren polnischen Gerichts kann m it Ab
änderungen zugelassen werden, soweit die 
Erkenntnismöglichkeit für das deutsche Ge
richt noch in dem üblicherweise einge

schlagenen Verfahren ohne mündliche Ver
handlung gewährleistet und daher eine Ver
weisung auf Abänderungsklage (§323 ZPO.) 
überflüssig erscheint. OLG. Posen: DR. 
1941, 2525 Nr. 10

§§46, 47 der 1. ORpflDurchfVO. Nach
trägliche Einwendungen, die den Anspruch 
selbst betreffen und regelmäßig durch eine 
Vollstreckungsgegenklage geltend zu machen 
sind, sind bei der Vollstreckbarerklärung 
früherer Entscheidungen nicht zu berück
sichtigen. Sie sind grundsätzlich durch 
Vollstreckungsgegenklage nach §767 ZPO. 
geltend zu machen. OLG. Posen: DR. 1941, 
2526 Nr. 11

§36 ORpflDurchfVO. Die VO. über die 
Zuständigkeit der OLG. in Angelegenheiten 
der fre iw illigen Gerichtsbarkeit und der 
KostO, v. 23. März 1936 (RGBl. I, 251) i. 
d. Fass, der VO. v. 11. Juli 1938 (RGBl. I, 
903) ist nicht, auch nicht sinngemäß anzu
wenden, da die besonders gelagerten Ver
hältnisse im Gau Wartheland die Entschei
dung durch ein mit diesen Verhältnissen 
vertrautes Gericht erforderlich machen. 
OLG. Posen: DR. 1941, 2526 Nr. 12

§1 ORpflVO.; §1 VO. zur Sicherung des 
geordneten Aufbaus der Wirtschaft der ein- 
“ egliederten Ostgebiete v. 31. Jan. 1940;
„ 78 GBO. Wenn die nach der Aufbauver
ordnung erforderliche Genehmigung erst 
nach der Entscheidung des LG. erlangt 
w ird, so kann darauf das Rechtsmittel der 
weiteren Beschw. nicht gestützt werden, 
OLG. Posen: DR. 1941, 2526 Nr. 13

§1 ORpflVO.; §§985, 855 BGB.; §§lJ r 
Ostland VO. v. 12. Febr. 1940. Die von de
Ostdeutschen Landbewirtschaftungs-un
(„Ostland“ ) auf einzelnen beschlagnah 
Betrieben eingesetzten Verwalter D re he« 
der) sind nur als Besitzdiener allzu 
so daß eine Herausgabeklage nicht g 
sie gerichtet werden kann, sondern , 
gegen die Ostdeutsche Landbewin^ ‘ 
schaltungsGmbH. selbst. OLG. Posen. 
1941, 2527 Nr. 14 (Wolany)

§1 ORpflVO.; §§2, 3 OstlandVO- v 
12. Febr. 1940. M it dem Inkrafttreten ' 
öffentlichen Bewirtschaftung und dei 
sitznahine des Vermögens durch ,t*enc;ejz(er
ralverwalter hat ein vorher ein.ge'fwirt- 
koinmissarischer Verwalter eines lan.(jrna. 
schaftlichen Betriebes die Passivier, j  r 

_____  soweit das «
öffentlichen Bewirtschaftung unterheg ^

»Luauiicneu oerrieoes uie i der
tion für Rechtsstreitigkeiten, sowei' 2 ell(]e 
öffentlichen Bewirtschaftung un ten '* 
Vermögen in Betracht kommt, v,e r  , „n(]be- 
seine Stelle ist die Ostdeutsche L pg. 
wirtschaftungs-GmbH. getreten. OL • 
sen: DR. 1941, 2527 Nr. 15 (Wolany;

§ 47 der 1. ORpflDurchfVO.; § ^ O '
landVO. v. 12. Febr. 1940. Zwangst?1 schaf- 
ktingen in das der öffentlichen BeW |)rend 
tung unterliegende Vermögen sind , jtunj; 
der Dauer der öffentlichen ßewu'ts _ c|,tes 
unzulässig. Ein früher anhängig , y n js be-
Zwangsversteigerungsverfahren ist ^
endet anzusehen. Deshalb ist jetzt kei ¡¡¡f

Widerspruchsklage .,0|-
g eines entsprechenden^,die Bestätigung ____

nischen Urteils. OLG. Posen 
2528 Nr. 16 (Wolany)

Verlangen 0 ic bitte unfeten neueften Söüd)erhatali>0!
®  e u t f d j e « :  3? ed) t s  v e r  l  a g , » e r l i t t  2B 35, $Utief>r«nt>ftrajje 8
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X j f f ^ b u n g e n  a u f  Z i f f e r a n z e i g e n  s te ts  m i t  d e r

• • M i " “
® l'u > n m e r  k e n n z e ic h n e n ;  a u c h  a u f  d e i n  U r n  -

a S> d o r t  a m  b e s te n  i n  d e r  l i n k e n  u n t e r e n  E c k e ,  
St6i i u n t . t i f t  u m r a h m t .  —  B e i  B e w e r b u n g e n  a u fS te l fUntst i f t  u m r a h m t .
mit - ? ö a n z e i g e n  n ie m a ls  O r ig in a lz e u g n is s e ,  s o n d e rn
l  . l *■* ft“ * . . .  - - -

Zar
Deaditung!

beifij &m en u n d  A d re s s e  g e k e n n z e ic h n e t e  Z e u g n i s a b s c h r i f t e n  
H g * « « 1- A u f  L i c h t b i l d e  r n  m ü s s e n  N a m e  u n d  A d re s s e  a u f  d e r  
ein»eSse i t l ' v e r m e r k t  s e in .  U n t e r  „ E in s c h r e ib e n “  o d e r  „ E i l b o t e n “  
„EiJtj ,, te  B e e r b u n g e n  k ö n n e n  n u r  a ls  „ E in s c h r e ib e n “ -  o d e r  
fiir e n “ ~ B r ie f e  w e i t e r g e s a n d t  w e r d e n ,  w e n n  d a s  P o r t o  I n e r 
ten D ie s e  A r t  B r i e f e  u n d  m e h r e r e  B e w e r b u n g s s c h r e i 

v e r s c h ie d e n e  Z i f f e r a n z e ig e n  d ü r f e n  a u f  d e m  ä u ß e r e n  U m -

*»An

s c h la g  d ie  Z i f f e r n u m m e r  n i c h t  t r a g e n ;  s ie  s in d  n u r  
a n  d ie  A n z e ig e n a b t e i lu n g  z u  r i c h t e n .  •  Anzeigen
preis: d ie  v ie r g e s p a lt e n e  4 6  m m  b r e i t e  m m - Z e i l e  
4 5  R p f . ; f ü r  V e r l e g e r -  u n d  P r e m d e n v e r k e h r s a n z e ig e n  
5 6  R p f . ;  f ü r  S te l le n -  u n d  e in s p a l t ig e  G e le g e n h e i t s 

a n z e ig e n  2 5  R p f . ;  f ü r  F a m i l ie n a n z e ig e n  u n d  N a c h r u f e  15  R p f . ,  
Z i f f e r g e b ü h r  f ü r  S t e l le n a n g e b o t e  1 .5 0  R M . ; f ü r  S te l le n g e s u c h e  u n d  G e 
le g e n h e i t s a n z e ig e n  5 0  R p f .  •  Anzeigenschluß : je w e i ls  d e r  D o n 
n e r s t a g  d e r  V o r w o c h e ,  n u r  f ü r  e i l ig e  S t e l le n a n z e ig e n  u n d  w e n n  R a u m  
n o c h  z u r  V e r f ü g u n g  s te h t ,  e w e i ls  d e r  M o n t a g  d e r  E r s c h e in u n g s 
w o c h e .  •  Zahlungen f ü r  A n z e i g e n b e t r ä g e  n u r  a u f  d a s  P o s t 
s c h e c k k o n to  des  D e u ts c h e n  R e c h ts v e r la g e s  G m b H .  -  B e r l i n N r .  4 5 1  7 6

V s ^ e ig e n -A b te ilu n g “ Deutscher R e c h ts v e r la g  GmbH., B erlin  W 3 5 , LUtzowufer 18«

liy ijl Offene Stellen |!!(jiiijj
h.eni t  r  11 f  u i] e zum  I le eres-
Soi,^0tner?ulBDn V e r t r e te r  g e s u c h t .

R e ch tsa n w a lt und N o ta r,
A Fr i edr i chst r aße :f*!

H *1» Ä » “ '  o d e rR e c h ts a n -

sdienst . ¡y^rtr^tunK eines zu,nS t ld l l ' I n b e ru fe n e n  K o lle g e n  in  
J>ebote 't ie„Si deu*s c l, la nds g e s u c h t .
- , 'A b te il„ '" t ®r A .  1735 an A n z e i-

S ü d d e u ls c li-  
« C ' ^  S  u 11*6'  In d u s tr ie p ra x is  
k > H  ' Z ^ . M i t a r b e i t e r ,  R e c h ts -  
d|J“ nJen „ . ^ A s s e s s o r .  In F rage  
E ru ^ 'rs ö n iiS y 'r lä s s ig e ,  a rb e its fre u -  
fra i rung in \S r e.' ef  m it beso nde re r 
M io 1) und Ä b b a f ' s -  und  S fene r- 
8pawb'l*U n te rL n tä?.d |Kei11 A u ftre te n , 
b o ip '6 Asso7i^ lln s tlg e n  B e d ing ungen , 
a j"A a itQ fih a ftlerunE m ö g lic h . A n g e - veriin2eigen-ÄK<ns?’Uchenu''t-A.1775 

3  D e u tsch e r R e ch ts -
^  ln w  35, L U tz o w u fe r 18.

lief
Sr ¿rnBWir,sch8afJ0- RA-> möglichst 
G ro& öes A n w ',n C,r ,,u- S te u e rre ch tle r, 
• J S » «  C J t Î “ ro  '»  äüd w estd . 
edin!', M itte ln , ba'd ig e n  E in t r i t t  g e -

s S S J Â î is a s
v0|||„.. Ld:'u°Wufer 18.
■driest
^btririWa|hmé' i rotîer Berliner Indu- 
seifij,'* .aesucht" n 'a8 lkhst baldigem 

l̂h,. dahra,*,' «'Werber soll viel
ild ig e in

*l?en t> Ustrieverjr 'ilJ  d e r « * a rb e ltu n g  
Privatp^a8en aus r i lKe1 „ u " d e in sch lä - 
'fbens «ech t S|,ti?5n ö ,,e n t lic h e n  und 

,L,chtbnäuf» Z e u s f e -  A n g e b o te  m it  
Juki p l i ’ Ängahp j aab s c h r lf ie n , neuem  
r n«4 e » V nz<m dt I G,eha l*aansprUclie 
S n u ^ l s c h a f t  fü r  i ln  V e rw e r-ilr<icnh •’ Berlin i'i^on aninöuslrie

J h u s ^ 'e r g s b  “ b n -C h a rlo tte n b u rg  2, 
T e le fo n :  318116,

' ¿ ‘ Dr. ,?Mtfr“88i|?* ?U'T Assozia-

wStehe7Wesen a , r rRl'llen ',  Wegen T rm  ’  V rm  in  b e iden  
f f  S Ï Ï haberg m ? d ' s des b ishe rigen  

' i  h l l e i f t W  gesucht.
U 9‘*i P!at.aht8̂ nwalt und 

a ,z  d e r SA . 4a.

3 0  OOO K o lleg en  
le rn en  zu  Haus
nach dem  großen 
L e h rw e rk  „D  i e Ver- 
w a l t u n g s  - A k a *  
d e m i e \  he raus g e 
geb en  v. R e ic h s -  
m in i s t e r D r . L a m 
m e  rs  un d  S t a a t s 
s e k r e t ä r  P f u n d t -  
n e r, un te r M ita rb e it  
von  50 fü h re n d e n  
B eam ten, M änne rn  
d e r P a rte i und  U n i- 
v e rs itä ts  - P ro fesso
ren. Le rnen  Sie m it !
D as W ark  is t  in  b e 
quem e L ie fe ru n g e n  
e in g e te ilt ,  le ic h t zu 
b e w ä lt ig e n , jedem  
e rs c h w in g lic h . V e r
la n g e n  Sie ko s te n 
los u n d  u n v e rb in d 
lich  U n te rla g e n  von  
S p a e t h  & L in d e ,
A b t. 25, B e rlin  W  35.

Bürogehilfe(in) in  be iden  Fächern 
e rfa h re n , w e lc h e r f lo t t  und s ich e r nach 
Diktat m a sc liin e sch re ib e n  kann , in 
angenehm e S te llu n g  s o fo r t o d e r zum  
1. D e zem b er d. J.
R e ch tsa n w a lt und 
lin e r  S traß e  2.

g e s u c h t .  H a t  n e r ,  
N o ta r ,  N auen , B e r-

Registrator f ü r  R e ch ts - u n d  V e r-  
w a ltu n g s a b fe ilu n g  g e s u c h t .  B e w erbe r, 
d ie  ln  A n w a lts b ö ro  tä t ig  w a re n , w e rde n  
b e v o rz u g t.  G ü n th e r  W a g n e r ,  Chem. 
W e rk ,  H a n n o v e r, P o d b ie ls k is tr . 292.

Perfekte Stenotypistin zum
1. 2. 1942 (e v tl,  auch frü h e r)  f ü r  N o - 
ta r ia ts b ü ro  in  L itz rn a n n s ta d t g e s u c h t .  
A n g e b o te  u n te r  A . 1759 an A n ze ig e n - 
A b te ilu n g  D e u tsch e r R e ch tsve rla g , 
B e rlin  W  35, L ü tz o w u fe r  18.

traie v?r8teher
N  bims Metam-nadie?erlinerzen- 
amCb,s'  um?8l'chsten U| tri,e '  Ko»zerns

lic i0v°rstpierren ht F ra v a ° î rnen P osten
bauen P o lther Waren „ h ’ d lc .A " w a lf s -  
l i S  ln  der ?nrfdc.r .e i" en äh n - 
'2 “ ^ e r h n ,n i« e  a a S,ria  1b e k le id e t
g 'A  erwnagSr" l l t s  lmHI1aGebiet dea 
f t g :  J > c l „  je. iand d.us Steuer-
ö be"»lam!ewe^unvn„ch n'cht Sedln-
80ci,«975a, I1' Zeugnis V"11 Licb‘b»d,
h8"' ^ n l,J iL S S t e &  “"LW  35, k t i 'u g e s e ll-

_  » r °tsclanierStr. 68.

^ tç n  j 11 den L jA e' Verb lich e n  W ir t -  

H j^ßchst O urle t „  , e inen A b t e i -
S & 'n ? C " , it  w7rtscÄ  ,V Ö lk "w h tj,  
¿ l8'  SternSelbständiel, c ! f 11 Ku»nt- 
Pa lr 're  , j l ' nKe inen  R a  " lld  aushau-

“ ' ' " ' g c  S  e n “ : O VOr* ‘ e b ®r.% a Cr'
»

A ,  ^ ‘‘ " d Q e lia lt s -

a^DeutVcherff ;‘.n. Anzci-^ ‘•ützow.lfer ?8echt8verlaK.

lij Gesuchte Stellen ;jj
......
Bürovorsteher, se lbs tä nd . A rb e ite r ,  

p e rfe k te r  S te n o ty p is t u n d  M a sch in e n - 
sch re ib e r, f irm  in  B u c h - und  K assa- 
fü h ru n g , sehr gu te  Z eu gn isse , sucht 
anderen  W irk u n g s k re is . A u ch  a ls  A l le in 
k ra ft .  G e h a lt nach Ü b e re in k u n ft .  A n 
geb o te  u n te r  A . 1776 an A n ze ig e n - 
A b te ilu n g  D e u tsch e r R e ch tsve rlag , 

W  35, L U tz o w u fe r 18.B e rlin  1

Dr. jur., b e ide  S ta a ts p rü fu n g e n  m it  
g u t,  10 Jahre G e r ic h ts -u .  V e rw a lfu n g s -  
p ra x is , s u c h t  N e b e n t ä t i g k e i t  w is s e n 
s c h a ft l ic h e r  oder p ra k tis c h e r A r t .  Z u 
s c h r if te n  u n te r  A . 1777 an A n z e i-  
g e n -A b te ilt in g  D e u tsch e r R e ch tsve rla g , 
B e rlin  W  35, L ü tz o w u fe r  18.

Bekanntmachungen ::: 
::: verschiedener Art :i:
Verkaufe Band 1 150 de r r o e . 

A n g e b o te  erb , an D r. ju r .  0 .  W e n ze l, 
P in n e b e rg .

i f / e r n u m m e r  a u f  d e m  

U m s c h l a g  n i c h t  v e r g e s s e n !

f l r b e i t s o c r t r f t g
und

ß r b c i t s u e r h ä l t n i s
von Professor Dr. Arthur Nikisch 

Herausgeber: Prof. Dr. W. Siebert
Schriften zum Arbeitsrecht, Reihe A, Bd. 6 

Umfang: 136 Seiten. Preis: kart. RM. 5.10

D ie  S c h r if t  des beka nn te n  A rb e its re c h tle rs  b eh ande lt eine für Idee 
und Praxis des nationalsozialistischen Arbeitsrechts seit Jah
ren als grundlegend anerkannte Frage und  w i l l  d u rch  e ine w isse n 

s c h a ftlic h e  D a rs te llu n g  d e r ve rsch ie denen  M e in u n g e n  un d  ih re r  

p ra k tis ch e n  Fo lgen  s o w ie  d u rch  nähere  B e g rü n d u n g  d e r e igenen 

A n s ic h te n  k lä re n d  w irk e n . D u rch  e in fa che  un d  p ra k t is c h  übe rzeu 

gende  Lösungen  w i l l  s ie  f ü r  e ine A u ffa s s u n g  w e rb e n , d ie  den 

A rb e its v e rtra g  a u f d ie  R o lle  b e sch rä n k t, d ie  ih m  im  A rb e its le b e n  zu - 

ko m m t: A rb e its v e rh ä ltn is s e  v o rz u b e re ite n  und  in h a lt lic h  zu g e s ta l

ten . D a m it v e rm it te l t  d ie  S c h r if t  dem  W is s e n s c h a ftle r  und dem  P ra k 

t ik e r  des A rb e its re c h ts  e in  anschauliches Bild vom Sach- und 
Streitstande und ermöglicht eine eigene sichere Stellungnahme 
in den zahlreichen Einzelfragen zur Rechtsstellung von Unter
nehmer, Betriebsführer und Gefolgsmann im Arbeitsverhältnis.

Z u  beziehen d u rc h  den B u ch h a n d e l o d e r d ire k t  vo m  V e rlag

D e u ts c h e r  Ite c h ts v e r la g  G . in . b . H .
B e r l in  • L e ip z ig  «W ien  

B e r lin  W  3 5 , H ild e b ra u d s tr . 8
A u s lie fe ru n g  fü r  O s tm a rk  u n d  S u d e te n la n d :

D e u t s c h e r  R e c h t s v e r l a g  G.  m.  b.  H. ,  W i e n  I ,  R i e m e r g a s s e  1



S o e b e r s c h i e n

m i e t g e f c f c e
Von Rechtsanwalt Dr. Hermann Roquette

Umfang 197 Seiten Preis RM. 5.40

Diese neue Sammlung enthält die das Mietrecht 
regelnden üesetze und Bestimmungen erstmalig in 
sachlicher Ordnung. Ihre Gliederung entspricht 
dem Aufbau und der Entwicklung des Mietverhält
nisses: das erste Kapitel enthält alle Vorschriften 
über den Mietvertrag und seine Entwicklungsmög- 
hchkeiten, insbesondere den Personenwechsel; es 
folgen die Bestimmungen über die Leistungen der 
Vertragsteile und ihre Veränderungsmöglichkeiten, 
wobei die Vorschriften über die Mietpreisbildung 
einen breiten Raum einnehmen; das dritte Kapitel 
bringt die Vorschriften über die Beendigung des 
Miet Verhältnisses sowie über das V erfahren in Miet
sachen vor Gericht und Mietseinigungsamt bzw. 
Mietkommission.— Alle Rechtswahrer, Rechtsan
wälte, Syndici und Gerichte, ferner Hausbesitzer
und Mieterorganisationen, Wohnungsgenossen
schaften usw. werden das neue praktische Buch 
als wertvollen Helfer in der täglichen Praxis 

dankbar begrüßen!

Z u  beziehen d u rch  den B u ch h a n d e l o d e r d ire k t vom  V e rla g

Deutscher Rechtsverlag GmbH. Berlin • Leipzig • Wien
Berlin W  35, Hildebrandstraße 8

Auslieferung für Ostmark und Sudetenland: 
Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H., Wien I, Riemergasse 1

Soeben erschien

DAS ÖFFENTLICHE RECHT
FÄLLE MI T  L Ö S U N G E N
VO N DR • JUR • OSKAR REDELBERGER
ASSESSOR BEIM REGIERUNGSPRÄSIDENTEN IN MÜNCHEN 

UMFANG 192 SEITEN PREIS: KARTONIERT 5.40 RM

Diese wertvolle Neuerscheinung bringt 80 Fälle 
aus dem Verfassungs-und Verwaltungsrecht, und 
zwar grundsätzliche Fälle und Fälle aus einzelnen 
Rechtsgebieten. Die grundsätzlichen Fälle, deren 
Zahl allein 65 beträgt, stellen eine Einführung in 
die verfassungs- und verwaltungsrechtlichen Pro
bleme unserer Zeit fü r jedermann dar, denjenigen 
aber, die sich mit der Literatur bereits befaßt haben, 
ermöglichen sie eine Ergänzung ihres Wissens von 
den Problemen an Hand praktischer Fälle. Die 
Fälle aus den einzelnen Rechtsgebieten sollen dar
über hinaus anleiten, auf einzelne Rechtsgebiete, 
die in den Prüfungen bekannt sein müssen, näher 
einzugehen, wie Staatsangehörigkeitsrecht, Ge
meinderecht, Gewerberecht, Baurecht, Wasser
recht, Wegerecht, Verkehrsrecht, Fürsorgerecht. 
Die Sammlung führt also gleichzeitig in die aktu
ellen Probleme und die wichtigen Rechtsgebiete 
des öffentlichen Rechts ein. Die Schrift ist für jeden 
jungen Rechtswahrer in der Ausbildung unent
behrlich, allen übrigen Rechtswahrern g ib t sie 
einen willkommenen Überblick über die heutigen 

Probleme des öffentlichen Rechts.
Zu beziehen d u rc h  den B u ch h a n d e l ode r d ire k t  vo m  V e rla g

DEUTSCHER RECHTSVERLAG G.M.B.H. 
BERLIN - LEIPZIG ■ WIEN
B e r l i n  w  35, H ü d e b ra n d s tra ß e  8

D eutscher“  R ^ ehrfung  ,fU r 9 ,s t" ' a rk  ""<1 S u d e te n la n d ;
D eutscH er R w h ts v e r la g  G .m .b .H . ,  W ie n  I, R iem ergasse  I

D e r  I M l a ß r i c h t e r

unö feine Abteilung
Von Amtsgerichtsrat D r. Bosdian 

2.verbesserte Auflage.
Umfang: 268 Seiten. Preis: RM- 7,50

Nach einer Einführung in die grundlegenden Fragen des 
Nachlaßrechts behandelt der erste Hauptteil die Tätig 
des Nachlaßrichters: bei Verfügungen von Todes ’ 
Wegfall eines Erbberechtigten, Erteilung von Erbschein 
und erbscheinähnlichen Zeugnissen, TestamentsvoUs 
kung, Inventarerrichtung, Nachlaßpflegschaft, Nachla lL ’ 
waltung und Erbauseinandersetzung sowie das zwisc 
staatliche Erbrecht. Der zweite Hauptteil behände 
Arbeitsgebiet des Rechtspflegers: seine allgemeine Ste ’
seine Aufgaben, seine weitere Zuständigkeit und die 
Richter vorbehaltenen Geschäfte. Der dritte Haupttei 
den Aufgaben des Urkundsbeamten gewidmet ull*e r ,es. 
rücksichtigung der Zuständigkeit nach Reichs- und Lal1 
recht. Ein besonderer Vorzug des neuen Werkes lieg*111 eS 
Berücksichtigung der gesetzlichen Aiislegungsregebv1' 
dem Nachlaßrichterermöglichen, den nationalsozialistis 
Grundsätzen der Förderung der Familie und * 1 “ a ^  
des Familiengutes sowie dem Aufbau des auf Rassegro 
Sätzen beruhenden deutschen Volksstaates und der r 
tung deutschen Volksvermögens Geltung zu versc a

Deutscher Rechtsverlag G.m.b.H.. Berlin • Leipzig
B e r l in  W  35, Hi l debrandst raße  8

A u s lie fe ru n g  f l i r  O s tm a rk  u n d  Sudelenland:
D e u tsch e r R e ch tsve rla g  Q . m b H ., W ie n  I, Riemergasse

. Wie"

Das Gnadengesuch
Gemeinverständliche Einführung in das ^eU.s ^  
Onadenrecht sowie das Recht des Strafreg|S 

und der polizeilichen Führungszeugnisse

H e ll
3. Auflage

Von Min.-Rat W olfgang Mensel
U m fang 71 Seiten. Preis R M . 2.10

,,Dn» Büchlein. das aut über 70 Seiten alle F r W 1 
wie ein Gnadtnoewch anzulrgen ü t, anschaulich und rnlen 
■ - j, Auflaot

prat1*'

behandelt.. hat dadurch. daß es alsbald in  1
war und nun schon in  2. erweiterter und 3. Auflage e ig^
mesen, wie sehr es einem Bedürfnis entsprach. DaS Buch < iM*
sich in  erster TA nie fü r alle die, die m it der Abias ^e s
Gnadengesuches oder mit der Beratung bei der A bfa$8 
Gnadengesuches zu tun haben** f( „ig 19^-

M in .-lla t Dr. Krug in  ..Deutsches Strafrecht"' * r -
in

D as B u ch  w i l l  dem  La ien  e in zu ve rlä ss ig e r H e lfe r se ^ „a i is  
Z e it,  G e ld  un d  m anche  E n ttä u s c h u n g  ersparen. D a m  (- naden" 
w ird  es auch je dem  anderen, de r s ich  m it F ragen  de ^  den1 
re ch ts  befassen m uß, in sbesonde re  dem  A n w a !  ¡vjutze0 
R e c h l s w a h r e r  v o n  O r g a n i s a t i o n e n ,  j j 0 ilt>er 
se in. D ie  im  M a i 1940 ergangenen  neuen  Vorschr ^  der 
p o liz e ilic h e  L is te n  u n d  F ü h ru n g sze u g n isse , d ie  au 

O s tm a rk  g e lte n , s in d  a u s fü h r lic h  w iede rgeR e
Verlad
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